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 A.  Problem und Ziel

 Die  Verfassung  verlangt,  im  Fall  der  Ehescheidung  die  gemeinschaftlich  in  der
 Ehe  erworbenen  Vorsorgeanrechte  zwischen  den  Eheleuten  zu  teilen,  insbeson-
 dere  also  die  Anrechte  aus  der  gesetzlichen  Rentenversicherung,  aus  anderen
 Regelsicherungssystemen  wie  der  Beamtenversorgung  oder  der  berufsständi-
 schen  Versorgung,  aus  der  betrieblichen  Altersversorgung  und  aus  der  privaten
 Alters-  und  Invaliditätsvorsorge.  Hierzu  bedarf  es  eines  Ausgleichs,  der  zu  einer
 gerechten  Teilhabe  im  Versorgungsfall  führt,  für  die  Praxis  verständlich  und
 leicht  handhabbar  ist  sowie  die  Versorgungsträger  so  wenig  wie  möglich  belastet.

 Das  geltende  Versorgungsausgleichsrecht  wird  diesen  Anforderungen  aus  fol-
 genden Gründen nicht mehr gerecht:

 Der  bei  der  Scheidung  durchgeführte  Versorgungsausgleich  verfehlt  häufig  die
 gerechte  Teilhabe,  unter  anderem  deshalb,  weil  sich  das  geltende  Recht  auf  Pro-
 gnosen  stützen  muss,  die  regelmäßig  von  den  tatsächlichen  Werten  im  Versor-
 gungsfall  abweichen.  Eine  Korrektur  dieser  Fehler  findet  in  der  Praxis  nicht
 statt.  Das  Recht  ist  außerdem  unübersichtlich  geworden  und  wird  nur  noch  von
 wenigen  Expertinnen  und  Experten  verstanden.  Durch  die  zunehmende  Vielfalt
 der  Sicherungssysteme,  insbesondere  wegen  des  Ausbaus  der  betrieblichen  und
 privaten  Vorsorge,  verschärfen  sich  diese  beiden  Grundprobleme  des  geltenden
 Rechts noch.

 Deshalb  ist  eine  Reform  erforderlich,  um  einerseits  eine  gerechte  Teilhabe  im
 Versorgungsfall  zu  garantieren.  Andererseits  muss  der  Versorgungsausgleich
 anwenderfreundlich  sein,  damit  alle  Beteiligten  –  nämlich  die  Eheleute,  ihre  An-
 wältinnen  und  Anwälte,  die  Familiengerichte  und  die  Versorgungsträger  –  zu  ge-
 rechten und praktikablen Lösungen im Einzelfall finden können.

 B.  Lösung

 Die  Reform  gewährleistet  eine  gerechte  Teilhabe  an  dem  in  der  Ehe  erworbenen
 Vorsorgevermögen,  indem  Anrechte  künftig  grundsätzlich  systemintern  geteilt
 werden.  Damit  erwirbt  die  ausgleichsberechtigte  Person  ein  Anrecht  im  Versor-
 gungssystem  der  ausgleichspflichtigen  Person  und  nimmt  gleichberechtigt  an
 dessen  Chancen  und  Risiken  teil.  Dieser  Grundsatz  der  systeminternen  Teilhabe
 gilt  schon  heute  für  die  gesetzliche  Rentenversicherung  („Splitting“),  das  am
 besten  funktionierende  Element  des  derzeitigen  Versorgungsausgleichs.  Die
 Reform  erstreckt  dieses  Prinzip  jetzt  auch  auf  alle  anderen  Versorgungsarten
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E.  Sonstige Kosten

 Soweit  betriebliche  und  private  Versorgungsträger  künftig  unmittelbar  von  der
 Durchführung  des  Ausgleichs  betroffen  sind,  entstehen  keine  zusätzlichen  Kos-
 ten,  denn  die  Finanzierung  der  geteilten  Anrechte  ist  insgesamt  kostenneutral;
 Kosten  der  internen  Teilung  können  verrechnet  werden.  Der  Wirtschaft  entste-
 hen  durch  dieses  Gesetz  keine  Kosten.  Dieses  Gesetz  hat  keine  Auswirkungen
 auf  die  Einzelpreise,  das  allgemeine  Preisniveau  und  insbesondere  das  Verbrau-
 cherpreisniveau.

 F.  Bürokratiekosten

 Von  praktischer  Bedeutung  für  die  Durchführung  des  Versorgungsausgleichs
 sind  wie  nach  geltendem  Recht  die  Auskunftspflichten  insbesondere  der  Ehe-
 leute  und  der  Versorgungsträger  gegenüber  dem  Familiengericht.  Hierbei  han-
 delt  es  sich  nicht  um  Informationspflichten  im  Sinne  des  §  2  Abs.  1  des  Gesetzes
 zur  Einsetzung  eines  nationalen  Normenkontrollrates.  Auch  im  Übrigen  werden
 für  Unternehmen,  für  Bürgerinnen  und  Bürger  sowie  für  die  Verwaltung  keine
 Informationspflichten neu eingeführt, vereinfacht oder abgeschafft.
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Anlage 1
 Entwurf eines Gesetzes zur Strukturreform des Versorgungsausgleichs
 (VAStrRefG)

 Vom …
 Der  Bundestag  hat  mit  Zustimmung  des  Bundesrates  das
 folgende Gesetz beschlossen:

 I n h a l t s ü b e r s i c h t

 Artikel  1  Gesetz über den Versorgungsausgleich

 Artikel  2  Änderung  des  Gesetzes  über  das  Verfahren  in
 Familiensachen  und  in  den  Angelegenheiten  der
 freiwilligen Gerichtsbarkeit

 Artikel  3  Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs

 Artikel  4  Änderung  des  Sechsten  Buches  Sozialgesetz-
 buch

 Artikel  5  Gesetz  über  die  interne  Teilung  beamtenversor-
 gungsrechtlicher  Ansprüche  von  Bundesbeam-
 tinnen  und  Bundesbeamten  im  Versorgungsaus-
 gleich

 Artikel  6  Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes

 Artikel  7  Änderung des Abgeordnetengesetzes

 Artikel  8  Änderung des Soldatenversorgungsgesetzes

 Artikel  9  Änderung  des  Gesetzes  über  die  Alterssiche-
 rung der Landwirte

 Artikel 10  Änderung des Einkommensteuergesetzes

 Artikel 11  Änderung  der  Altersvorsorge-Durchführungs-
 verordnung

 Artikel 12  Änderung des Lebenspartnerschaftsgesetzes

 Artikel 13  Änderung  des  Gesetzes  über  Gerichtskosten  in
 Familiensachen

 Artikel 14  Änderung des Rechtspflegergesetzes

 Artikel 15  Änderung  des  Rechtsanwaltsvergütungsgeset-
 zes

 Artikel 16  Änderung der Kostenordnung

 Artikel 17  Änderung des Schornsteinfegergesetzes

 Artikel 18  Änderung  des  Hüttenknappschaftlichen  Zusatz-
 versicherungs-Gesetzes

 Artikel 19  Änderung  des  Zehnten  Buches  Sozialgesetz-
 buch

 Artikel 20  Änderung  des  Einführungsgesetzes  zum  Bür-
 gerlichen Gesetzbuche

 Artikel 21  Änderung  des  Ersten  Gesetzes  zur  Reform  des
 Ehe- und Familienrechts

 Artikel 22  Inkrafttreten, Außerkrafttreten

 Artikel 1

 Gesetz über den Versorgungsausgleich

 (Versorgungsausgleichsgesetz – VersAusglG)

 Inhaltsübersicht

 Te i l  1
 D e r  Ve r s o r g u n g s a u s g l e i c h

 Kapitel 1
 Allgemeiner Teil

 §  1  Halbteilung der Anrechte

 §  2  Auszugleichende Anrechte

 §  3  Ehezeit, Ausschluss bei kurzer Ehezeit

 §  4  Auskunftsansprüche

 §  5  Bestimmung von Ehezeitanteil und Ausgleichswert

 Kapitel 2
 Ausgleich

 A b s c h n i t t  1
 Ve r e i n b a r u n g e n  ü b e r  d e n

 Ve r s o r g u n g s a u s g l e i c h

 §  6  Regelungsbefugnisse der Ehegatten

 §  7  Besondere formelle Wirksamkeitsvoraussetzungen

 §  8  Besondere materielle Wirksamkeitsvoraussetzungen

 A b s c h n i t t  2
 We r t a u s g l e i c h  b e i  d e r  S c h e i d u n g

 Unterabschnitt 1
 Grundsätze des Wertausgleichs bei der Scheidung

 §  9  Rangfolge der Ausgleichsformen, Ausnahmen

 Unterabschnitt 2
 Interne Teilung

 § 10  Interne Teilung

 § 11  Anforderungen an die interne Teilung

 § 12  Rechtsfolge der internen Teilung von Betriebsrenten

 § 13  Teilungskosten des Versorgungsträgers

 Unterabschnitt 3
 Externe Teilung

 § 14  Externe Teilung

 § 15  Wahlrecht hinsichtlich der Zielversorgung

 § 16  Externe  Teilung  von  Anrechten  aus  einem  öffentlich-
 rechtlichen Dienstverhältnis
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§ 17  Besondere  Fälle  der  externen  Teilung  von  Betriebs-
 renten

 Unterabschnitt 4
 Ausnahmen

 § 18  Geringfügigkeit

 § 19  Fehlende Ausgleichsreife

 A b s c h n i t t  3
 A u s g l e i c h s a n s p r ü c h e  n a c h

 d e r  S c h e i d u n g

 Unterabschnitt 1
 Schuldrechtliche Ausgleichszahlungen

 § 20  Anspruch auf schuldrechtliche Ausgleichsrente

 § 21  Abtretung von Versorgungsansprüchen

 § 22  Anspruch auf Ausgleich von Kapitalzahlungen

 Unterabschnitt 2
 Abfindung

 § 23  Anspruch auf Abfindung, Zumutbarkeit

 § 24  Höhe der Abfindung, Zweckbindung

 Unterabschnitt 3
 Teilhabe an der Hinterbliebenenversorgung

 § 25  Anspruch gegen den Versorgungsträger

 § 26  Anspruch gegen die Witwe oder den Witwer

 A b s c h n i t t  4
 H ä r t e f ä l l e

 § 27  Beschränkung  oder  Wegfall  des  Versorgungsaus-
 gleichs

 Kapitel 3
 Ergänzende Vorschriften

 § 28  Ausgleich  eines  Anrechts  der  Privatvorsorge  wegen
 Invalidität

 § 29  Leistungsverbot bis zum Abschluss des Verfahrens

 § 30  Schutz des Versorgungsträgers

 § 31  Tod eines Ehegatten

 Kapitel 4
 Anpassung nach Rechtskraft

 § 32  Anpassungsfähige Anrechte

 § 33  Anpassung wegen Unterhalt

 § 34  Durchführung einer Anpassung wegen Unterhalt

 § 35  Anpassung  wegen  Invalidität  der  ausgleichspflichti-
 gen Person

 § 36  Durchführung  einer  Anpassung  wegen  Invalidität  der
 ausgleichspflichtigen Person

 § 37  Anpassung  wegen  Tod  der  ausgleichsberechtigten
 Person

 § 38  Durchführung  einer  Anpassung  wegen  Tod  der  aus-
 gleichsberechtigten Person

 Te i l  2
 We r t e r m i t t l u n g

 Kapitel 1
 Allgemeine Wertermittlungsvorschriften

 § 39  Unmittelbare Bewertung einer Anwartschaft

 § 40  Zeitratierliche Bewertung einer Anwartschaft

 § 41  Bewertung einer laufenden Versorgung

 § 42  Bewertung nach Billigkeit

 Kapitel 2
 Sondervorschriften für bestimmte

 Versorgungsträger

 § 43  Sondervorschriften  für  Anrechte  aus  der  gesetzlichen
 Rentenversicherung

 § 44  Sondervorschriften  für  Anrechte  aus  einem  öffent-
 lich-rechtlichen Dienstverhältnis

 § 45  Sondervorschriften  für  Anrechte  nach  dem  Betriebs-
 rentengesetz

 § 46  Sondervorschriften  für  Anrechte  aus  Privatversiche-
 rungen

 Kapitel 3
 Korrespondierender Kapitalwert

 § 47  Berechnung des korrespondierenden Kapitalwerts

 Te i l  3
 Ü b e r g a n g s v o r s c h r i f t e n

 § 48  Allgemeine Übergangsvorschrift

 § 49  Übergangsvorschrift  für  Auswirkungen  des  Versor-
 gungsausgleichs in besonderen Fällen

 § 50  Wiederaufnahme  von  ausgesetzten  Verfahren  nach
 dem Versorgungsausgleichs-Überleitungsgesetz

 § 51  Zulässigkeit  einer  Abänderung  des  öffentlich-recht-
 lichen Versorgungsausgleichs

 § 52  Durchführung  einer  Abänderung  des  öffentlich-recht-
 lichen Versorgungsausgleichs

 § 53  Bewertung  eines  Teilausgleichs  bei  Ausgleichsan-
 sprüchen nach der Scheidung

 § 54  Weiter  anwendbare  Übergangsvorschriften  des  Ersten
 Gesetzes  zur  Reform  des  Ehe-  und  Familienrechts
 und  des  Gesetzes  über  weitere  Maßnahmen  auf  dem
 Gebiet  des  Versorgungsausgleichs  für  Sachverhalte
 vor dem 1. Juli 1977
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Te i l  1

 D e r  Ve r s o r g u n g s a u s g l e i c h

 Kapitel 1

 Allgemeiner Teil

 § 1

 Halbteilung der Anrechte

 (1)  Im  Versorgungsausgleich  sind  die  in  der  Ehezeit  er-
 worbenen  Anteile  von  Anrechten  (Ehezeitanteile)  jeweils
 zur Hälfte zwischen den geschiedenen Ehegatten zu teilen.

 (2)  Ausgleichspflichtige  Person  im  Sinne  dieses  Gesetzes
 ist  diejenige,  die  einen  Ehezeitanteil  erworben  hat.  Der  aus-
 gleichsberechtigten  Person  steht  die  Hälfte  des  Werts  des  je-
 weiligen Ehezeitanteils (Ausgleichswert) zu.

 § 2

 Auszugleichende Anrechte

 (1)  Anrechte  im  Sinne  dieses  Gesetzes  sind  im  In-  oder
 Ausland  bestehende  Anwartschaften  auf  Versorgungen  und
 Ansprüche  auf  laufende  Versorgungen,  insbesondere  aus  der
 gesetzlichen  Rentenversicherung,  aus  anderen  Regelsiche-
 rungssystemen  wie  der  Beamtenversorgung  oder  der  berufs-
 ständischen  Versorgung,  aus  der  betrieblichen  Altersversor-
 gung oder aus der privaten Alters- und Invaliditätsvorsorge.

 (2) Ein Anrecht ist auszugleichen, sofern es

 1.  durch  Arbeit  oder  Vermögen  geschaffen  oder  aufrecht-
 erhalten worden ist,

 2.  der  Absicherung  im  Alter  oder  bei  Invalidität,  insbeson-
 dere  wegen  verminderter  Erwerbsfähigkeit,  Berufsunfä-
 higkeit oder Dienstunfähigkeit, dient und

 3.  auf  eine  Rente  gerichtet  ist;  ein  Anrecht  im  Sinne  des
 Betriebsrentengesetzes  oder  des  Altersvorsorgeverträge-
 Zertifizierungsgesetzes  ist  unabhängig  von  der  Leis-
 tungsform auszugleichen.

 (3)  Eine  Anwartschaft  im  Sinne  dieses  Gesetzes  liegt  auch
 vor,  wenn  am  Ende  der  Ehezeit  eine  für  das  Anrecht  maßgeb-
 liche  Wartezeit,  Mindestbeschäftigungszeit,  Mindestversi-
 cherungszeit  oder  ähnliche  zeitliche  Voraussetzung  noch
 nicht erfüllt ist.

 (4)  Ein  güterrechtlicher  Ausgleich  für  Anrechte  im  Sinne
 dieses Gesetzes findet nicht statt.

 § 3

 Ehezeit, Ausschluss bei kurzer Ehezeit

 (1)  Die  Ehezeit  im  Sinne  dieses  Gesetzes  beginnt  mit  dem
 ersten  Tag  des  Monats,  in  dem  die  Ehe  geschlossen  worden
 ist;  sie  endet  am  letzten  Tag  des  Monats  vor  Zustellung  des
 Scheidungsantrags.

 (2)  In  den  Versorgungsausgleich  sind  alle  Anrechte  einzu-
 beziehen, die in der Ehezeit erworben wurden.

 (3)  Bei  einer  Ehezeit  von  bis  zu  zwei  Jahren  findet  kein
 Versorgungsausgleich statt.

 § 4

 Auskunftsansprüche

 (1)  Die  Ehegatten,  ihre  Hinterbliebenen  und  Erben  sind
 verpflichtet,  einander  die  für  den  Versorgungsausgleich  er-
 forderlichen Auskünfte zu erteilen.

 (2)  Sofern  ein  Ehegatte,  seine  Hinterbliebenen  oder  Erben
 die  erforderlichen  Auskünfte  von  dem  anderen  Ehegatten,
 dessen  Hinterbliebenen  oder  Erben  nicht  erhalten  können,
 haben  sie  einen  entsprechenden  Auskunftsanspruch  gegen
 die betroffenen Versorgungsträger.

 (3)  Versorgungsträger  können  die  erforderlichen  Aus-
 künfte  von  den  Ehegatten,  deren  Hinterbliebenen  und  Erben
 sowie von den anderen Versorgungsträgern verlangen.

 (4)  Für  die  Erteilung  der  Auskunft  gilt  §  1605  Abs.  1
 Satz  2 und 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend.

 § 5

 Bestimmung von Ehezeitanteil und
 Ausgleichswert

 (1)  Der  Versorgungsträger  berechnet  den  Ehezeitanteil
 des  Anrechts  in  Form  eines  Rentenbetrags,  eines  Kapital-
 werts  oder  einer  anderen  für  das  jeweilige  Versorgungssys-
 tem maßgeblichen Bezugsgröße.

 (2)  Maßgeblicher  Zeitpunkt  für  die  Bewertung  ist  das  En-
 de  der  Ehezeit.  Rechtliche  oder  tatsächliche  Veränderungen
 nach  dem  Ende  der  Ehezeit,  die  auf  den  Ehezeitanteil  zu-
 rückwirken, sind zu berücksichtigen.

 (3)  Der  Versorgungsträger  unterbreitet  dem  Familienge-
 richt  einen  Vorschlag  für  die  Bestimmung  des  Ausgleichs-
 werts  und,  falls  es  sich  dabei  nicht  um  einen  Kapitalwert
 handelt,  für  einen  korrespondierenden  Kapitalwert  nach
 §  47.

 (4)  In  Verfahren  über  Ausgleichsansprüche  nach  der
 Scheidung  nach  den  §§  20  und  21  oder  den  §§  25  und  26  ist
 nur der Rentenbetrag zu berechnen.

 (5)  Die  Einzelheiten  der  Wertermittlung  ergeben  sich  aus
 den §§  39 bis 47.

 Kapitel 2

 Ausgleich

 A b s c h n i t t  1

 Ve r e i n b a r u n g e n  ü b e r  d e n
 Ve r s o r g u n g s a u s g l e i c h

 § 6

 Regelungsbefugnisse der Ehegatten

 (1)  Die  Ehegatten  können  Vereinbarungen  über  den  Ver-
 sorgungsausgleich  schließen.  Sie  können  ihn  insbesondere
 ganz oder teilweise

 1.  in  die  Regelung  der  ehelichen  Vermögensverhältnisse
 einbeziehen,

 2.  ausschließen sowie

 3.  Ausgleichsansprüchen  nach  der  Scheidung  gemäß  den
 §§  20 bis 24 vorbehalten.
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(2)  Bestehen  keine  Wirksamkeits-  und  Durchsetzungshin-
 dernisse,  ist  das  Familiengericht  an  die  Vereinbarung  gebun-
 den.

 § 7

 Besondere formelle
 Wirksamkeitsvoraussetzungen

 (1)  Eine  Vereinbarung  über  den  Versorgungsausgleich,
 die  vor  Rechtskraft  der  Entscheidung  über  den  Wert-
 ausgleich  bei  der  Scheidung  geschlossen  wird,  bedarf  der
 notariellen Beurkundung.

 (2)  §  127a  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  gilt  entspre-
 chend.

 (3)  Für  eine  Vereinbarung  über  den  Versorgungsausgleich
 im  Rahmen  eines  Ehevertrags  gilt  die  in  §  1410  des  Bürger-
 lichen Gesetzbuchs bestimmte Form.

 § 8

 Besondere materielle
 Wirksamkeitsvoraussetzungen

 (1)  Die  Vereinbarung  über  den  Versorgungsausgleich
 muss einer Inhalts- und Ausübungskontrolle standhalten.

 (2)  Durch  die  Vereinbarung  können  Anrechte  nur  übertra-
 gen  oder  begründet  werden,  wenn  die  maßgeblichen  Rege-
 lungen  dies  zulassen  und  die  betroffenen  Versorgungsträger
 zustimmen.

 A b s c h n i t t  2

 We r t a u s g l e i c h  b e i  d e r  S c h e i d u n g

 Unterabschnitt 1

 Grundsätze des Wertausgleichs bei der Scheidung

 § 9

 Rangfolge der Ausgleichsformen, Ausnahmen

 (1)  Dem  Wertausgleich  bei  der  Scheidung  unterfallen  alle
 Anrechte,  es  sei  denn,  die  Ehegatten  haben  den  Ausgleich
 nach  den  §§  6  bis  8  geregelt  oder  die  Ausgleichsreife  der  An-
 rechte nach §  19 fehlt.

 (2)  Anrechte  sind  in  der  Regel  nach  den  §§  10  bis  13  in-
 tern zu teilen.

 (3)  Ein  Anrecht  ist  nur  dann  nach  den  §§  14  bis  17  extern
 zu  teilen,  wenn  ein  Fall  des  §  14  Abs.  2  oder  des  §  16  Abs.  1
 oder 2 vorliegt.

 (4)  Ist  die  Differenz  sämtlicher  beiderseitiger  Ausgleichs-
 werte  gering  oder  haben  einzelne  Anrechte  einen  geringen
 Ausgleichswert, ist §  18 anzuwenden.

 Unterabschnitt 2

 Interne Teilung

 § 10

 Interne Teilung

 (1)  Das  Familiengericht  überträgt  für  die  ausgleichsbe-
 rechtigte  Person  zulasten  des  Anrechts  der  ausgleichspflich-
 tigen  Person  ein  Anrecht  in  Höhe  des  Ausgleichswerts  bei

 dem  Versorgungsträger,  bei  dem  das  Anrecht  der  ausgleichs-
 pflichtigen Person besteht (interne Teilung).

 (2)  Sofern  nach  der  internen  Teilung  durch  das  Familien-
 gericht  für  beide  Ehegatten  Anrechte  gleicher  Art  bei  dem-
 selben  Versorgungsträger  auszugleichen  sind,  vollzieht  die-
 ser  den  Ausgleich  nur  in  Höhe  des  Wertunterschieds  nach
 Verrechnung.  Satz  1  gilt  entsprechend,  wenn  verschiedene
 Versorgungsträger  zuständig  sind  und  Vereinbarungen  zwi-
 schen ihnen eine Verrechnung vorsehen.

 (3)  Maßgeblich  sind  die  Regelungen  über  das  auszuglei-
 chende und das zu übertragende Anrecht.

 § 11

 Anforderungen an die interne Teilung

 (1)  Die  interne  Teilung  muss  die  gleichwertige  Teilhabe
 der  Ehegatten  an  den  in  der  Ehezeit  erworbenen  Anrechten
 sicherstellen.  Dies  ist  gewährleistet,  wenn  im  Vergleich  zum
 Anrecht der ausgleichspflichtigen Person

 1.  für  die  ausgleichsberechtigte  Person  ein  eigenständiges
 und entsprechend gesichertes Anrecht übertragen wird,

 2.  ein  Anrecht  in  Höhe  des  Ausgleichswerts  mit  vergleich-
 barer Wertentwicklung entsteht und

 3.  der  gleiche  Risikoschutz  gewährt  wird;  der  Versorgungs-
 träger  kann  den  Risikoschutz  auf  eine  Altersversorgung
 beschränken,  wenn  er  für  das  nicht  abgesicherte  Risiko
 einen  zusätzlichen  Ausgleich  bei  der  Altersversorgung
 schafft.

 (2)  Für  das  Anrecht  der  ausgleichsberechtigten  Person
 gelten  die  Regelungen  über  das  Anrecht  der  ausgleichs-
 pflichtigen  Person  entsprechend,  soweit  nicht  besondere  Re-
 gelungen für den Versorgungsausgleich bestehen.

 § 12

 Rechtsfolge der internen Teilung
 von Betriebsrenten

 Gilt  für  das  auszugleichende  Anrecht  das  Betriebsrenten-
 gesetz,  so  erlangt  die  ausgleichsberechtigte  Person  mit  der
 Übertragung  des  Anrechts  die  Stellung  eines  ausgeschiede-
 nen Arbeitnehmers im Sinne des Betriebsrentengesetzes.

 § 13

 Teilungskosten des Versorgungsträgers

 Der  Versorgungsträger  kann  die  bei  der  internen  Teilung
 entstehenden  Kosten  mit  den  Anrechten  beider  Ehegatten
 verrechnen, soweit sie angemessen sind.

 Unterabschnitt 3

 Externe Teilung

 § 14

 Externe Teilung

 (1)  Das  Familiengericht  begründet  für  die  ausgleichsbe-
 rechtigte  Person  zulasten  des  Anrechts  der  ausgleichspflich-
 tigen  Person  ein  Anrecht  in  Höhe  des  Ausgleichswerts  bei
 einem  anderen  Versorgungsträger  als  demjenigen,  bei  dem
 das  Anrecht  der  ausgleichspflichtigen  Person  besteht  (exter-
 ne Teilung).
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(2) Eine externe Teilung ist nur durchzuführen, wenn

 1.  die  ausgleichsberechtigte  Person  und  der  Versorgungsträ-
 ger  der  ausgleichspflichtigen  Person  eine  externe  Teilung
 vereinbaren oder

 2.  der  Versorgungsträger  der  ausgleichspflichtigen  Person
 eine  externe  Teilung  verlangt  und  der  Ausgleichswert  am
 Ende  der  Ehezeit  bei  einem  Rentenbetrag  als  maßgebli-
 cher  Bezugsgröße  höchstens  2  Prozent,  in  allen  anderen
 Fällen  als  Kapitalwert  höchstens  240  Prozent  der  monat-
 lichen  Bezugsgröße  nach  §  18  Abs.  1  des  Vierten  Buches
 Sozialgesetzbuch beträgt.

 (3) §  10 Abs.  2 und 3 gilt entsprechend.

 (4)  Eine  externe  Teilung  ist  unzulässig,  wenn  ein  Anrecht
 durch  Beitragszahlung  nicht  mehr  begründet  werden  kann.
 Ausgleichsansprüche  nach  der  Scheidung  bleiben  davon  un-
 berührt.

 § 15

 Wahlrecht hinsichtlich der Zielversorgung

 (1)  Die  ausgleichsberechtigte  Person  kann  bei  der  exter-
 nen  Teilung  wählen,  ob  ein  für  sie  bestehendes  Anrecht  aus-
 gebaut oder ein neues Anrecht begründet werden soll.

 (2)  Die  gewählte  Zielversorgung  muss  eine  angemessene
 Versorgung  gewährleisten.  Als  angemessene  Versorgung  im
 Sinne  des  Satzes  1  gilt  ein  Anrecht  aus  einem  Vertrag,  der
 nach  §  5  des  Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes
 zertifiziert ist.

 (3)  Übt  die  ausgleichsberechtigte  Person  ihr  Wahlrecht
 nicht  aus,  so  erfolgt  die  externe  Teilung  durch  Begründung
 eines Anrechts in der gesetzlichen Rentenversicherung.

 § 16

 Externe Teilung von Anrechten aus einem
 öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis

 (1)  Solange  der  Träger  einer  Beamtenversorgung  keine
 interne  Teilung  vorsieht,  wird  ein  dort  bestehendes  Anrecht
 zu  dessen  Lasten  durch  Begründung  eines  Anrechts  bei
 einem  Träger  der  gesetzlichen  Rentenversicherung  ausge-
 glichen.

 (2)  Anrechte  aus  einem  Beamtenverhältnis  auf  Widerruf
 sowie  aus  einem  Dienstverhältnis  einer  Soldatin  oder  eines
 Soldaten  auf  Zeit  sind  stets  durch  Begründung  eines
 Anrechts  in  der  gesetzlichen  Rentenversicherung  auszu-
 gleichen.

 (3)  Das  Familiengericht  ordnet  an,  den  Ausgleichswert  in
 Entgeltpunkte  umzurechnen.  Wurde  das  Anrecht  im  Bei-
 trittsgebiet  erworben,  ist  die  Umrechnung  in  Entgeltpunkte
 (Ost) anzuordnen.

 § 17

 Besondere Fälle der externen Teilung
 von Betriebsrenten

 Ist  ein  Anrecht  im  Sinne  des  Betriebsrentengesetzes  aus
 einer  Direktzusage  oder  einer  Unterstützungskasse  auszu-
 gleichen,  so  darf  im  Fall  des  §  14  Abs.  2  Nr.  2  der  Aus-
 gleichswert  als  Kapitalwert  am  Ende  der  Ehezeit  höchstens
 die  Beitragsbemessungsgrenze  in  der  allgemeinen  Renten-
 versicherung  nach  den  §§  159  und  160  des  Sechsten  Buches
 Sozialgesetzbuch erreichen.

 Unterabschnitt 4

 Ausnahmen

 § 18

 Geringfügigkeit

 (1)  Das  Familiengericht  sieht  vom  Ausgleich  ab,  wenn  die
 Differenz  sämtlicher  beiderseitiger  Ausgleichswerte  auf  Ka-
 pitalwertbasis gering ist.

 (2)  Anrechte  mit  einem  geringen  Ausgleichswert  sind
 nicht auszugleichen.

 (3)  Entgegen  Absatz  1  oder  Absatz  2  ist  der  Ausgleich
 dennoch  durchzuführen,  wenn  er  im  Einzelfall  geboten  ist,
 insbesondere  in  Anbetracht  der  gegenseitigen  Ausgleichs-
 werte.  Bezieht  das  Familiengericht  dabei  einzelne  Anrechte
 mit  einem  geringen  Ausgleichswert  ein,  so  kann  es  diese
 Ausgleichswerte  saldieren  und  für  den  Ausgleich  einzelne
 dieser Anrechte bis zur Höhe des Saldos heranziehen.

 (4)  Ein  Wertunterschied  nach  Absatz  1  oder  ein  Aus-
 gleichswert  nach  Absatz  2  ist  gering,  wenn  er  am  Ende  der
 Ehezeit  bei  einem  Rentenbetrag  als  maßgeblicher  Bezugs-
 größe  höchstens  1  Prozent,  in  allen  anderen  Fällen  als  Kapi-
 talwert  höchstens  120  Prozent  der  monatlichen  Bezugsgröße
 nach  §  18  Abs.  1  des  Vierten  Buches  Sozialgesetzbuch  be-
 trägt.

 § 19

 Fehlende Ausgleichsreife

 (1)  Ist  ein  Anrecht  nicht  ausgleichsreif,  so  findet  insoweit
 ein  Wertausgleich  bei  der  Scheidung  nicht  statt.  §  5  Abs.  2
 gilt entsprechend.

 (2) Ein Anrecht ist nicht ausgleichsreif,

 1.  wenn  es  als  Anrecht  im  Sinne  des  Betriebsrentengesetzes
 noch verfallbar ist,

 2.  soweit  es  auf  eine  abzuschmelzende  Leistung  gerichtet
 ist,

 3.  soweit  sein  Ausgleich  für  die  ausgleichsberechtigte  Per-
 son unwirtschaftlich wäre oder

 4.  wenn  es  bei  einem  ausländischen,  zwischenstaatlichen
 oder überstaatlichen Versorgungsträger besteht.

 (3)  Hat  ein  Ehegatte  nicht  ausgleichsreife  Anrechte  nach
 Absatz  2  Nr.  4  erworben,  so  findet  ein  Wertausgleich  bei  der
 Scheidung  auch  in  Bezug  auf  die  sonstigen  Anrechte  der
 Ehegatten  nicht  statt,  soweit  dies  für  den  anderen  Ehegatten
 unbillig wäre.

 (4)  Ausgleichsansprüche  nach  der  Scheidung  gemäß  den
 §§  20 bis 26 bleiben unberührt.

 A b s c h n i t t  3

 A u s g l e i c h s a n s p r ü c h e  n a c h  d e r  S c h e i d u n g

 Unterabschnitt 1

 Schuldrechtliche Ausgleichszahlungen

 § 20

 Anspruch auf schuldrechtliche Ausgleichsrente

 (1)  Bezieht  die  ausgleichspflichtige  Person  eine  laufende
 Versorgung  aus  einem  noch  nicht  ausgeglichenen  Anrecht,
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so  kann  die  ausgleichsberechtigte  Person  von  ihr  den  Aus-
 gleichswert  abzüglich  der  hierauf  entfallenden  Sozialver-
 sicherungsbeiträge  als  Rente  (schuldrechtliche  Ausgleichs-
 rente)  verlangen.  §  18  Abs.  2,  3  Satz  1  und  Abs.  4  gilt
 entsprechend.

 (2)  Der  Anspruch  ist  fällig,  sobald  die  ausgleichsberech-
 tigte Person

 1.  eine  eigene  laufende  Versorgung  im  Sinne  des  §  2  be-
 zieht,

 2.  die  Regelaltersgrenze  der  gesetzlichen  Rentenversiche-
 rung erreicht hat oder

 3.  die  gesundheitlichen  Voraussetzungen  für  eine  laufende
 Versorgung wegen Invalidität erfüllt.

 (3)  Für  die  schuldrechtliche  Ausgleichsrente  gelten
 §  1585  Abs.  1  Satz  2  und  3  sowie  §  1585b  Abs.  2  und  3  des
 Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend.

 § 21

 Abtretung von Versorgungsansprüchen

 (1)  Die  ausgleichsberechtigte  Person  kann  von  der
 ausgleichspflichtigen  Person  verlangen,  ihr  den  Anspruch
 gegen  den  Versorgungsträger  in  Höhe  der  Ausgleichsrente
 abzutreten.

 (2)  Für  rückständige  Ansprüche  auf  eine  schuldrechtliche
 Ausgleichsrente kann keine Abtretung verlangt werden.

 (3)  Eine  Abtretung  nach  Absatz  1  ist  auch  dann  wirksam,
 wenn  andere  Vorschriften  die  Übertragung  oder  Pfändung
 des Versorgungsanspruchs ausschließen.

 (4)  Verstirbt  die  ausgleichsberechtigte  Person,  so  geht  der
 nach  Absatz  1  abgetretene  Anspruch  gegen  den  Versor-
 gungsträger  wieder  auf  die  ausgleichspflichtige  Person  über.

 § 22

 Anspruch auf Ausgleich von Kapitalzahlungen

 Erhält  die  ausgleichspflichtige  Person  Kapitalzahlungen
 aus  einem  noch  nicht  ausgeglichenen  Anrecht,  so  hat  die  aus-
 gleichsberechtigte  Person  gegen  die  ausgleichspflichtige  Per-
 son  einen  Anspruch  auf  Zahlung  des  Ausgleichswerts  abzüg-
 lich der hierauf entfallenden Sozialversicherungsbeiträge.

 Unterabschnitt 2

 Abfindung

 § 23

 Anspruch auf Abfindung, Zumutbarkeit

 (1)  Die  ausgleichsberechtigte  Person  kann  für  ein  noch
 nicht  ausgeglichenes  Anrecht  von  der  ausgleichspflichtigen
 Person  eine  zweckgebundene  Abfindung  verlangen.  Die  Ab-
 findung  ist  an  den  Versorgungsträger  zu  zahlen,  bei  dem  ein
 bestehendes  Anrecht  ausgebaut  oder  ein  neues  Anrecht  be-
 gründet werden soll.

 (2)  Der  Anspruch  nach  Absatz  1  besteht  nur,  wenn  die
 Zahlung  der  Abfindung  für  die  ausgleichspflichtige  Person
 zumutbar ist.

 (3)  Würde  eine  Einmalzahlung  die  ausgleichspflichtige
 Person  unbillig  belasten,  so  kann  sie  Ratenzahlung  verlan-
 gen.

 § 24

 Höhe der Abfindung, Zweckbindung

 (1)  Für  die  Höhe  der  Abfindung  ist  der  Zeitwert  des  Aus-
 gleichswerts  maßgeblich.  §  18  Abs.  2,  3  Satz  1  und  Abs.  4
 gilt entsprechend.

 (2)  Für  das  Wahlrecht  hinsichtlich  der  Zielversorgung  gilt
 §  15 entsprechend.

 Unterabschnitt 3

 Teilhabe an der Hinterbliebenenversorgung

 § 25

 Anspruch gegen den Versorgungsträger

 (1)  Stirbt  die  ausgleichspflichtige  Person  und  besteht  ein
 noch  nicht  ausgeglichenes  Anrecht,  so  kann  die  ausgleichs-
 berechtigte  Person  vom  Versorgungsträger  die  Hinterbliebe-
 nenversorgung  verlangen,  die  sie  erhielte,  wenn  die  Ehe  bis
 zum  Tod  der  ausgleichspflichtigen  Person  fortbestanden
 hätte.

 (2)  Der  Anspruch  ist  ausgeschlossen,  wenn  das  Anrecht
 wegen  einer  Vereinbarung  der  Ehegatten  nach  den  §§  6  bis  8
 oder  wegen  fehlender  Ausgleichsreife  nach  §  19  Abs.  2  Nr.  2
 oder  Nr.  3  oder  Abs.  3  vom  Wertausgleich  bei  der  Scheidung
 ausgenommen worden war.

 (3)  Die  Höhe  des  Anspruchs  ist  auf  den  Betrag  be-
 schränkt,  den  die  ausgleichsberechtigte  Person  als  schuld-
 rechtliche  Ausgleichsrente  verlangen  könnte.  Leistungen,
 die  sie  von  dem  Versorgungsträger  als  Hinterbliebene  erhält,
 sind anzurechnen.

 (4) §  20 Abs.  2 und 3 gilt entsprechend.

 (5)  Eine  Hinterbliebenenversorgung,  die  der  Versor-
 gungsträger  an  die  Witwe  oder  den  Witwer  der  ausgleichs-
 pflichtigen  Person  zahlt,  ist  um  den  nach  den  Absätzen  1
 und  3 Satz  1 errechneten Betrag zu kürzen.

 § 26

 Anspruch gegen die Witwe oder den Witwer

 (1)  Besteht  ein  noch  nicht  ausgeglichenes  Anrecht  bei
 einem  ausländischen,  zwischenstaatlichen  oder  überstaat-
 lichen  Versorgungsträger,  so  richtet  sich  der  Anspruch  nach
 §  25  Abs.  1  gegen  die  Witwe  oder  den  Witwer  der  aus-
 gleichspflichtigen  Person,  soweit  der  Versorgungsträger  an
 die  Witwe  oder  den  Witwer  eine  Hinterbliebenenversorgung
 leistet.

 (2) §  25 Abs.  2 bis 4 gilt entsprechend.

 A b s c h n i t t  4

 H ä r t e f ä l l e

 § 27

 Beschränkung oder
 Wegfall des Versorgungsausgleichs

 Ein  Versorgungsausgleich  findet  ausnahmsweise  nicht
 statt,  soweit  er  grob  unbillig  wäre.  Dies  ist  nur  der  Fall,  wenn
 die  gesamten  Umstände  des  Einzelfalls  es  rechtfertigen,  von
 der Halbteilung abzuweichen.
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Kapitel 3

 Ergänzende Vorschriften

 § 28

 Ausgleich eines Anrechts der Privatvorsorge
 wegen Invalidität

 (1)  Ein  Anrecht  der  Privatvorsorge  wegen  Invalidität  ist
 nur  auszugleichen,  wenn  der  Versicherungsfall  in  der  Ehe-
 zeit  eingetreten  ist  und  die  ausgleichsberechtigte  Person  am
 Ende  der  Ehezeit  eine  laufende  Versorgung  wegen  Invalidi-
 tät  bezieht  oder  die  gesundheitlichen  Voraussetzungen  dafür
 erfüllt.

 (2)  Das  Anrecht  gilt  in  vollem  Umfang  als  in  der  Ehezeit
 erworben.

 (3)  Für  die  Durchführung  des  Ausgleichs  gelten  die  §§  20
 bis 22 entsprechend.

 § 29

 Leistungsverbot bis zum Abschluss des Verfahrens

 Bis  zum  wirksamen  Abschluss  eines  Verfahrens  über  den
 Versorgungsausgleich  ist  der  Versorgungsträger  verpflichtet,
 Zahlungen  an  die  ausgleichspflichtige  Person  zu  unterlassen,
 die  sich  auf  die  Höhe  des  Ausgleichswerts  auswirken  kön-
 nen.

 § 30

 Schutz des Versorgungsträgers

 (1)  Entscheidet  das  Familiengericht  rechtskräftig  über  den
 Ausgleich  und  leistet  der  Versorgungsträger  innerhalb  einer
 bisher  bestehenden  Leistungspflicht  an  die  bisher  berechtig-
 te  Person,  so  ist  er  für  eine  Übergangszeit  gegenüber  der
 nunmehr  auch  berechtigten  Person  von  der  Leistungspflicht
 befreit.  Satz  1  gilt  für  Leistungen  des  Versorgungsträgers  an
 die Witwe oder den Witwer entsprechend.

 (2)  Die  Übergangszeit  dauert  bis  zum  letzten  Tag  des
 Monats,  der  dem  Monat  folgt,  in  dem  der  Versorgungsträger
 von der Rechtskraft der Entscheidung Kenntnis erlangt hat.

 (3)  Bereicherungsansprüche  zwischen  der  nunmehr  auch
 berechtigten  Person  und  der  bisher  berechtigten  Person  so-
 wie der Witwe oder dem Witwer bleiben unberührt.

 § 31

 Tod eines Ehegatten

 (1)  Stirbt  ein  Ehegatte  nach  Rechtskraft  der  Scheidung,
 aber  vor  Rechtskraft  der  Entscheidung  über  den  Wertaus-
 gleich  nach  den  §§  9  bis  19,  so  ist  das  Recht  des  überleben-
 den  Ehegatten  auf  Wertausgleich  gegen  die  Erben  geltend  zu
 machen. Die Erben haben kein Recht auf Wertausgleich.

 (2)  Der  überlebende  Ehegatte  darf  durch  den  Wertaus-
 gleich  nicht  bessergestellt  werden,  als  wenn  der  Versor-
 gungsausgleich  durchgeführt  worden  wäre.  Sind  mehrere
 Anrechte  auszugleichen,  ist  nach  billigem  Ermessen  zu  ent-
 scheiden,  welche  Anrechte  zum  Ausgleich  herangezogen
 werden.

 (3)  Ausgleichsansprüche  nach  der  Scheidung  gemäß  den
 §§  20  bis  24  erlöschen  mit  dem  Tod  eines  Ehegatten.  An-

 sprüche  auf  Teilhabe  an  der  Hinterbliebenenversorgung  nach
 den  §§  25  und  26  bleiben  unberührt.  §  1586  Abs.  2  Satz  1
 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gilt entsprechend.

 Kapitel 4

 Anpassung nach Rechtskraft

 § 32

 Anpassungsfähige Anrechte

 Die §§  33 bis 38 gelten für Anrechte aus

 1.  der  gesetzlichen  Rentenversicherung  einschließlich  der
 Höherversicherung,

 2.  der  Beamtenversorgung  oder  einer  anderen  Versorgung,
 die  zur  Versicherungsfreiheit  nach  §  5  Abs.  1  des  Sechs-
 ten Buches Sozialgesetzbuch führt,

 3.  einer  berufsständischen  oder  einer  anderen  Versorgung,
 die  nach  §  6  Abs.  1  Nr.  1  oder  Nr.  2  des  Sechsten  Buches
 Sozialgesetzbuch  zu  einer  Befreiung  von  der  Sozialversi-
 cherungspflicht führen kann,

 4.  der Alterssicherung der Landwirte,

 5.  den  Versorgungssystemen  der  Abgeordneten  und  der  Re-
 gierungsmitglieder im Bund und in den Ländern.

 § 33

 Anpassung wegen Unterhalt

 (1)  Solange  die  ausgleichsberechtigte  Person  aus  einem
 im  Versorgungsausgleich  erworbenen  Anrecht  keine  laufen-
 de  Versorgung  erhalten  kann  und  sie  gegen  die  ausgleichs-
 pflichtige  Person  ohne  die  Kürzung  durch  den  Versorgungs-
 ausgleich  einen  gesetzlichen  Unterhaltsanspruch  hätte,  wird
 die  Kürzung  der  laufenden  Versorgung  der  ausgleichspflich-
 tigen Person auf Antrag ausgesetzt.

 (2)  Die  Anpassung  nach  Absatz  1  findet  nur  statt,  wenn
 die  Kürzung  am  Ende  der  Ehezeit  bei  einem  Rentenbetrag
 als  maßgeblicher  Bezugsgröße  mindestens  2  Prozent,  in  al-
 len  anderen  Fällen  als  Kapitalwert  mindestens  240  Prozent
 der  monatlichen  Bezugsgröße  nach  §  18  Abs.  1  des  Vierten
 Buches Sozialgesetzbuch betragen hat.

 (3)  Die  Kürzung  ist  in  Höhe  des  Unterhaltsanspruchs  aus-
 zusetzen,  höchstens  jedoch  in  Höhe  der  Differenz  der  beider-
 seitigen  Ausgleichswerte  aus  denjenigen  Anrechten  im  Sin-
 ne  des  §  32,  aus  denen  die  ausgleichspflichtige  Person  eine
 laufende Versorgung bezieht.

 (4)  Fließen  der  ausgleichspflichtigen  Person  mehrere  Ver-
 sorgungen  zu,  ist  nach  billigem  Ermessen  zu  entscheiden,
 welche Kürzung ausgesetzt wird.

 § 34

 Durchführung einer Anpassung wegen Unterhalt

 (1)  Über  die  Anpassung  und  deren  Abänderung  entschei-
 det das Familiengericht.

 (2)  Antragsberechtigt  sind  die  ausgleichspflichtige  und
 die  ausgleichsberechtigte  Person.  Die  Abänderung  einer
 Anpassung  kann  auch  von  dem  Versorgungsträger  verlangt
 werden.
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(3)  Die  Anpassung  wirkt  ab  dem  ersten  Tag  des  Monats,
 der auf den Monat der Antragstellung folgt.

 (4)  Der  Anspruch  auf  Anpassung  geht  auf  die  Erben  über,
 wenn  der  Erblasser  den  Antrag  nach  §  33  Abs.  1  gestellt  hatte.

 (5)  Die  ausgleichspflichtige  Person  hat  den  Versorgungs-
 träger,  bei  dem  die  Kürzung  ausgesetzt  ist,  unverzüglich  über
 den  Wegfall  oder  Änderungen  seiner  Unterhaltszahlungen,
 über  den  Bezug  einer  laufenden  Versorgung  aus  einem  An-
 recht  nach  §  32  sowie  über  den  Rentenbezug,  die  Wiederhei-
 rat  oder  den  Tod  der  ausgleichsberechtigten  Person  zu  unter-
 richten.

 (6)  Über  die  Beendigung  der  Aussetzung  aus  den  in
 Absatz  5  genannten  Gründen  entscheidet  der  Versorgungs-
 träger.  Dies  gilt  nicht  für  den  Fall  der  Änderung  von  Unter-
 haltszahlungen.

 § 35

 Anpassung wegen Invalidität der
 ausgleichspflichtigen Person

 (1)  Solange  die  ausgleichspflichtige  Person  eine  laufende
 Versorgung  wegen  Invalidität  erhält  und  sie  aus  einem  im
 Versorgungsausgleich  erworbenen  Anrecht  keine  Leistung
 beziehen  kann,  wird  die  Kürzung  der  laufenden  Versorgung
 auf  Grund  des  Versorgungsausgleichs  auf  Antrag  ausgesetzt.

 (2) §  33 Abs.  2 gilt entsprechend.

 (3)  Die  Kürzung  ist  höchstens  in  Höhe  der  Ausgleichs-
 werte  aus  denjenigen  Anrechten  im  Sinne  des  §  32  auszuset-
 zen,  aus  denen  die  ausgleichspflichtige  Person  keine  Leis-
 tung bezieht.

 (4)  Fließen  der  ausgleichspflichtigen  Person  mehrere  Ver-
 sorgungen  zu,  so  ist  jede  Versorgung  nur  insoweit  nicht  zu
 kürzen,  als  dies  dem  Verhältnis  ihrer  Ausgleichswerte  ent-
 spricht.

 § 36

 Durchführung einer Anpassung wegen
 Invalidität der ausgleichspflichtigen Person

 (1)  Über  die  Anpassung,  deren  Abänderung  und  Aufhe-
 bung  entscheidet  der  Versorgungsträger,  bei  dem  das  auf
 Grund  des  Versorgungsausgleichs  gekürzte  Anrecht  besteht.

 (2) Antragsberechtigt ist die ausgleichspflichtige Person.

 (3) §  34 Abs.  3 und 4 gilt entsprechend.

 (4)  Sobald  die  ausgleichspflichtige  Person  aus  einem  im
 Versorgungsausgleich  erworbenen  Anrecht  eine  Leistung  im
 Sinne  des  §  35  Abs.  1  beziehen  kann,  hat  sie  den  Versor-
 gungsträger,  der  die  Kürzung  ausgesetzt  hat,  unverzüglich
 darüber zu unterrichten.

 § 37

 Anpassung wegen Tod der
 ausgleichsberechtigten Person

 (1)  Ist  die  ausgleichsberechtigte  Person  gestorben,  so  wird
 ein  Anrecht  der  ausgleichspflichtigen  Person  auf  Antrag
 nicht  länger  auf  Grund  des  Versorgungsausgleichs  gekürzt.

 Beiträge,  die  zur  Abwendung  der  Kürzung  oder  zur  Begrün-
 dung  von  Anrechten  zugunsten  der  ausgleichsberechtigten
 Person  gezahlt  wurden,  sind  unter  Anrechnung  der  gewähr-
 ten  Leistungen  an  die  ausgleichspflichtige  Person  zurückzu-
 zahlen.

 (2)  Die  Anpassung  nach  Absatz  1  findet  nur  statt,  wenn
 die  ausgleichsberechtigte  Person  die  Versorgung  aus  dem  im
 Versorgungsausgleich  erworbenen  Anrecht  nicht  länger  als
 36 Monate bezogen hat.

 (3)  Hat  die  ausgleichspflichtige  Person  im  Versorgungs-
 ausgleich  Anrechte  im  Sinne  des  §  32  von  der  verstorbenen
 ausgleichsberechtigten  Person  erworben,  so  erlöschen  diese,
 sobald die Anpassung wirksam wird.

 § 38

 Durchführung einer Anpassung wegen Tod
 der ausgleichsberechtigten Person

 (1)  Über  die  Anpassung  entscheidet  der  Versorgungsträ-
 ger,  bei  dem  das  auf  Grund  eines  Versorgungsausgleichs
 gekürzte  Anrecht  besteht.  Antragsberechtigt  ist  die  aus-
 gleichspflichtige Person.

 (2) §  34 Abs.  3 und 4 gilt entsprechend.

 (3)  Die  ausgleichspflichtige  Person  hat  die  anderen  Ver-
 sorgungsträger,  bei  denen  sie  Anrechte  der  verstorbenen  aus-
 gleichsberechtigten  Person  auf  Grund  des  Versorgungsaus-
 gleichs  erworben  hat,  unverzüglich  über  die  Antragstellung
 zu  unterrichten.  Der  zuständige  Versorgungsträger  unterrich-
 tet  die  anderen  Versorgungsträger  über  den  Eingang  des
 Antrags und seine Entscheidung.

 Te i l  2

 We r t e r m i t t l u n g

 Kapitel 1

 Allgemeine Wertermittlungsvorschriften

 § 39

 Unmittelbare Bewertung einer Anwartschaft

 (1)  Befindet  sich  ein  Anrecht  in  der  Anwartschaftsphase
 und  richtet  sich  sein  Wert  nach  einer  Bezugsgröße,  die  un-
 mittelbar  bestimmten  Zeitabschnitten  zugeordnet  werden
 kann,  so  entspricht  der  Wert  des  Ehezeitanteils  dem  Umfang
 der  auf  die  Ehezeit  entfallenden  Bezugsgröße  (unmittelbare
 Bewertung).

 (2)  Die  unmittelbare  Bewertung  ist  insbesondere  bei  An-
 rechten  anzuwenden,  bei  denen  für  die  Höhe  der  laufenden
 Versorgung Folgendes bestimmend ist:

 1.  die  Summe  der  Entgeltpunkte  oder  vergleichbarer  Rechen-
 größen wie Versorgungspunkten oder Leistungszahlen,

 2.  die Höhe eines Deckungskapitals,

 3.  die Summe der Rentenbausteine,

 4.  die Summe der entrichteten Beiträge oder

 5.  die Dauer der Zugehörigkeit zum Versorgungssystem.
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§ 40

 Zeitratierliche Bewertung einer Anwartschaft

 (1)  Befindet  sich  ein  Anrecht  in  der  Anwartschaftsphase
 und  richtet  sich  der  Wert  des  Anrechts  nicht  nach  den  Grund-
 sätzen  der  unmittelbaren  Bewertung  gemäß  §  39,  so  ist  der
 Wert  des  Ehezeitanteils  auf  der  Grundlage  eines  Zeit-
 Zeit-Verhältnisses  zu  berechnen  (zeitratierliche  Bewertung).

 (2)  Zu  ermitteln  ist  die  Zeitdauer,  die  bis  zu  der  für  das
 Anrecht  maßgeblichen  Altersgrenze  höchstens  erreicht  wer-
 den  kann  (n).  Zudem  ist  der  Teil  dieser  Zeitdauer  zu  ermit-
 teln,  der  mit  der  Ehezeit  übereinstimmt  (m).  Der  Wert  des
 Ehezeitanteils  ergibt  sich,  wenn  das  Verhältnis  der  in  die
 Ehezeit  fallenden  Zeitdauer  und  der  höchstens  erreichbaren
 Zeitdauer  (m/n)  mit  der  zu  erwartenden  Versorgung  (R)  mul-
 tipliziert wird (m/n  × R).

 (3)  Bei  der  Ermittlung  der  zu  erwartenden  Versorgung  ist
 von  den  zum  Ende  der  Ehezeit  geltenden  Bemessungsgrund-
 lagen auszugehen. §  5 Abs.  2 Satz  2 bleibt unberührt.

 (4)  Die  zeitratierliche  Bewertung  ist  insbesondere  bei  An-
 rechten  anzuwenden,  bei  denen  die  Höhe  der  Versorgung
 von  dem  Entgelt  abhängt,  das  bei  Eintritt  des  Versorgungs-
 falls gezahlt werden würde.

 (5)  Familienbezogene  Bestandteile  des  Ehezeitanteils,  die
 die  Ehegatten  nur  auf  Grund  einer  bestehenden  Ehe  oder  für
 Kinder erhalten, dürfen nicht berücksichtigt werden.

 § 41

 Bewertung einer laufenden Versorgung

 (1)  Befindet  sich  ein  Anrecht  in  der  Leistungsphase  und
 wäre  für  die  Anwartschaftsphase  die  unmittelbare  Bewer-
 tung maßgeblich, so gilt §  39 Abs.  1 entsprechend.

 (2)  Befindet  sich  ein  Anrecht  in  der  Leistungsphase  und
 wäre  für  die  Anwartschaftsphase  die  zeitratierliche  Bewer-
 tung  maßgeblich,  so  gilt  §  40  Abs.  1  bis  3  entsprechend.
 Hierbei  sind  die  Annahmen  für  die  höchstens  erreichbare
 Zeitdauer  und  für  die  zu  erwartende  Versorgung  durch  die
 tatsächlichen Werte zu ersetzen.

 § 42

 Bewertung nach Billigkeit

 Führt  weder  die  unmittelbare  Bewertung  noch  die  zeit-
 ratierliche  Bewertung  zu  einem  Ergebnis,  das  dem  Grund-
 satz  der  Halbteilung  entspricht,  so  ist  der  Wert  nach  billigem
 Ermessen zu ermitteln.

 Kapitel 2

 Sondervorschriften für bestimmte Versorgungsträger

 § 43

 Sondervorschriften für Anrechte aus der
 gesetzlichen Rentenversicherung

 (1)  Für  Anrechte  aus  der  gesetzlichen  Rentenversicherung
 gelten die Grundsätze der unmittelbaren Bewertung.

 (2)  Soweit  das  Anrecht  auf  eine  abzuschmelzende  Leis-
 tung  nach  §  19  Abs.  2  Nr.  2  gerichtet  ist,  ist  der  Ehezeitanteil
 für  Ausgleichsansprüche  nach  der  Scheidung  nach  dem  Ver-

 hältnis  der  auf  die  Ehezeit  entfallenden  Entgeltpunkte  (Ost)
 zu den gesamten Entgeltpunkten (Ost) zu bestimmen.

 (3)  Besondere  Wartezeiten  sind  nur  dann  werterhöhend  zu
 berücksichtigen,  wenn  die  hierfür  erforderlichen  Zeiten  be-
 reits erfüllt sind.

 § 44

 Sondervorschriften für Anrechte aus einem
 öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis

 (1) Für Anrechte

 1.  aus  einem  Beamtenverhältnis  oder  einem  anderen  öffent-
 lich-rechtlichen Dienstverhältnis und

 2.  aus  einem  Arbeitsverhältnis,  bei  dem  ein  Anspruch  auf
 eine  Versorgung  nach  beamtenrechtlichen  Vorschriften
 oder Grundsätzen besteht,

 sind  die  Grundsätze  der  zeitratierlichen  Bewertung  anzu-
 wenden.

 (2)  Stehen  der  ausgleichspflichtigen  Person  mehrere  An-
 rechte  im  Sinne  des  Absatzes  1  zu,  so  ist  für  die  Wertberech-
 nung  von  den  gesamten  Versorgungsbezügen,  die  sich  nach
 Anwendung  der  Ruhensvorschriften  ergeben,  und  von  der
 gesamten  in  die  Ehezeit  fallenden  ruhegehaltfähigen  Dienst-
 zeit auszugehen.

 (3)  Stehen  der  ausgleichspflichtigen  Person  neben  einem
 Anrecht  im  Sinne  des  Absatzes  1  weitere  Anrechte  aus  ande-
 ren  Versorgungssystemen  zu,  die  Ruhens-  oder  Anrech-
 nungsvorschriften  unterliegen,  so  gilt  Absatz  2  sinngemäß.
 Dabei  sind  die  Ruhens-  oder  Anrechnungsbeträge  nur  inso-
 weit  zu  berücksichtigen,  als  das  nach  Satz  1  berücksichtigte
 Anrecht  in  der  Ehezeit  erworben  wurde  und  die  ausgleichs-
 berechtigte  Person  an  diesem  Anrecht  im  Versorgungsaus-
 gleich teilhat.

 (4)  Bei  einem  Anrecht  aus  einem  Beamtenverhältnis  auf
 Widerruf  oder  aus  einem  Dienstverhältnis  einer  Soldatin
 oder  eines  Soldaten  auf  Zeit  ist  der  Wert  maßgeblich,  der
 sich  bei  einer  Nachversicherung  in  der  gesetzlichen  Renten-
 versicherung ergäbe.

 § 45

 Sondervorschriften für Anrechte nach dem
 Betriebsrentengesetz

 (1)  Bei  einem  Anrecht  im  Sinne  des  Betriebsrentengeset-
 zes  ist  der  Wert  des  Anrechts  als  Rentenbetrag  nach  §  2  des
 Betriebsrentengesetzes  oder  der  Kapitalwert  nach  §  4  Abs.  5
 des  Betriebsrentengesetzes  maßgeblich.  Hierbei  ist  anzuneh-
 men,  dass  die  Betriebszugehörigkeit  der  ausgleichspflich-
 tigen Person spätestens zum Ehezeitende beendet ist.

 (2)  Der  Wert  des  Ehezeitanteils  ist  nach  den  Grundsätzen
 der  unmittelbaren  Bewertung  zu  ermitteln.  Ist  dies  nicht
 möglich,  so  ist  eine  zeitratierliche  Bewertung  durchzufüh-
 ren.  Hierzu  ist  der  nach  Absatz  1  ermittelte  Wert  des
 Anrechts  mit  dem  Quotienten  zu  multiplizieren,  der  aus  der
 ehezeitlichen  Betriebszugehörigkeit  und  der  gesamten  Be-
 triebszugehörigkeit bis zum Ehezeitende zu bilden ist.

 (3)  Die  Absätze  1  und  2  gelten  nicht  für  ein  Anrecht,  das
 bei  einem  Träger  einer  Zusatzversorgung  des  öffentlichen
 oder kirchlichen Dienstes besteht.
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§ 46

 Sondervorschriften für Anrechte aus
 Privatversicherungen

 Für  die  Bewertung  eines  Anrechts  aus  einem  privaten
 Versicherungsvertrag  sind  die  Bestimmungen  des  Versiche-
 rungsvertragsgesetzes  über  Rückkaufswerte  anzuwenden.
 Stornokosten sind nicht abzuziehen.

 Kapitel 3

 Korrespondierender Kapitalwert

 § 47

 Berechnung des korrespondierenden Kapitalwerts

 (1)  Der  korrespondierende  Kapitalwert  entspricht  dem
 Betrag,  der  zum  Ende  der  Ehezeit  aufzubringen  wäre,  um
 beim  Versorgungsträger  der  ausgleichspflichtigen  Person  für
 sie ein Anrecht in Höhe des Ausgleichswerts zu begründen.

 (2)  Für  Anrechte  im  Sinne  des  §  44  Abs.  1  sind  bei  der
 Ermittlung  des  korrespondierenden  Kapitalwerts  die  Be-
 rechnungsgrundlagen  der  gesetzlichen  Rentenversicherung
 entsprechend anzuwenden.

 (3)  Für  ein  Anrecht  im  Sinne  des  Betriebsrentengesetzes
 gilt  der  Übertragungswert  nach  §  4  Abs.  5  des  Betriebsren-
 tengesetzes  als  korrespondierender  Kapitalwert.  Für  ein
 Anrecht,  das  bei  einem  Träger  einer  Zusatzversorgung  des
 öffentlichen  oder  kirchlichen  Dienstes  besteht,  ist  als  korres-
 pondierender  Kapitalwert  der  Barwert  im  Sinne  des  Ab-
 satzes 4 zu ermitteln.

 (4)  Kann  ein  korrespondierender  Kapitalwert  nach  den
 Absätzen  1  bis  3  nicht  ermittelt  werden,  so  ist  ein  nach  ver-
 sicherungsmathematischen  Grundsätzen  ermittelter  Barwert
 maßgeblich.

 Te i l  3

 Ü b e r g a n g s v o r s c h r i f t e n

 § 48

 Allgemeine Übergangsvorschrift

 In  Verfahren  über  den  Versorgungsausgleich,  die  vor
 dem  …  [einsetzen:  Datum  des  Inkrafttretens  dieses  Geset-
 zes]  eingeleitet  worden  sind,  ist  das  bis  dahin  geltende  Recht
 weiterhin  anzuwenden.  Ausgenommen  hiervon  sind  Verfah-
 ren  über  einen  abgetrennten  Versorgungsausgleich,  die  ab
 dem  …  [einsetzen:  Datum  des  Inkrafttretens  dieses  Geset-
 zes]  entweder  wieder  aufgenommen  oder  sonst  weiterbetrie-
 ben werden.

 § 49

 Übergangsvorschrift für Auswirkungen des
 Versorgungsausgleichs in besonderen Fällen

 Für  Verfahren  nach  den  §§  4  bis  10  des  Gesetzes  zur
 Regelung  von  Härten  im  Versorgungsausgleich,  in  denen  der
 Antrag  beim  Versorgungsträger  vor  dem  …  [einsetzen:
 Datum  des  Inkrafttretens  dieses  Gesetzes]  eingegangen  ist,
 ist das bis dahin geltende Recht weiterhin anzuwenden.

 § 50

 Wiederaufnahme von ausgesetzten Verfahren nach
 dem Versorgungsausgleichs-Überleitungsgesetz

 (1)  Ein  nach  §  2  Abs.  1  Satz  2  des  Versorgungsaus-
 gleichs-Überleitungsgesetzes  ausgesetzter  Versorgungsaus-
 gleich  ist  ab  dem  …  [einsetzen:  Datum  des  Inkrafttretens
 dieses Gesetzes] wieder aufzunehmen

 1.  auf  Antrag  eines  Ehegatten  oder  eines  Versorgungsträ-
 gers,  wenn  aus  einem  im  Versorgungsausgleich  zu  be-
 rücksichtigenden  Anrecht  Leistungen  zu  erbringen  oder
 zu kürzen wären;

 2.  von  Amts  wegen  spätestens  bis  zum  …  [einsetzen:  Anga-
 be  des  Tages  und  Monats  des  Inkrafttretens  dieses  Geset-
 zes  sowie  der  Jahreszahl  des  fünften  auf  das  Inkrafttreten
 folgenden Jahres].

 (2)  Der  Antrag  nach  Absatz  1  Nr.  1  ist  frühestens  sechs
 Monate  vor  dem  Zeitpunkt  zulässig,  ab  dem  auf  Grund  des
 Versorgungsausgleichs  voraussichtlich  Leistungen  zu  er-
 bringen oder zu kürzen wären.

 § 51

 Zulässigkeit einer Abänderung des
 öffentlich-rechtlichen Versorgungsausgleichs

 (1)  Eine  Entscheidung  über  einen  öffentlich-rechtlichen
 Versorgungsausgleich,  die  nach  dem  Recht  getroffen  worden
 ist,  das  bis  zum  …  [einsetzen:  Datum  des  Tages  vor  dem  In-
 krafttreten  dieses  Gesetzes]  gegolten  hat,  ändert  das  Gericht
 bei  einer  wesentlichen  Wertänderung  auf  Antrag  ab,  indem
 es  die  in  den  Ausgleich  einbezogenen  Anrechte  nach  den
 §§  9 bis 19 teilt.

 (2)  Die  Wertänderung  ist  wesentlich,  wenn  die  Vorausset-
 zungen  des  §  225  Abs.  2  und  3  des  Gesetzes  über  das  Verfah-
 ren  in  Familiensachen  und  in  den  Angelegenheiten  der  frei-
 willigen  Gerichtsbarkeit  vorliegen,  wobei  es  genügt,  dass
 sich der Ausgleichswert nur eines Anrechts geändert hat.

 (3)  Eine  Abänderung  nach  Absatz  1  ist  auch  dann  zuläs-
 sig,  wenn  sich  bei  Anrechten  der  berufsständischen,  betrieb-
 lichen  oder  privaten  Altersvorsorge  (§  1587a  Abs.  3  oder  4
 des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  in  der  bis  zum  …  [einsetzen:
 Datum  des  Tages  vor  dem  Inkrafttreten  dieses  Gesetzes]  gel-
 tenden  Fassung)  der  vor  der  Umrechnung  ermittelte  Wert  des
 Ehezeitanteils  wesentlich  von  dem  dynamisierten  und  aktua-
 lisierten  Wert  unterscheidet.  Die  Aktualisierung  erfolgt  mit-
 hilfe  der  aktuellen  Rentenwerte  der  gesetzlichen  Rentenver-
 sicherung.  Der  Wertunterschied  nach  Satz  1  ist  wesentlich,
 wenn  er  mindestens  2  Prozent  der  zum  Zeitpunkt  der  An-
 tragstellung  maßgeblichen  monatlichen  Bezugsgröße  nach
 §  18 Abs.  1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch beträgt.

 (4)  Eine  Abänderung  nach  Absatz  3  ist  ausgeschlossen,
 wenn  für  das  Anrecht  noch  Ausgleichsansprüche  nach  der
 Scheidung  gemäß  den  §§  20  bis  26  geltend  gemacht  werden
 können.  Satz  1  gilt  nicht  für  ein  Anrecht,  das  bei  einem  Trä-
 ger  einer  Zusatzversorgung  des  öffentlichen  oder  kirchlichen
 Dienstes besteht.

 (5)  §  225  Abs.  4  und  5  des  Gesetzes  über  das  Verfahren  in
 Familiensachen  und  in  den  Angelegenheiten  der  freiwilligen
 Gerichtsbarkeit gilt entsprechend.
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§ 52

 Durchführung einer Abänderung des
 öffentlich-rechtlichen Versorgungsausgleichs

 (1)  Für  die  Durchführung  des  Abänderungsverfahrens
 nach  §  51  ist  §  226  des  Gesetzes  über  das  Verfahren  in  Fami-
 liensachen  und  in  den  Angelegenheiten  der  freiwilligen  Ge-
 richtsbarkeit anzuwenden.

 (2)  Der  Versorgungsträger  berechnet  in  den  Fällen  des
 §  51 Abs.  2 den Ehezeitanteil zusätzlich als Rentenbetrag.

 (3)  Beiträge  zur  Begründung  von  Anrechten  zugunsten
 der  ausgleichsberechtigten  Person  sind  unter  Anrechnung
 der gewährten Leistungen zurückzuzahlen.

 § 53

 Bewertung eines Teilausgleichs bei
 Ausgleichsansprüchen nach der Scheidung

 Ist  bei  Ausgleichsansprüchen  nach  der  Scheidung  gemäß
 den  §§  20  bis  26  ein  bereits  erfolgter  Teilausgleich  anzurech-
 nen,  so  ist  dessen  Wert  mithilfe  der  aktuellen  Rentenwerte
 der gesetzlichen Rentenversicherung zu bestimmen.

 § 54

 Weiter anwendbare Übergangsvorschriften des Ersten
 Gesetzes zur Reform des Ehe- und Familienrechts und
 des Gesetzes über weitere Maßnahmen auf dem Gebiet
 des Versorgungsausgleichs für Sachverhalte vor dem

 1.  Juli 1977

 Artikel  12  Nr.  3  Satz  1,  4  und  5  des  Ersten  Gesetzes  zur
 Reform  des  Ehe-  und  Familienrechts  vom  14.  Juni  1976
 (BGBl.  I  S.  1421),  das  zuletzt  durch  Artikel  142  des  Geset-
 zes  vom  19.  April  2006  (BGBl.  I  S.  866)  geändert  worden
 ist,  und  Artikel  4  §  4  des  Gesetzes  über  weitere  Maßnahmen
 auf  dem  Gebiet  des  Versorgungsausgleichs  vom  8.  Dezem-
 ber  1986  (BGBl.  I  S.  2317),  das  zuletzt  durch  Artikel  143
 des  Gesetzes  vom  19.  April  2006  (BGBl.  I  S.  866)  geändert
 worden  ist,  sind  in  der  bis  zum  …  [einsetzen:  Datum  des
 Tages  vor  dem  Inkrafttreten  dieses  Gesetzes]  geltenden  Fas-
 sung weiterhin anzuwenden.

 Artikel 2

 Änderung des Gesetzes über das Verfahren in
 Familiensachen und in den Angelegenheiten

 der freiwilligen Gerichtsbarkeit

 Das  Gesetz  über  das  Verfahren  in  Familiensachen  und  in
 den  Angelegenheiten  der  freiwilligen  Gerichtsbarkeit1  vom
 …  [einsetzen:  Ausfertigungsdatum  und  Fundstelle  im  Bun-
 desgesetzblatt] wird wie folgt geändert:

 1.  In  der  Inhaltsübersicht  werden  die  Angaben  zu  den
 §§  221 bis 230 wie folgt gefasst:

 „§  221  Erörterung, Aussetzung

 §  222  Durchführung der externen Teilung

 §  223  Antragserfordernis  für  Ausgleichsansprüche
 nach der Scheidung

 §  224  Entscheidung über den Versorgungsausgleich

 §  225  Zulässigkeit  einer  Abänderung  des  Wertaus-
 gleichs bei der Scheidung

 §  226  Durchführung  einer  Abänderung  des  Wertaus-
 gleichs bei der Scheidung

 §  227  Sonstige Abänderungen

 §  228  Zulässigkeit der Beschwerde

 §  229  (weggefallen)

 §  230  (weggefallen)“.

 2.  §  114 Abs.  4 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Nummer  5  wird  das  Wort  „sowie“  durch  ein
 Komma ersetzt.

 b)  In  Nummer  6  wird  der  Punkt  am  Ende  durch  das  Wort
 „sowie“ ersetzt.

 c)  Folgende Nummer 7 wird angefügt:

 „7.  für  die  Ausübung  des  Wahlrechts  nach  §  15
 Abs.  1 des Versorgungsausgleichsgesetzes.“

 3.  §  137 Abs.  2 Satz  2 wird wie folgt gefasst:

 „Für  den  Versorgungsausgleich  ist  in  den  Fällen  der  §§  6
 bis  19  und  28  des  Versorgungsausgleichsgesetzes  kein
 Antrag notwendig.“

 4.  Dem §  142 wird folgender Absatz  3 angefügt:

 „(3)  Enthält  der  Beschluss  nach  Absatz  1  eine  Ent-
 scheidung  über  den  Versorgungsausgleich,  so  kann  inso-
 weit  bei  der  Verkündung  auf  die  Beschlussformel  Bezug
 genommen werden.“

 5.  Die §§  219 bis 228 werden wie folgt gefasst:

 „§  219

 Beteiligte

 Zu beteiligen sind

 1.  die Ehegatten,

 2.  die  Versorgungsträger,  bei  denen  ein  auszugleichen-
 des Anrecht besteht,

 3.  die  Versorgungsträger,  bei  denen  ein  Anrecht  zum
 Zweck des Ausgleichs begründet werden soll, und

 4.  die Hinterbliebenen und die Erben der Ehegatten.

 §  220

 Verfahrensrechtliche Auskunftspflicht

 (1)  Das  Gericht  kann  über  Grund  und  Höhe  der  An-
 rechte  Auskünfte  einholen  bei  den  Personen  und  Versor-
 gungsträgern,  die  nach  §  219  zu  beteiligen  sind,  sowie
 bei sonstigen Stellen, die Auskünfte geben können.

 (2)  Übersendet  das  Gericht  ein  Formular,  ist  dieses  bei
 der  Auskunft  zu  verwenden.  Satz  1  gilt  nicht  für  eine
 automatisiert  erstellte  Auskunft  eines  Versorgungsträgers.

 (3)  Das  Gericht  kann  anordnen,  dass  die  Ehegatten
 oder  ihre  Hinterbliebenen  oder  Erben  gegenüber  dem
 Versorgungsträger  Mitwirkungshandlungen  zu  erbringen

 1  Die  folgenden  Bestimmungen  gehen  davon  aus,  dass  bei  Inkrafttreten

 dieser  Regelungen  der  Gesetzentwurf  der  Bundesregierung  zur  Re-

 form  des  Verfahrens  in  Familiensachen  und  in  den  Angelegenheiten

 der  freiwilligen  Gerichtsbarkeit  (Bundestagsdrucksache  16/6308  vom

 7. September 2007) geltendes Recht ist.
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haben,  die  für  die  Feststellung  der  in  den  Versorgungs-
 ausgleich einzubeziehenden Anrechte erforderlich sind.

 (4)  Der  Versorgungsträger  ist  verpflichtet,  die  nach  §  5
 des  Versorgungsausgleichsgesetzes  benötigten  Werte
 einschließlich  einer  übersichtlichen  und  nachvollziehba-
 ren  Berechnung  mitzuteilen.  Das  Gericht  kann  den
 Versorgungsträger  von  Amts  wegen  oder  auf  Antrag
 eines  Beteiligten  auffordern,  die  Einzelheiten  der  Wert-
 ermittlung zu erläutern.

 (5)  Die  in  dieser  Vorschrift  genannten  Personen  und
 Stellen  sind  verpflichtet,  gerichtliche  Ersuchen  und  An-
 ordnungen zu befolgen.

 §  221

 Erörterung, Aussetzung

 (1)  Das  Gericht  soll  die  Angelegenheit  mit  den  Ehe-
 gatten in einem Termin erörtern.

 (2)  Das  Gericht  hat  das  Verfahren  auszusetzen,  wenn
 ein  Rechtsstreit  über  Bestand  oder  Höhe  eines  in  den  Ver-
 sorgungsausgleich  einzubeziehenden  Anrechts  anhängig
 ist.

 (3)  Besteht  Streit  über  ein  Anrecht,  ohne  dass  die  Vor-
 aussetzungen  des  Absatzes  2  erfüllt  sind,  kann  das  Ge-
 richt  das  Verfahren  aussetzen  und  einem  oder  beiden
 Ehegatten  eine  Frist  zur  Erhebung  der  Klage  setzen.  Wird
 diese  Klage  nicht  oder  nicht  rechtzeitig  erhoben,  kann  das
 Gericht  das  Vorbringen  unberücksichtigt  lassen,  das  mit
 der Klage hätte geltend gemacht werden können.

 §  222

 Durchführung der externen Teilung

 (1)  Die  Wahlrechte  nach  §  14  Abs.  2  und  §  15  Abs.  1
 des  Versorgungsausgleichsgesetzes  sind  in  den  vom  Ge-
 richt zu setzenden Fristen auszuüben.

 (2)  Übt  die  ausgleichsberechtigte  Person  ihr  Wahlrecht
 nach  §  15  Abs.  1  des  Versorgungsausgleichsgesetzes  aus,
 so  hat  sie  in  der  nach  Absatz  1  gesetzten  Frist  zugleich
 nachzuweisen,  dass  der  ausgewählte  Versorgungsträger
 mit der vorgesehenen Teilung einverstanden ist.

 (3)  Das  Gericht  setzt  in  der  Endentscheidung  den  Be-
 trag  fest,  den  der  Versorgungsträger  der  ausgleichspflich-
 tigen  Person  an  den  Versorgungsträger  der  ausgleichs-
 berechtigten Person zu zahlen hat.

 §  223

 Antragserfordernis für Ausgleichsansprüche
 nach der Scheidung

 Über  Ausgleichsansprüche  nach  der  Scheidung  nach
 den  §§  20  bis  26  des  Versorgungsausgleichsgesetzes  ent-
 scheidet das Gericht nur auf Antrag.

 §  224

 Entscheidung über den Versorgungsausgleich

 (1)  Endentscheidungen,  die  den  Versorgungsausgleich
 betreffen, werden erst mit Rechtskraft wirksam.

 (2) Die Endentscheidung ist zu begründen.

 (3)  Soweit  ein  Wertausgleich  bei  der  Scheidung  nach
 §  3  Abs.  3,  den  §§  6,  18  Abs.  1  oder  Abs.  2  oder  §  27  des

 Versorgungsausgleichsgesetzes  nicht  stattfindet,  stellt
 das Gericht dies in der Beschlussformel fest.

 (4)  Verbleiben  nach  dem  Wertausgleich  bei  der  Schei-
 dung  noch  Anrechte  für  Ausgleichsansprüche  nach  der
 Scheidung,  benennt  das  Gericht  diese  Anrechte  in  der
 Begründung.

 §  225

 Zulässigkeit einer Abänderung des
 Wertausgleichs bei der Scheidung

 (1)  Eine  Abänderung  des  Wertausgleichs  bei  der
 Scheidung  ist  nur  für  Anrechte  im  Sinne  des  §  32  des  Ver-
 sorgungsausgleichsgesetzes zulässig.

 (2)  Bei  rechtlichen  oder  tatsächlichen  Veränderungen
 nach  dem  Ende  der  Ehezeit,  die  auf  den  Ausgleichswert
 eines  Anrechts  zurückwirken  und  zu  einer  wesentlichen
 Wertänderung  führen,  ändert  das  Gericht  auf  Antrag  die
 Entscheidung in Bezug auf dieses Anrecht ab.

 (3)  Die  Wertänderung  nach  Absatz  2  ist  wesentlich,
 wenn  sie  mindestens  5  Prozent  des  bisherigen  Aus-
 gleichswerts  des  Anrechts  beträgt  und  bei  einem  Renten-
 betrag  als  maßgeblicher  Bezugsgröße  1  Prozent,  in  allen
 anderen  Fällen  als  Kapitalwert  120  Prozent  der  am  Ende
 der  Ehezeit  maßgeblichen  monatlichen  Bezugsgröße
 nach  §  18  Abs.  1  des  Vierten  Buches  Sozialgesetzbuch
 übersteigt.

 (4)  Eine  Abänderung  ist  auch  dann  zulässig,  wenn
 durch  sie  eine  für  die  Versorgung  der  ausgleichsberech-
 tigten Person maßgebende Wartezeit erfüllt wird.

 (5)  Die  Abänderung  muss  sich  zugunsten  eines  Ehe-
 gatten oder seiner Hinterbliebenen auswirken.

 §  226

 Durchführung einer Abänderung des
 Wertausgleichs bei der Scheidung

 (1)  Antragsberechtigt  sind  die  Ehegatten,  ihre  Hinter-
 bliebenen  und  die  von  der  Abänderung  betroffenen  Ver-
 sorgungsträger.

 (2)  Der  Antrag  ist  frühestens  sechs  Monate  vor  dem
 Zeitpunkt  zulässig,  ab  dem  ein  Ehegatte  voraussichtlich
 eine  laufende  Versorgung  aus  dem  abzuändernden  An-
 recht  bezieht  oder  dies  auf  Grund  der  Abänderung  zu  er-
 warten ist.

 (3)  §  27  des  Versorgungsausgleichsgesetzes  gilt  ent-
 sprechend.

 (4)  Die  Abänderung  wirkt  ab  dem  ersten  Tag  des
 Monats, der auf den Monat der Antragstellung folgt.

 (5)  Stirbt  der  Ehegatte,  der  den  Abänderungsantrag  ge-
 stellt  hat,  vor  Rechtskraft  der  Endentscheidung,  hat  das
 Gericht  die  übrigen  antragsberechtigten  Beteiligten  da-
 rauf  hinzuweisen,  dass  das  Verfahren  nur  fortgesetzt
 wird,  wenn  ein  antragsberechtigter  Beteiligter  innerhalb
 einer  Frist  von  einem  Monat  dies  durch  Erklärung  gegen-
 über  dem  Gericht  verlangt.  Verlangt  kein  antragsberech-
 tigter  Beteiligter  innerhalb  der  Frist  die  Fortsetzung  des
 Verfahrens,  gilt  dieses  als  in  der  Hauptsache  erledigt.
 Stirbt  der  andere  Ehegatte,  wird  das  Verfahren  gegen  des-
 sen Erben fortgesetzt.
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§  227
 Sonstige Abänderungen

 (1)  Für  die  Abänderung  einer  Entscheidung  über
 Ausgleichsansprüche  nach  der  Scheidung  nach  den  §§  20
 bis  26  des  Versorgungsausgleichsgesetzes  ist  §  48  Abs.  1
 anzuwenden.

 (2)  Auf  eine  Vereinbarung  der  Ehegatten  über  den  Ver-
 sorgungsausgleich  sind  die  §§  225  und  226  entsprechend
 anzuwenden,  wenn  die  Abänderung  nicht  ausgeschlossen
 worden ist.

 §  228
 Zulässigkeit der Beschwerde

 In  Versorgungsausgleichssachen  gilt  §  61  nur  für  die
 Anfechtung einer Kostenentscheidung.“

 6.  Die §§  229 und 230 werden aufgehoben.

 Artikel 3

 Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs

 Das  Bürgerliche  Gesetzbuch  in  der  Fassung  der  Bekannt-
 machung  vom  2.  Januar  2002  (BGBl.  I  S.  42,  2909;  2003  I
 S.  738), zuletzt geändert durch …, wird wie folgt geändert:

 1.  In  der  Inhaltsübersicht  werden  die  Angaben  zu  Buch  4
 Abschnitt  1  Titel  7  Untertitel  3  durch  folgende  Angaben
 ersetzt:

 „Untertitel 3

 Versorgungsausgleich

 §  1587  Verweis auf das Versorgungsausgleichsgesetz“.

 2.  In  §  1318  Abs.  3  werden  die  Wörter  „die  §§  1587  bis
 1587p“ durch die Angabe „1587“ ersetzt.

 3.  §  1408 Abs.  2 wird wie folgt gefasst:

 „(2)  Schließen  die  Ehegatten  in  einem  Ehevertrag  Ver-
 einbarungen  über  den  Versorgungsausgleich,  so  sind  in-
 soweit  die  §§  6  und  8  des  Versorgungsausgleichsgesetzes
 anzuwenden.“

 4.  In  §  1414  Satz  2  werden  die  Wörter  „oder  der  Versor-
 gungsausgleich“ gestrichen.

 5.  Buch  4  Abschnitt  1  Titel  7  Untertitel  3  wird  wie  folgt  ge-
 fasst:

 „Untertitel 3

 Versorgungsausgleich

 §  1587

 Verweis auf das Versorgungsausgleichsgesetz

 Nach  Maßgabe  des  Versorgungsausgleichsgesetzes
 findet  zwischen  den  geschiedenen  Ehegatten  ein  Aus-
 gleich  von  im  In-  oder  Ausland  bestehenden  Anrechten
 statt,  insbesondere  aus  der  gesetzlichen  Rentenversiche-
 rung,  aus  anderen  Regelsicherungssystemen  wie  der  Be-
 amtenversorgung  oder  der  berufsständischen  Versor-
 gung,  aus  der  betrieblichen  Altersversorgung  oder  aus
 der privaten Alters- und Invaliditätsvorsorge.“

 Artikel 4

 Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch

 Das  Sechste  Buch  Sozialgesetzbuch  –  Gesetzliche  Ren-
 tenversicherung  –  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom
 19.  Februar  2002  (BGBl.  I  S.  754,  1404,  3384),  zuletzt  geän-
 dert durch …, wird wie folgt geändert:

 1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Die Angabe zu §  86 wird wie folgt gefasst:

 „§  86  (weggefallen)“.

 b)  Nach  der  Angabe  zu  §  120e  werden  die  folgenden
 Angaben eingefügt:

 „Vierter Unterabschnitt
  Besonderheiten beim Versorgungsausgleich

 §  120f  Interne  Teilung  und  Verrechnung  von  An-
 rechten

 §  120g  Externe Teilung

 §  120h  Abzuschmelzende Anrechte“.

 c)  Vor  §  121  wird  in  der  Zwischenüberschrift  das  Wort
 „Vierter“ durch das Wort „Fünfter“ ersetzt.

 d)  Die Angabe zu §  187 wird wie folgt gefasst:

 „§  187  Zahlung  von  Beiträgen  und  Ermittlung  von
 Entgeltpunkten  aus  Beiträgen  beim  Versor-
 gungsausgleich“.

 2.  §  52 Abs.  1 Satz  1 wird durch folgende Sätze ersetzt:

 „Ist  ein  Versorgungsausgleich  in  der  gesetzlichen  Ren-
 tenversicherung  allein  zugunsten  von  Versicherten
 durchgeführt,  wird  auf  die  Wartezeit  die  volle  Anzahl  an
 Monaten  angerechnet,  die  sich  ergibt,  wenn  die  Entgelt-
 punkte  für  übertragene  oder  begründete  Rentenanwart-
 schaften  durch  die  Zahl  0,0313  geteilt  werden.  Ist  ein
 Versorgungsausgleich  sowohl  zugunsten  als  auch  zu  Las-
 ten  von  Versicherten  durchgeführt  und  ergibt  sich  hieraus
 nach  Verrechnung  ein  Zuwachs  an  Entgeltpunkten,  wird
 auf  die  Wartezeit  die  volle  Anzahl  an  Monaten  angerech-
 net,  die  sich  ergibt,  wenn  die  Entgeltpunkte  aus  dem  Zu-
 wachs  durch  die  Zahl  0,0313  geteilt  werden.  Ein  Versor-
 gungsausgleich  ist  durchgeführt,  wenn  die  Entscheidung
 des  Familiengerichts  wirksam  ist.  Ergeht  eine  Entschei-
 dung  zur  Abänderung  des  Wertausgleichs  nach  der  Schei-
 dung,  entfällt  eine  bereits  von  der  ausgleichsberechtigten
 Person erfüllte Wartezeit nicht.“

 3.  §  76 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz  2 Satz  3 wird aufgehoben.

 b)  Dem Absatz  4 wird folgender Satz angefügt:

 „Entgeltpunkte  aus  einer  Begründung  durch  externe
 Teilung  nach  §  14  des  Versorgungsausgleichsgesetzes
 werden  ermittelt,  indem  der  vom  Familiengericht
 nach  §  222  Abs.  3  des  Gesetzes  über  das  Verfahren  in
 Familiensachen  und  in  den  Angelegenheiten  der  frei-
 willigen  Gerichtsbarkeit  festgesetzte  Betrag  mit  dem
 zum  Ende  der  Ehezeit  maßgebenden  Umrechnungs-
 faktor  für  die  Ermittlung  von  Entgeltpunkten  im  Rah-
 men des Versorgungsausgleichs vervielfältigt wird.“

 4.  §  86 wird aufgehoben.
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5.  §  101  Abs.  3  wird  durch  die  folgenden  Absätze  3  bis  3b
 ersetzt:

 „(3)  Ist  nach  Beginn  der  Rente  ein  Versorgungsaus-
 gleich  durchgeführt,  wird  die  Rente  der  leistungsberech-
 tigten  Person  von  dem  Kalendermonat  an  um  Zuschläge
 oder  Abschläge  an  Entgeltpunkten  verändert,  zu  dessen
 Beginn  der  Versorgungsausgleich  durchgeführt  ist.  Der
 Rentenbescheid  ist  mit  Wirkung  von  diesem  Zeitpunkt  an
 aufzuheben;  die  §§  24  und  48  des  Zehnten  Buches  sind
 nicht  anzuwenden.  Bei  einer  rechtskräftigen  Abänderung
 des  Versorgungsausgleichs  gelten  die  Sätze  1  und  2  mit
 der  Maßgabe,  dass  auf  den  Zeitpunkt  nach  §  226  Abs.  4
 des  Gesetzes  über  das  Verfahren  in  Familiensachen  und
 in  den  Angelegenheiten  der  freiwilligen  Gerichtsbarkeit
 abzustellen  ist.  §  30  des  Versorgungsausgleichsgesetzes
 bleibt unberührt.

 (3a)  Hat  das  Familiengericht  über  eine  Abänderung
 der  Anpassung  nach  §  33  des  Versorgungsausgleichs-
 gesetzes  rechtskräftig  entschieden  und  mindert  sich
 der  Anpassungsbetrag,  ist  dieser  in  der  Rente  der  leis-
 tungsberechtigten  Person  von  dem  Zeitpunkt  an  zu
 berücksichtigen,  der  sich  aus  §  34  Abs.  3  des  Versor-
 gungsausgleichsgesetzes  ergibt.  Der  Rentenbescheid  ist
 mit  Wirkung  von  diesem  Zeitpunkt  an  aufzuheben;  die
 §§  24  und  48  des  Zehnten  Buches  sind  nicht  anzuwen-
 den.

 (3b)  Der  Rentenbescheid  der  leistungsberechtigten
 Person ist aufzuheben

 1.  in  den  Fällen  des  §  33  Abs.  1  des  Versorgungsaus-
 gleichsgesetzes mit Wirkung vom Zeitpunkt

 a)  des  Beginns  einer  Leistung  an  die  ausgleichsbe-
 rechtigte  Person  aus  einem  von  ihr  im  Versor-
 gungsausgleich  erworbenen  Anrecht  (§  33  Abs.  1
 des Versorgungsausgleichsgesetzes),

 b)  des  Beginns  einer  Leistung  an  die  ausgleichs-
 pflichtige  Person  aus  einem  von  ihr  im  Versor-
 gungsausgleich  erworbenen  Anrecht  (§  33  Abs.  3
 des Versorgungsausgleichsgesetzes) oder

 c)  der  teilweisen  oder  vollständigen  Einstellung  der
 Unterhaltszahlungen  der  ausgleichspflichtigen
 Person  (§  34  Abs.  5  des  Versorgungsausgleichs-
 gesetzes),

 2.  in  den  Fällen  des  §  35  Abs.  1  des  Versorgungsaus-
 gleichsgesetzes  mit  Wirkung  vom  Zeitpunkt  des  Be-
 ginns  einer  Leistung  an  die  ausgleichspflichtige  Per-
 son  aus  einem  von  ihr  im  Versorgungsausgleich
 erworbenen  Anrecht  (§  36  Abs.  4  des  Versorgungs-
 ausgleichsgesetzes) und

 3.  in  den  Fällen  des  §  37  Abs.  3  des  Versorgungsaus-
 gleichsgesetzes  mit  Wirkung  vom  Zeitpunkt  der  Auf-
 hebung  der  Kürzung  des  Anrechts  (§  37  Abs.  1  des
 Versorgungsausgleichsgesetzes).

 Die  §§  24  und  48  des  Zehnten  Buches  sind  nicht  anzu-
 wenden.“

 6.  Dem §  109 wird folgender Absatz  6 angefügt:

 „(6)  Für  die  Auskunft  an  das  Familiengericht  nach
 §  220  Abs.  4  des  Gesetzes  über  das  Verfahren  in  Fami-
 liensachen  und  in  den  Angelegenheiten  der  freiwilligen

 Gerichtsbarkeit  ergeben  sich  die  nach  §  39  des  Versor-
 gungsausgleichsgesetzes  zu  ermittelnden  Entgeltpunkte
 aus  der  Berechnung  einer  Vollrente  wegen  Erreichens  der
 Regelaltersgrenze.“

 7.  §  120b wird wie folgt gefasst:

 „§  120b
 Tod eines Ehegatten vor Empfang

 angemessener Leistungen

 (1)  Ist  ein  Ehegatte  verstorben  und  sind  ihm  aus  dem
 Rentensplitting  unter  Ehegatten  nicht  länger  als  36  Mo-
 nate  Rentenleistungen  erbracht  worden,  wird  die  Rente
 des  überlebenden  Ehegatten  auf  Antrag  nicht  länger  auf
 Grund des Rentensplittings gekürzt.

 (2) Antragsberechtigt ist der überlebende Ehegatte.

 (3)  Die  Anpassung  wirkt  ab  dem  ersten  Tag  des  Monats,
 der auf den Monat der Antragstellung folgt.“

 8.  Nach  §  120e  wird  folgender  Vierter  Unterabschnitt  ein-
 gefügt:

 „Vierter Unterabschnitt
 Besonderheiten beim Versorgungsausgleich

 §  120f

 Interne Teilung und Verrechnung von Anrechten

 (1)  Als  erworbene  Anrechte  gleicher  Art  im  Sinne  des
 §  10  Abs.  2  des  Versorgungsausgleichsgesetzes  gelten
 die  in  der  gesetzlichen  Rentenversicherung  erworbenen
 Anrechte.

 (2)  Als  Anrechte  gleicher  Art  im  Sinne  des  §  10  Abs.  2
 des Versorgungsausgleichsgesetzes gelten nicht

 1.  die  im  Beitrittsgebiet  und  im  übrigen  Bundesgebiet
 erworbenen  Anrechte,  soweit  einheitliche  Einkom-
 mensverhältnisse  im  Gebiet  der  Bundesrepublik
 Deutschland noch nicht hergestellt sind,

 2.  die  in  der  allgemeinen  Rentenversicherung  und  in  der
 knappschaftlichen  Rentenversicherung  erworbenen
 Anrechte.

 §  120g
 Externe Teilung

 Wählt  die  ausgleichsberechtigte  Person  bei  der  exter-
 nen  Teilung  von  Anrechten  nach  dem  Versorgungsaus-
 gleichsgesetz  keine  Zielversorgung  aus  und  erfolgt  der
 Ausgleich  nach  §  15  Abs.  3  des  Versorgungsausgleichs-
 gesetzes  in  der  gesetzlichen  Rentenversicherung,  werden
 Anrechte  mit  Zahlungseingang  des  Betrags  erworben,
 der  vom  Familiengericht  nach  §  222  Abs.  3  des  Gesetzes
 über  das  Verfahren  in  Familiensachen  und  in  den  Ange-
 legenheiten  der  freiwilligen  Gerichtsbarkeit  festgesetzt
 wurde.

 §  120h
 Abzuschmelzende Anrechte

 Abzuschmelzende  Anrechte  im  Sinne  des  §  19  Abs.  2
 Nr.  2  des  Versorgungsausgleichsgesetzes,  die  Aus-
 gleichsansprüchen  nach  der  Scheidung  nach  den  §§  20
 bis  24  des  Versorgungsausgleichsgesetzes  unterliegen,
 sind

 1.  der Auffüllbetrag (§  315a),
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2.  der Rentenzuschlag (§  319a),

 3.  der Übergangszuschlag (§  319b) und

 4.  der  weiterzuzahlende  Betrag  oder  der  besitz-
 geschützte  Zahlbetrag  der  nach  dem  Anspruchs-
 und  Anwartschaftsüberführungsgesetz  oder  nach
 dem  Zusatzversorgungssystem-Gleichstellungsge-
 setz  überführten  Rente  des  Beitrittsgebiets,  soweit
 dieser  den  Monatsbetrag  der  Renten  nach  §  307b
 Abs.  1 Satz  3 übersteigt (§  307b Abs.  6).“

 9.  Der  bisherige  Vierte  Unterabschnitt  wird  Fünfter  Unter-
 abschnitt.

 10.  §  185 Abs.  2 Satz  2 wird durch folgende Sätze ersetzt:

 „Hat  das  Familiengericht  vor  Durchführung  der  Nach-
 versicherung  einen  Versorgungsausgleich  zu  Lasten
 von Nachversicherten durchgeführt, gilt

 1.  eine Begründung von Rentenanwartschaften und

 2.  eine  Übertragung  von  Anrechten  aus  einer  Beam-
 tenversorgung  auf  Grund  einer  internen  Teilung  in
 der Beamtenversorgung

 mit  der  Zahlung  der  Beiträge  an  den  Träger  der  Renten-
 versicherung  oder  in  den  Fällen  des  Absatzes  1  Satz  3
 mit  dem  Eintritt  der  Voraussetzungen  für  die  Nachver-
 sicherung  als  in  der  Rentenversicherung  übertragen.  In
 den  Fällen  des  Satzes  2  Nr.  2  gelten  für  die  Ermittlung
 des  Abschlags  an  Entgeltpunkten  §  76  Abs.  4  und
 §  264a  Abs.  2  entsprechend;  an  die  Stelle  des  Monats-
 betrags  der  Rentenanwartschaft  tritt  der  vom  Familien-
 gericht  für  die  ausgleichsberechtigte  Person  durch
 interne Teilung festgesetzte monatliche Betrag.“

 11.  §  187 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „§  187

 Zahlung von Beiträgen und Ermittlung von
 Entgeltpunkten aus Beiträgen beim

 Versorgungsausgleich“.

 b)  Absatz  1 Nr.  2 wird wie folgt gefasst:

 „2.  auf Grund

 a)  einer  Entscheidung  des  Familiengerichts
 zum  Ausgleich  von  Anrechten  durch  exter-
 ne  Teilung  (§  15  Abs.  1  des  Versorgungs-
 ausgleichsgesetzes) oder

 b)  einer  wirksamen  Vereinbarung  nach  §  6
 des  Versorgungsausgleichsgesetzes  Ren-
 tenanwartschaften zu begründen,“.

 c)  Nach Absatz  3 wird folgender Absatz  3a eingefügt:

 „(3a)  Entgeltpunkte  aus  der  Zahlung  von  Beiträ-
 gen  nach  Absatz  1  Nr.  1  oder  Nr.  2  Buchstabe  b
 werden  ermittelt,  indem  die  Beiträge  mit  dem  zum
 Zeitpunkt  der  Zahlung  maßgebenden  Faktor  nach
 Absatz  3 vervielfältigt werden.“

 d)  In  Absatz  5  Satz  1  werden  nach  den  Wörtern  „Die
 Beiträge“  die  Wörter  „nach  Absatz  1  Nr.  1“  und
 nach  den  Wörtern  „wenn  sie  von“  das  Wort  „aus-
 gleichspflichtigen“ eingefügt.

 e)  Die folgenden Absätze 6 und 7 werden angefügt:

 „(6)  Die  Beiträge  nach  Absatz  1  Nr.  2
 Buchstabe  b  gelten  zu  dem  Zeitpunkt  als  gezahlt,  zu
 dem  die  Vereinbarung  nach  §  6  des  Versorgungsaus-
 gleichsgesetzes  geschlossen  worden  ist,  wenn  sie
 bis  zum  Ende  des  dritten  Kalendermonats  nach
 Zugang  der  Mitteilung  über  die  Rechtskraft  der
 Entscheidung  des  Familiengerichts  gezahlt  werden.
 An  die  Stelle  der  Frist  von  drei  Kalendermonaten
 tritt  die  Frist  von  sechs  Kalendermonaten,  wenn  die
 ausgleichspflichtige  Person  ihren  gewöhnlichen
 Aufenthalt  im  Ausland  hat.  Liegt  der  sich  aus  Satz  1
 ergebende Zeitpunkt

 1.  vor  dem  Ende  der  Ehezeit  oder  der  Lebenspart-
 nerschaftszeit,  tritt  an  die  Stelle  des  Zeitpunkts
 nach  Satz  1  das  Ende  der  Ehezeit  oder  Lebens-
 partnerschaftszeit;

 2.  in  den  Fällen,  in  denen  der  Versorgungsaus-
 gleich  nicht  Folgesache  im  Sinne  des  §  137
 Abs.  2  Satz  1  Nr.  1  des  Gesetzes  über  das  Ver-
 fahren  in  Familiensachen  und  in  den  Angele-
 genheiten  der  freiwilligen  Gerichtsbarkeit  ist,
 vor  dem  Eingang  des  Antrags  auf  Durchfüh-
 rung  des  Versorgungsausgleichs  beim  Fami-
 liengericht,  tritt  an  die  Stelle  des  Zeitpunkts
 nach  Satz  1  der  Eingang  des  Antrags  auf  Durch-
 führung  des  Versorgungsausgleichs  beim  Fami-
 liengericht;

 3.  vor  dem  Eingang  des  Abänderungsantrags  beim
 Familiengericht,  tritt  an  die  Stelle  des  Zeit-
 punkts  nach  Satz  1  der  Eingang  des  Abände-
 rungsantrags beim Familiengericht;

 4.  in  den  Fällen,  in  denen  das  Familiengericht  den
 Versorgungsausgleich  ausgesetzt  hat,  vor  dem
 Zeitpunkt  der  Wiederaufnahme  des  Verfahrens
 über  den  Versorgungsausgleich,  tritt  für  die
 Beitragshöhe  an  die  Stelle  des  Zeitpunkts  nach
 Satz  1  der  Zeitpunkt  der  Wiederaufnahme  des
 Verfahrens über den Versorgungsausgleich.

 (7)  Sind  Beiträge  nach  Absatz  1  Nr.  1  gezahlt
 worden  und  ergeht  eine  Entscheidung  zur  Abände-
 rung  des  Wertausgleichs  nach  der  Scheidung,  sind
 im  Umfang  der  Abänderung  zuviel  gezahlte  Beiträ-
 ge  unter  Anrechnung  der  an  die  ausgleichsberech-
 tigte  Person  gewährten  Leistungen  zurückzuzah-
 len.“

 12.  Dem §  225 Abs.  2 wird folgender Satz angefügt:

 „Im  Fall  einer  Abänderung  einer  Entscheidung  des
 Familiengerichts gilt §  187 Abs.  7 entsprechend.“

 13.  §  264a wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz  1 wird Halbsatz 2 wie folgt gefasst:

 „soweit  Entgeltpunkte  (Ost)  übertragen  wurden
 oder  das  Familiengericht  die  Umrechnung  des  Mo-
 natsbetrags  der  begründeten  Rentenanwartschaften
 in  Entgeltpunkte  (Ost)  nach  §  16  Abs.  3  des  Versor-
 gungsausgleichsgesetzes angeordnet hat.“

 b)  Absatz  2 Satz  2 wird aufgehoben.
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14.  §  265a wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  wird  die  Absatzbezeichnung  „(1)“  ge-
 strichen.

 b)  Absatz  2 wird aufgehoben.

 15.  §  268a wird wie folgt gefasst:

 „§  268a

 Änderung von Renten beim Versorgungsausgleich

 (1)  §  101  Abs.  3  Satz  4  in  der  am  …  [einsetzen:  Da-
 tum  des  Tages  vor  dem  Inkrafttreten  dieses  Gesetzes]
 geltenden  Fassung  gilt  nicht  in  den  Fällen,  in  denen  vor
 dem  30.  März  2005  die  zunächst  nicht  auf  Grund  des
 Versorgungsausgleichs  gekürzte  Rente  begonnen  hat
 und  die  Entscheidung  des  Familiengerichts  über  den
 Versorgungsausgleich wirksam geworden ist.

 (2)  §  101  Abs.  3  in  der  bis  zum  …  [einsetzen:  Datum
 des  Tages  vor  dem  Inkrafttreten  dieses  Gesetzes]
 geltenden  Fassung  ist  weiterhin  anzuwenden,  wenn  vor
 dem  …  [einsetzen:  Datum  des  Inkrafttretens  dieses
 Gesetzes]  die  zunächst  nicht  auf  Grund  des  Versor-
 gungsausgleichs  gekürzte  Rente  begonnen  hat  und  die
 Entscheidung  des  Familiengerichts  über  den  Versor-
 gungsausgleich wirksam geworden ist.“

 16.  §  281a wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz  1 wird wie folgt geändert:

 aa)  Nummer  2 wird aufgehoben.

 bb)  Nummer 3 wird Nummer 2.

 b)  Absatz  2 Satz  3 und 4 wird aufgehoben.

 Artikel 5

 Gesetz über die interne Teilung beamten-
 versorgungsrechtlicher Ansprüche von

 Bundesbeamtinnen und Bundesbeamten
 im Versorgungsausgleich

 (Bundesversorgungsteilungsgesetz – BVersTG)

 § 1

 Zweckbestimmung

 (1)  Dieses  Gesetz  regelt  die  Ansprüche  von  ausgleichsbe-
 rechtigten  Personen  und  deren  Hinterbliebenen  gegenüber
 den  Versorgungsträgern  der  ausgleichspflichtigen  Personen,
 wenn  nach  §  10  Abs.  1  des  Versorgungsausgleichsgesetzes
 Anrechte übertragen wurden.

 (2)  Es  ist  nur  anzuwenden,  wenn  die  ausgleichspflichtige
 Person

 1.  Beamtin  oder  Beamter  des  Bundes  oder  einer  sonstigen
 bundesunmittelbaren  Körperschaft,  Anstalt  oder  Stiftung
 des öffentlichen Rechts,

 2.  Richterin oder Richter des Bundes oder

 3.  Versorgungsempfängerin  oder  Versorgungsempfänger
 aus  einem  der  in  Nummer  1  oder  Nummer  2  genannten
 Dienstverhältnisse

 ist.

 (3)  Dieses  Gesetz  gilt  entsprechend,  wenn  die  ausgleichs-
 pflichtige  Person  in  einem  öffentlich-rechtlichen  Amtsver-
 hältnis des Bundes steht oder stand.

 § 2

 Anspruch

 (1)  Anspruchsberechtigt  ist  die  Person,  zu  deren  Gunsten
 ein  Anrecht  nach  §  10  Abs.  1  des  Versorgungsausgleichs-
 gesetzes übertragen worden ist.

 (2)  Mit  dem  Tod  der  ausgleichsberechtigten  Person  geht
 der  Anspruch  auf  die  Hinterbliebenen  über.  Als  Hinterblie-
 bene  nach  diesem  Gesetz  gelten  die  nach  den  §§  46  und  48
 Abs.  1  bis  3  des  Sechsten  Buches  Sozialgesetzbuch  Leis-
 tungsberechtigten  unter  den  dort  für  den  Leistungsanspruch
 im  Einzelnen  bestimmten  Voraussetzungen;  die  Erfüllung
 der  allgemeinen  Wartezeit  ist  unbeachtlich.  Nicht  leistungs-
 berechtigt  sind  Waisen,  wenn  das  Kindschaftsverhältnis
 durch  Annahme  als  Kind  begründet  wurde  und  die  aus-
 gleichsberechtigte  Person  zu  diesem  Zeitpunkt  bereits  das
 65. Lebensjahr vollendet hatte.

 (3)  Zahlungen  aus  dem  übertragenen  Anrecht  werden  von
 Beginn  des  Kalendermonats  an  geleistet,  in  dem  die  aus-
 gleichsberechtigte  Person  Anspruch  auf  Leistungen  wegen
 Alters  oder  wegen  Dienst-  oder  Erwerbsunfähigkeit  aus
 einem  gesetzlichen  Alterssicherungssystem  hat  oder,  wenn
 sie  einem  solchen  System  nicht  angehört,  in  der  gesetzlichen
 Rentenversicherung  gehabt  hätte.  Zahlungen  an  Hinterblie-
 bene  beginnen  mit  dem  Ablauf  des  Sterbemonats  der  aus-
 gleichsberechtigten Person.

 (4)  Der  Anspruch  ist  schriftlich  geltend  zu  machen.  §  49
 Abs.  4  bis  8  und  §  62  Abs.  2  Satz  2  des  Beamtenversor-
 gungsgesetzes gelten entsprechend.

 (5)  Der  Anspruch  der  ausgleichsberechtigten  Person  endet
 spätestens  mit  Ablauf  des  Monats,  in  dem  sie  verstirbt.  Für
 Hinterbliebene  gilt  §  61  Abs.  1  Satz  1  Nr.  1  bis  3,  Abs.  2
 und  3 des Beamtenversorgungsgesetzes entsprechend.

 § 3

 Anpassung

 (1)  Der  durch  Entscheidung  des  Familiengerichts  zuguns-
 ten  der  ausgleichsberechtigten  Person  festgesetzte  monat-
 liche  Betrag  erhöht  oder  vermindert  sich  um  die  Vomhun-
 dertsätze  der  nach  dem  Ende  der  Ehezeit  bis  zum  Zeitpunkt
 des  Eintritts  der  ausgleichspflichtigen  Person  in  den  Ruhe-
 stand  eingetretenen  Erhöhungen  oder  Verminderungen  der
 Versorgungsbezüge  nach  dem  Beamtenversorgungsgesetz,
 die in festen Beträgen festgesetzt sind.

 (2)  Vom  Zeitpunkt  des  Eintritts  der  ausgleichspflichtigen
 Person  in  den  Ruhestand  an  oder,  sofern  sich  die  ausgleichs-
 pflichtige  Person  zum  Zeitpunkt  der  Entscheidung  des  Fami-
 liengerichts  bereits  im  Ruhestand  befindet,  vom  ersten  Tag
 des  auf  das  Ende  der  Ehezeit  folgenden  Monats  an  erhöht
 oder  vermindert  sich  der  Betrag  in  dem  Verhältnis,  in  dem
 sich  das  Ruhegehalt  der  ausgleichspflichtigen  Person  vor
 Anwendung  von  Ruhens-,  Kürzungs-  und  Anrechnungsvor-
 schriften  durch  Anpassung  der  Versorgungsbezüge  erhöht
 oder  vermindert.  Gleiches  gilt  für  die  Zeit  ab  dem  ersten  Tag
 des  auf  den  Tod  der  ausgleichspflichtigen  Person  folgenden
 Monats.
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(3)  Hinterbliebene  nach  §  2  Abs.  2  erhalten  den  Betrag
 nach  den  Absätzen  1  und  2  in  entsprechender  Anwendung
 der  §§  20,  24  und  25  Abs.  1  und  2  des  Beamtenversorgungs-
 gesetzes.

 § 4

 Rückforderung

 Für  die  Rückforderung  zuviel  gezahlter  Leistungen  gilt
 §  52  Abs.  2  bis  5  des  Beamtenversorgungsgesetzes  entspre-
 chend.

 § 5

 Erstattung

 Besteht  das  Dienstverhältnis  der  ausgleichspflichtigen
 Person  zum  Leistungszeitpunkt  nach  §  2  Abs.  3  oder  zu  ei-
 nem  späteren  Zeitpunkt  nicht  mehr  fort,  hat  der  Dienstherr,
 gegen  den  sich  der  Anspruch  richtet,  seinerseits  einen
 Anspruch  gegen  die  gesetzliche  Rentenversicherung  oder
 gegen  den  zuständigen  Träger  der  Versorgungslast  auf  Er-
 stattung  der  geleisteten  Zahlungen.  §  2  der  Versorgungsaus-
 gleichs-Erstattungsverordnung gilt entsprechend.

 Artikel 6

 Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes

 Das  Beamtenversorgungsgesetz  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  vom  16.  März  1999  (BGBl.  I  S.  322,  847,
 2033), zuletzt geändert durch …, wird wie folgt geändert:

 1.  In  §  22  Abs.  2  Satz  1  werden  nach  den  Wörtern  „§  1587f
 Nr.  2  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs“  die  Wörter  „in  der
 bis  zum  …  [einsetzen:  Datum  des  Tages  vor  dem  Inkraft-
 treten  dieses  Gesetzes]  geltenden  Fassung“  und  nach  den
 Wörtern  „§  1587a  Abs.  2  Nr.  1  des  Bürgerlichen  Gesetz-
 buchs“  die  Wörter  „in  der  bis  zum  …  [einsetzen:  Datum
 des  Tages  vor  dem  Inkrafttreten  dieses  Gesetzes]  gelten-
 den Fassung“ eingefügt.

 2.  §  55 Abs.  1 Satz  7 wird wie folgt gefasst:

 „Renten,  Rentenerhöhungen  und  Rentenminderungen,
 die  auf  §  1587b  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  oder  §  1
 des  Gesetzes  zur  Regelung  von  Härten  im  Versorgungs-
 ausgleich,  jeweils  in  der  bis  zum  …  [einsetzen:  Datum
 des  Tages  vor  dem  Inkrafttreten  dieses  Gesetzes]  gelten-
 den  Fassung  beruhen,  sowie  Zuschläge  oder  Abschläge
 beim  Rentensplitting  unter  Ehegatten  nach  §  76c  des
 Sechsten  Buches  Sozialgesetzbuch  bleiben  unberück-
 sichtigt.“

 3.  §  57 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz  1 wird wie folgt geändert:

 aa)  Satz  1 wird wie folgt gefasst:

 „Sind durch Entscheidung des Familiengerichts

 1.  Anwartschaften  in  einer  gesetzlichen  Renten-
 versicherung  nach  §  1587b  Abs.  2  des  Bür-
 gerlichen  Gesetzbuchs  in  der  bis  zum  …  [ein-
 setzen:  Datum  des  Tages  vor  dem
 Inkrafttreten  dieses  Gesetzes]  geltenden  Fas-
 sung oder

 2.  Anrechte  nach  dem  Versorgungsausgleichs-
 gesetz  vom  …  [einsetzen:  Ausfertigungs-
 datum und Fundstelle im Bundesgesetzblatt]

 übertragen  oder  begründet  worden,  werden  nach
 Wirksamkeit  dieser  Entscheidung  die  Versor-
 gungsbezüge  der  ausgleichspflichtigen  Person
 und  ihrer  Hinterbliebenen  nach  Anwendung  von
 Ruhens-,  Kürzungs-  und  Anrechnungsvorschrif-
 ten  um  den  nach  Absatz  2  oder  Absatz  3  berech-
 neten Betrag gekürzt.“

 bb)  In  Satz  2  werden  der  Punkt  am  Ende  durch  ein
 Semikolon  ersetzt  und  die  Wörter  „dies  gilt  nicht
 für  Entscheidungen  des  Familiengerichts  nach
 dem  …  [einsetzen:  Datum  des  Tages  vor  dem  In-
 krafttreten dieses Gesetzes].“ angefügt.

 b)  In  Absatz  2  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „Anwart-
 schaften“  die  Wörter  „oder  übertragenen  Anrechte“
 eingefügt.

 c)  In  Absatz  4  werden  die  Wörter  „(§  153  des  Bundesbe-
 amtengesetzes  und  entsprechende  Vorschriften)“  ge-
 strichen.

 d)  In  Absatz  5  wird  die  Angabe  „(BGBl.  I  S.  105)“
 durch  die  Wörter  „in  der  bis  zum  …  [einsetzen:
 Datum  des  Tages  vor  dem  Inkrafttreten  dieses  Geset-
 zes] geltenden Fassung“ ersetzt.

 4.  §  58 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  2  Satz  1  werden  die  Wörter  „nach  §  1587b
 Abs.  2  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  zur  Begrün-
 dung  der  Anwartschaft  auf  die  bestimmte  Rente“  ge-
 strichen.

 b)  Folgender Absatz  4 wird angefügt:

 „(4)  Ergeht  nach  der  Scheidung  eine  Entscheidung
 zur  Abänderung  des  Wertausgleichs  und  sind  Zahlun-
 gen  nach  Absatz  1  erfolgt,  sind  im  Umfang  der  Abän-
 derung  zuviel  gezahlte  Beiträge  unter  Anrechnung  der
 nach  §  57  anteilig  errechneten  Kürzungsbeträge  zu-
 rückzuzahlen.“

 5.  In  §  86  Abs.  4  werden  nach  den  Wörtern  „§  1587o  des
 Bürgerlichen  Gesetzbuchs“  die  Wörter  „in  der  bis  zum  …
 [einsetzen:  Datum  des  Tages  vor  dem  Inkrafttreten  dieses
 Gesetzes] geltenden Fassung“ eingefügt.

 Artikel 7

 Änderung des Abgeordnetengesetzes

 §  25a  des  Abgeordnetengesetzes  vom  18.  Februar  1977
 (BGBl.  I  S.  297),  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom
 21.  Februar  1996  (BGBl.  I  S.  326),  zuletzt  geändert  durch
 …, wird wie folgt neu gefasst:

 „§  25a

 Versorgungsausgleich

 (1)  Anrechte  auf  Altersentschädigung  werden  intern  ge-
 teilt.

 (2)  Für  die  Durchführung  gilt  das  Gesetz  über  die  interne
 Teilung  beamtenversorgungsrechtlicher  Ansprüche  von
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Bundesbeamtinnen  und  Bundesbeamten  im  Versorgungsaus-
 gleich (Bundesversorgungsteilungsgesetz) entsprechend.

 (3)  Die  Bewertung  der  Altersentschädigung  erfolgt  nach
 §  39  des  Versorgungsausgleichsgesetzes  (unmittelbare  Be-
 wertung).“

 Artikel 8

 Änderung des Soldatenversorgungsgesetzes

 Das  Soldatenversorgungsgesetz  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  vom  9.  April  2002  (BGBl.  I  S.  1258,  1909),
 zuletzt geändert durch …, wird wie folgt geändert:

 1.  In  der  Inhaltsübersicht  wird  die  Angabe  zum  Zweiten
 Teil Abschnitt IV Nr. 10a wie folgt gefasst:

 „10a.  Kürzung  der  Versorgungsbezüge  nach  der  Ehe-
 scheidung,  Durchführung  des  Versorgungsaus-
 gleichs §§ 55c bis 55e“.

 2.  §  55a Abs.  1 Satz 7 wird wie folgt gefasst:

 „Renten,  Rentenerhöhungen  und  Rentenminderungen,
 die  auf  §  1587b  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  oder  §  1
 des  Gesetzes  zur  Regelung  von  Härten  im  Versorgungs-
 ausgleich,  jeweils  in  der  bis  zum  …  [einsetzen:  Datum
 des  Tages  vor  dem  Inkrafttreten  dieses  Gesetzes]  gelten-
 den  Fassung  beruhen,  sowie  Zuschläge  oder  Abschläge
 beim  Rentensplitting  unter  Ehegatten  nach  §  76c  des
 Sechsten  Buches  Sozialgesetzbuch  bleiben  unberück-
 sichtigt.“

 3.  §  55c wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 „Sind durch Entscheidung des Familiengerichts

 1.  Anwartschaften  in  einer  gesetzlichen  Renten-
 versicherung  nach  §  1587b  Abs.  2  des
 Bürgerlichen  Gesetzbuchs  in  der  bis  zum  …
 [einsetzen:  Datum  des  Tages  vor  dem  Inkraft-
 treten  dieses  Gesetzes]  geltenden  Fassung
 oder

 2.  Anrechte  nach  dem  Versorgungsausgleichs-
 gesetz  vom  …  [einsetzen:  Ausfertigungs-
 datum und Fundstelle im Bundesgesetzblatt]

 übertragen  oder  begründet  worden,  werden  nach
 Wirksamkeit  dieser  Entscheidung  die  Versor-
 gungsbezüge  der  ausgleichspflichtigen  Person
 und  ihrer  Hinterbliebenen  nach  Anwendung  von
 Ruhens-,  Kürzungs-  und  Anrechnungsvorschrif-
 ten  um  den  nach  Absatz  2  oder  Absatz  3  berech-
 neten Betrag gekürzt.“

 bb)  In  Satz  2  werden  der  Punkt  am  Ende  durch  ein
 Semikolon  ersetzt  und  folgender  Teilsatz  ange-
 fügt:

 „dies  gilt  nicht  für  Entscheidungen  des  Familien-
 gerichts  nach  dem  …  [einsetzen:  Datum  des
 Tages vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes].“

 b)  In  Absatz  2  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „Anwart-
 schaften“  die  Wörter  „oder  übertragenen  Anrechte“
 eingefügt.

 c)  In  Absatz  5  wird  die  Angabe  „(BGBl.  I  S.  105)“  durch
 die  Wörter  „in  der  bis  zum  …  [einsetzen:  Datum  des
 Tages  vor  dem  Inkrafttreten  dieses  Gesetzes]  gelten-
 den Fassung“ ersetzt.

 4.  §  55d wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  2  Satz  1  werden  die  Wörter  „nach  §  1587b
 Abs.  2  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  zur  Begrün-
 dung  der  Anwartschaft  auf  die  bestimmte  Rente“  ge-
 strichen.

 b)  Folgender Absatz 4 wird angefügt:

 „(4)  Ergeht  nach  der  Scheidung  eine  Entscheidung
 zur  Abänderung  des  Wertausgleichs  und  sind  Zahlun-
 gen  nach  Absatz  1  erfolgt,  sind  im  Umfang  der  Abän-
 derung  zuviel  gezahlte  Beiträge  unter  Anrechnung  der
 nach  §  57  anteilig  errechneten  Kürzungsbeträge  zu-
 rückzuzahlen.“

 5.  Nach § 55d wird folgender § 55e eingefügt:

 „§ 55e

 Für  die  Ansprüche  von  ausgleichsberechtigten  Perso-
 nen  und  deren  Hinterbliebenen  aus  dem  Versorgungs-
 ausgleich  gegenüber  dem  Träger  der  Soldatenversorgung
 als  Versorgungsträger  der  ausgleichspflichtigen  Person
 gelten  die  Bestimmungen  des  Bundesversorgungstei-
 lungsgesetzes  vom  …  [einsetzen:  Ausfertigungsdatum
 und Fundstelle im Bundesgesetzblatt] entsprechend.“

 Artikel 9

 Änderung des Gesetzes über die
 Alterssicherung der Landwirte

 Das  Gesetz  über  die  Alterssicherung  der  Landwirte  vom
 29.  Juli  1994  (BGBl.  I  S.  1890,  1891),  zuletzt  geändert  durch
 …, wird wie folgt geändert:

 1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Die Angabe zu §  43 wird wie folgt gefasst:

 „§  43  Interne Teilung“.

 b)  Die  Angaben  zum  Neunten  Unterabschnitt  des  Zwei-
 ten  Abschnitts  des  Fünften  Kapitels  werden  durch  fol-
 gende Angabe ersetzt:

 „Neunter Unterabschnitt (weggefallen)“.

 2.  §  17 Abs.  3 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Satz  1  werden  das  Wort  „begründete“  durch  das
 Wort  „übertragene“  und  die  Zahl  „0,0833“  durch  die
 Zahl  „0,0157“ ersetzt.

 b)  In  Satz  2  werden  die  Zahl  „0,0833“  durch  die  Zahl
 „0,0157“  und  die  Zahl  „0,0417“  durch  die  Zahl
 „0,0079“ ersetzt.

 c)  Folgender Satz wird angefügt:

 „§  52  Abs.  1  Satz  3  und  4  des  Sechsten  Buches  So-
 zialgesetzbuch gilt entsprechend.“

 3.  §  24 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz  1 wird wie folgt gefasst:

 „(1)  Die  Übertragung  von  Anrechten  auf  Grund
 einer  internen  Teilung  führt  zu  einem  Zuschlag  zur
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Steigerungszahl.  Der  Übertragung  von  Anrechten
 steht  die  Wiederauffüllung  geminderter  Anrechte
 gleich.“

 b)  In  Absatz  2  wird  das  Wort  „Begründung“  durch  das
 Wort „Übertragung“ ersetzt.

 c)  Absatz  3 wird aufgehoben.

 d)  Absatz  4 wird Absatz  3.

 4.  In  §  29  Satz  2  wird  das  Wort  „Realteilung“  durch  die
 Wörter „internen Teilung“ ersetzt.

 5.  In  §  30  Abs.  1  Satz  2  wird  die  Angabe  „§  101  Abs.  3
 und“  durch  die  Wörter  „§  101  Abs.  3  und  3a  sowie“  und
 das  Wort  „Realteilung“  durch  die  Wörter  „interne  Tei-
 lung“ ersetzt.

 6.  §  43 wird wie folgt gefasst:

 „§  43

 Interne Teilung

 (1)  Zum  Ausgleich  der  nach  diesem  Gesetz  erworbe-
 nen  Anrechte  findet  zwischen  den  geschiedenen  Ehegat-
 ten  die  interne  Teilung  nach  dem  Versorgungsausgleichs-
 gesetz  und  den  ergänzenden  Vorschriften  dieses  Gesetzes
 statt.  Dies  gilt  entsprechend  für  den  Versorgungsaus-
 gleich nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz.

 (2)  Die  interne  Teilung  erfolgt,  indem  zu  Lasten  der
 von  der  ausgleichspflichtigen  Person  nach  diesem  Gesetz
 erworbenen  Anrechte  für  die  ausgleichsberechtigte  Per-
 son  Anrechte  bei  der  für  sie  zuständigen  landwirtschaft-
 lichen  Alterskasse  übertragen  werden.  Anrechte  aus  Zei-
 ten  im  Beitrittsgebiet  (§  102)  und  aus  Zeiten  im  übrigen
 Bundesgebiet sind getrennt intern zu teilen.“

 7.  §  72 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  2  Satz  1  wird  der  Klammerzusatz  „(§  24
 Abs.  3,  §  101  Nr.  1)“  durch  den  Klammerzusatz
 „(§  24 Abs.  2, §  101)“ ersetzt.

 b)  Absatz  3 wird wie folgt gefasst:

 „(3)  Sind  Beiträge  nach  Absatz  1  gezahlt  worden
 und  ergeht  eine  Entscheidung  zur  Abänderung  des
 Wertausgleichs  nach  der  Scheidung,  sind  im  Umfang
 der  Abänderung  zuviel  gezahlte  Beiträge  unter  An-
 rechnung gewährter Leistungen zurückzuzahlen.“

 8.  Dem §  97 wird folgender Absatz  13 angefügt:

 „(13)  Für  den  Versorgungsausgleich  gilt  für  die  Sum-
 me  der  Steigerungszahlen  nach  §  23  und  nach  Absatz  11
 die  zeitratierliche  Bewertung  nach  §  40  des  Versorgungs-
 ausgleichsgesetzes,  soweit  die  Rente  nicht  ausschließlich
 nach  §  23  zu  berechnen  ist.  Abweichend  von  §  40  Abs.  5
 des  Versorgungsausgleichsgesetzes  wird  der  Bewertung
 des  in  den  Versorgungsausgleich  einzubeziehenden  An-
 rechts  das  unter  Berücksichtigung  einer  familienstands-
 bedingten  Erhöhung  bemessene  Anrecht  zugrunde  ge-
 legt,  wenn  der  Ehegatte  kein  Anrecht  auf  eine  Rente  aus
 eigener Versicherung hat.“

 9.  §  98 Abs.  7 wird wie folgt gefasst:

 „(7) §  97 Abs.  13 Satz  2 gilt entsprechend.“

 10.  §  99 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Absätze  2 und 3 werden aufgehoben.

 b)  Absatz  4 wird Absatz  2.

 11.  In  §  101  werden  die  Nummern  1  und  2  durch  folgenden
 Halbsatz ersetzt:

 „der  Abschlag  von  der  Steigerungszahl  (§  24  Abs.  2)
 um  den  Wert  zu  mindern,  der  dem  auf  die  Ehezeit  ent-
 fallenden  Teil  der  Minderung  der  Steigerungszahl  als
 Folge  der  Anwendung  des  §  97  Abs.  3  Satz  3  oder  des
 §  98 Abs.  3 entspricht.“

 12.  §  102 Abs.  1 Satz  2 Nr.  2 und Satz  4 wird aufgehoben.

 13.  Der  Neunte  Unterabschnitt  des  Zweiten  Abschnitts  des
 Fünften Kapitels wird aufgehoben.

 14.  §  116 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  2  Satz  1  wird  der  Klammerzusatz  „(§  24
 Abs.  3,  §  101  Nr.  1)“  durch  den  Klammerzusatz
 „(§  24 Abs.  2, §  101)“ ersetzt.

 b)  Absatz  3 wird wie folgt gefasst:

 „(3)  Sind  Beiträge  nach  Absatz  1  gezahlt  worden
 und  ergeht  eine  Entscheidung  zur  Abänderung  des
 Wertausgleichs  nach  der  Scheidung,  sind  im  Um-
 fang  der  Abänderung  zuviel  gezahlte  Beiträge  unter
 Anrechnung  gewährter  Leistungen  zurückzuzah-
 len.“

 Artikel 10

 Änderung des Einkommensteuergesetzes

 Das  Einkommensteuergesetz  in  der  Fassung  der  Bekannt-
 machung  vom  19.  Oktober  2002  (BGBl.  I  S.  4210;  2003  I
 S.  179), zuletzt geändert durch …, wird wie folgt geändert:

 1.  In  §  3  werden  nach  Nummer  55  die  folgenden  Num-
 mern 55a und 55b eingefügt:

 „55a.  die  nach  §  10  des  Versorgungsausgleichsgesetzes
 vom  …  (BGBl.  I  S.  …)  in  der  jeweils  geltenden
 Fassung  (interne  Teilung)  durchgeführte  Übertra-
 gung  von  Anrechten  für  die  ausgleichsberechtig-
 te  Person  zu  Lasten  von  Anrechten  der  aus-
 gleichspflichtigen  Person.  Die  Leistungen  aus
 diesen  Anrechten  gehören  bei  der  ausgleichsbe-
 rechtigten  Person  zu  den  Einkünften,  zu  denen
 die  Leistungen  bei  der  ausgleichspflichtigen  Per-
 son  gehören  würden,  wenn  die  interne  Teilung
 nicht stattgefunden hätte;

 55b.  der  nach  §  14  des  Versorgungsausgleichsgesetzes
 (externe  Teilung)  geleistete  Ausgleichswert  zur
 Begründung  von  Anrechten  für  die  ausgleichsbe-
 rechtigte  Person  zu  Lasten  von  Anrechten  der
 ausgleichspflichtigen  Person,  soweit  Leistungen
 aus  diesen  Anrechten  zu  steuerpflichtigen  Ein-
 künften  nach  den  §§  19,  20  und  22  führen  wür-
 den.  Satz  1  gilt  nicht,  soweit  Leistungen,  die  auf
 dem  begründeten  Anrecht  beruhen,  bei  der  aus-
 gleichsberechtigten  Person  zu  Einkünften  nach
 §  20  Abs.  1  Nr.  6  oder  §  22  Nr.  1  Satz  3
 Buchstabe  a  Doppelbuchstabe  bb  führen  würden.
 Der  Versorgungsträger  der  ausgleichspflichtigen
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Person  hat  den  Versorgungsträger  der  ausgleichs-
 berechtigten  Person  über  die  für  die  Besteuerung
 der  Leistungen  erforderlichen  Grundlagen  zu  in-
 formieren.  Dies  gilt  nicht,  wenn  der  Versorgungs-
 träger  der  ausgleichsberechtigten  Person  die
 Grundlagen  bereits  kennt  oder  aus  den  bei  ihm
 vorhandenen  Daten  feststellen  kann  und  dieser
 Umstand  dem  Versorgungsträger  der  ausgleichs-
 pflichtigen Person mitgeteilt worden ist;“.

 2.  In  §  19  Abs.  1  Satz  1  Nr.  2  werden  nach  dem  Wort
 „Dienstleistungen“  ein  Komma  und  die  Wörter  „auch  so-
 weit  sie  von  Arbeitgebern  ausgleichspflichtiger  Personen
 an  ausgleichsberechtigte  Personen  infolge  einer  nach
 §  10  oder  §  14  des  Versorgungsausgleichsgesetzes  durch-
 geführten Teilung geleistet werden“ eingefügt.

 3.  §  22 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Nummer  1  Satz  3  Buchstabe  a  Doppelbuchstabe  bb
 Satz  2  werden  vor  dem  Punkt  am  Ende  ein  Semikolon
 und  die  Wörter  „soweit  hiervon  im  Versorgungsaus-
 gleich  übertragene  Rentenanwartschaften  betroffen
 sind,  gilt  §  4  Abs.  1  des  Versorgungsausgleichsgeset-
 zes entsprechend“ eingefügt.

 b)  In  Nummer  5  Satz  2  wird  der  Satzteil  vor  Buchstabe  a
 wie folgt gefasst:

 „Soweit  die  Leistungen  nicht  auf  Beiträgen,  auf  die
 §  3  Nr.  63,  §  10a  oder  Abschnitt  XI  angewendet  wur-
 de,  nicht  auf  Zulagen  im  Sinne  des  Abschnitts  XI,
 nicht  auf  steuerfreien  Leistungen  nach  §  3  Nr.  66  und
 nicht  auf  Ansprüchen  beruhen,  die  durch  steuerfreie
 Zuwendungen  nach  §  3  Nr.  56  oder  die  durch  die  nach
 §  3  Nr.  55b  Satz  1  steuerfreie  Leistung  aus  einem  im
 Versorgungsausgleich  begründeten  Anrecht  erworben
 wurden.“

 4.  Dem §  52 Abs.  36 wird folgender Satz angefügt:

 „Wird  auf  Grund  einer  internen  Teilung  nach  §  10  des
 Versorgungsausgleichsgesetzes  oder  einer  externen  Tei-
 lung  nach  §  14  des  Versorgungsausgleichsgesetzes  ein
 Anrecht  in  Form  eines  Versicherungsvertrags  zugunsten
 der  ausgleichsberechtigten  Person  begründet,  gilt  dieser
 Vertrag  insoweit  zu  dem  gleichen  Zeitpunkt  als
 abgeschlossen  wie  derjenige  der  ausgleichspflichtigen
 Person,“.

 5.  §  93 Abs.  1a wird wie folgt gefasst:

 „(1a)  Eine  schädliche  Verwendung  liegt  nicht  vor,
 wenn  gefördertes  Altersvorsorgevermögen  auf  Grund
 einer  internen  Teilung  nach  §  10  des  Versorgungsaus-
 gleichsgesetzes  oder  auf  Grund  einer  externen  Teilung
 nach  §  14  des  Versorgungsausgleichsgesetzes  auf  einen
 zertifizierten  Altersvorsorgevertrag  oder  eine  nach  §  82
 Abs.  2  begünstigte  betriebliche  Altersversorgung  über-
 tragen  wird.  In  diesen  Fällen  teilt  die  zentrale  Stelle  der
 ausgleichspflichtigen  Person  die  Höhe  der  auf  die  Ehe-
 zeit  im  Sinne  des  §  3  Abs.  1  des  Versorgungsausgleichs-
 gesetzes  entfallenden  gesondert  festgestellten  Beträge
 nach  §  10a  Abs.  4  und  die  ermittelten  Zulagen  mit.  Die
 entsprechenden  Beträge  sind  monatsweise  zuzuordnen.

 Soweit  das  während  der  Ehezeit  gebildete  geförderte  Al-
 tersvorsorgevermögen  nach  Satz  1  übertragen  wird,  geht
 die  steuerliche  Förderung  mit  allen  Rechten  und  Pflich-
 ten  auf  die  ausgleichsberechtigte  Person  über.  Die  zentra-
 le  Stelle  teilt  die  geänderte  Zuordnung  der  gesondert
 festgestellten  Beträge  nach  §  10a  Abs.  4  sowie  der  ermit-
 telten  Zulagen  der  ausgleichspflichtigen  und  der  aus-
 gleichsberechtigten  Person  durch  Feststellungsbescheid
 mit.  Nach  Eintritt  der  Unanfechtbarkeit  dieses  Feststel-
 lungsbescheids  informiert  die  zentrale  Stelle  den  Anbie-
 ter  durch  einen  Datensatz  über  die  geänderte  Zuord-
 nung.“

 Artikel 11

 Änderung der Altersvorsorge-
 Durchführungsverordnung

 §  11  der  Altersvorsorge-Durchführungsverordnung  in  der
 Fassung  der  Bekanntmachung  vom  28.  Februar  2005
 (BGBl.  I  S.  487),  die  zuletzt  durch  …  geändert  worden  ist,
 wird wie folgt geändert:

 1.  In  Absatz  1  Satz  1  wird  nach  der  Angabe  „Abs.  1a
 Satz  1“ die Angabe „und 2“ gestrichen.

 2.  Dem Absatz  4 wird folgender Satz angefügt:

 „Im  Fall  der  Übertragung  von  Altersvorsorgevermögen
 nach  §  93  Abs.  1a  Satz  1  des  Einkommensteuergesetzes
 hat  der  Anbieter  des  bisherigen  Vertrags  der  zentralen
 Stelle  außerdem  die  vom  Familiengericht  angegebene
 Ehezeit mitzuteilen.“

 Artikel 12

 Änderung des
 Lebenspartnerschaftsgesetzes

 §  20  des  Lebenspartnerschaftsgesetzes  vom  16.  Februar
 2001  (BGBl.  I  S.  266),  das  zuletzt  durch  …  geändert  worden
 ist, wird wie folgt geändert:

 1.  Absatz  1 wird wie folgt gefasst:

 „(1)  Wird  eine  Lebenspartnerschaft  aufgehoben,  findet
 in  entsprechender  Anwendung  des  Versorgungsaus-
 gleichsgesetzes  mit  Ausnahme  der  §§  32  bis  38  des  Ver-
 sorgungsausgleichsgesetzes  ein  Ausgleich  von  im  In-
 oder  Ausland  bestehenden  Anrechten  (§  2  Abs.  1  des
 Versorgungsausgleichsgesetzes)  statt,  soweit  sie  in  der
 Lebenspartnerschaftszeit  begründet  oder  aufrechterhal-
 ten worden sind.“

 2.  Absatz  3 wird wie folgt gefasst:

 „(3)  Schließen  die  Lebenspartner  in  einem  Lebenspart-
 nerschaftsvertrag  (§  7)  Vereinbarungen  über  den  Versor-
 gungsausgleich,  so  sind  die  §§  6  bis  8  des  Versorgungs-
 ausgleichsgesetzes entsprechend anzuwenden.“

 3.  Absatz  4 wird aufgehoben.

 4.  Absatz  5  wird  Absatz  4  und  die  Wörter  „Absätze  1  bis  4“
 werden durch die Wörter „Absätze 1 bis 3“ ersetzt.
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Artikel 13

 Änderung des Gesetzes
 über Gerichtskosten
 in Familiensachen

 §  50  des  Gesetzes  über  Gerichtskosten  in  Familien-
 sachen1  vom  …  [einsetzen:  Ausfertigungsdatum  und  Fund-
 stelle im Bundesgesetzblatt] wird wie folgt gefasst:

 „§  50

 Versorgungsausgleichssachen

 (1)  In  Versorgungsausgleichssachen  beträgt  der  Verfah-
 renswert  für  jedes  auszugleichende  Anrecht  10  Prozent  des  in
 drei  Monaten  erzielten  Nettoeinkommens  der  Ehegatten.  Der
 Wert  nach  Satz  1  beträgt  insgesamt  mindestens  1  000  Euro,
 höchstens 5  000 Euro.

 (2)  In  Verfahren  über  einen  Auskunftsanspruch  oder  über
 die  Abtretung  von  Versorgungsansprüchen  beträgt  der  Ver-
 fahrenswert 500 Euro.

 (3)  Ist  der  nach  den  Absätzen  1  und  2  bestimmte  Wert
 nach  den  besonderen  Umständen  des  Einzelfalls  unbillig,
 kann  das  Gericht  einen  höheren  oder  einen  niedrigeren  Wert
 festsetzen.“

 Artikel 14

 Änderung des Rechtspflegergesetzes

 §  25  Nr.  1  des  Rechtspflegergesetzes1  vom  5.  November
 1969  (BGBl.  I  S.  2065),  das  zuletzt  durch  …  geändert  wor-
 den ist, wird aufgehoben.

 Artikel 15

 Änderung des
 Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes

 §  19  Abs.  1  Satz  2  Nr.  15  des  Rechtsanwaltsvergütungs-
 gesetzes1  vom  5.  Mai  2004  (BGBl.  I  S.  718,  788),  das  zuletzt
 durch  … geändert  worden  ist,  wird  aufgehoben.

 Artikel 16

 Änderung der Kostenordnung

 §  124  Abs.  1  der  Kostenordnung1  in  der  im  Bundes-
 gesetzblatt  Teil  III,  Gliederungsnummer  361-1,  veröffent-
 lichten  bereinigten  Fassung,  die  zuletzt  durch  …  geändert
 worden ist, wird wie folgt gefasst:

 „(1)  Für  die  Verhandlung  in  dem  Termin  zur  Abnahme
 einer  eidesstattlichen  Versicherung  nach  den  §§  259,  260,
 1580  Satz  2,  §  1605  Abs.  1  Satz  3,  den  §§  2006,  2028  Abs.  2

 sowie  §  2057  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  und  nach  §  4
 Abs.  4  des  Versorgungsausgleichsgesetzes  wird  die  volle
 Gebühr  erhoben,  auch  wenn  die  Abgabe  der  eidesstattlichen
 Versicherung unterbleibt.“

 Artikel 17

 Änderung des Schornsteinfegergesetzes

 Das  Schornsteinfegergesetz2  in  der  Fassung  der  Bekannt-
 machung  vom  10.  August  1998  (BGBl.  I  S.  2071),  zuletzt
 geändert durch …, wird wie folgt geändert:

 1.  In  der  Inhaltsübersicht  werden  nach  §  33  folgende  Wör-
 ter eingefügt:

 „§  33a  Interne Teilung beim Versorgungsausgleich“.

 2.  In  §  29  Abs.  5  Satz  1  Halbsatz  2,  §  31  Abs.  1  Satz  4
 Halbsatz  2  und  §  32  Abs.  2  Satz  3  Halbsatz  2  werden  je-
 weils  die  Wörter  „§  1587b  des  Bürgerlichen  Gesetz-
 buchs“ durch das Wort „Versorgungsausgleichs“ ersetzt.

 3.  Nach §  33 wird folgender §  33a eingefügt:

 „§  33a

 Interne Teilung beim Versorgungsausgleich

 (1)  Zum  Ausgleich  der  nach  diesem  Gesetz  erworbe-
 nen  Anrechte  im  Versorgungsausgleich  findet  zwischen
 den  geschiedenen  Ehegatten  die  interne  Teilung  nach
 Maßgabe  des  Versorgungsausgleichsgesetzes  und  der  er-
 gänzenden Vorschrift dieses Gesetzes statt.

 (2)  Die  interne  Teilung  erfolgt,  indem  zu  Lasten  der
 von  der  ausgleichspflichtigen  Person  nach  diesem  Gesetz
 erworbenen  Anrechte  für  die  ausgleichsberechtigte  Per-
 son  Anrechte  bei  der  Versorgungsanstalt  der  deutschen
 Bezirksschornsteinfegermeister  übertragen  werden.  An-
 rechte  aus  Zeiten  im  Beitrittsgebiet  (§  56a  des  Schorn-
 steinfegergesetzes)  und  aus  Zeiten  im  übrigen  Bundes-
 gebiet sind getrennt intern zu teilen.

 (3)  Mit  dem  Tod  der  ausgleichsberechtigten  Person
 geht  der  Anspruch  auf  die  Hinterbliebenen  über.  Als  Hin-
 terbliebene  gelten  die  nach  den  §§  46  und  48  Abs.  1  bis  3
 des  Sechsten  Buches  Sozialgesetzbuch  Leistungsberech-
 tigten  unter  den  dort  für  den  Leistungsanspruch  im  Ein-
 zelnen  bestimmten  Voraussetzungen;  die  Erfüllung  der
 allgemeinen  Wartezeit  ist  unbeachtlich.  Ein  Anspruch  auf
 Waisengeld  besteht  nicht,  wenn  die  Waise  erst  als  Kind
 angenommen  wurde,  nachdem  die  ausgleichsberechtigte
 Person  die  Regelaltersgrenze  in  der  gesetzlichen  Renten-
 versicherung erreicht hatte.

 (4)  Zahlungen  aus  dem  übertragenen  Anrecht  werden
 von  Beginn  des  Kalendermonats  an  geleistet,  in  dem  die
 ausgleichsberechtigte  Person  Anspruch  auf  Leistungen
 wegen  Alters  oder  wegen  Dienst-  oder  Erwerbsunfähig-
 1  Die  folgende  Bestimmung  geht  davon  aus,  dass  bei  Inkrafttreten  dieser  Regelung  der  Gesetzentwurf  der  Bundesregierung  zur  Reform  des  Verfah-

 rens  in  Familiensachen  und  in  den  Angelegenheiten  der  freiwilligen  Gerichtsbarkeit  (Bundestagsdrucksache  16/6308  vom  7.  September  2007)  gel-

 tendes Recht ist.
 2  Die  folgenden  Bestimmungen  gehen  davon  aus,  dass  bei  Inkrafttreten  dieser  Regelungen  der  Gesetzentwurf  der  Bundesregierung  für  ein  Gesetz

 zur  Neuregelung  des  Schornsteinfegerwesens  (Bundesratsdrucksache  173/08  vom  14.  März  2008)  geltendes  Recht  ist.  Die  Änderungen  ab  dem

 Jahr 2010 wurden noch nicht berücksichtigt.



Drucksache 16/10144 – 28 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode
keit  aus  einem  gesetzlichen  Alterssicherungssystem  hat
 oder,  wenn  sie  einem  solchen  System  nicht  angehört,  in
 der  gesetzlichen  Rentenversicherung  gehabt  hätte.  Zah-
 lungen  an  Hinterbliebene  beginnen  mit  dem  Ablauf  des
 Sterbemonats der ausgleichsberechtigten Person.

 (5)  Der  Anspruch  ist  schriftlich  geltend  zu  machen.
 Die  allgemeinen  Anspruchsregelungen,  die  dazugehöri-
 gen  Satzungsbestimmungen  und  die  §§  30  und  56a
 Abs.  2 gelten entsprechend.

 (6)  Der  Anspruch  der  ausgleichsberechtigten  Person
 endet  mit  Ablauf  des  Monats,  in  dem  sie  verstorben  ist.
 Für  Hinterbliebene  gelten  die  §§  31  und  32  entspre-
 chend.“

 4.  In  §  56  Abs.  3  Satz  4  Halbsatz  2  werden  die  Wörter
 „§  1587b  des  Bürgerlichen  Gesetzbuches“  durch  das
 Wort „Versorgungsausgleichs“ ersetzt.

 Artikel 18

 Änderung des Hüttenknappschaftlichen
 Zusatzversicherungs-Gesetzes

 Dem  §  19  des  Hüttenknappschaftlichen  Zusatzversiche-
 rungs-Gesetzes  vom  21.  Juni  2002  (BGBl.  I  S.  2167),  das
 zuletzt  durch  …  geändert  worden  ist,  wird  folgender
 Absatz  4 angefügt:

 „(4)  Die  besondere  Wartezeit  ist  auch  erfüllt,  wenn  An-
 rechte  durch  eine  interne  Teilung  nach  §  10  Abs.  1  des  Ver-
 sorgungsausgleichsgesetzes übertragen wurden.“

 Artikel 19

 Änderung des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch

 §  74  Satz  1  des  Zehnten  Buches  Sozialgesetzbuch*  –  So-
 zialverwaltungsverfahren  und  Sozialdatenschutz  –  in  der
 Fassung  der  Bekanntmachung  vom  18.  Januar  2001  (BGBl.  I
 S.  130),  das  zuletzt  durch  …  geändert  worden  ist,  wird  wie
 folgt geändert:

 1.  Nummer  2 Buchstabe  b wird wie folgt gefasst:

 „b)  eines  Ausgleichsanspruchs  im  Rahmen  des  Versor-
 gungsausgleichs  außerhalb  eines  Verfahrens  nach
 Nummer  1  Buchstabe  b,  soweit  der  Betroffene  nach
 §  4  Abs.  1  Satz  1  des  Versorgungsausgleichsgesetzes
 zur Auskunft verpflichtet ist oder“.

 2.  Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 eingefügt:

 „3.  für  die  Anwendung  der  Öffnungsklausel  des  §  22
 Nr.  1  Satz  3  Buchstabe  a  Doppelbuchstabe  bb  Satz  2
 des  Einkommensteuergesetzes  auf  eine  im  Versor-
 gungsausgleich  auf  die  ausgleichsberechtigte  Person
 übertragene  Rentenanwartschaft,  soweit  die  aus-
 gleichspflichtige  Person  nach  §  22  Nr.  1  Satz  3
 Buchstabe  a  Doppelbuchstabe  bb  Satz  2  des  Ein-
 kommensteuergesetzes  in  Verbindung  mit  §  4  Abs.  1

 des  Versorgungsausgleichsgesetzes  zur  Auskunft
 verpflichtet ist,“.

 Artikel 20

 Änderung des Einführungsgesetzes zum
 Bürgerlichen Gesetzbuche

 Das  Einführungsgesetz  zum  Bürgerlichen  Gesetzbuche  in
 der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom  21.  September  1994
 (BGBl.  I  S.  2494;  1997  I  S.  1061),  zuletzt  geändert  durch  …,
 wird wie folgt geändert:

 1.  Artikel  17 Abs.  3 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „wenn“  die  Wörter
 „danach  deutsches  Recht  anzuwenden  ist  und“  einge-
 fügt.

 b)  In  Satz  2  werden  die  Wörter  „Kann  ein  Versorgungs-
 ausgleich  danach  nicht  stattfinden,  so  ist  er“  durch  die
 Wörter  „Im  Übrigen  ist  der  Versorgungsausgleich“  er-
 setzt.

 2.  Artikel  17b Abs.  1 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Satz  3  werden  nach  dem  Wort  „wenn“  die  Wörter
 „danach  deutsches  Recht  anzuwenden  ist  und“  einge-
 fügt.

 b)  In  Satz  4  werden  die  Wörter  „Kann  ein  Versorgungs-
 ausgleich  hiernach  nicht  stattfinden,  so  ist  er“  durch
 die  Wörter  „Im  Übrigen  ist  der  Versorgungsaus-
 gleich“ ersetzt.

 Artikel 21

 Änderung des Ersten Gesetzes zur Reform
 des Ehe- und Familienrechts

 Artikel  12  Nr.  3  Satz  4  bis  7  des  Ersten  Gesetzes  zur
 Reform  des  Ehe-  und  Familienrechts  vom  14.  Juni  1976
 (BGBl.  I  S.  1421),  das  zuletzt  durch  …  geändert  worden  ist,
 wird aufgehoben.

 Artikel 22

 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

 Dieses  Gesetz  tritt  am  …  [einsetzen:  Datum  des  Inkraft-
 tretens  des  Gesetzes  zur  Reform  des  Verfahrens  in  Familien-
 sachen  und  in  den  Angelegenheiten  der  freiwilligen  Ge-
 richtsbarkeit] in Kraft. Gleichzeitig treten außer Kraft:

 1.  die  Barwert-Verordnung  vom  24.  Juni  1977  (BGBl.  I
 S.  1014), zuletzt geändert durch…,

 2.  das  Gesetz  zur  Regelung  von  Härten  im  Versorgungsaus-
 gleich  vom  21.  Februar  1983  (BGBl.  I  S.  105),  zuletzt  ge-
 ändert durch …,

 3.  Artikel  4  §  4  des  Gesetzes  über  weitere  Maßnahmen  auf
 dem  Gebiet  des  Versorgungsausgleichs  vom  8.  Dezember
 1986  (BGBl.  I  S.  2317),  das  zuletzt  durch  …  geändert
 worden ist, und

 4.  das  Versorgungsausgleichs-Überleitungsgesetz  vom
 25.  Juli  1991  (BGBl.  I  S.  1606,  1702),  zuletzt  geändert
 durch …

 *  Die  folgende  Bestimmung  geht  davon  aus,  dass  bei  Inkrafttreten  die-

 ser  Regelung  der  Gesetzentwurf  der  Bundesregierung  zur  Reform  des

 Verfahrens  in  Familiensachen  und  in  den  Angelegenheiten  der  frei-

 willigen  Gerichtsbarkeit  (Bundestagsdrucksache  16/6308  vom

 7.  September 2007) geltendes Recht ist.
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Begründung
 A. Allgemeiner Teil
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 a)  Beseitigung  der  Gerechtigkeitsdefizite  durch  die  in-
 terne Teilung von Anrechten
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 II.  Hintergründe  und  Einzelaspekte  der  Strukturreform

 1.  Die  vom  Versorgungsausgleich  zu  bewältigenden  Auf-
 gaben

 a)  Halbteilung  und  frühzeitige  Trennung  der  Versor-
 gungsschicksale

 b)  Gestaltender  Eingriff  in  die  komplexen  Versorgungs-
 systeme als notwendige Folge

 c)  Berechnung des in der Ehezeit erworbenen Werts

 d)  Vollzug des Ausgleichs

 2.  Der bislang geltende Versorgungsausgleich

 a)  Saldierung  und  Einmalausgleich  über  die  gesetzliche
 Rentenversicherung als Grundmodell

 b)  Vergleichbarkeit  aller  Anrechte  als  Voraussetzung  für
 eine Saldierung

 c)  Barwert-Verordnung  und  fiktive  Einzahlung  in  die  ge-
 setzliche Rentenversicherung („Dynamisierung“)

 d)  Der öffentlich-rechtliche Wertausgleich

 e)  Der schuldrechtliche Ausgleich

 f)  Das Abänderungsverfahren („Totalrevision“)

 g)  Fakten zum gegenwärtigen Versorgungsausgleich

 3.  Die  Veränderungen  der  sozialen  Sicherungssysteme  und
 ihre Auswirkungen auf den Versorgungsausgleich

 a)  Der Versorgungsausgleich als akzessorisches System

 b)  Zunehmende Vielfalt der Versorgungen

 c)  Abweichungen  von  prognostischen  Annahmen  als
 Normalfall

 4.  Die Elemente des reformierten Versorgungsausgleichs

 a)  Der  Grundsatz  der  internen  Teilung  (Ausgleich  bei
 demselben Versorgungsträger)

 b)  Die  zulässigen  Fälle  einer  externen  Teilung  (Aus-
 gleich bei einem anderen Versorgungsträger)

 c)  Ausnahmen  von  der  internen  oder  der  externen  Tei-
 lung

 d)  Keine  „Dynamisierung“  oder  „Totalrevision“  mehr
 erforderlich

 e)  Erweiterte  Spielräume  für  Ehegatten,  Entlastung  der
 Versorgungsträger und der Gerichte

 f)  Strukturelle  und  sprachliche  Neuordnung  des  Nor-
 menbestands

 5.  Bewertung anderer Reformvorschläge

 a)  Das  Modell  der  Kommission  „Strukturreform  des
 Versorgungsausgleichs“

 b)  Das „Modell Bergner“

 c)  Weitere Reformansätze

 III.  Verfassungsrechtliche Bewertung

 1.  Betroffene Grundrechtspositionen der Ehegatten

 2.  Auswirkungen  der  internen  Teilung  auf  die  Grundrechts-
 positionen der Versorgungsträger

 IV.  Gleichstellungspolitische Bewertung

 V.  Gesetzgebungskompetenz

 VI.  Finanzielle Auswirkungen und Bürokratiekosten

 1.  Finanzielle  Auswirkungen  auf  die  öffentlichen  Haushalte

 2.  Sonstige Kosten

 3.  Bürokratiekosten

 I.  Überblick über das Reformkonzept

 1.  Der  Versorgungsausgleich  als  unverzichtbares  Institut

 Der  Versorgungsausgleich  hat  die  Aufgabe,  die  von  den  Ehe-
 leuten  während  der  Ehe  erworbenen  Anrechte  auf  eine  Ver-
 sorgung  wegen  Alter  und  Invalidität  gleichmäßig  aufzutei-
 len.  Das  wirkt  sich  regelmäßig  zugunsten  desjenigen
 Ehegatten  aus,  der  sich  beispielsweise  der  Kinderbetreuung
 gewidmet  hat  und  damit  keine  oder  nur  eine  geringere  eigen-
 ständige  Versorgung  aufbauen  konnte.  Das  sind  unabhängig
 vom  gewählten  konkreten  Familienmodell  nach  wie  vor
 meist  die  Ehefrauen  (siehe  unter  II.2.g  und  IV).  Wird  die  Ehe
 geschieden,  ist  es  von  Verfassungs  wegen  geboten,  einen
 Ausgleich  zu  schaffen  (grundlegend  Bundesverfassungsge-
 richt  vom  28.  Februar  1980  –  1  BvL  17/77  =  FamRZ  1980,
 326).  Ziel  der  Reform  ist  es  deshalb,  mit  dem  Grundsatz  der
 internen  Teilung  jedes  Versorgungsanrechts  die  gerechte
 Teilhabe im Versorgungsfall zu stärken.

 Die  soziale  Sicherung  der  ausgleichsberechtigten  Person,
 insbesondere  der  geschiedenen  Frauen,  hat  sich  mit  der  Ein-
 führung  des  Versorgungsausgleichs  im  Jahr  1977  (in  den
 neuen  Bundesländern  seit  dem  Jahr  1992)  erheblich  verbes-
 sert.  Er  leistet  somit  einen  wesentlichen  Beitrag  zum  Aufbau
 einer  eigenständigen  Altersversorgung  und  zur  Absicherung
 bei  Invalidität  für  die  ausgleichsberechtigte  Person.  Unbe-
 stritten  ist,  dass  der  Versorgungsausgleich  auch  in  Zukunft
 benötigt  wird.  Deshalb  sorgt  die  Reform  dafür,  dass  der  Ver-
 sorgungsausgleich  künftig  zu  gerechteren  Ergebnissen  führt,
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anwenderfreundlicher  ausgestaltet  ist  und  zugleich  Rück-
 sicht  auf  die  berechtigten  Belange  der  Versorgungsträger
 nimmt,  denn  sie  sind  nach  der  rechtsgestaltenden  Entschei-
 dung  des  Familiengerichts  letztlich  für  die  Umsetzung  der
 Teilung verantwortlich.

 Ziel  des  Versorgungsausgleichs  ist  es,  frühzeitig  eigenstän-
 dige  Versorgungsanrechte  der  ausgleichsberechtigten  Person
 zu  schaffen  und  damit  die  Versorgungsschicksale  der  ge-
 schiedenen  Eheleute  möglichst  bei  der  Scheidung  endgültig
 zu  trennen.  Die  Reform  stärkt  dieses  Prinzip,  weil  eine  inter-
 ne  Teilung  der  Anrechte  im  Scheidungsverbund  diesem
 Grundsatz  am  besten  gerecht  wird  und  nachträgliche  Kor-
 rekturen weithin entbehrlich macht.

 2.  Die Schwächen des derzeitigen Ausgleichs

 a)  Gerechtigkeitsdefizite: Verfehlung der Halbteilung

 Das  geltende  Recht  verfehlt  häufig  die  rechnerische  Halbtei-
 lung  im  Versorgungsfall,  denn  der  Ausgleich  bei  der  Schei-
 dung  beruht  auf  einer  fehleranfälligen  Prognose.  Ursache
 hierfür  ist  vor  allem  der  Einmalausgleich  aller  Anrechte  über
 die  gesetzliche  Rentenversicherung  und  die  hierfür  erforder-
 liche  Vergleichbarmachung  aller  Anrechte.  Dies  kann  zu  er-
 heblichen  Wertverzerrungen  führen,  meist  zulasten  der  aus-
 gleichsberechtigten  Ehefrauen.  Die  theoretisch  mögliche
 nachträgliche  Korrektur  im  Abänderungsverfahren  findet  in
 der  Praxis  meist  nicht  statt.  Nur  wo  systemintern  geteilt  wird,
 nämlich  vor  allem  bei  der  Teilung  von  Anrechten  aus  der  ge-
 setzlichen  Rentenversicherung,  kommt  es  nach  geltendem
 Recht  zu  guten  Resultaten.  Deshalb  erstreckt  die  Reform  die-
 ses Prinzip jetzt auf alle Versorgungen.

 Zugeschnitten  ist  der  Versorgungsausgleich  vor  allem  auf  die
 Teilung  von  Anrechten  aus  der  gesetzlichen  Rentenversiche-
 rung  und  nach  der  Beamtenversorgung  („1.  Säule“).  Der
 Einmalausgleich  und  die  Vergleichbarmachung  führen  im
 geltenden  Recht  insbesondere  dazu,  dass  die  Anrechte  der
 betrieblichen  Versorgung  („2.  Säule“)  und  der  privaten  Vor-
 sorge  („3.  Säule“)  nur  teilweise  und  nur  mit  einem  Teil  ihres
 tatsächlichen  Werts  ausgeglichen  werden  (siehe  unter  II.2.c).
 Der  im  Übrigen  rechtlich  mögliche  schuldrechtliche  Aus-
 gleich  im  Versorgungsfall,  ein  Antragsverfahren,  wird  häu-
 fig  nicht  geltend  gemacht.  Damit  gehen  diese  Versorgungen
 für  den  ausgleichsberechtigten  Ehegatten  faktisch  häufig
 verloren.  Mit  dem  Strukturwandel  der  Alterssicherungssys-
 teme  verschärfen  sich  die  zuvor  dargestellten  Probleme,
 denn  die  Bedeutung  der  ergänzenden  Vorsorge  der  „2.  und
 3.  Säule“  nimmt  stetig  zu.  Gerade  hier  bestehen  aber  die  zen-
 tralen  Schwächen  des  geltenden  Rechts.  Das  Gesetz  zur  Re-
 gelung  von  Härten  im  Versorgungsausgleich  (VAHRG)
 konnte diese Defizite nicht beheben.

 Probleme  ergeben  sich  auch,  wenn  sowohl  „Ostanrechte“  als
 auch  „Westanrechte“  in  der  gesetzlichen  Rentenversiche-
 rung  vorhanden  sind:  Hier  ist  der  Versorgungsausgleich  nach
 dem  Versorgungsausgleichs-Überleitungsgesetz  (VAÜG)
 häufig  blockiert.  Auch  dies  geht  zulasten  der  ausgleichs-
 berechtigten Person.

 Das  in  den  70er-Jahren  des  vorigen  Jahrhunderts  erdachte
 Ausgleichssystem  wird  den  geänderten  Realitäten  also  nicht
 mehr  gerecht.  Mit  einer  Vielzahl  von  Versorgungen  höchst
 unterschiedlicher  Herkunft  und  Qualität  kann  der  Einmal-
 ausgleich  über  die  gesetzliche  Rentenversicherung  nicht  an-

 gemessen  umgehen.  Deshalb  gibt  die  Reform  dieses  Aus-
 gleichsmodell auf.

 b)  Anwendungsdefizite: Unflexibles Expertenrecht

 Neben  den  soeben  skizzierten  Gerechtigkeitsdefiziten  hat
 sich  der  Versorgungsausgleich  zu  einem  Rechtsgebiet  entwi-
 ckelt,  in  dem  sich  nur  noch  wenige  Experten  auskennen.  Be-
 reits  die  zentrale  Bewertungsvorschrift  (§  1587a  des  Bürger-
 lichen  Gesetzbuchs  –  BGB)  gilt  als  die  längste  und  am
 schwierigsten  zu  verstehende  Vorschrift  des  gesamten  Bür-
 gerlichen  Gesetzbuchs.  Außerdem  sind  die  einschlägigen
 Bestimmungen  inzwischen  über  mehrere  Gesetze  verteilt
 (§  1587  ff.  BGB,  VAHRG,  VAÜG).  Diese  Rechtszersplitte-
 rung  macht  den  Zugang  zum  Recht  noch  schwieriger.  Hinzu
 kommen  die  ohnehin  bestehende  Vielfalt  und  Regelungs-
 dichte  der  Versorgungssysteme  selbst.  Ein  Recht  jedoch,  das
 von  der  Mehrzahl  der  Anwender  nicht  mehr  mit  vertretba-
 rem  Aufwand  verstanden  werden  kann,  entspricht  nicht  dem
 Gebot der Normenklarheit und ist reformbedürftig.

 Zudem  haben  die  Akteure,  nämlich  die  Eheleute,  die  Gerich-
 te  und  die  Versorgungsträger,  kaum  Spielräume,  um  den  Be-
 sonderheiten  des  Einzelfalls  gerecht  werden  zu  können.  Par-
 teivereinbarungen  sind  nur  in  sehr  begrenztem  Ausmaß
 zulässig.  Die  Richterin  oder  der  Richter  am  Familiengericht
 übt  eher  eine  sachbearbeitende  als  eine  richterliche  Tätigkeit
 aus.  Auch  die  Anwälte  und  Notare  überlassen  die  Regelung
 des  Versorgungsausgleichs  aus  vielerlei  Gründen  gerne  dem
 Familiengericht.  Obwohl  die  familiengerichtliche  Praxis
 jährlich  ungefähr  200  000  Scheidungsverfahren  zu  bewälti-
 gen  hat,  erwirbt  sie  überwiegend  kein  Verständnis  für  die
 grundlegenden  Zusammenhänge.  Das  erschwert  kreative
 Lösungen,  die  den  individuellen  Lebensverhältnissen  der
 Eheleute  gerecht  werden.  Der  grundsätzlich  wünschenswer-
 te  Einsatz  von  Berechnungsprogrammen  verstärkt  diesen
 Trend noch.

 3.  Die Lösung der Strukturreform

 a)  Beseitigung der Gerechtigkeitsdefizite durch die
 interne Teilung von Anrechten

 Statt  des  bisherigen  Einmalausgleichs  über  die  gesetzliche
 Rentenversicherung  nach  der  Saldierung  aller  Anrechte  soll
 künftig  regelmäßig  jede  Versorgung  innerhalb  des  Systems
 geteilt  werden  (interne  Teilung).  Hierfür  ist  –  anders  als  im
 geltenden  Recht  –  eine  Prognose  über  die  künftige  Wertent-
 wicklung  der  Anrechte  nicht  mehr  nötig,  weil  die  Vergleich-
 barmachung  als  Voraussetzung  der  Saldierung  entfällt.  Die
 Barwert-Verordnung  oder  ein  vergleichbares  Instrument
 wird  so  entbehrlich.  Damit  entfallen  auch  die  typischen
 Transferverluste  und  Wertverzerrungen,  die  notwendiger-
 weise  mit  einem  Wechsel  der  Versorgungssysteme  verbun-
 den  sind.  Dies  gewährleistet  eine  gerechte  Teilhabe  an  den
 Chancen  und  Risiken  der  weiteren  Wertentwicklung  der
 jeweiligen  Versorgung,  denn  sie  realisiert  sich  für  beide  Ehe-
 gatten  in  demselben  System.  Die  interne  Teilung  stärkt  damit
 die  Position  der  ausgleichsberechtigten  Person,  meist  der
 Ehefrauen,  und  führt  im  Versorgungsfall  zu  gerechten  Er-
 gebnissen.  Sind  auf  beiden  Seiten  Anrechte  bei  demselben
 Versorgungsträger  vorhanden,  können  sie  verrechnet  wer-
 den,  um  einen  insoweit  unnötigen  Hin-und-her-Ausgleich  zu
 vermeiden.  Für  den  Ausgleich  von  Anrechten  aus  der  gesetz-
 lichen  Rentenversicherung  –  auf  absehbare  Zukunft  weiter-
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hin  das  wichtigste  Versorgungssystem  –  ändert  sich  damit  im
 Vergleich zur geltenden Rechtslage letztlich nichts.

 Darüber  hinaus  werden  die  Anrechte  aus  berufsständischen
 Versorgungen,  aus  der  Beamtenversorgung  des  Bundes
 sowie  aus  der  betrieblichen  und  privaten  Vorsorge  in  die  ob-
 ligatorische  interne  Teilung  einbezogen.  Dieser  Schritt
 garantiert  eigenständige  Anrechte  der  ausgleichsberechtig-
 ten  Person  auch  insoweit,  als  die  ergänzende  Vorsorge  be-
 troffen  ist.  Im  Vergleich  zur  gegenwärtigen  Situation  können
 damit  vor  allem  geschiedene  Frauen  vielfach  höhere  Alters-
 renten  erwarten.  Auch  kann  das  faktische  Moratorium  beim
 Ausgleich  von  „Ostanrechten“  und  „Westanrechten“  nach
 dem  VAÜG  aufgelöst  werden,  denn  Anrechte  auf  der  Grund-
 lage  von  „Entgeltpunkten  Ost“  und  „Entgeltpunkten  West“
 können jeweils gesondert geteilt werden.

 Zu  einem  Ausgleich  über  ein  anderes  Versorgungssystem
 (externe  Teilung)  kommt  es  nur  noch,  wenn  die  Beteiligten
 es  wünschen  oder  die  interne  Teilung  einen  unverhältnis-
 mäßigen  Aufwand  verursachen  würde.  Bei  der  externen
 Teilung  nimmt  die  ausgleichsberechtigte  Person  an  der  Wert-
 entwicklung  des  aufnehmenden  Systems  teil.  Für  Landes-
 und  Kommunalbeamte  bleibt  es  beim  Ausgleich  über  die
 gesetzliche  Rentenversicherung,  solange  deren  Versor-
 gungssysteme keine interne Teilung zulassen.

 Damit  können  die  Versorgungsanrechte  bei  der  Scheidung
 weithin  abschließend  geteilt  werden:  Eine  Korrektur  wegen
 Wertschwankungen  der  Anrechte  nach  dem  Ende  der  Ehe-
 zeit  (siehe  unter  II.3.c)  ist  entbehrlich.  Abänderungen  sind
 nur  noch  erforderlich,  soweit  sich  der  Ehezeitanteil  und  da-
 mit  der  Ausgleichswert  nachträglich  aus  rechtlichen  oder  tat-
 sächlichen  Gründen  ändert.  Aber  auch  dann  ist  keine  „Total-
 revision“  mehr  wie  nach  geltendem  Recht  nötig,  weil  eine
 anrechtsbezogene  Korrektur  möglich  ist.  Da  auch  betrieb-
 liche  und  private  Anrechte  bei  der  Scheidung  geteilt  werden,
 können  Ausgleichsansprüche  nach  der  Scheidung  (bislang:
 schuldrechtlicher  Versorgungsausgleich)  weiter  zurückge-
 drängt  werden.  Das  entlastet  nicht  nur  die  Eheleute,  sondern
 auch  die  Gerichte  und  die  Versorgungsträger,  weil  sich  alle
 Beteiligten  auf  diese  Weise  nicht  mehrfach  mit  dem  Aus-
 gleich  von  Versorgungen  aus  einer  geschiedenen  Ehe  befas-
 sen müssen.

 b)  Beseitigung  der  Anwendungsdefizite  durch  Struktu-
 rierung, Vereinfachung und Flexibilisierung

 Die  Neuordnung  der  Vorschriften  in  einem  vergleichsweise
 einfachen,  klar  gegliederten  Gesetz  wird  zum  besseren  Ver-
 ständnis  des  Versorgungsausgleichs  beitragen.  Damit  dieses
 Ziel  erreicht  wird,  reagiert  die  Reform  auf  die  tiefgreifenden
 Änderungen  der  sozialen  Sicherungssysteme  und  gestaltet
 die  Vorschriften  so  weit  wie  möglich  systemneutral  und  da-
 mit  zukunftssicher.  Auf  eigenständige  Bewertungsvorschrif-
 ten  wird  verzichtet,  soweit  die  Versorgungssysteme  selbst
 entsprechende  Wertermittlungsbestimmungen  zur  Verfü-
 gung  stellen.  Das  betont  den  akzessorischen  Charakter  des
 Versorgungsausgleichs.

 Die  Reform  schafft  außerdem  mehr  Spielräume  für  alle  Be-
 teiligten:  Die  Eheleute  können  in  weiterem  Umfang  als  bis-
 her  Vereinbarungen  schließen.  Der  Schutz  der  ausgleichsbe-
 rechtigten  Person  ist  dabei  vor  allem  durch  die  neuere
 Rechtsprechung  zur  Inhalts-  und  Ausübungskontrolle  von
 Eheverträgen  gewahrt,  ohne  die  Ehegatten  hierbei  aber  zu

 bevormunden.  Das  Familiengericht  erhält  größere  Ermes-
 sensspielräume,  um  so  besser  auf  die  Umstände  des  Einzel-
 falls  reagieren  zu  können.  Auch  die  Versorgungsträger  wer-
 den so weit wie möglich entlastet.

 Zur  Entlastung  aller  Beteiligten  tragen  auch  die  Ausnahmen
 bei,  die  das  reformierte  Recht  bei  kurzer  Ehedauer  oder
 geringfügigem  Wertunterschied  der  gegenseitigen  Aus-
 gleichswerte  vorsieht:  Bereits  im  geltenden  Recht  stößt  es
 regelmäßig  auf  das  Unverständnis  der  Eheleute,  den  Versor-
 gungsausgleich  auch  bei  sehr  kurzen  Ehen  oder  bei  ver-
 gleichbar  hohen  Versorgungen  der  beiden  Eheleute  durchzu-
 führen.  Die  Reform  zieht  hieraus  die  Konsequenz  und
 schließt  den  Ausgleich  grundsätzlich  bei  einer  bis  zu  zwei
 Jahren  geführten  Ehe  einschließlich  des  Trennungsjahres
 aus.  Ähnliches  gilt  für  den  Ausschluss  bei  geringem  Wert-
 unterschied:  Haben  die  Versorgungen  am  Stichtag  einen  an-
 nähernd  vergleichbaren  Wert,  wird  der  Verzicht  auf  eine
 Teilung in der Regel dem Willen der Eheleute entsprechen.

 Auf  die  Teilung  kleiner  Ausgleichswerte  wird  künftig  in  der
 Regel  ebenfalls  verzichtet.  Damit  wird  Verwaltungsaufwand
 vermieden,  der  zu  dem  mit  der  Teilung  verbundenen  Zu-
 wachs  an  Gerechtigkeit  in  keinem  angemessenen  Verhältnis
 stünde.  Soweit  es  im  Einzelfall  erforderlich  ist,  kann  das  Fa-
 miliengericht  aber  dennoch  die  Teilung  geringer  Werte  an-
 ordnen.  Den  Versorgungsträgern  entstehen  keine  zusätz-
 lichen  Kosten:  Die  Teilung  kann  auf  der  Finanzierungsseite
 kostenneutral  gestaltet  werden,  die  durch  die  Teilung  entste-
 henden  Verwaltungskosten  können  umgelegt  werden.  Die
 Flexibilisierung  im  Übrigen  (Spielraum  für  Vereinbarungen
 der  Eheleute,  Verzicht  auf  einen  Hin-und-her-Ausgleich  bei
 einem  geringfügigen  Wertunterschied,  Ausschluss  bei  kur-
 zer  Ehezeit)  wird  im  Übrigen  zu  weiteren  Entlastungen  auch
 bei den Versorgungsträgern führen.

 II.  Hintergründe  und  Einzelaspekte  der  Strukturreform

 1.  Die vom Versorgungsausgleich zu bewältigenden
 Aufgaben

 a)  Halbteilung und frühzeitige Trennung der
 Versorgungsschicksale

 Der  Versorgungsausgleich  hat  die  Aufgabe,  die  gleiche  Teil-
 habe  der  Eheleute  an  den  in  der  Ehe  gemeinsam  erwirtschaf-
 teten  Vorsorgeanrechten  zu  gewährleisten  (grundlegend
 Bundesverfassungsgericht  vom  28.  Februar  1980  –  1  BvL
 17/77  =  FamRZ  1980,  326).  Dieses  Rechtsinstitut  ist  im
 Rahmen  des  Ersten  Gesetzes  zur  Reform  des  Ehe-  und  Fami-
 lienrechts  (1.  EheRG)  mit  Wirkung  zum  1.  Juli  1977  in  der
 Bundesrepublik  Deutschland  eingeführt  worden.  Seit  dem
 1.  Januar  1992  wird  der  Versorgungsausgleich  grundsätzlich
 auch  bei  der  Scheidung  von  Ehen  durchgeführt,  die  im  Bei-
 trittsgebiet  geschlossen  wurden.  Der  Versorgungsausgleich
 ordnet  die  hälftige  Teilung  der  von  den  Eheleuten  während
 der  Ehe  erworbenen  Anrechte  auf  eine  Versorgung  wegen
 Alter  und  Invalidität  an.  Ziel  ist  es,  frühzeitig  eigenständige
 Versorgungsanrechte  der  ausgleichsberechtigten  Person  zu
 schaffen  und  damit  die  Versorgungsschicksale  der  geschie-
 denen  Eheleute  endgültig  zu  trennen.  Ein  liberales  Schei-
 dungsrecht  muss  auf  den  Ausgleich  von  Nachteilen  gerichtet
 sein,  die  mit  dem  Ende  der  Ehe  als  Versorgungsgemeinschaft
 verbunden sind.
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Der  Versorgungsausgleich  ist  ein  Rechtsinstrument  sui  gene-
 ris:  Zum  einen  gehört  es  zum  Familienrecht  und  damit  zum
 bürgerlichen  Recht.  Die  zu  verteilenden  Vermögensgegen-
 stände  sind  jedoch  in  eigenständigen  rechtlichen  Systemen
 organisiert.  Die  großen  sozialen  Sicherungssysteme,  insbe-
 sondere  die  gesetzliche  Rentenversicherung,  sind  vom  öf-
 fentlichen  Recht  geprägt.  Die  betriebliche  Altersversorgung
 weist  vielfältige  arbeitsrechtliche  und  versorgungsrechtliche
 Bezüge  auf.  Die  private  Vorsorge  wiederum  folgt  den  Regeln
 des  Versicherungsvertragsrechts.  Darüber  hinaus  hat  der
 Versorgungsausgleich  sowohl  güterrechtliche  als  auch  unter-
 haltsrechtliche  Komponenten:  Die  Durchführung  des  Aus-
 gleichs  –  Teilung  der  Anrechte  –  hat  weitgehend  güterrecht-
 lichen  Charakter.  Die  Funktion  des  Ausgleichs  –  Sicherung
 einer  Versorgung  bei  Invalidität  und  im  Alter  –  ist  eher  un-
 terhaltsrechtlich  geprägt  (Borth,  Versorgungsausgleich  in
 anwaltschaftlicher  und  familiengerichtlicher  Praxis,  3.  Aufl.
 1998, Rn.  14).

 b)  Gestaltender Eingriff in die komplexen Vorsorge-
 systeme als notwendige Folge

 Aus  dem  Ziel  des  Versorgungsausgleichs  folgen  seine
 Hauptaufgabe  und  seine  Hauptschwierigkeit:  Er  muss  als  se-
 kundäres  System  Sachverhalte  gestalten,  die  in  den  komple-
 xen  primären  Vorsorgesystemen  geregelt  sind  (siehe  hierzu
 auch  Gernhuber/Coester-Waltjen,  Familienrecht,  5.  Aufl.
 2006,  S.  268).  Das  deutsche  System  der  sozialen  Sicherung
 ist  hochgradig  ausdifferenziert  (siehe  nur  die  besonderen
 Versorgungswerke  für  einzelne  Berufsgruppen),  höchst  viel-
 fältig  (dies  gilt  insbesondere  für  die  betriebliche  Altersver-
 sorgung)  und  teilweise  miteinander  vernetzt  (beispielsweise
 über  Anrechnungsvorschriften,  wenn  mehrere  Versorgungen
 erworben  werden).  Die  Reform  zieht  daraus  die  Konse-
 quenz,  den  akzessorischen  Charakter  des  Rechtsinstruments
 zu  betonen:  Der  Versorgungsausgleich  hat  die  Maßgaben  der
 primären  Versorgungssysteme  so  weit  wie  möglich  zu  be-
 achten.  Damit  setzt  sich  die  Reform  von  einem  teilweise  in
 der  Literatur  vertretenen  Verständnis  ab,  wonach  die  Bestim-
 mungen  des  für  die  jeweiligen  Versorgungen  geltenden
 Rechts  als  „Sekundärnormen“  zu  verstehen  seien  (so  etwa
 Staudinger-Rehme,  BGB-Kommentar,  Neubearbeitung
 2004, §  1587a Rn.  24).

 c)  Berechnung des in der Ehezeit erworbenen Werts

 Der  Versorgungsausgleich  hat  zum  einen  die  Wertermittlung
 des  Ehezeitanteils  zu  leisten.  Hierbei  besteht  die  Herausfor-
 derung  darin,  dass  die  primären  Versorgungssysteme  in  der
 Regel  nur  Werte  für  das  gesamte  Anrecht  erfassen,  nicht  aber
 für  einzelne  Zeitabschnitte.  So  mag  eine  Anwartschaft  auf
 eine  betriebliche  Altersversorgung  etwa  mit  dem  Eintritt  des
 Beschäftigten  in  das  Unternehmen  im  24.  Lebensjahr  begin-
 nen  und  in  dessen  35.  Lebensjahr  enden,  weil  der  Beschäf-
 tigte  den  Betrieb  verlässt.  Dauerte  die  Ehe  vom  27.  bis  zum
 40.  Lebensjahr,  dürfen  die  ersten  drei  Jahre  im  Versorgungs-
 ausgleich  nicht  berücksichtigt  werden.  Der  Versorgungsaus-
 gleich  muss  also  regeln,  auf  welche  Weise  der  Wertanteil  zu
 ermitteln ist, der der Ehe zugerechnet werden kann.

 d)  Vollzug des Ausgleichs

 Neben  der  Wertermittlung  muss  der  Versorgungsausgleich
 ein  Teilungsmodell  bereithalten.  Grundsätzlich  sind  zwei

 Verfahren  denkbar:  Zum  einen  können  die  auszugleichenden
 Werte  saldiert  werden;  dieser  Saldo  ist  dann  in  einem  zwei-
 ten  Schritt  auszugleichen.  Die  andere  Methode  besteht  darin,
 jedes  Anrecht  zu  teilen.  Das  geltende  Recht  macht  die  ermit-
 telten  Werte  zunächst  vergleichbar  und  gleicht  den  Saldo  in
 der  Regel  über  die  gesetzliche  Rentenversicherung  aus.  Die
 Reform  verfolgt  hingegen  das  Konzept  einer  anrechtsbezo-
 genen Teilung.

 2.  Der bislang geltende Versorgungsausgleich

 a)  Saldierung  und  Einmalausgleich  über  die  gesetzliche
 Rentenversicherung als Grundmodell

 Das  geltende  Recht  beruht  auf  dem  Grundgedanken,  ähnlich
 wie  im  Zugewinnausgleich  in  einem  ersten  Schritt  den  Saldo
 der  in  der  Ehe  erworbenen  Versorgungsanrechte  der  beiden
 Ehegatten  zu  ermitteln.  Hiernach  steht  fest,  welcher  Ehegatte
 ausgleichspflichtig  und  welcher  Ehegatte  berechtigt  ist,  An-
 rechte  zu  erwerben.  In  einem  zweiten  Schritt  soll  dieser
 Saldo  dann  in  der  Regel  über  die  gesetzliche  Rentenversi-
 cherung  ausgeglichen  werden.  Kann  der  Saldo  nicht  aus  der
 gesetzlichen  Rentenversicherung  bedient  werden,  weil  dort
 keine  ausgleichsfähigen  Anrechte  aus  der  Ehezeit  mehr  ver-
 fügbar  sind,  sollte  nach  der  ursprünglichen  Konzeption  des
 Gesetzes  der  fehlende  Wert  durch  eine  Beitragszahlung  der
 ausgleichspflichtigen  Person  aufgebracht  werden  (§  1587b
 Abs.  3  Satz  1  BGB  a.  F.).  Diese  Ausgleichsform  hat  das
 Bundesverfassungsgericht  mit  der  Entscheidung  vom  27.  Ja-
 nuar  1983  –  1  BvR  1008/79  =  FamRZ  1983,  342  verworfen.
 An  ihre  Stelle  ist  eine  Vielzahl  weiterer  Ausgleichsformen
 getreten.

 b)  Vergleichbarkeit  aller  Anrechte  als  Voraussetzung  für
 eine Saldierung

 Die  Versorgungssysteme  sind  seit  jeher  in  ihrer  Finanzie-
 rung,  Wertentwicklung  und  im  Leistungsspektrum  höchst
 unterschiedlich  ausgestaltet.  Das  bedeutet,  dass  die  Wertver-
 hältnisse  zum  Zeitpunkt  der  Entscheidung  über  den  Versor-
 gungsausgleich,  also  bei  der  Scheidung,  von  den  Wertver-
 hältnissen  im  Versorgungsfall  abweichen,  teilweise  in
 erheblichem  Ausmaß.  Da  die  Eheleute  bei  der  Scheidung
 häufig  das  Rentenalter  noch  nicht  erreicht  haben,  können
 zeitnah  zur  Scheidung  meistens  nur  Anwartschaftswerte  er-
 mittelt  werden.  Der  künftige  Wert  der  tatsächlichen  Versor-
 gung  steht  also  noch  nicht  fest.  Eine  Saldierung  von  Anrech-
 ten  setzt  aber  Vergleichbarkeit  voraus.  Soll  also  wie  im
 geltenden  Recht  ein  Saldo  ausgeglichen  werden,  muss  diese
 Vergleichbarkeit  hergestellt  werden.  Wichtigstes  Kriterium
 für  den  Vergleich  war  bei  der  ursprünglichen  Konzipierung
 des  Versorgungsausgleichs  die  „Dynamik“  der  unterschied-
 lichen  Versorgungen,  also  die  Wertentwicklung  eines  An-
 rechts  nach  der  Scheidung  in  der  weiteren  Anwartschafts-
 und  später  in  der  Leistungsphase.  Dies  wird  verständlich,
 wenn  man  die  sozialpolitische  Entwicklung  in  der  Bundes-
 republik Deutschland der Nachkriegszeit betrachtet:

 Die  große  Rentenreform  von  1957  hatte  die  bislang  statische
 gesetzliche  Rente  abgelöst  und  mit  der  Koppelung  der  Ren-
 tenformel  an  die  Entwicklung  der  Bruttoeinkommen  die
 dynamische  gesetzliche  Rente  eingeführt  (siehe  hierzu
 Schmähl,  DRV  2007,  S.  69  ff.;  grundlegend  Hockerts,  So-
 zialpolitische  Entscheidungen  im  Nachkriegsdeutschland,
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1980).  Die  Rentenreform  1972  stellte  den  Höhepunkt  der
 Expansionsphase  der  gesetzlichen  Rentenversicherung  dar,
 die  sich  unter  anderem  zu  attraktiven  Bedingungen  für
 Selbstständige,  Nichterwerbstätige  und  Geringverdienende
 öffnete.  Jährliche  Steigerungsraten  der  gesetzlichen  Anwart-
 schaften  und  Renten  von  mehr  als  10  Prozent  waren  in  der
 ersten  Hälfte  der  70er-Jahre  an  der  Tagesordnung.
 Berufsständische,  betriebliche  und  private  Versorgungen
 waren  sowohl  in  ihrer  Verbreitung  als  auch  in  ihrer  Wert-
 entwicklung  („Dynamik“)  und  in  ihrem  Leistungsspektrum
 mit  der  gesetzlichen  Rentenversicherung  nicht  annähernd
 vergleichbar.

 Das  Problem  der  Vergleichbarkeit  volldynamischer  und
 nicht  volldynamischer  Anrechte  soll  an  einem  stark  verein-
 fachten  Beispiel  deutlich  gemacht  werden:  Der  Ehezeitanteil
 eines  statischen  Anrechts  (also  einer  Versorgung  ohne  Wert-
 zuwachs  in  der  Anwartschafts-  oder  Leistungsphase)  soll
 500  Euro  betragen.  Nach  der  Konzeption  des  Versorgungs-
 ausgleichs  soll  hiervon  jeder  Ehegatte  im  Versorgungsfall
 (also  bislang  im  Alter  von  65  Jahren)  in  Höhe  von  jeweils
 250  Euro  profitieren.  Findet  die  Scheidung  statt,  wenn
 die  Eheleute  jeweils  55  Jahre  alt  sind,  so  würde  ohne  „Dy-
 namisierung“  eben  dieser  Wert  von  500  Euro  in  die
 Ausgleichsbilanz  eingestellt.  Der  ausgleichsberechtigte  Ehe-
 gatte  erhielte  bei  einem  Ausgleich  über  die  gesetzliche  Ren-
 tenversicherung  dort  also  ein  Anrecht  im  Wert  von  250  Euro;
 die  ausgleichspflichtige  Person  würde  250  Euro  ihrer  eige-
 nen  Anwartschaft  aus  der  gesetzlichen  Rentenversicherung
 abgeben.  Steigt  nun  der  Wert  der  gesetzlichen  Rentenversi-
 cherung  pro  Jahr  um  7  Prozent  –  in  den  70er-Jahren  eine
 durchaus  realistische  Annahme  –,  so  werden  (mit  Zinses-
 zinseffekt)  in  der  Zeit  zwischen  dem  Ausgleich  bei  der
 Scheidung  im  Alter  von  55  Jahren  und  dem  Versorgungsfall
 im  Alter  von  65  Jahren  aus  250  Euro  ungefähr  500  Euro.  Die
 ausgleichspflichtige  Person  gibt  im  Versorgungsfall  also
 statt  250  Euro  jetzt  500  Euro  ab,  denn  so  wirkt  sich  die  Kür-
 zung  der  gesetzlichen  Rentenanwartschaft  bei  ihr  aus.
 Gleichzeitig  erhielte  die  ausgleichsberechtigte  Person  aus
 dem  Versorgungsausgleich  statt  250  Euro  wegen  der  zwi-
 schenzeitlich  erfolgten  Wertsteigerung  nun  500  Euro.  Die
 beabsichtigte  Halbteilung  des  Ehezeitanteils  wäre  deutlich
 verfehlt.

 Deshalb  sah  der  Gesetzgeber  in  §  1587a  Abs.  2a  und
 2b  BGB-E  (jetzt:  §  1587b  Abs.  3  und  4  BGB)  vor,  dass  alle
 Anrechte,  die  nicht  wie  die  Anrechte  aus  einer  Beamtenver-
 sorgung  oder  aus  der  gesetzlichen  Rentenversicherung  regel-
 mäßig  an  die  Änderung  der  wirtschaftlichen  Verhältnisse
 angepasst  werden,  zum  Zweck  der  Bewertung  in  Anwart-
 schaften  in  der  gesetzlichen  Rentenversicherung  umgewertet
 werden,  um  sie  vergleichbar  zu  machen  (Zweiter  Bericht
 und  Antrag  des  Rechtsausschusses,  Bundestagsdrucksache
 7/4361,  S.  39  f.).  Die  rechnerischen  Vorgaben  wurden  im
 Einzelnen  dem  Verordnungsgeber  überlassen  und  in  der
 Barwert-Verordnung geregelt.

 c)  Barwert-Verordnung  und  fiktive  Einzahlung  in  die
 gesetzliche Rentenversicherung („Dynamisierung“)

 Grundsätzlich  unterscheidet  das  geltende  Recht  also  zwi-
 schen  volldynamischen  und  nicht  volldynamischen  Anrech-
 ten.  Volldynamische  Anrechte  sind  Anrechte,  deren  Wert  in
 gleicher  oder  nahezu  gleicher  Weise  steigt  wie  der  Wert  eines

 Anrechts  aus  den  Maßstabsversorgungen  (gesetzliche  Ren-
 tenversicherung  bzw.  Beamtenversorgung,  §  1587a  Abs.  3
 Satz  1  BGB).  Steigt  der  Wert  des  Anrechts  dagegen  nach
 dem  Kenntnisstand  zum  Zeitpunkt  der  Entscheidung  (zum
 Prognoseerfordernis  bei  der  Einordnung  siehe  BGH  vom
 7.  Juli  2004  –  XII  ZB  277/03  =  FamRZ  2004,  1474)  voraus-
 sichtlich  nicht  in  gleichem  Maße  wie  die  Anrechte  aus  den
 Maßstabsversorgungen  oder  ist  der  Wert  des  Anrechts  im
 Zeitverlauf  gar  konstant  (statisch),  so  handelt  es  sich  nach
 geltendem Recht um nicht volldynamische Anrechte.

 Um  den  zuvor  unter  II.2.b  beispielhaft  beschriebenen  Effekt
 zu  vermeiden,  sieht  das  geltende  Recht  –  ebenfalls  wiederum
 stark  vereinfacht  –  folgende  Regelung  vor:  Handelt  es  sich
 bei  dem  nicht  volldynamischen  Anrecht  um  ein  kapital-
 gedecktes  System,  ist  das  für  die  künftige  Versorgung  am
 Ehezeitende  vorhandene  Deckungskapital  aus  der  Ehezeit
 maßgeblich  (§  1587a  Abs.  3  Nr.  1  BGB).  Bei  nicht  vollstän-
 dig  kapitalgedeckten  Systemen  ist  der  Barwert  der  künftigen
 Versorgung  zu  ermitteln;  ebenfalls  zum  Ehezeitende  als
 maßgeblichem  Stichtag  (§  1587a  Abs.  3  Nr.  2  BGB).  Damit
 werden  nicht  volldynamische  Anwartschaften  letztlich  auf
 das  Ende  der  Ehezeit  abgezinst.  Diese  Beträge  –  also  das
 ehezeitliche  Deckungskapital  oder  der  Barwert  –  werden  fik-
 tiv  in  die  gesetzliche  Rentenversicherung  eingezahlt.  Die  so
 ermittelten  Rentenbeträge  werden  in  den  Saldo  eingestellt
 und  damit  zur  Grundlage  des  Wertausgleichs  über  die  ge-
 setzliche  Rentenversicherung.  Über  die  Wertsteigerung  der
 Anrechte  in  der  gesetzlichen  Rentenversicherung  ergibt  sich
 wiederum  eine  Aufzinsung,  die  dann  zu  einem  gerechten
 Ausgleich im Versorgungsfall führen soll.

 Für  das  erwähnte  Beispiel  bedeutet  dies:  Statt  der  Anwart-
 schaft  auf  eine  künftige  Rente  von  500  Euro  wird  eine  abge-
 zinste  Anwartschaft  in  die  Ausgleichsbilanz  eingestellt,
 nämlich  der  Wert  der  Rentenanwartschaft,  der  für  das  De-
 ckungskapital  bzw.  den  Barwert  am  Ehezeitende  über  die
 fiktive  Einzahlung  in  die  gesetzliche  Rentenversicherung  er-
 worben  werden  könnte.  Führt  die  Abzinsung  zu  einem  Wert
 des  Ehezeitanteils  von  250  Euro,  so  erhält  die  ausgleichs-
 berechtigte  Person  auf  diese  Weise  125  Euro  in  der  gesetz-
 lichen  Rentenversicherung;  das  Anrecht  der  ausgleichs-
 pflichtigen  Person  wird  um  125  Euro  gekürzt.  Durch  die
 Wertentwicklung  um  jährlich  7  Prozent  werden  in  den  zehn
 Jahren  zwischen  Scheidung  und  Versorgungsfall  hieraus  je-
 weils  250  Euro  (als  Wertzuwachs  auf  der  einen  bzw.  Kür-
 zung  auf  der  anderen  Seite).  Die  gewünschte  Halbteilung  im
 Versorgungsfall wäre erreicht.

 Erforderlich  ist  nach  geltendem  Recht  bei  nicht  vollständig
 kapitalgedeckten  Versorgungen  also  zunächst  die  Ermittlung
 des  Barwerts,  damit  auf  Grundlage  dieses  kapitalisierten
 Werts  eine  fiktive  Einzahlung  in  die  gesetzliche  Rentenver-
 sicherung  erfolgen  kann.  Bei  einer  Altersversorgung  gibt
 nach  den  Grundsätzen  der  Versicherungsmathematik  ein
 Barwert  den  Wert  an,  den  die  künftigen  Rentenzahlungen
 heute  haben.  Bei  der  Bestimmung  eines  Rentenbarwerts
 spielen  neben  der  Höhe  der  künftigen  Rentenzahlungen  (im
 Versorgungsausgleich  auf  den  Ehezeitanteil  bezogen)  zwei
 weitere  Einflussgrößen  eine  wesentliche  Rolle:  zum  einen
 die  Wahrscheinlichkeiten,  mit  denen  eine  solche  Zahlung
 künftig  zu  erbringen  ist,  und  zum  anderen  ein  Zinssatz,  mit
 dem  die  Zahlungen  auf  die  Gegenwart  abgezinst  werden.  Für
 die  Barwertermittlung  sind  also  biometrische  Rechnungs-
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grundlagen (z. B. Überlebenswahrscheinlichkeiten) und ein
bestimmter Zinssatz (technischer Zins) erforderlich. Um die
Bestimmung des Barwerts für den Anwender zu vereinfa-
chen, stellt die Barwert-Verordnung entsprechende Faktoren
zur Verfügung. Diese Barwert-Faktoren wurden im Wesent-
lichen auf Basis der sogenannten Heubeck-Richttafeln er-
mittelt und berücksichtigen sowohl Biometrie als auch Zins.
Um den jeweiligen Barwert zu bestimmen, muss also der
jährliche Rentenwert der Anwartschaft ermittelt und mit dem
entsprechenden Barwert-Faktor der Barwert-Verordnung
multipliziert werden.

Die Struktur, die biometrischen Rechnungsgrundlagen und
zuletzt auch der Zins der Barwert-Verordnung wurden in den
letzten Jahrzehnten mehrfach aktualisiert, zuletzt mit der
Dritten Verordnung zur Änderung der Barwert-Verordnung
vom 3. Mai 2006 (BGBl. I S. 1144). Allerdings vermögen
diese Aktualisierungen nicht das strukturelle Grundproblem
der Vergleichbarmachung des geltenden Rechts zu lösen.
Diesem Mechanismus liegen nämlich nicht nur Annahmen
für die Barwertermittlung selbst zugrunde, also Biometrie
und Zins. Hinzu kommt die weitere implizite Notwendig-
keit, dass der technische Zins für die Barwertermittlung den
Steigerungsraten der gesetzlichen Rentenversicherung ent-
spricht (siehe hierzu Riedel, Hintergründe zur Überarbeitung
der Barwert-Verordnung, BetrAV 2004, 122, 124 f.). Diese
impliziten Voraussetzungen führen zu dem Ergebnis, dass
ein technischer Zins von 5,5 Prozent (bzw. 4,5 Prozent seit
dem Jahr 2006) für Zwecke einer Barwertermittlung selbst
durchaus zutreffend wäre, denn diese Zinsrate bildet die
langfristige Kapitalmarktrendite angemessen ab (ausführlich
Klattenhoff, Aktuelle Probleme des Versorgungsausgleichs
bei nicht volldynamischen Anrechten, FamRZ 2000, 1257,

1262). Im Kontext der impliziten Annahmen des gesetzli-
chen Ausgleichsmechanismus, umgesetzt durch die fiktive
Einzahlung in die gesetzliche Rentenversicherung, bewirkte
dieser Zins aber fehlerhafte Ergebnisse, weil er zu einer Ab-
zinsung führt, die über die tatsächlichen Wertsteigerungen in
der gesetzlichen Rentenversicherung nicht mehr kompen-
siert werden kann (Borth, Versorgungsausgleich in anwalt-
schaftlicher und familiengerichtlicher Praxis, 3. Aufl. 1998,
Rn. 436, 438).

Dieser Effekt lässt sich wie folgt darstellen: Betrachtet man
in Beispiel 1 die tatsächliche Wertentwicklung in der gesetz-
lichen Rentenversicherung von 1977 bis 1997 und legt den
damals geltenden Rechnungszins der Barwert-Verordnung
von 5,5 Prozent zugrunde, so werden aus 500 Euro tatsäch-
lich 322,60 Euro. Dies geht zulasten der ausgleichsberech-
tigten Person.

Für die Zeit von 2007 bis 2027 ergibt sich in Beispiel 2 eine
De-facto-Abwertung von 500 Euro auf 267,46 Euro (Rech-
nungszins 4,5 Prozent; angenommene Steigerungsrate der
gesetzlichen Rentenversicherung 1,28 Prozent). Die in die-
sen Modellen nicht berücksichtigte Biometrie wirkt sich nur
unwesentlich auf das Ergebnis aus.

Nach geltendem Recht ist es möglich, die so entstehenden
Wertverzerrungen über das Abänderungsverfahren nachträg-
lich zu korrigieren. In der Praxis wird hiervon allerdings sel-
ten Gebrauch gemacht (siehe unter II.2.f).

d) Der öffentlich-rechtliche Wertausgleich

Nach Vergleichbarmachung mit der Barwert-Verordnung
und Saldierung wird der so ermittelte halbe Wertunterschied
vorrangig durch die Begründung von Anrechten innerhalb
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der gesetzlichen Rentenversicherung ausgeglichen (soge-
nanntes Splitting bzw. Quasisplitting, § 1587b Abs. 1 und 2
BGB). Daneben kennt das geltende Recht im öffent-
lich-rechtlichen Versorgungsausgleich – also dem Regelaus-
gleich im Scheidungsverbund – eine Vielzahl weiterer Aus-
gleichsformen, die aber nur eine untergeordnete praktische
Bedeutung erlangt haben. Diese Vielfalt (Realteilung, § 1
Abs. 2 VAHRG, erweitertes Quasisplitting, § 1 Abs. 3
VAHRG, Supersplitting, § 3b Abs. 1 Nr. 1 VAHRG, Ver-
pflichtung zur Beitragszahlung, § 3b Abs. 1 Nr. 2 VAHRG)
und deren Rangfolge sowie ihre Verknüpfung über den Ein-
malausgleich führen allerdings zu erheblichen Verständnis-
und damit zu Anwendungsproblemen.

e) Der schuldrechtliche Ausgleich

Nach geltendem Recht werden in den schuldrechtlichen Ver-
sorgungsausgleich, der zweiten Ausgleichsform gemäß
§ 1587f ff. BGB, vor allem Anrechte aus der betrieblichen
Altersversorgung und der privaten Vorsorge verwiesen. Dies
bedeutet, dass der Ausgleich erst bei Erreichen des Renten-
alters oder davor bei Invalidität der geschiedenen Eheleute
durchgeführt wird, also oft erst Jahrzehnte nach der Schei-
dung, und auch dann nur auf Antrag. Ein weiterer Nachteil
ist, dass die ausgleichsberechtigte Person in der Regel keinen
eigenständigen Anspruch gegen den Versorgungsträger
erwirbt. In der Praxis haben diese Verfahren bislang wenig
Bedeutung erlangt.

Dies könnte sich allerdings ändern, da die Anzahl dieser Ver-
fahren seit einiger Zeit steigt. Dies könnte auch damit zu-
sammenhängen, dass zwischen der Scheidung und dem Ein-
tritt des Versorgungsfalls (meist: Bezug der Altersrente) oft
20 bis 30 Jahre liegen. Erst im Versorgungsfall nämlich kann
der schuldrechtliche Ausgleich gegenüber dem Ehegatten

oder, falls dieser vorher stirbt, gegenüber dem Versorgungs-
träger geltend gemacht werden. Da der Versorgungsaus-
gleich erst seit 1977 und damit seit 30 Jahren durchgeführt
wird, ergab sich bislang insoweit ein Verzögerungseffekt.
Damit wird ohne eine grundlegende Reform voraussichtlich
auch die Doppelbelastung der Ehegatten, der Versorgungs-
träger und der Justiz wachsen: Es kommt dann nämlich häu-
figer als bislang sowohl zu einem Verfahren bei der Schei-
dung (öffentlich-rechtlicher Wertausgleich von Amts
wegen) als auch zu einem weiteren Verfahren im Versor-
gungsfall (schuldrechtlicher Ausgleich auf Antrag) und un-
ter Umständen sogar zu einem dritten Verfahren (verlänger-
ter schuldrechtlicher Versorgungsausgleich, ebenfalls auf
Antrag). Bewertungsschwierigkeiten ergeben sich insbeson-
dere dann, wenn im öffentlich-rechtlichen Versorgungsaus-
gleich bereits ein Teilausgleich im Rahmen eines Supersplit-
tings nach § 3b Abs. 1 Nr. 1 VAHRG durchgeführt worden
war, was insbesondere bei größeren betrieblichen Alters-
versorgungen häufig der Fall ist (siehe Bundesgerichtshof
– BGH – vom 20. Dezember 2006 – XII ZB 166/04 =
FamRZ 2007, 363; hierzu auch die Anmerkung von Hauß in
NJW 2007, S. 1205).

Die zuvor geschilderten Probleme werden sich aller Voraus-
sicht nach verschärfen, weil die Bedeutung der betrieblichen
und privaten Vorsorge künftig weiter zunehmen wird (siehe
unter II.3.b). Gerade diese Anrechte können nach geltendem
Recht überwiegend nur schuldrechtlich ausgeglichen wer-
den.

f) Das Abänderungsverfahren („Totalrevision“)

Nach § 10a VAHRG ist es möglich, auch rechtskräftige Ent-
scheidungen über den Versorgungsausgleich bei Überschrei-
ten gewisser Schwellenwerte erneut gerichtlich überprüfen
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und  korrigieren  zu  lassen  („Totalrevision“):  Der  gesamte
 Ausgleich  wird  dann  erneut  aufgerollt.  Teilweise  wird  ver-
 treten,  dass  das  Erstverfahren  hierdurch  letztlich  nur  zu  einer
 „Momentaufnahme“  oder  zu  einem  „vorläufigen  Ausgleich“
 werde,  weil  erst  im  Rahmen  des  Abänderungsverfahrens  die
 tatsächlichen  Versorgungswerte  bekannt  seien.  Nach  diesem
 Verständnis  muss  ein  korrekter  Versorgungsausgleich  also
 häufig  zweimal  durchgeführt  werden,  nämlich  bei  der  Schei-
 dung und im Versorgungsfall.

 In  der  Praxis  spielen  die  Verfahren  nach  §  10a  VAHRG  aller-
 dings  jedenfalls  bislang  kaum  eine  Rolle.  Zwar  wird  hierzu
 keine  gesonderte  familiengerichtliche  Statistik  geführt.  Aus
 dem  Datenbestand  der  Deutschen  Rentenversicherung  Bund
 (DRV  Bund)  ergibt  sich  aber,  dass  von  insgesamt  240  421
 Neufällen  im  Jahr  2005  nur  665  Fälle  eine  Abänderungsent-
 scheidung  gemäß  §  10a  VAHRG  betrafen,  also  0,3  Prozent
 (Stegmann/Bieber,  Scheidungsfolgen  im  Alter  –  Empirische
 Untersuchungen  auf  Basis  von  Daten  der  Rentenversiche-
 rung,  der  Erhebungen  zur  Alterssicherung  in  Deutschland
 und  anderen  Datenquellen  –,  DRV  2007,  S.  265,  283).  Das
 bedeutet  zugleich:  Obwohl  Ausgleichsentscheidungen  unter
 Einbeziehung  anderer  Anrechte  als  derjenigen  aus  der  ge-
 setzlichen  Rentenversicherung  oder  der  Beamtenversorgung
 häufig  die  gerechte  Teilhabe  verfehlen  (siehe  unter  II.2.c),
 werden  diese  Fehler  tatsächlich  fast  nie  korrigiert.  Auch  dies
 ist  Anlass  für  die  Reform,  grundsätzlich  eine  abschließende
 und  richtige  Entscheidung  über  die  Versorgungsanrechte  be-
 reits bei der Scheidung herbeizuführen.

 g)  Fakten zum gegenwärtigen Versorgungsausgleich

 Empirische  Aussagen  zum  Versorgungsausgleich  und  zur  Art
 und  Höhe  der  verteilten  Anrechte  sind  aus  vielerlei  Gründen
 schwierig:  Die  Familiengerichte  führen  zwar  eine  Verfah-
 rensstatistik,  nicht  aber  eine  Statistik  über  den  Werttransfer,
 der  im  Versorgungsausgleich  geleistet  wird.  Nur  die  gesetz-
 liche  Rentenversicherung  erhebt  zentral  Daten  zum  Versor-
 gungsausgleich  (siehe  zuletzt  Stegmann/Bieber,  Scheidungs-
 folgen  im  Alter  –  Empirische  Untersuchungen  auf  Basis  von
 Daten  der  Rentenversicherung,  der  Erhebungen  zur  Alters-
 sicherung  in  Deutschland  und  anderen  Datenquellen  –,  DRV
 2007,  S.  265).  Diese  Ergebnisse  stehen  allerdings  unter  dem
 Vorbehalt,  dass  die  betrieblichen  und  privaten  Versorgungen
 nur  insoweit  erfasst  sein  können,  als  sie  in  den  Einmalaus-
 gleich  über  die  gesetzliche  Rentenversicherung  einfließen.
 Dies  ist  aber  aus  den  zuvor  dargelegten  Gründen  nur  teilweise
 der  Fall  und  zudem  mit  erheblichen  Wertverzerrungen  durch
 die  Umwertung  bei  Anrechten  der  gesetzlichen  Rentenver-
 sicherung (siehe unter II.2.c) verbunden.

 Nach  Auskunft  der  Deutschen  Rentenversicherung  Bund
 wurden  nach  den  statistischen  Auswertungen  des  ehemali-
 gen  Verbandes  Deutscher  Rentenversicherungsträger  (VDR)
 von  1977  bis  2004  insgesamt  4  883  411  Versorgungsaus-
 gleichsfälle  unter  Beteiligung  der  gesetzlichen  Rentenversi-
 cherungsträger  abgewickelt.  Hiervon  betrafen  12  760  Fälle
 die  Härteregelungen  nach  den  §§  4  und  5  VAHRG  (§  2  der
 Allgemeinen  Verwaltungsvorschrift  über  die  Statistik  in  der
 Rentenversicherung – RSVwV – vom 30. Januar 1992).

 Nach  Mitteilung  des  Statistischen  Bundesamts  wurden  im
 Jahr  2006  190  928  Ehen  geschieden.  Damit  kamen  etwa
 zehn  Scheidungen  auf  1  000  Ehen.  Im  Jahr  2005  waren  es
 noch  5,3  Prozent  Scheidungsfälle  mehr,  und  in  den  Jahren

 2004  bzw.  2003  waren  es  sogar  10,7  bzw.  10,8  Prozent  mehr.
 Hauptgrund  für  den  Rückgang,  so  das  Statistische  Bundes-
 amt,  sei  eine  geringere  Zahl  von  Eheschließungen  in  den  ver-
 gangenen  Jahren.  Die  Hälfte  aller  Paare  trennt  sich  zwischen
 dem  dritten  und  elften  Ehejahr,  wobei  der  Scheidungsantrag
 meist  von  der  Ehefrau  gestellt  wird.  Zugleich  ist  die  durch-
 schnittliche  Dauer  der  Ehen  von  neun  Jahren  (1965)  auf
 14  Jahre  (2006)  angestiegen.  Damit  könnte  die  Bedeutung
 des  Versorgungsausgleichs  für  diese  langjährigen  Ehen  noch
 zunehmen  (zu  weiteren  Einzelheiten  der  Scheidungsstatistik
 siehe  auch  Stegmann/Bieber,  a.  a.  O.,  S.  273  ff.  und  S.  295).

 3.  Die  Veränderungen  der  sozialen  Sicherungssysteme
 und  ihre  Auswirkungen  auf  den  Versorgungsaus-
 gleich

 a)  Der Versorgungsausgleich als akzessorisches System

 Der  Versorgungsausgleich  hängt  von  den  primären  Versor-
 gungssystemen  ab,  denn  er  regelt  den  Ausgleich  von  An-
 rechten,  die  eben  diesen  Systemen  (und  nicht  dem  Familien-
 recht)  angehören.  Wenn  sich  also  die  Versorgungssysteme
 ändern,  muss  das  Versorgungsausgleichsrecht  auf  diese  Ver-
 änderungen  reagieren,  damit  das  familienrechtliche  Institut
 den  geänderten  Realitäten  gerecht  werden  kann.  Es  ist  allge-
 mein  bekannt,  dass  sich  diese  Systeme  aus  vielerlei  Gründen
 im  Umbruch  befinden.  Die  Ursachen  sind  vielfältig,  als
 Stichworte  seien  hier  nur  der  demographische  und  familiäre
 Wandel  sowie  die  strukturellen  Änderungen  im  Erwerbs-
 leben  mit  allen  damit  verbundenen  Folgen  genannt.  Mit
 diesen  Fragen  hat  sich  zuletzt  eingehend  der  Abschlussbe-
 richt  der  von  der  Bundesregierung  eingesetzten  Kommission
 zur  Nachhaltigkeit  in  der  Finanzierung  der  sozialen  Siche-
 rungssysteme  („Rürup-Kommission“)  vom  August  2003
 auseinandergesetzt  (abrufbar  über  die  Internetseite  des
 Bundesministeriums  für  Arbeit  und  Soziales,  http://
 www.bmas.bund.de).

 b)  Zunehmende Vielfalt der Versorgungen

 Zum  einen  ist  das  Konzept  des  Einmalausgleichs  über  die
 gesetzliche  Rentenversicherung  wegen  der  zunehmenden
 Vielfalt  der  Versorgungen  korrekturbedürftig.  Die  gesetz-
 liche  Rentenversicherung  ist  zwar  nach  wie  vor  das  wich-
 tigste  soziale  Sicherungssystem  für  die  Mehrheit  der  Bevöl-
 kerung.  Sie  hat  in  ihrer  Bedeutung  für  die  Altersvorsorge  seit
 der  Einführung  des  Versorgungsausgleichs  aber  abgenom-
 men  und  wird  –  flankiert  durch  den  Ausbau  der  ergänzenden
 betrieblichen  und  privaten  Versorgungen  –  voraussichtlich
 auch  künftig  eher  weiter  abnehmen.  Die  Bundesregierung
 hat  klargestellt,  dass  in  Zukunft  eine  angemessene  Versor-
 gung  häufig  nur  noch  zu  erreichen  sein  wird,  wenn  neben  die
 gesetzliche  Pflichtvorsorge  die  Absicherung  über  eine  be-
 triebliche  und  private  Vorsorge  tritt  (siehe  hierzu  den  Alters-
 sicherungsbericht  2005  der  Bundesregierung  vom  9.  März
 2006,  Bundestagsdrucksache  16/906).  Im  Jahr  2003  verfüg-
 ten  ungefähr  46  Prozent  aller  Arbeitnehmerinnen  und  Ar-
 beitnehmer  –  allerdings  nach  Branchen  und  regional  höchst
 unterschiedlich  verteilt  –  über  eine  betriebliche  Altersversor-
 gung  (siehe  Alterssicherungsbericht,  a.  a.  O,  S.  124).  Inner-
 halb  der  betrieblichen  Altersversorgungen  werden  immer
 neue  Modelle  angeboten,  die  unter  anderem  mit  der  klassi-
 schen  Abgrenzung  von  Kapital-  und  Rentenleistungen  nicht
 mehr  angemessen  abzubilden  sind.  Die  Zahl  der  abgeschlos-



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 37 – Drucksache 16/10144
senen  privaten  und  steuergeförderten  „Riester-Verträge“  be-
 trug  zum  Ende  des  Jahres  2007  bereits  fast  10,8  Millionen
 (siehe  Pressemitteilung  des  Bundesministeriums  für  Arbeit
 und Soziales vom 7. Februar 2007).

 Die  Diversifizierung  der  Versorgungslandschaft  wird  also
 weiter  zunehmen.  Mit  diesem  bereits  vollzogenen  und  weiter
 andauernden  Strukturwandel  verschärfen  sich  die  Mängel
 des  geltenden  Ausgleichssystems:  Die  Vergleichbar-
 machung  vielfältigster  Anrechte  und  der  Ausgleich  eines
 Saldos  über  die  gesetzliche  Rentenversicherung  sind  mit
 vertretbarem  Aufwand  nicht  mehr  möglich.  Auch  deshalb
 rückt  die  Reform  von  dem  Konzept  der  Vergleichbarma-
 chung und des Einmalausgleichs ab.

 c)  Abweichungen  von  prognostischen  Annahmen  als
 Normalfall

 Auch  das  Konzept  der  Unterscheidung  zwischen  volldyna-
 mischen  Maßstabsversorgungen  und  nicht  volldynamischen
 anderen  Versorgungen  (siehe  unter  II.2.b  und  c)  ist  in  dieser
 Form  nicht  länger  haltbar.  Das  derzeitige  Ausgleichssystem
 beruht  auf  der  Unterscheidung  zwischen  Anrechten  aus  der
 gesetzlichen  Rentenversicherung  und  der  Beamtenversor-
 gung  als  Maßstabsversorgungen  einerseits  und  nicht  voll-
 dynamischen  Versorgungen  aus  berufsständischen  Versor-
 gungswerken  sowie  betrieblichen  und  privaten  Anrechten
 andererseits.  Die  hiermit  verbundenen  ausdrücklichen  und
 stillschweigenden  Annahmen  (siehe  unter  II.2.c)  waren  bis
 in  die  90er-Jahre  hinein  teilweise  noch  zu  rechtfertigen.
 Folgerichtig  war  es  auch,  im  Rahmen  des  Versorgungs-
 ausgleichs-Überleitungsgesetzes  (VAÜG)  Anfang  der  90er-
 Jahre  mit  den  angleichungsdynamischen  Anrechten  eine
 weitere  Kategorie  von  Anrechten  (Ost)  einzuführen,  weil
 diese  Versorgungen  damals  höhere  Anpassungsraten  aufwie-
 sen  als  diejenigen  aus  der  gesetzlichen  Rentenversicherung
 (West).  Es  liegt  auf  der  Hand,  dass  die  Unterscheidung  zwi-
 schen  volldynamischen  und  nicht  volldynamischen  Anrech-
 ten  aber  nicht  mehr  tauglich  ist,  wenn  die  Maßstabsversor-
 gungen  selbst  keine  erheblichen  Wertsteigerungen  mehr
 aufweisen,  während  gleichzeitig  die  als  nicht  volldynamisch
 geltenden  Versorgungen  teilweise  stärker  wachsen  als  die
 Maßstabsversorgungen selbst.

 In  jedem  Fall  steht  aber  fest:  Wie  die  Wertentwicklung  eines
 Anrechts  in  den  nächsten  fünf,  zehn  oder  50  Jahren  verlaufen
 wird,  vermag  letztlich  niemand  verlässlich  zu  sagen.  Mehr
 oder  minder  große  Abweichungen  von  der  prognostizierten
 Wertentwicklung  eines  Anrechts  im  Vergleich  zu  den  An-
 nahmen,  die  einer  Prognose  zugrunde  liegen,  sind  also  nicht
 die  Ausnahme,  sondern  der  Normalfall  (zu  den  Schwierig-
 keiten  prognostischer  Abschätzungen  siehe  auch  die  Ant-
 wort  der  Bundesregierung  auf  eine  Kleine  Anfrage  zu
 den  Auswirkungen  der  neuen  demographischen  Prognosen
 des  Statistischen  Bundesamtes  auf  die  Finanzierung  der
 Rentenversicherung,  Bundestagsdrucksache  16/4280  vom
 5.  Februar  2007).  Deshalb  führt  eine  Vergleichbarmachung
 auf  Grundlage  angenommener  künftiger  Wertentwicklungen
 fast  zwangsläufig  zu  fehlerhaften  Ergebnissen,  insbeson-
 dere,  wenn  sich  wie  im  Versorgungsausgleich  die  Annahmen
 über  lange  Zeiträume  auswirken,  oft  über  Jahrzehnte.  Weil
 die  Abänderungsmöglichkeit  nach  §  10a  VAHRG  faktisch
 nicht  in  Anspruch  genommen  wird,  wird  das  fehlerhafte
 Ergebnis  nicht  korrigiert  (siehe  unter  II.2.f).  Würde  aber  flä-

 chendeckend  von  der  Abänderung  Gebrauch  gemacht,  müss-
 te  man  konsequenterweise  auf  das  Erstverfahren  verzichten,
 also  auf  den  Wertausgleich  bei  der  Scheidung.  Das  aber  ist
 nicht  gewünscht,  denn  bei  der  Scheidung  soll  vernünftiger-
 weise  eben  auch  der  Ausgleich  der  Versorgungen  möglichst
 abschließend  geregelt  werden.  Erforderlich  ist  also  ein
 System,  das  die  Teilhabe  an  den  Chancen  und  Risiken  der
 künftigen  (zwangsläufig  unsicheren,  da  unbekannten)  Wert-
 entwicklung  ermöglicht,  ohne  dass  es  hierfür  einer  Ver-
 gleichbarmachung  oder  nachträglicher  Korrekturen  bedarf.
 Dies leistet die interne Teilung.

 4.  Die  Elemente  des  reformierten  Versorgungsaus-
 gleichs

 a)  Der  Grundsatz  der  internen  Teilung  (Ausgleich  bei
 demselben Versorgungsträger)

 Der  neue  Grundsatz  des  reformierten  Versorgungsausgleichs
 lautet,  dass  jedes  Anrecht  innerhalb  des  jeweiligen  Versor-
 gungssystems  zu  teilen  ist  (interne  Teilung).  Damit  ist  zwei-
 erlei  gewährleistet:  Zum  einen  entfällt  die  Notwendigkeit,
 Anrechte  unterschiedlichster  Art  zum  Zweck  des  Ausgleichs
 vergleichbar  zu  machen.  Die  Barwert-Verordnung  oder  ein
 vergleichbares  Instrument  wird  also  entbehrlich.  Zum  ande-
 ren  entstehen  keine  Transferverluste  mehr,  also  Unterschie-
 de,  die  mit  dem  Wechsel  von  Versorgungssystemen  verbun-
 den  sind.  Die  interne  Teilung  gewährleistet  so  eine  gerechte
 Teilhabe,  denn  die  ausgleichsberechtigte  Person  nimmt  an
 den  Chancen  und  Risiken  des  Versorgungssystems  der  aus-
 gleichspflichtigen  Person  teil.  Bei  der  internen  Teilung  spie-
 len  also  die  unterschiedlichen  Wertentwicklungen  und  Leis-
 tungsspektren der Versorgungssysteme keine Rolle mehr.

 Die  Abkehr  vom  Einmalausgleich  über  die  gesetzliche  Ren-
 tenversicherung  erlaubt  es,  auch  betriebliche  und  private  An-
 rechte  schon  im  Wertausgleich  bei  der  Scheidung  vollständig
 intern  zu  teilen  und  damit  abschließend  zu  regeln.  Weil  das
 bislang  geltende  Recht  keine  obligatorische  Teilung  dieser
 Anrechte  vorsieht,  konnten  sie  bisher  nur  zu  einem  geringen
 Teil  und  regelmäßig  mit  erheblichen  Wertverzerrungen  (sie-
 he  unter  II.2.c)  über  das  „Supersplitting“  auf  Kosten  der  ge-
 setzlichen  Rentenversicherung  ausgeglichen  werden  (§  3b
 Abs.  1  Nr.  1  VAHRG).  Mit  der  Umstellung  auf  den  Grund-
 satz  der  internen  Teilung  entfällt  auch  das  faktische  Mora-
 torium  wegen  des  Versorgungsausgleichs-Überleitungs-
 gesetzes  (VAÜG):  Anwartschaften  auf  der  Grundlage  von
 „Entgeltpunkten  West“  und  „Entgeltpunkten  Ost“  können
 gesondert  ausgeglichen  werden.  Ausgleichsansprüche  nach
 der  Scheidung  (bisher:  schuldrechtlicher  Versorgungsaus-
 gleich)  werden  damit  zugunsten  einer  abschließenden  Rege-
 lung im Wertausgleich bei der Scheidung zurückgedrängt.

 Wie  im  geltenden  Recht  sind  die  Maßgaben  für  die  Umset-
 zung  der  internen  Teilung  in  den  jeweiligen  Versorgungssys-
 temen  selbst  zu  regeln.  Für  die  gesetzliche  Rentenversiche-
 rung  etwa  werden  die  Vorschriften  des  Sechsten  Buches
 Sozialgesetzbuch  angepasst  (siehe  Artikel  4).  Neue  Rege-
 lungen  sind  auch  im  Dienstrecht  der  Beamtinnen  und  Beam-
 ten  des  Bundes  erforderlich,  weil  auch  dort  künftig  eine  in-
 terne  Teilung  vorgesehen  ist  (siehe  Artikel  5).  Soweit
 Regelungen  auf  untergesetzlicher  Ebene  nötig  sind,  etwa  in
 dem  für  Betriebsrenten  maßgeblichen  Recht,  enthält  §  11  des
 neuen  Versorgungsausgleichsgesetzes  (VersAusglG)  Vorga-
 ben  für  eine  gerechte  interne  Teilung.  Sofern  besondere  Vor-
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schriften  für  den  Vollzug  der  internen  Teilung  fehlen,  gelten
 nach  §  11  Abs.  2  VersAusglG  die  Regelungen  über  das  An-
 recht  der  ausgleichspflichtigen  Person  für  das  zu  übertragen-
 de  Anrecht  entsprechend.  Für  geteilte  Betriebsrenten  ordnet
 §  12  VersAusglG  an,  dass  die  ausgleichsberechtigte  Person
 die  Stellung  eines  ausgeschiedenen  Arbeitnehmers  im  Sinne
 des Betriebsrentengesetzes erlangt.

 b)  Die  zulässigen  Fälle  einer  externen  Teilung  (Ausgleich
 bei einem anderen Versorgungsträger)

 Die  externe  Teilung,  also  ein  mit  einem  Wechsel  des  Versor-
 gungsträgers  verbundener  Ausgleich,  ist  grundsätzlich  in
 zwei  Fällen  zulässig:  Nach  §  14  Abs.  2  Nr.  1  VersAusglG  ist
 dies  möglich,  wenn  der  Versorgungsträger  mit  dem  Abfluss
 des  Versorgungskapitals  einverstanden  ist  und  auch  die  aus-
 gleichsberechtigte  Person  zustimmt.  In  diesem  Fall  besteht
 kein  Anlass,  eine  externe  Teilung  wegen  etwaiger  Transfer-
 verluste  von  Gesetzes  wegen  zu  unterbinden.  Deshalb  sieht
 das  Gesetz  hier  auch  keine  Wertgrenze  vor.  Bei  kleineren
 Ausgleichswerten  erlaubt  es  §  14  Abs.  2  Nr.  2  VersAusglG
 dem  Versorgungsträger,  auch  ohne  Zustimmung  der  aus-
 gleichsberechtigten  Person  eine  externe  Teilung  zu  verlan-
 gen.  Das  entlastet  die  Versorgungsträger  von  der  Verwaltung
 eines  zusätzlichen  Anrechts  und  ist  auch  für  die  ausgleichs-
 berechtigte  Person  akzeptabel,  weil  hier  praktische  Erforder-
 nisse  das  Interesse  an  einer  optimalen  Teilhabe  überwiegen.
 Bei  den  internen  Durchführungswegen  der  betrieblichen  Al-
 tersversorgung  ist  darüber  hinaus  eine  höhere  Wertgrenze
 gerechtfertigt,  weil  dem  Arbeitgeber  hier  unmittelbar  die
 Verwaltung  obliegt.  Schließlich  sieht  §  16  VersAusglG  für
 die  Beamtinnen  und  Beamten  außerhalb  der  Bundesverwal-
 tung  vor,  dass  es  wie  nach  geltendem  Recht  beim  Ausgleich
 über  die  gesetzliche  Rentenversicherung  bleibt,  solange  die
 Bundesländer  im  Rahmen  ihrer  seit  der  Föderalismusreform
 begründeten  Zuständigkeit  eine  interne  Teilung  nicht  ermög-
 lichen.  Der  Bund  hat  für  diese  Versorgungen  keine  Rege-
 lungskompetenz  mehr.  Für  Beamtinnen  und  Beamte  des
 Bundes  gilt  künftig  der  Grundsatz  der  internen  Teilung  nach
 §  10 VersAusglG.

 Kommt  es  ausnahmsweise  zu  einer  externen  Teilung,  so  ent-
 scheidet  die  ausgleichsberechtigte  Person  nach  §  15  Abs.  1
 VersAusglG  über  die  Zielversorgung,  also  darüber,  in  wel-
 ches  Versorgungssystem  der  Ausgleichswert  zu  transferieren
 ist.  Sie  kann  beispielsweise  eine  bestehende  Versorgung  auf-
 stocken,  was  einer  Zersplitterung  der  Anrechte  entgegen-
 wirkt.  Übt  sie  das  Wahlrecht  nicht  aus,  so  erfolgt  die  externe
 Teilung  durch  die  Begründung  von  Anrechten  in  der  gesetz-
 lichen  Rentenversicherung  (§  15  Abs.  3  VersAusglG).  Wei-
 tere  Einzelheiten  sind  hierzu  im  neuen  Verfahrensrecht  gere-
 gelt  (siehe  Artikel  2,  insbesondere  §  222  FamFG-VAE).
 Dazu  gehört  unter  anderem  die  Verpflichtung  des  Versor-
 gungsträgers,  der  sich  für  eine  externe  Teilung  entscheidet,
 das  entsprechende  Vorsorgekapital  an  den  Träger  der  Ziel-
 versorgung zu zahlen.

 c)  Ausnahmen von der internen oder der externen
 Teilung

 Nicht  in  jedem  Fall  ist  es  erforderlich,  ein  Anrecht  intern
 oder  extern  zu  teilen.  Deshalb  sieht  das  Gesetz  im  Interesse
 aller  Beteiligten  folgende  Ausnahmen  vor:  Nach  §  3  Abs.  3
 VersAusglG  findet  bei  einer  kurzen  Ehe  von  bis  zu  zwei  Jah-

 ren  grundsätzlich  kein  Ausgleich  mehr  statt.  Die  Eheleute  er-
 warten  hier  in  der  Regel  keinen  Ausgleich.  Das  beschleunigt
 zudem  die  Scheidungsverfahren,  weil  in  diesen  Fällen  schon
 die  Auskunftserteilung  und  die  Wertberechnung  entbehrlich
 sind.  Dieser  Ausschluss  im  mutmaßlichen  Interesse  der  Ehe-
 gatten  entlastet  damit  auch  die  Familiengerichte  und  die  Ver-
 sorgungsträger.

 Darüber  hinaus  regelt  §  18  VersAusglG  zwei  Fälle,  in  denen
 künftig  ein  Ausgleich  in  der  Regel  verzichtbar  ist:  Das  wird
 zum  einen  nach  §  18  Abs.  1  VersAusglG  dann  der  Fall  sein,
 wenn  die  Differenz  sämtlicher  gegenseitiger  Ausgleichswer-
 te  geringfügig  ist.  Hier  besteht  –  etwa  bei  Eheleuten  mit  an-
 nähernd  gleich  hohen  Versorgungen  –  kein  Anlass  für  einen
 Hin-und-her-Ausgleich.  Der  Verzicht  auf  einen  Ausgleich
 entspricht  hier  meist  dem  Willen  der  Eheleute;  zudem  entlas-
 tet  er  die  Versorgungsträger  und  das  Familiengericht.  Der
 Verzicht  auf  die  Teilung  von  kleinen  Ausgleichswerten  (§  18
 Abs.  2  VersAusglG)  entlastet  zum  anderen  vor  allem  die
 Versorgungsträger,  weil  in  diesen  Fällen  im  reformierten
 Teilungssystem  mit  der  Übertragung  oder  Begründung  ge-
 ringer  Werte  –  sei  es  systemintern,  sei  es  durch  eine  externe
 Teilung  –  ein  unverhältnismäßiger  Aufwand  verbunden
 wäre.  Sofern  es  nach  den  Umständen  des  Einzelfalls  erfor-
 derlich  ist,  kann  das  Familiengericht  in  beiden  Fällen  den-
 noch  die  interne  oder  externe  Teilung  anordnen  (§  18  Abs.  3
 VersAusglG).

 d)  Keine  „Dynamisierung“  und  „Totalrevision“  mehr
 erforderlich

 Das  reformierte  Ausgleichssystem  benötigt  keine  Vergleich-
 barmachung  aller  Anrechte  mehr  mithilfe  der  Barwert-Ver-
 ordnung  oder  eines  vergleichbaren  Mechanismus:  Weder  die
 interne  Teilung  (§  10  VersAusglG)  noch  die  externe  Teilung
 (§  14  VersAusglG)  setzen  eine  Vergleichbarmachung  der
 höchst unterschiedlichen Anrechte voraus.

 Zwar  wird  auch  im  neuen  Recht  in  gewissen  Konstellationen
 eine  Gesamtschau  erforderlich  sein,  etwa  dann,  wenn  das
 Verfahren  Anlass  zur  Prüfung  eines  Härtefalls  gibt  (§  27
 VersAusglG)  oder  die  Wirksamkeit  einer  vertraglichen  Ab-
 rede  über  den  Versorgungsausgleich  zweifelhaft  ist  (§  6  ff.
 VersAusglG).  In  diesen  Fällen  ist  es  für  das  Familiengericht
 hilfreich,  die  gesamte  Versorgungslage  auf  Grundlage  einer
 Vorsorgevermögensbilanz  beurteilen  zu  können.  Damit  dies
 systemübergreifend  möglich  ist,  verpflichtet  §  5  Abs.  3
 VersAusglG  diejenigen  Versorgungsträger,  die  nicht  ohne-
 hin  den  Ausgleichswert  als  Kapitalwert  mitteilen,  einen
 korrespondierenden  Kapitalwert  mitzuteilen  (siehe  §  47
 VersAusglG).  Diese  Werte  können  in  eine  Bilanz  eingestellt
 werden.  Sie  erlauben  eine  hinreichend  genaue  Bilanzierung
 aller  Ausgleichswerte  auf  Kapitalwertbasis  für  die  zuvor
 genannten  Zwecke  und  ermöglichen  darüber  hinaus  auch
 die  Berechnung  der  Wertdifferenz  nach  §  18  Abs.  1
 VersAusglG.

 Außerdem  wird  die  vollständige  Überprüfung  („Totalrevi-
 sion“)  gemäß  §  10a  VAHRG  entbehrlich:  Dynamikunter-
 schiede  werden  nicht  mehr  korrigiert,  denn  bei  der  internen
 Teilung  besteht  insoweit  kein  Bedarf,  weil  die  Teilhabe  an
 der  künftigen  Wertentwicklung  von  vorneherein  gewährleis-
 tet  ist  (siehe  auch  §  11  Abs.  1  Satz  2  Nr.  2  VersAusglG).  Bei
 der  externen  Teilung  verzichtet  das  Gesetz  aus  den  in  §  14
 Abs.  2  VersAusglG  geregelten  Gründen  auf  eine  nachträg-
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liche  Korrektur  von  Dynamikunterschieden.  Zu  Abänderun-
 gen  kommt  es  nach  dem  neuen  Verfahrensrecht  nur  noch
 dann,  wenn  nachträgliche  rechtliche  oder  tatsächliche  Verän-
 derungen  auf  den  Ausgleichswert  zurückwirken  (siehe
 §§  225,  226  FamFG).  Auch  in  diesen  Fällen  ist  aber  eine  auf-
 wendige  Totalrevision  nicht  mehr  erforderlich.  Bislang
 musste  der  gesamte  Ausgleich  neu  berechnet  werden.  Künf-
 tig  genügt  die  Korrektur  des  jeweiligen  betroffenen  An-
 rechts.

 e)  Erweiterte  Spielräume  für  Eheleute,  Entlastung  der
 Versorgungsträger und der Gerichte

 Die  Reform  schafft  mehr  Gestaltungsspielräume  für  die  Ehe-
 leute,  die  Familiengerichte  und  die  Versorgungsträger:  Die
 Eheleute  können  in  weiterem  Umfang  als  bislang  Vereinba-
 rungen  über  den  Versorgungsausgleich  schließen,  und  zwar
 sowohl  in  Eheverträgen  als  auch  in  Scheidungsfolgenverein-
 barungen.  Die  Inhalts-  und  Ausübungskontrolle  nach  Maß-
 gabe  der  höchstrichterlichen  Rechtsprechung  stellt  sicher,
 dass  dies  nicht  zulasten  eines  Ehegatten  geht.  §  8  Abs.  1
 VersAusglG  weist  ausdrücklich  auf  diese  Prüfpflicht  des  Fa-
 miliengerichts  hin.  Hält  eine  Vereinbarung  dieser  Prüfung
 und  den  sonstigen  formellen  und  materiellen  Wirksamkeits-
 voraussetzungen  nach  den  §§  7  und  8  VersAusglG  stand,  ist
 das  Gericht  aber  nach  §  6  Abs.  2  VersAusglG  an  die  von  den
 Ehegatten getroffene Entscheidung gebunden.

 Für  die  Versorgungsträger  bringen  die  Ausnahmen  vom
 Grundsatz  der  internen  oder  externen  Teilung  Entlastungs-
 effekte  mit  sich,  die  insbesondere  bei  den  betrieblichen  und
 privaten  Versorgungsträgern  die  gesteigerte  Inanspruchnah-
 me  durch  die  verpflichtende  interne  Teilung  kompensieren.
 Daneben  sieht  die  Reform  im  Rahmen  des  §  14  VersAusglG
 für  sie  Wahlrechte  zugunsten  einer  externen  Teilung  vor.  Von
 diesen  Rechten  werden  die  Versorgungsträger  Gebrauch  ma-
 chen,  wenn  der  damit  verbundene  Abfluss  von  Versorgungs-
 kapital  ihrer  spezifischen  Interessenlage  gerecht  wird.  Bei
 der  internen  Teilung  ist  die  Kostenneutralität  gewährleistet,
 denn  es  entstehen  weder  zusätzliche  Finanzierungskosten,
 noch  müssen  sie  die  durch  die  Teilung  entstehenden  ange-
 messenen Kosten tragen (§  13 VersAusglG).

 Auch  bei  den  Familiengerichten  führen  die  Ausnahmen  von
 der  internen  und  externen  Teilung  zu  Entlastungen.  Das  Ge-
 richt  wird  künftig  darüber  hinaus  ganz  allgemein  von  Re-
 chenarbeit  entlastet,  weil  §  5  VersAusglG  die  Versorgungs-
 träger  verpflichtet,  die  bereits  berechneten  Werte  zur
 Verfügung  zu  stellen.  Dies  entspricht  weithin  bereits  der  heu-
 tigen  Praxis.  In  Standardfällen  kann  sich  das  Gericht  künftig
 also  darauf  beschränken,  die  Halbteilung  der  jeweiligen  An-
 rechte  anzuordnen,  ohne  darüber  hinausgehende  Berechnun-
 gen anstellen zu müssen.

 f)  Strukturelle und sprachliche Neuordnung des
 Normenbestands

 Die  Strukturreform  vereinfacht  das  Recht  erheblich:  Die  bis-
 lang  auf  drei  Gesetze  verstreuten,  teilweise  sehr  komplizier-
 ten  Vorschriften  in  §  1587  ff.  BGB,  im  VAHRG  und  im
 VAÜG  werden  zentral  im  Versorgungsausgleichsgesetz
 (VersAusglG)  zusammengefasst.  Im  Wertausgleich  bei  der
 Scheidung  kennt  das  neue  Recht  nur  noch  die  interne  Teilung
 (§  10  Abs.  1  VersAusglG)  und  die  externe  Teilung  (§  14
 Abs.  1  VersAusglG).  Bislang  musste  die  Praxis  mit  sechs

 Ausgleichsformen  zurechtkommen,  nämlich  mit  dem  Split-
 ting  (§  1587b  Abs.  1  BGB),  dem  Quasisplitting  (§  1587b
 Abs.  2  BGB),  der  Realteilung  (§  1  Abs.  2  VAHRG),  dem  er-
 weiterten  Quasisplitting  bzw.  analogen  Quasisplitting  (§  1
 Abs.  3  VAHRG),  dem  Supersplitting  (§  3b  Abs.  1  Nr.  1
 VAHRG)  und  der  Verpflichtung  zur  Beitragszahlung  (§  3b
 Abs.  1  Nr.  2  VAHRG).  Auch  vermeidet  das  reformierte
 Recht  Ausgleichsreste,  die  bislang  durch  die  Wertgrenzen  in
 §  1587b  Abs.  5  BGB  und  §  3b  Abs.  1  Nr.  1  VAHRG  entstan-
 den  sind.  Der  Ausgleich  dieser  Reste  zog  sehr  schwierige
 Berechnungen  bei  einem  späteren  schuldrechtlichen  Versor-
 gungsausgleich nach sich.

 Verbessert  wurden  auch  die  Struktur  und  Lesbarkeit  der  Vor-
 schriften.  Erleichtert  wurde  dies  zum  einen  durch  den  Ein-
 satz  einer  Visualisierungssoftware  in  der  Entwurfsphase  des
 Gesetzes,  die  es  ermöglicht,  komplexe  juristische  Sach-
 verhalte  logisch  abzubilden  und  die  zugehörigen  Fach-
 informationen  in  einer  Datenbank  zu  verwalten.  Zum  ande-
 ren  waren  Mitarbeiterinnen  der  Gesellschaft  für  deutsche
 Sprache  (GfdS),  Wiesbaden,  frühzeitig  in  die  Konzeption
 des  Entwurfs  und  die  Erarbeitung  der  Normtexte  einbe-
 zogen.  Diese  Zusammenarbeit  erfolgte  im  Rahmen  eines
 Projekts  des  Bundesministeriums  der  Justiz  mit  der  GfdS
 zum Thema „Verständliche Gesetze“.

 Das  besondere  Augenmerk  auf  die  strukturelle  und  sprach-
 liche  Qualität  des  Entwurfs  wirkt  sich  folgendermaßen  aus:
 Alle  maßgeblichen  Vorschriften  des  materiellen  Rechts  sind
 jetzt  im  Versorgungsausgleichsgesetz  zusammengefasst.
 Dieses  Gesetz  wird  durchgehend  gegliedert,  so  dass  bereits
 an  der  Inhaltsübersicht  die  Struktur  der  Ausgleichsverfahren
 ablesbar  ist.  Die  §§  1  bis  5  VersAusglG  enthalten  allgemeine
 Vorschriften,  die  für  alle  Anrechte  gelten.  Die  Wertermitt-
 lungsvorschriften  (§  39  ff.  VersAusglG)  sind  in  Teil  2  gere-
 gelt.  Das  erleichtert  die  praktische  Anwendbarkeit,  denn  ge-
 rade  in  Routinefällen  ist  die  Wertermittlung  unproblematisch
 und  zunächst  nur  für  die  Spezialisten  der  Versorgungsträger
 von  Interesse.  §  1587a  BGB,  eine  als  kaum  lesbar  geltende
 Bewertungsvorschrift,  schreckt  viele  Anwender  davon  ab,
 sich  mit  dem  Wortlaut  des  Gesetzes  auseinanderzusetzen.
 Diese  Barriere  ist  künftig  beseitigt.  Auch  die  Wertermittlung
 als  solche  ist  nun  systematisiert,  weil  die  §§  39  bis  42
 VersAusglG  allgemeine  Bewertungsvorschriften  enthalten,
 die  zu  einem  besseren  Verständnis  der  grundlegenden  Be-
 wertungsvorgänge  beitragen.  Generell  wurde  bei  der  Formu-
 lierung  auf  verständliche  Sprache  und  möglichst  kurze  Vor-
 schriften  geachtet.  Diesen  Bemühungen  sind  allerdings  auch
 im  reformierten  Recht  dort  Grenzen  gesetzt,  wo  beispiels-
 weise  komplexe  versicherungsmathematische  Sachverhalte
 abzubilden sind.

 5.  Bewertung anderer Reformvorschläge

 a)  Das  Modell  der  Kommission  „Strukturreform  des
 Versorgungsausgleichs“

 Im  September  2003  hatte  das  Bundesministerium  der  Justiz
 eine  Kommission  mit  Expertinnen  und  Experten  aus  vielen
 mit  dem  Versorgungsausgleich  befassten  Institutionen  ein-
 gesetzt.  Die  Kommission  hat  ihre  Empfehlungen  im  Oktober
 2004  übergeben.  Der  Abschlussbericht  und  ergänzende  Ex-
 pertisen  (Zusammenfassung  eines  versicherungsmathemati-
 schen  Gutachtens,  rechtstatsächliche  Erhebungen  zum  Ver-
 sorgungsausgleich)  sind  verfügbar  über  die  Internetseite  des
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Bundesministeriums  der  Justiz  (http://www.bmj.bund.de,
 dort  unter  „Themen/Zivilrecht/Familienrecht/Versorgungs-
 ausgleich“).

 In  ihrem  Abschlussbericht  beschäftigt  sich  die  Kommission
 vor  allem  mit  dem  angemessenen  Ausgleich  der  ergänzen-
 den  betrieblichen  und  privaten  Vorsorge.  Für  diese  Anrechte
 soll  hiernach  ein  Ausgleich  auf  Kapitalwertbasis  stattfinden.
 Damit  erfordert  dieses  Reformkonzept  eine  Gruppenbil-
 dung:  In  Gruppe  1  (Regelsicherungssysteme)  bliebe  der  der-
 zeit  geltende  Ausgleichsmechanismus  weitgehend  erhalten,
 Abänderungen  wären  weiter  möglich.  In  Gruppe  2  fände  ein
 Ausgleich  auf  Stichtagsbasis  statt,  nachträgliche  Abänderun-
 gen  wären  ausgeschlossen.  Wie  der  in  Gruppe  2  zu  ermitteln-
 de  Saldo  bei  mehreren  Anrechten  auszugleichen  wäre  (ge-
 setzliche  Rangfolge,  Saldierung  oder  Wahlrechte),  hat  die
 Kommission nicht abschließend geklärt.

 Der  Abschlussbericht  der  Kommission  hat  einen  wesent-
 lichen  Beitrag  zur  Reformdebatte  geleistet.  Insbesondere  hat
 die  Kommission  mit  ihrem  Vorschlag,  den  Ausgleich  teil-
 weise  auf  Kapitalwertbasis  abzuwickeln,  einen  strukturell
 gänzlich  neuen  Ansatz  vorgeschlagen.  Sie  hat  gleichzeitig
 das  Augenmerk  auf  die  Veränderungen  im  System  der  ergän-
 zenden  Vorsorge  gelenkt  (siehe  unter  II.3).  Viele  Vorschläge
 der  Kommission  greift  die  Reform  deshalb  auf,  insbesondere
 den  konzeptionellen  Ansatz,  den  Ausgleich  möglichst  ab-
 schließend bereits im Scheidungsverfahren zu regeln.

 Problematisch  war  allerdings  die  mit  dem  Vorschlag  der
 Kommission  verbundene  Notwendigkeit,  die  Gruppe  1  (Re-
 gelsicherungssysteme)  und  die  Gruppe  2  (ergänzende  Ver-
 sorgungen)  überzeugend  voneinander  abzugrenzen.  Aus  ver-
 sicherungsmathematischer  Sicht  ist  es  schwierig,  teilweise
 kapitalgedeckte  Systeme  (einige  berufsständische  Versor-
 gungen)  gemeinsam  mit  den  teilweise  umlagefinanzierten
 Regelsicherungssystemen  in  der  Gruppe  1  dem  gleichen
 Ausgleichsmodus  zu  unterwerfen.  Letztlich  liegt  dem  Kom-
 missionsmodell  die  implizite  Annahme  zugrunde,  dass  die
 Dynamiken  der  Regelsicherungssysteme  im  Sinne  der  Grup-
 pe  1  auf  lange  Dauer  vergleichbar  sind.  Diese  Annahme  ist
 insbesondere  im  Hinblick  auf  berufsständische  Versorgun-
 gen  zweifelhaft  (siehe  auch  Glockner,  Die  Neuregelung  des
 Versorgungsausgleichs  ist  notwendig,  in:  Festschrift  für
 Schwab  2005,  649,  651).  Der  Ausgleichswert  aus  diesen
 Versorgungen  ist  außerdem  oft  überdurchschnittlich  hoch.
 Dynamikunterschiede  wirken  sich  hier  deshalb  in  absoluten
 Beträgen  besonders  stark  aus.  Zwar  stagnierten  in  den  letzten
 Jahren  die  berufsständischen  Versorgungen  ähnlich  wie  die
 gesetzliche  Rentenversicherung.  Es  wäre  aber  riskant,  diese
 Annahme,  die  ohnehin  nur  für  die  letzten  Jahre  zu  belegen
 ist,  mit  dem  Gruppenmodell  für  lange  Zeit  als  implizierte  ge-
 setzliche  Annahme  festzuschreiben.  Ähnliche  strukturelle
 Verwerfungen  bestehen  bei  der  Gruppe  2,  denn  hier  wären
 überwiegend  kapitalgedeckte  Systeme  (externe  Durchfüh-
 rungswege  der  betrieblichen  Altersversorgung,  private  Vor-
 sorgeverträge)  mit  weithin  umlagefinanzierten  Systemen
 (Zusatzversorgungen  des  öffentlichen  oder  kirchlichen
 Dienstes)  und  den  höchst  unterschiedlich  ausfinanzierten
 Systemen  der  betrieblichen  Direktzusagen  und  Unterstüt-
 zungskassen zusammenzufassen.

 Außerdem  wären  mit  dem  Gruppenmodell  zwei  gesonderte
 Ausgleichsmechanismen  erforderlich  gewesen,  nämlich  für
 die  Regelsicherungssysteme  einerseits  und  die  ergänzenden

 Versorgungen  andererseits.  Die  Komplexität  des  Rechts
 wäre  hiernach  noch  gewachsen.  Das  Reformkonzept  der
 Bundesregierung  erlaubt  es  hingegen,  auf  eine  Gruppenbil-
 dung  zu  verzichten:  Alle  Anrechte  können  so  nach  denselben
 Regeln ausgeglichen werden.

 b)  Das „Modell Bergner“

 Als  weitere  Alternative  wird  das  „Modell  Bergner“  disku-
 tiert,  das  Dr.  Ludwig  Bergner  in  einer  Vielzahl  von  Veröf-
 fentlichungen  entwickelt  hat  (beginnend  mit  FamRZ  1999,
 1487;  zuletzt:  Bergner,  Strategien  im  Versorgungsausgleich  –
 Lösung  der  vorhandenen  Probleme  bis  zur  Reform,  FPR
 2007,  142,  und  Bergner,  Keine  Umwandlung  des  Versor-
 gungsausgleichs  in  einen  Zugewinnausgleich  zum  Nachteil
 von  Betrieben  und  Ehegatten,  BetrAV  2007,  329).  Dem  Kon-
 zept  von  Dr.  Ludwig  Bergner  will  Eckhard  Rehme  bereits
 nach  geltendem  Recht  folgen  (Staudinger-Rehme,  BGB-
 Kommentar,  Neubearbeitung  2004,  §  1587a  Rn.  458
 m.  w.  N;  zuletzt:  Rehme,  Für  eine  auf  den  Reformbedarf  be-
 grenzte  „kleine  Lösung“  anstelle  von  Strukturveränderungen
 im  Versorgungsausgleich,  FPR  2007,  117  sowie  Rehme,
 Rechtliche  und  rechtspolitische  Bedenken  gegen  das  Aus-
 gleichskonzept  im  Diskussionsentwurf  des  Bundesministe-
 riums  der  Justiz  vom  29.  August  2007  für  ein  Gesetz  zur
 Strukturreform  des  Versorgungsausgleichs,  FamRZ  2008,
 738,  744  ff;  siehe  auch  OLG  Oldenburg  vom  19.  August
 2002  –  11  UF  134/01  =  FamRZ  2002,  1408  und  OLG  Olden-
 burg  vom  28.  Juli  2006  –  11  UF  61/06  =  FamRZ  2006,
 1389).  Dr.  Ludwig  Bergner  schlägt  folgendes  Modell  vor:
 An  den  derzeitigen  Ausgleichsformen  und  dem  Einmalaus-
 gleich  über  die  gesetzliche  Rentenversicherung  soll  festge-
 halten  werden.  Die  Ermittlung  eines  Barwerts  von  Anrech-
 ten,  die  nicht  aus  der  gesetzlichen  Rentenversicherung  oder
 der  Beamtenversorgung  stammen,  entfällt  nach  diesem  Mo-
 dell  ebenso  wie  die  fiktive  Einzahlung  in  die  gesetzliche
 Rentenversicherung. An deren Stelle tritt folgendes System:

 Der  Wert  anderer  Versorgungen  als  der  Maßstabsversorgun-
 gen  ist  zum  Ehezeitende  mit  Dynamisierungsfaktoren  abzu-
 werten  (statische  Anwartschaften),  unverändert  einzustellen
 (teildynamische  Anwartschaften,  deren  Wertentwicklung  der
 gesetzlichen  Rentenversicherung  entsprechen  soll)  oder  auf-
 zuwerten  (sogenannte  superdynamische  Anwartschaften).
 Die  Dynamisierungsfaktoren  stützen  sich  auf  zwei  Annah-
 men:  Zum  einen  beruhen  sie  auf  den  Prognosen  der  Bundes-
 regierung  über  die  Entwicklung  des  künftigen  Rentenwerts
 der  gesetzlichen  Rentenversicherung  bis  zum  Jahr  2020.  Für
 die  Zeit  danach  nimmt  Dr.  Ludwig  Bergner  eine  jährliche
 Steigerung  des  Rentenwerts  von  1  Prozent  an.  Zum  anderen
 setzen  die  Dynamisierungsfaktoren  Annahmen  zur  Dynamik
 der  zu  vergleichenden  Systeme  voraus.  Hierfür  soll  der  Stei-
 gerungsfaktor  am  Ende  der  Ehezeit  für  die  gesamte  Laufzeit
 des  Anrechts  fortgeschrieben  werden.  Tatsächliche  Abwei-
 chungen  von  den  Annahmen  sollen  wie  im  bislang  geltenden
 Recht  über  das  Abänderungsverfahren  (§  10a  VAHRG)  kor-
 rigiert werden.

 Damit  hält  das  „Modell  Bergner“  weiterhin  an  dem  Progno-
 seerfordernis  des  bislang  geltenden  Rechts  fest.  Es  sind  also
 nach  wie  vor  Annahmen  zur  künftigen  Entwicklung  der  wert-
 bestimmenden  Faktoren  notwendig,  und  zwar  sowohl  der
 Maßstabsversorgungen  (gesetzliche  Rentenversicherung/
 Beamtenversorgung),  als  auch  der  zu  vergleichenden  An-
 rechte.  Genau  dies  aber  ist  problematisch  (siehe  unter  II.3.c).
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Neben  den  Annahmen  zur  Wertentwicklung  der  Maßstabs-
 versorgungen  über  mehrere  Jahrzehnte  bedarf  es  nach  dem
 „Modell  Bergner“  auch  Annahmen  zur  Wertentwicklung  der
 zu  vergleichenden  Anwartschaften.  In  einem  ersten  Schritt
 müsste  ermittelt  werden,  von  welcher  Wertsteigerung  bei
 Anwendung  der  Dynamisierungstabellen  am  Ende  der
 Ehezeit  auszugehen  ist.  Darüber  hinaus  setzt  das  Modell  die
 –  unveränderte  –  Fortschreibung  dieser  Steigerungsfaktoren
 über  mehrere  Jahrzehnte  voraus.  Es  gibt  aber  keine  Anhalts-
 punkte  dafür,  dass  eine  einmal  festgestellte  Dynamik  eines
 Versorgungssystems  über  mehrere  Jahrzehnte  gleich  bleibt.
 Das  Gegenteil  ist  der  Fall:  Versorgungssysteme  folgen  ge-
 sellschaftlichen  und  ökonomischen  Entwicklungen  (etwa
 der  Altersstruktur  der  Bevölkerung,  der  Leistungskraft  der
 Volkswirtschaft,  politischen  Entscheidungen,  der  Rendite
 am  Kapitalmarkt)  und  unterliegen  deshalb  ständigen
 Schwankungen.

 Wegen  der  Fehleranfälligkeit  der  dem  Modell  zugrunde  lie-
 genden  Prognosen  würde  es  im  Versorgungsfall  –  wie  im
 geltenden  Recht  –  häufig  zu  fehlerhaften  Teilungsergebnis-
 sen  kommen.  Nur  mit  einem  weiteren,  aufwendigen  Versor-
 gungsausgleichsverfahren  zu  Korrekturzwecken  (§  10a
 VAHRG)  könnten  gerechte  Ergebnisse  erzielt  werden.
 Außerdem  bliebe  die  ergänzende  Vorsorge  weiterhin  über-
 wiegend  auf  den  schuldrechtlichen  Ausgleich  mit  seinen  er-
 heblichen  Nachteilen  für  die  ausgleichsberechtigte  Person
 verwiesen.  Die  grundlegenden  Gerechtigkeitsprobleme  des
 geltenden  Rechts  wären  also  nicht  gelöst.  Auch  an  der  Kom-
 plexität  und  Unübersichtlichkeit  des  Versorgungsausgleichs
 würde sich nichts ändern.

 c)  Weitere Reformansätze

 Neben  den  zuvor  dargestellten  Reformmodellen  werden
 weitere  Alternativen  erwogen,  die  aber  überwiegend  nicht
 als detailliert ausgearbeitete Konzepte vorliegen.

 Seit  längerer  Zeit  wird  bereits  diskutiert,  den  Versorgungs-
 ausgleich  erst  dann  zu  regeln,  wenn  einer  der  geschiedenen
 Ehegatten  eine  Rente  beanspruchen  kann.  Dieses  Konzept
 lag  schon  den  Überlegungen  für  ein  „Modell  87“  zugrunde
 (siehe  hierzu  Friederici,  Anmerkungen  zur  Strukturreform
 des  Versorgungsausgleichs,  Forum  Familienrecht  2005,
 S.  140,  141).  Bewertungsprobleme  wären  damit  jedenfalls
 gemindert,  auch  würde  ein  Ausgleich  nur  bei  einem  tatsäch-
 lichen  Bedarf  durchgeführt.  Allerdings  stünde  diese  Lösung
 dem  Anliegen  des  modernen  Scheidungsrechts  entgegen,
 sämtliche  Folgen  einer  gescheiterten  Ehe  möglichst  zeitnah
 und  möglichst  abschließend  zu  regeln.  Die  Eheleute  wären
 gezwungen,  oft  nach  Jahrzehnten  wieder  Kontakt  aufzuneh-
 men  und  ihre  Versorgungsangelegenheiten  zu  klären.  Neben
 den  damit  verbundenen  tatsächlichen  Problemen  –  die  aus-
 gleichspflichtige  Person  muss  zunächst  einmal  wieder  ge-
 funden  werden,  Beweisprobleme  entstehen  in  Bezug  auf
 Jahrzehnte  zurückliegende  Sachverhalte  –  sind  die  emotio-
 nalen  Belastungen  zu  bedenken,  die  mit  diesem  erneuten
 Kontakt  verbunden  sein  können.  Die  Versorgungsschicksale
 werden  also  nicht  getrennt,  eigenständige  Versorgungen  für
 die  ausgleichsberechtigte  Person  werden  nicht  geschaffen.
 Dies  wäre  ein  rechtspolitischer  Rückschritt,  vor  allem  zulas-
 ten  der  meist  ausgleichsberechtigten  Ehefrauen.  Deshalb
 sprach  sich  auch  die  Kommission  „Strukturreform  des  Ver-
 sorgungsausgleichs“  für  eine  Regelung  des  Versorgungsaus-
 gleichs  im  Scheidungsverbund  aus,  wie  es  bereits  das  gelten-

 de  Recht  vorsieht  (Abschlussbericht,  S.  33  ff.).  Die  mit  dem
 späteren  Ausgleich  im  Versorgungsfall  verbundenen  Nach-
 teile  sind  gewichtiger  als  seine  Vorteile.  Deshalb  verfolgt
 auch  die  Reform  den  Grundsatz  des  möglichst  abschließen-
 den Ausgleichs im Scheidungsverbund.

 Gefordert  wird  des  Weiteren,  andere  Stellen  als  die  Fami-
 liengerichte  mit  der  Regelung  des  Versorgungsausgleichs  zu
 befassen.  Jedoch  gibt  es  keine  andere  bestehende  Institution,
 die  Versorgungen  jeder  Art  erfassen  und  regeln  könnte.  Die
 Reform  reagiert  aber  insofern  auf  das  verständliche  Anlie-
 gen,  die  Familiengerichte  durch  das  neue  Ausgleichssystem
 so weit wie möglich von Rechenarbeit zu entlasten.

 Andere  Konzepte  wurden  nur  andeutungsweise  unterbreitet
 (siehe  z.  B.  Boecken,  Der  Versorgungsausgleich  vor  seiner
 Revision,  Sonderbeilage  zu  FamRB  August  2005,  S.  21  f.).
 Erfahrungen  aus  dem  Ausland  bieten  interessante  Aufschlüs-
 se  über  denkbare  Alternativen,  stehen  aber  unter  dem  Vorbe-
 halt,  dass  der  Ausgleich  von  Vorsorgevermögen  immer  auf
 die  landestypischen  Vorsorgesysteme  reagieren  muss  (siehe
 unter  II.3.a).  Da  diese  Sicherungssysteme  sich  von  Land  zu
 Land  erheblich  unterscheiden,  ist  eine  schematische  Über-
 nahme  etwa  des  „Schweizer  Modells“  des  Vorsorgeaus-
 gleichs  nicht  möglich  (siehe  hierzu  http://www.equality.ch/
 d2/publikationen_pdf/scheidung_dt.pdf,  letzter  Abruf:  1.  Fe-
 bruar  2008).  Immerhin  zeigt  ein  Blick  über  die  Grenzen,
 dass  der  Ausgleich  von  Anwartschaften  und  laufenden
 Versorgungen  durch  Teilung  der  jeweiligen  Versorgung
 durchaus  in  anderen  Rechtsordnungen  gebräuchlich  ist
 (für  die  USA  siehe  etwa  http://financialplan.about.com/cs/
 divorceandmoney/a/AssetsInDivorce.htm,  letzter  Abruf:
 1.  Februar  2008;  für  das  Vereinigte  Königreich  beispiels-
 weise  http://www.divorce.co.uk/Finances/Commonissues/
 Pensions/tabid/139/Default.aspx,  letzter  Abruf  1.  Februar
 2008).

 III.  Verfassungsrechtliche Bewertung

 1.  Betroffene Grundrechtspositionen der Eheleute

 Aus  Artikel  6  Abs.  1  in  Verbindung  mit  Artikel  3  Abs.  2  des
 Grundgesetzes  (GG)  folgt,  dass  die  Eheleute  einen  Anspruch
 auf  gleichmäßige  Teilhabe  an  dem  in  der  Ehezeit  erworbe-
 nen  Vorsorgevermögen  haben  (BVerfG  vom  2.  Mai  2006  –
 1  BvR  1275/97  =  FamRZ  2006,  1000).  Dies  bedeutet  ein
 Recht  auf  Ausgleich  zugunsten  desjenigen  Ehegatten,  der
 die  geringeren  Vorsorgeanrechte  in  der  Ehe  erworben  hat.
 Zugleich  rechtfertigt  die  grundsätzlich  gleiche  Beteiligung
 am  in  der  Ehe  erworbenen  Vermögen  auch  den  mit  dem
 Versorgungsausgleich  verbundenen  Eingriff  in  die  durch
 Artikel  14  Abs.  1  GG  geschützten  Anrechte  desjenigen  Ehe-
 gatten,  der  über  die  werthöheren  Anrechte  verfügt  (zum
 Eigentumsschutz  von  Rentenanwartschaften:  Bredt,  DVBl
 2006,  871).  Anrechte  aus  Beamtenversorgungen  unterliegen
 nach  Artikel  33  Abs.  5  GG  einer  vergleichbaren  verfas-
 sungsrechtlichen Bindung.

 Die  grundrechtlichen  Maßgaben  für  die  Aufteilung  des  Ver-
 sorgungsvermögens  werden  durch  die  vorgesehene  Reform
 verwirklicht:  Die  ausgleichberechtigte  Person  erhält  durch
 die  interne  Teilung  ein  eigenes  Anrecht  in  Höhe  des  Aus-
 gleichswerts.  Sie  nimmt  an  den  Chancen  und  Risiken  der  je-
 weiligen  Versorgung  teil,  insbesondere  an  der  künftigen
 Wertentwicklung  des  Anrechts.  Die  soziale  Absicherung
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entspricht  im  Grundsatz  derjenigen  der  ausgleichspflichti-
 gen  Person.  Damit  wird  dem  Anspruch  auf  gleichmäßige
 Teilhabe Rechnung getragen.

 Die  ausgleichspflichtige  Person  wird  durch  die  interne  Tei-
 lung  der  Vorsorgeanrechte  belastet,  jedoch  nicht  stärker  als
 nach  geltendem  Recht.  Die  interne  Teilung  ist  auch  in  beson-
 derem  Maße  geeignet,  die  gleichmäßige  Teilhabe  zu  gewäh-
 ren,  da  beide  Ehegatten  dieselben  Chancen  und  Risiken
 teilen.  Auch  das  Bundesverfassungsgericht  hat  in  verschie-
 denen  Entscheidungen  auf  die  Möglichkeit  der  Realteilung
 zur  Durchführung  des  Versorgungsausgleichs  hingewiesen
 (BVerfG  vom  27.  Januar  1983  –  1  BvR  1008/79  =  FamRZ
 1983,  342;  BVerfG  vom  8.  April  1986  –  1  BvR  1186/83  =
 FamRZ  1986,  853).  Eine  Entlastung  der  ausgleichspflichti-
 gen  Person  tritt  im  Vergleich  zum  bisherigen  Ausgleichssys-
 tem  insofern  ein,  als  keine  Notwendigkeit  mehr  besteht,
 einen  Ausgleich  von  Vorsorgeanrechten  aus  anderen  Vermö-
 genswerten  zu  finanzieren,  denn  §  3b  Abs.  1  Nr.  2  VAHRG
 (Zahlung  von  Beiträgen)  entfällt  als  gesetzliche  Ausgleichs-
 form ersatzlos.

 Soweit  Ausnahmen  vom  Grundsatz  der  internen  Teilung  vor-
 gesehen sind, sind diese den Eheleuten zumutbar:

 Bei  Ehen  mit  kurzer  Ehedauer  (§  3  Abs.  3  VersAusglG)  ist
 kein  Versorgungsausgleich  notwendig.  Sind  beide  Ehegatten
 erwerbstätig,  so  werden  regelmäßig  nur  geringe  Wertunter-
 schiede  entstanden  sein,  die  auch  bei  länger  andauernder  Ehe
 einen  Ausschluss  nach  §  18  Abs.  1  VersAusglG  rechtferti-
 gen  würden.  Sofern  aus  der  kurzen  Ehe  Kinder  hervorgegan-
 gen  sind,  kommt  es  in  der  Regel  zu  einer  hinreichenden
 Kompensation  durch  Anwartschaften  aus  Kindererziehungs-
 zeiten  in  der  gesetzlichen  Rentenversicherung.  Auch  hier
 würde  ein  durchgeführter  Versorgungsausgleich  zu  keinem
 erheblichen  Werttransfer  führen.  Auf  der  anderen  Seite  führt
 der  Ausschluss  des  Versorgungsausgleichs  bei  sehr  kurzen
 Ehen  zu  einer  erheblichen  Entlastung  der  Gerichte,  aber  auch
 der  sich  im  Scheidungsverfahren  befindlichen  Eheleute
 selbst.  Diese  empfinden  es  heute  vielfach  als  Belastung,  dass
 das  Familiengericht  trotz  nur  kurzer  Ehezeit  aufwendige  Er-
 mittlungen  und  komplizierte  Berechnungen  anstellen  muss
 und  damit  das  Scheidungsverfahren  verlängert.  Dass  auch
 die  Entlastung  der  Gerichte  (und  damit  auch  der  Ver-
 sorgungsträger)  in  die  verfassungsrechtliche  Wertung  ein-
 fließen  kann,  hat  das  Bundesverfassungsgericht  ausdrück-
 lich  festgestellt  (BVerfG  vom  16.  November  1992  –  1  BvL
 17/89 = FamRZ 1993, 161).

 Soweit  §  14  VersAusglG  ausnahmsweise  die  externe  Teilung
 erlaubt,  wenn  die  ausgleichsberechtigte  Person  zustimmt
 oder  wenn  es  sich  um  kleinere  Ausgleichswerte  handelt,
 wird  zwar  nicht  mehr  die  gleiche  Entwicklung  beider  An-
 rechte  erreicht.  Allerdings  hängt  die  externe  Teilung  bei
 größeren  Ausgleichsbeträgen  nach  §  14  Abs.  2  Nr.  1
 VersAusglG  von  der  Zustimmung  der  ausgleichsberechtig-
 ten  Person  ab.  Gegen  ihren  Willen  ist  in  diesen  Fällen  also  in
 dieser  Form  kein  Ausgleich  möglich.  Bei  geringeren  Aus-
 gleichswerten  nach  §  14  Abs.  2  Nr.  2  VersAusglG  überwie-
 gen  Praktikabilitätserwägungen  zugunsten  der  Versorgungs-
 träger.  Auch  gewährleistet  §  15  Abs.  2  VersAusglG,  dass
 eine  angemessene  und  damit  eine  dem  Grundsatz  der  glei-
 chen  Beteiligung  am  ehezeitbezogenen  Versorgungsvermö-
 gen  entsprechende  Zielversorgung  begründet  wird.  In  jedem
 Fall  nimmt  die  ausgleichsberechtigte  Person  an  den  Ent-

 wicklungschancen  der  Zielversorgung  teil.  Hierauf  kann  sie
 über  das  Wahlrecht  nach  §  15  Abs.  1  VersAusglG  Einfluss
 nehmen.

 Wird  nach  §  18  Abs.  1  oder  2  VersAusglG  auf  Grund  der  ge-
 ringen  Wertdifferenz  oder  wegen  geringer  Ausgleichswerte
 ersatzlos  auf  einen  Ausgleich  verzichtet,  so  wird  der  Grund-
 satz  der  Halbteilung  dennoch  nicht  außer  Acht  gelassen:  Bei
 der  geringen  Wertdifferenz  nach  §  18  Abs.  1  VersAusglG
 wird  lediglich  ein  Hin-und-her-Ausgleich  vermieden.  Bei
 §  18  Abs.  2  VersAusglG  findet  ein  Ausgleich  einzelner  ge-
 ringer  Ausgleichswerte  zwar  nicht  statt.  Sofern  es  im  Einzel-
 fall  jedoch  dennoch  erforderlich  ist,  eröffnet  §  18  Abs.  3
 VersAusglG  die  Möglichkeit,  den  Ausgleich  selbst  dann
 vollständig  zu  vollziehen,  wenn  die  Wertgrenzen  unterschrit-
 ten wurden.

 Praktische  Erwägungen  gebieten  es  auch,  die  Anpassungen
 nach  Rechtskraft  (§  32  ff.  VersAusglG,  bislang  §§  4  bis  10
 VAHRG)  und  Abänderungen  des  Wertausgleichs  bei  der
 Scheidung  (§§  225,  226  FamFG;  bislang  §  10a  VAHRG)  auf
 Regelsicherungssysteme  im  Sinne  des  §  32  VersAusglG  zu
 beschränken.  Es  ist  gerechtfertigt,  diese  nachträglichen  Kor-
 rekturen  auf  die  großen,  meist  öffentlich-rechtlichen  Versor-
 gungssysteme  zu  beschränken,  weil  sie  über  die  entspre-
 chende  Infrastruktur  verfügen,  um  die  hierfür  erforderlichen
 Maßnahmen  zu  treffen.  Gerade  kleineren  betrieblichen  und
 privaten  Versorgungsträgern  sind  solche  Pflichten  nicht  zu-
 mutbar.  Im  Fall  einer  externen  Teilung  kann  der  Abfluss  des
 Versorgungskapitals  ohnehin  nicht  rückgängig  gemacht
 werden.  Entscheidend  ist  aber,  dass  bei  der  ergänzenden  Vor-
 sorge  auch  rechtstatsächlich  kein  Bedarf  für  nachträgliche
 Abänderungen  besteht  (siehe  die  Begründung  zu  §  225
 FamFG).

 2.  Auswirkungen  der  internen  Teilung  auf  die  Grund-
 rechtspositionen der Versorgungsträger

 Nach  bislang  geltendem  Recht  waren  vor  allem  öffentlich-
 rechtliche  Versorgungsträger  in  die  Durchführung  des  Ver-
 sorgungsausgleichs  eingebunden.  Die  Reform  nimmt  jetzt
 auch  betriebliche  und  private  Versorgungsträger  stärker  in
 die  Pflicht  als  bislang.  Die  damit  verbundenen  Eingriffe  in
 ihre  wirtschaftliche  Handlungsfreiheit  aus  Artikel  2  Abs.  1
 GG sind jedoch zumutbar.

 Die  privatrechtlichen  Versorgungsträger  werden  zwar  durch
 die  Erstreckung  des  Prinzips  der  obligatorischen  (grundsätz-
 lich  internen)  Teilung  stärker  in  die  Pflicht  genommen  als
 bislang,  um  die  gleiche  Teilhabe  der  Eheleute  am  in  der  Ehe
 erworbenen  Versorgungsvermögen  zu  verwirklichen.  Durch
 die  interne  Teilung  erhalten  sie  einen  neuen  Vertragspartner,
 nämlich  die  ausgleichsberechtigte  Person,  gegenüber  der  sie
 im  Versorgungsfall  die  geschuldete  Leistung  zu  erbringen
 haben.  Diese  Person  können  sie  sich  nicht  aussuchen  und  es
 entsteht  ein  zusätzlicher  organisatorischer  Aufwand.  Aller-
 dings  sind  auch  sonst  private  Versorgungsträger  nicht  frei  in
 der  Entscheidung,  wer  von  einem  Versorgungssystem  profi-
 tiert  und  wer  nicht:  Beispielsweise  bei  Leistungen  an  Hinter-
 bliebene  (Witwen  und  Witwer,  Kinder),  die  im  Rahmen  des
 Leistungsspektrums  der  betrieblichen  Altersversorgung  in
 der  Mehrzahl  der  Fälle  zugesagt  werden,  ist  der  zuständige
 Versorgungsträger  ebenfalls  mit  der  konkreten  familiären
 Situation  der  Arbeitnehmerin  oder  des  Arbeitnehmers  kon-
 frontiert.
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Eine  generelle  externe  Teilung  außerhalb  des  jeweiligen  Ver-
 sorgungssystems  würde  zwar  den  Eingriff  in  die  Handlungs-
 freiheit  der  jeweils  betroffenen  Versorgungsträger  abschwä-
 chen,  führte  jedoch  regelmäßig  zu  ungleichen  Ergebnissen
 im  Versorgungsfall.  Außerdem  müsste  der  Versorgungsträ-
 ger  auch  bei  einer  externen  Teilung  belastet  werden,  weil  ein
 Finanztransfer  zur  Zielversorgung  erforderlich  ist.  Es  käme
 zu  einem  Abfluss  von  Finanzierungsmitteln.  Auch  müsste
 jedenfalls  die  Kürzung  des  auszugleichenden  Anrechts  sys-
 temintern vollzogen werden.

 Denkbar  wäre  daneben,  die  interne  Teilung  auch  weiterhin
 fakultativ  zu  gestalten.  Bislang  war  es  den  betrieblichen  und
 privaten  Versorgungsträgern  nach  §  1  Abs.  2  VAHRG  frei-
 gestellt,  ob  sie  eine  interne  oder  eine  externe  Teilung  (Real-
 teilung)  vorsehen  wollten  oder  nicht.  Der  Gesetzgeber  hoffte
 bei  der  Einführung  der  entsprechenden  Vorschriften  im  Jahr
 1983,  dass  die  Wirtschaft  hiervon  weithin  Gebrauch  machen
 würde.  Diese  Erwartung  hat  sich  jedoch  nicht  erfüllt  (siehe
 Staudinger-Rehme,  BGB-Kommentar,  Neubearbeitung
 2004,  §  1  VAHRG,  Rn.  8).  Eine  Lösung  auf  freiwilliger
 Basis kommt also nicht in Frage.

 Die  Reform  nimmt  Rücksicht  auf  die  Finanzierung  der  Ver-
 sorgungssysteme,  weil  es  zu  einem  Abfluss  von  Finanzie-
 rungsmitteln  nur  dann  kommt,  wenn  der  Versorgungsträger
 selbst  bei  kleineren  Ausgleichswerten  nach  §  14  Abs.  2  Nr.  2
 VersAusglG  eine  externe  Teilung  verlangt  oder  er  bei  größe-
 ren  Ausgleichswerten  nach  §  14  Abs.  2  Nr.  1  VersAusglG
 einer  externen  Teilung  zustimmt.  Gegen  den  Willen  des
 Versorgungsträgers  kommt  es  also  niemals  zu  einem  Mittel-
 abfluss.  Dies  ist  insbesondere  für  umlagefinanzierte  Systeme
 von  Bedeutung,  die  keinen  Kapitalstock  bilden,  aber  auch
 für  nicht  voll  ausfinanzierte  betriebliche  Versorgungen.  Die-
 se  Versorgungssysteme  können  sich  immer  für  eine  interne
 Teilung entscheiden.

 Zusätzliche  Finanzierungsmittel  sind  ebenfalls  nicht  erfor-
 derlich.  Der  Versorgungsträger  wird  lediglich  verpflichtet,
 diejenigen  Anwartschaften  oder  Ansprüche  auf  laufende
 Versorgungen  anteilig  auf  die  ausgleichsberechtigte  Person
 zu  übertragen,  die  von  der  ausgleichspflichtigen  Person
 bereits  erworben  wurden.  Was  die  ausgleichsberechtigte
 Person  erhält,  wird  in  Bezug  auf  das  Vermögen  und  den
 Leistungskatalog  durch  die  Kürzung  bei  der  ausgleichs-
 pflichtigen  Person  kompensiert.  Daher  besteht  die  einzige
 Belastung  in  der  Zuweisung  eines  neuen  Anwärters  oder
 Versorgungsempfängers.

 Die  Reform  lässt  den  Versorgungsträgern  auch  hinreichende
 Spielräume  bei  der  praktischen  Umsetzung.  Die  Vorgaben
 zur  internen  Teilung  bestimmen  nur,  dass  die  ausgleichsbe-
 rechtigte  Person  ein  vergleichbares  Anrecht  erhält.  Im  Hin-
 blick  auf  die  Maßgaben  für  die  interne  Teilung  betrieblicher
 und  privater  Anrechte  orientiert  sich  das  Reformkonzept  in
 §  11  VersAusglG  an  dem,  was  Praxis  und  Rechtsprechung
 bereits  im  geltenden  Recht  im  Rahmen  des  §  1  Abs.  2
 VAHRG  entwickelt  haben.  Die  Reform  beschränkt  sich  hier
 im  Wesentlichen  also  darauf,  die  Grundzüge  einer  gerechten
 und  praktikablen  internen  Teilung  zu  kodifizieren.  Die  Ein-
 zelheiten  werden  insoweit  nach  wie  vor  den  Versorgungsträ-
 gern  überlassen  (siehe  die  Begründung  zu  §  11  VersAusglG).

 Die  durch  die  interne  Teilung  entstehenden  Kosten  dürfen
 nach  §  13  VersAusglG  vom  Versorgungsträger  an  die  Ehe-

 leute  weitergegeben  werden.  Mehrkosten  entstehen  also
 auch durch die Teilung des zusätzlichen Anrechts nicht.

 Darüber  hinaus  sieht  das  neue  Ausgleichssystem  etliche  Be-
 stimmungen  vor,  die  zu  einer  wesentlichen  Entlastung  aller
 Versorgungsträger  führen:  Nach  §  18  Abs.  1  VersAusglG
 findet  eine  interne  Teilung  nicht  statt,  wenn  die  Wertdiffe-
 renz  gering  ist,  weil  bei  annähernd  vergleichbaren  Anrechten
 aus  der  Ehezeit  ein  Hin-und-her-Ausgleich  unangemessen
 sein  kann.  Geht  es  um  geringe  Ausgleichswerte,  so  ist  es  re-
 gelmäßig  unangemessen,  Kleinstversorgungen  entstehen  zu
 lassen.  Dies  ist  in  §  18  Abs.  2  VersAusglG  geregelt.  Diese
 Vereinfachungen  nutzen  den  Versorgungsträgern,  weil  sie
 verwaltungstechnisch  entlastet  werden.  Zugleich  räumt
 ihnen  die  Reform  in  §  14  Abs.  2  Nr.  2  VersAusglG  das  Recht
 ein,  kleinere  Ausgleichswerte  extern  zu  teilen.  In  diesen  zu-
 letzt  genannten  Fällen  hat  also  das  Interesse  der  Eheleute  an
 einer  optimalen  Teilhabe  gegenüber  Praktikabilitätser-
 wägungen  zurückzustehen.  Wenn  der  Arbeitgeber  die  be-
 triebliche  Altersversorgung  über  sogenannte  interne  Durch-
 führungswege  organisiert  hat,  so  kann  er  eine  externe
 Teilung  auch  bei  höheren  Ausgleichswerten  bewirken,  §  17
 VersAusglG.  Außerdem  findet  bei  kurzer  Ehedauer  nach  §  3
 Abs.  3  VersAusglG  grundsätzlich  kein  Versorgungsaus-
 gleich  mehr  statt.  In  diesen  Fällen  können  schon  die  Ertei-
 lung  von  Auskünften  und  die  Wertermittlung  des  Aus-
 gleichswerts  entfallen.  Schließlich  werden  die  bessere
 Verständlichkeit  und  Flexibilisierung  des  Rechts,  insbeson-
 dere  der  größere  Spielraum  für  Vereinbarungen  (§  6  ff.
 VersAusglG),  zu  einer  geringeren  Anzahl  von  Ausgleichs-
 verfahren  führen,  weil  die  Eheleute  in  die  Lage  versetzt  wer-
 den,  im  jeweiligen  Einzelfall  sachgerechte  Entscheidungen
 zu  treffen  und  auf  die  schematische  Durchführung  des  Aus-
 gleichs  zu  verzichten.  Entlastet  werden  die  Versorgungs-
 träger  auch  durch  die  Beschränkung  der  Abänderungs-
 möglichkeiten  (§§  225,  226  FamFG)  und  die  weitere
 Zurückdrängung  der  Ausgleichsansprüche  nach  der  Schei-
 dung,  die  für  jeden  beteiligten  Versorgungsträger  nach  dem
 bislang  geltenden  Recht  einen  erheblichen  Aufwand  verur-
 sachen.  Das  gilt  insbesondere  für  den  bisherigen  verlänger-
 ten  schuldrechtlichen  Versorgungsausgleich  (§  3a  VAHRG;
 jetzt §§  25, 26 VersAusglG).

 Hinzu  tritt  entscheidend  der  aktuelle  Funktionswandel  der
 ergänzenden  Vorsorge,  also  der  betrieblichen  Altersversor-
 gung  und  der  privaten  Vorsorge,  der  in  der  älteren  Rechtspre-
 chung  und  Literatur  zur  obligatorischen  Realteilung  naturge-
 mäß  noch  nicht  berücksichtigt  werden  konnte  bzw.  erörtert
 worden  ist:  Als  Folge  der  grundlegenden  Reformen  der  Al-
 terssicherungssysteme  (siehe  unter  II.3.)  sind  betriebliche
 und  private  Anrechte  kein  zu  vernachlässigendes  „Extra“  der
 Vorsorge  mehr,  sondern  notwendiger  Bestandteil  einer  Absi-
 cherung  für  den  mit  dem  Alter  oder  der  Invalidität  verbunde-
 nen  Versorgungsbedarf.  Dies  hat  die  Bundesregierung  im
 Alterssicherungsbericht  2005  vom  9.  März  2006  (Bundes-
 tagsdrucksache  16/906,  S.  9  ff.)  deutlich  zum  Ausdruck  ge-
 bracht.  Die  Reform  der  Alterssicherungssysteme  hat  der  Ver-
 sicherungswirtschaft  zugleich  neue  Geschäftsfelder  eröffnet,
 beispielsweise  die  mit  großem  Erfolg  eingeführte  „Ries-
 ter-Rente“  (siehe  unter  II.3.b).  Die  privaten  Versorgungsträ-
 ger  sind  sich  der  gewachsenen  wirtschaftlichen  und  sozialen
 Bedeutung  bewusst,  aber  auch  der  hiermit  verbundenen
 gestiegenen  sozialen  Verantwortung  (siehe  nur  Gunkel,
 BetrAV  2006,  S.  699,  700).  Aus  alledem  folgt,  dass  auch  an
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betriebliche  und  private  Versorgungsträger  größere  Anforde-
 rungen  als  bislang  gestellt  werden  müssen,  um  die  durch  die
 Verfassung  gebotene  Teilhabe  an  der  in  der  Ehe  erwirtschaf-
 teten  Vorsorge  zu  garantieren.  Da  sich  die  Vorsorge  zuneh-
 mend  auch  über  betriebliche  und  private  Versorgungsträger
 realisiert,  sind  sie  deshalb  ebenso  in  das  Ausgleichssystem
 einzubeziehen,  wie  dies  bislang  nur  für  öffentlichrechtliche
 Versorgungsträger galt.

 IV.  Gleichstellungspolitische Bewertung

 Der  Versorgungsausgleich  hat  unmittelbar  gleichstellungs-
 politische  Bedeutung:  Die  Umsetzung  des  verfassungsrecht-
 lichen  Gebotes  der  Teilhabe  an  dem  gemeinsam  erwirtschaf-
 teten  Vorsorgevermögen  (siehe  unter  III.)  führt  zur  gleichen
 Teilhabe  der  Eheleute.  Die  Reform  wird  diese  Gleichstellung
 weiter  stärken,  denn  sie  führt  zu  einer  gerechteren  Teilhabe
 vor  allem  an  den  Anrechten  aus  der  betrieblichen  Altersver-
 sorgung  und  der  privaten  Vorsorge.  Deren  Bedeutung  wird  in
 den  nächsten  Jahren  voraussichtlich  noch  zunehmen  (siehe
 oben  II.3),  so  dass  die  Reform  aus  gleichstellungspolitischer
 Sicht um so dringlicher ist.

 Nach  wie  vor  wirkt  sich  der  Versorgungsausgleich  vor  allem
 zugunsten  der  Frauen  aus,  nämlich  in  ungefähr  80  Prozent  al-
 ler  Fälle  (siehe  Stegmann/Bieber,  Scheidungsfolgen  im  Alter
 –  Empirische  Untersuchungen  auf  Basis  von  Daten  der  Ren-
 tenversicherung,  der  Erhebungen  zur  Alterssicherung  in
 Deutschland  und  anderen  Datenquellen  –,  DRV  2007,  S.  265,
 285).  Bei  geschiedenen  Frauen  in  den  alten  Bundesländern
 tragen  Anrechte  aus  dem  Versorgungsausgleich  ungefähr  zu
 35  Prozent  zur  Altersrente  bei.  Aussagen  zur  Versorgungssi-
 tuation  in  den  neuen  Bundesländern  sind  deshalb  schwierig,
 weil  dort  der  Versorgungsausgleich  erst  seit  1992  durchge-
 führt  wird  (Stegmann/Bieber,  a.  a.  O.,  S.  287).  Die  wirtschaft-
 liche  Situation  geschiedener  Frauen  wird  sich  im  Alter  durch
 die Reform also weiter verbessern.

 V.  Gesetzgebungskompetenz

 Die  Gesetzgebungskompetenz  des  Bundes  folgt  aus
 Artikel  73  Abs.  1  Nr.  1  und  8,  Artikel  74  Abs.  1  Nr.  1  und  12
 sowie  Artikel  105  Abs.  2  erste  Alternative  des  Grundgesetzes.

 VI.  Finanzielle Auswirkungen und Bürokratie-
 kosten

 1.  Finanzielle  Auswirkungen  auf  die  öffentlichen
 Haushalte

 Der  Versorgungsausgleich  ist  im  Wesentlichen  kostenneu-
 tral,  weil  der  Ausgleich  zwischen  den  Ehegatten  stattfindet
 und  der  Zuwachs  an  Versorgungen  bei  der  ausgleichsberech-
 tigten  Person  über  die  Kürzung  der  Anrechte  der  ausgleichs-
 pflichtigen  Person  kompensiert  wird.  Zudem  wird  das
 Versorgungsausgleichsrecht  vereinfacht  und  flexibilisiert,
 wodurch  zu  erwarten  ist,  dass  mehr  Eheleute  als  bisher  Ver-
 einbarungen  über  den  Versorgungsausgleich  schließen.  Hier-
 durch werden Teilungsvorgänge reduziert.

 Die  Auswirkungen  auf  die  öffentlichen  Haushalte  lassen  sich
 nicht  quantifizieren.  Durch  die  Vereinfachung  und  Flexibili-
 sierung  des  Rechts,  insbesondere  durch  größere  Spielräume
 für  Vereinbarungen  zwischen  den  Eheleuten,  kann  es  zu  Ent-

 lastungseffekten  für  die  öffentlich-rechtlichen  Versorgungs-
 träger  kommen,  die  ganz  oder  teilweise  über  öffentliche
 Haushalte finanziert werden.

 Die  Einführung  der  internen  Teilung,  insbesondere  im  Hin-
 blick  auf  die  Artikel  5,  6  und  8  des  Gesetzes,  wird  insbeson-
 dere  bei  Versorgungsträgern,  die  bislang  keine  interne
 Teilung  praktizieren,  mit  einem  gewissen  Verwaltungsmehr-
 aufwand  verbunden  sein.  Der  konkrete  Vollzugsaufwand
 kann  jedoch  nicht  beziffert  werden.  Diesem  Mehraufwand
 steht  der  durch  die  Strukturreform  bedingte  Minderaufwand
 entgegen,  z.  B.  durch  Wegfall  des  Erstattungsverfahrens  ge-
 genüber  dem  Rentenversicherungsträger,  durch  den  Aus-
 schluss  bei  geringfügigen  Ausgleichsbeträgen  oder  durch
 künftig  entfallende  Abänderungsverfahren.  Auch  dieser
 Minderaufwand  lässt  sich  nicht  genau  beziffern.  Soweit  ins-
 gesamt  Mehraufwand  entstehen  sollte,  ist  dieser  im  Rahmen
 der  vorhandenen  Ressourcen  abzudecken.  Entlastungen  sind
 bei  den  Trägern  der  gesetzlichen  Rentenversicherung  zu  er-
 warten,  die  künftig  nicht  mehr  –  wie  bisher  –  bei  jedem  Ver-
 fahren über den Versorgungsausgleich beteiligt sind.

 Im  Bereich  der  Justizhaushalte  der  Länder  ist  mittelfristig
 eine  Kosteneinsparung  möglich,  da  die  Vereinfachung  des
 Versorgungsausgleichsrechts  auch  zu  Entlastungen  des  Fa-
 miliengerichts  führen  kann.  Beispielsweise  haben  die  Ver-
 sorgungsträger  künftig  den  Ehezeitanteil  zu  ermitteln  und
 dem  Familiengericht  einen  Vorschlag  für  die  Bestimmung
 des  Ausgleichswerts  zu  unterbreiten.  Die  prognostizierte  Zu-
 nahme  an  Vereinbarungen  sowie  der  Verzicht  auf  den  Aus-
 gleich  bei  geringfügigem  Wertunterschied  und  bei  geringen
 Ausgleichswerten  (§  18  VersAusglG)  wird  ebenfalls  zu  einer
 Vereinfachung  und  Entlastung  der  gerichtlichen  Verfahren
 führen.

 2.  Sonstige Kosten

 Die  Kosten  für  die  Durchführung  der  internen  Teilung  kön-
 nen  die  Versorgungsträger  auf  die  Eheleute  umlegen  (vgl.
 §  13  VersAusglG).  Damit  ist  sichergestellt,  dass  den  Versor-
 gungsträgern  keine  zusätzlichen  Kosten  entstehen.  Die  Um-
 lage  erfolgt  durch  Verrechnung  mit  den  geteilten  Anrechten,
 wodurch  auch  für  die  Eheleute  keine  zusätzliche  Kostenbe-
 lastung  entsteht.  Der  Kostenaufwand  bei  Durchführung  der
 externen  Teilung  ist  gering,  da  es  aufseiten  des  abgebenden
 Systems  lediglich  zu  einem  Kapitalabfluss  kommt.  Aufsei-
 ten  des  aufnehmenden  Systems  wird  entweder  ein  bereits  be-
 stehendes  Anrecht  ausgebaut  oder  der  aufnehmende  Versor-
 gungsträger  gewinnt  einen  neuen  Kunden,  sofern  es  sich  um
 ein  privates  Unternehmen  handelt.  Der  Wirtschaft  entstehen
 durch  dieses  Gesetz  keine  Kosten.  Dieses  Gesetz  hat  keine
 Auswirkungen  auf  das  Preisniveau  und  insbesondere  das
 Verbraucherpreisniveau.

 3.  Bürokratiekosten

 Das  Versorgungsausgleichsgesetz  führt  die  bestehenden  ma-
 teriell-rechtlichen  Auskunftsansprüche  der  Eheleute  unter-
 einander  aus  dem  bisherigen  Recht  in  einer  zentralen  Norm
 zusammen  (vgl.  Begründung  zu  §  4  VersAusglG).  Neben
 den  gegenseitigen  Auskunftsansprüchen  werden  auch  die
 hilfsweisen  Auskunftsrechte  gegenüber  den  Versorgungsträ-
 gern  neu  geordnet  und  in  diese  Vorschrift  integriert.  Neue  In-
 formationspflichten  gegenüber  Behörden  oder  Dritten  wer-
 den  nicht  geschaffen.  Die  im  neuen  §  220  FamFG  geregelten
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verfahrensrechtlichen  Auskunftspflichten  (siehe  Artikel  2
 Nr.  5)  sind  keine  Informationspflichten  im  Sinne  des  §  2
 Abs.  1  des  Gesetzes  zur  Einsetzung  eines  Nationalen  Nor-
 menkontrollrates,  denn  die  dort  geregelten  Verpflichtungen
 bestehen  nicht  gegenüber  Behörden  oder  Dritten,  sondern
 gegenüber dem Familiengericht.

 B. Besonderer Teil

 Zu Artikel  1  Gesetz  über  den  Versorgungsausgleich
 (Versorgungsausgleichsgesetz –
 VersAusglG)

 Vorbemerkung:  Die  folgenden  Erläuterungen  gehen  davon
 aus,  dass  bei  Inkrafttreten  dieses  Gesetzes  der  Gesetzentwurf
 der  Bundesregierung  zur  Reform  des  Verfahrens  in  Fami-
 liensachen  und  in  den  Angelegenheiten  der  freiwilligen  Ge-
 richtsbarkeit  –  FamFG  (Bundestagsdrucksache  16/6308  vom
 7.  September  2007)  geltendes  Recht  ist.  Bestimmungen  des
 FamFG,  die  mit  Artikel  2  neu  gefasst  werden,  werden  in  den
 folgenden  Erläuterungen  zur  besseren  Unterscheidung  als
 „FamFG-VAE“ bezeichnet.

 Zu Teil 1  (Der Versorgungsausgleich)

 Teil  1  umfasst  die  Vorschriften  über  den  Ausgleich  der  Ver-
 sorgungsanrechte.  Hiervon  gesondert  sind  in  Teil  2  die  Vor-
 schriften  zur  Bewertung  von  Anrechten  geregelt.  Das  Fami-
 liengericht  und  die  anwaltliche  Praxis  finden  die  für  sie
 zentralen  Vorschriften  somit  gebündelt  in  Teil  1  vor.  Die  Wert-
 ermittlungsvorschriften  in  Teil  2  sind  in  erster  Linie  für  die
 Berechnung  des  Ehezeitanteils  und  die  Ermittlung  eines  Aus-
 gleichswerts durch die Versorgungsträger von Bedeutung.

 Zu Kapitel 1  (Allgemeiner Teil)

 In  diesem  Kapitel  befinden  sich  die  grundlegenden  allgemei-
 nen  Bestimmungen  für  den  Ausgleich  und  dessen  Durchfüh-
 rung.  Der  Halbteilungsgrundsatz  (§  1  VersAusglG),  die  De-
 finition  der  auszugleichenden  Anrechte  (§  2  VersAusglG),
 die  Vorschriften  zur  Ehezeit  (§  3  VersAusglG),  die  Aus-
 kunftsansprüche  (§  4  VersAusglG)  sowie  die  Berechnungs-
 grundlagen  (§  5  VersAusglG)  haben  Bedeutung  für  jedes
 Ausgleichsverfahren.

 Einer  Legaldefinition,  wer  Versorgungsträger  im  Sinne  die-
 ses  Gesetzes  ist,  bedarf  es  nicht.  Dies  wird  in  aller  Regel  un-
 problematisch  sein.  In  Zweifelsfällen  sind  die  Bestimmun-
 gen  des  jeweiligen  Versorgungssystems  maßgeblich.  Bei  der
 betrieblichen  Altersversorgung  im  Sinne  des  §  1  Abs.  1
 Satz  1  BetrAVG  etwa  stellt  §  1  Abs.  1  Satz  2  BetrAVG  klar,
 dass  die  Durchführung  der  Versorgung  entweder  unmittelbar
 über  den  Arbeitgeber  oder  über  einen  der  in  §  1b  Abs.  2  bis  4
 BetrAVG  genannten  Versorgungsträger  erfolgen  kann.  Ver-
 sorgungsträger  ist  also  je  nach  Zusage  entweder  der  Arbeit-
 geber  selbst  oder  das  Versicherungsunternehmen  der  Direkt-
 versicherung  (§  1b  Abs.  2  BetrAVG),  die  Pensionskasse
 (§  1b  Abs.  3  BetrAVG),  der  Pensionsfonds  (§  1b  Abs.  3
 BetrAVG)  oder  die  Unterstützungskasse  (§  1b  Abs.  4
 BetrAVG).

 Zu §  1  (Halbteilung der Anrechte)

 Absatz  1  beschreibt  das  Grundprinzip  des  reformierten  Ver-
 sorgungsausgleichs.  Er  regelt  die  Halbteilung,  die  Anknüp-

 fung  an  die  Ehezeit  und  den  Gegenstand  des  Ausgleichs  (Ehe-
 zeitanteil  eines  Anrechts).  Somit  ist  §  1  Abs.  1  VersAusglG
 auch der Programmsatz für das gesamte Gesetz.

 Die  Eingangsnorm  stellt  zugleich  heraus,  auf  welche  Weise
 im  neuen  Recht  der  Grundsatz  der  gleichmäßigen  Teilhabe
 der  Eheleute  am  ehezeitlichen  Vorsorgevermögen  verwirk-
 licht  werden  soll,  nämlich  durch  die  Teilung  jedes  Anrechts.
 Die  Halbteilung  ist  hierbei  der  Maßstab  des  Versorgungsaus-
 gleichsrechts;  er  ist  bei  der  Auslegung  einzelner  Vorschriften
 und  bei  Ermessensentscheidungen  zu  berücksichtigen.  Der
 Begriff  der  Teilung  umfasst  die  interne  Teilung  im  Rahmen
 eines  Versorgungssystems  (§§  10  bis  13  VersAusglG),  die  in
 Ausnahmefällen  zulässige  externe  Teilung  (§§  14  bis  17
 VersAusglG)  und  die  Ausgleichsansprüche  nach  der  Schei-
 dung (§§  20 bis 26 VersAusglG).

 Der  in  Satz  1  eingeführte  Begriff  des  Ehezeitanteils  be-
 schreibt  den  Gegenstand  des  Ausgleichs.  Dabei  handelt  es
 sich  um  den  Anteil  eines  Anrechts,  der  in  der  Ehezeit  „ge-
 schaffen“  wurde;  die  Einzelheiten  der  Zuordnung  zu  Ehezeit
 ergeben  sich  aus  §  3  Abs.  2  VersAusglG.  Welche  Anrechte
 dies  betrifft,  folgt  aus  §  2  VersAusglG.  Die  Ehezeit  wird  in
 §  3  VersAusglG  genau  bestimmt.  Die  Bewertung  des  Ehe-
 zeitanteils  richtet  sich  nach  §  5  VersAusglG  in  Verbindung
 mit §  39  ff. VersAusglG.

 Absatz  2  führt  den  Begriff  des  Ausgleichswerts  ein.  Das  ist
 der  Wert,  der  von  dem  Ehezeitanteil  des  Anrechts  (§  1  Abs.  1
 VersAusglG)  auf  die  ausgleichsberechtigte  Person  zu  trans-
 ferieren  ist,  um  insoweit  die  Halbteilung  dieses  Anrechts  zu
 realisieren.

 Darüber  hinaus  werden  die  ausgleichsberechtigte  und  die
 ausgleichspflichtige  Person  gesetzlich  definiert.  Bereits  hier
 wird  deutlich,  dass  wegen  des  anrechtsbezogenen  Aus-
 gleichs  jeder  Ehegatte  grundsätzlich  ausgleichspflichtig  ist,
 wenn  er  Anrechte  während  der  Ehezeit  erworben  hat.  Der
 andere  Ehegatte  ist  insoweit  ausgleichsberechtigt.  Hier
 weicht  das  neue  Recht  von  §  1587a  Abs.  1  Satz  2  BGB  ab,
 der  nach  Bilanzierung  aller  Anrechte  der  Eheleute  nur  eine
 Ausgleichsrichtung bestimmte.

 Zu §  2  (Auszugleichende Anrechte)

 §  2  VersAusglG  definiert  die  einzubeziehenden  Anrechte  im
 Sinne  des  Versorgungsausgleichs  und  grenzt  sie  gegenüber
 nicht  einzubeziehenden  Vermögensgegenständen  ab.  Nach
 dieser  Vorschrift  ist  also  zu  entscheiden,  ob  ein  Anrecht
 grundsätzlich  in  den  Versorgungsausgleich  einzubeziehen  ist
 oder nicht.

 Bislang  waren  nach  §  1587  Abs.  1  BGB  „Anwartschaften
 und  Aussichten“  Gegenstand  des  Versorgungsausgleichs.
 Absatz  1  spricht  jetzt  von  „Anwartschaften  auf  Versorgun-
 gen  und  Ansprüchen  auf  laufende  Versorgungen“.  Klarge-
 stellt  ist  damit,  dass  ein  Anrecht  auch  dann  dem  Ausgleich
 unterliegt,  wenn  bereits  eine  laufende  Versorgung  fließt.
 Dies  entspricht  der  Auslegung  des  bislang  geltenden  Rechts.
 Auf  die  Kategorie  der  „Aussichten“  verzichtet  der  reformier-
 te  Versorgungsausgleich.  Nach  dem  bislang  geltenden  Recht
 waren  die  Unterschiede  zwischen  Aussichten  und  Anwart-
 schaften  nicht  immer  klar;  ebenso  wenig  wie  die  damit  ver-
 bundenen  Rechtsfolgen.  Den  praktisch  wichtigsten  Zwei-
 felsfall,  nämlich  die  Nichterfüllung  einer  allgemeinen
 Wartezeit,  regelt  Absatz  3.  Deshalb  ist  die  Differenzierung
 zwischen  Aussichten  und  Anwartschaften  entbehrlich  (so
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auch  Bergner,  Der  Reformbedarf  des  Versorgungsaus-
 gleichs,  Sonderbeilage  zu  FuR  4/2006,  S.  19).  Das  neue
 Recht  verwendet  daher  den  einheitlichen  Begriff  des  An-
 rechts,  wie  dies  die  Praxis  bereits  jetzt  weithin  tut.  Zudem
 wird  ausdrücklich  klargestellt,  dass  auch  im  Ausland  beste-
 hende  Anwartschaften  und  Ansprüche  in  den  Versorgungs-
 ausgleich einzubeziehen sind.

 In  Absatz  1  Halbsatz  2  sind  als  Regelbeispiele  Anrechte  auf-
 gezählt,  die  in  den  Versorgungsausgleich  einzubeziehen
 sind.  Erwähnt  sind  in  Anlehnung  an  das  „Drei-Säulen-
 Modell“  der  Vorsorge  die  Regelsicherungssysteme,  die  be-
 triebliche  Altersversorgung  sowie  die  private  Alters-  und
 Invaliditätsvorsorge.  Die  beispielhafte  Aufzählung  ist  nicht
 abschließend;  insbesondere  unterliegen  wie  nach  geltendem
 Recht  auch  Anrechte  gegenüber  ausländischen  oder  über-
 staatlichen Versorgungsträgern dem Versorgungsausgleich.

 Absatz  2  definiert  die  qualitativen  Voraussetzungen,  unter
 denen  ein  Anrecht  dem  Versorgungsausgleich  unterliegt.
 Hierbei  müssen  sämtliche  in  den  Nummern  1  bis  3  genann-
 ten Kriterien erfüllt sein.

 Nummer  1  entspricht  §  1587  Abs.  1  Satz  2  BGB.  Im  Versor-
 gungsausgleich  zu  berücksichtigende  Anrechte  müssen  also
 durch  Arbeit  oder  Vermögen  erworben  worden  sein.  Im  Rah-
 men  der  gesetzlichen  Rentenversicherung  sind  Anrechte  aus
 Arbeit  auch  solche,  denen  rentenrechtliche  Zeiten  im  Sinne
 des  §  54  des  Sechsten  Buches  Sozialgesetzbuch  (SGB  VI)
 zugrunde  liegen,  also  beispielsweise  Kindererziehungszei-
 ten.

 Auch  die  zweite  Alternative  in  Nummer  1  –  der  Erwerb
 durch  Vermögen  –  ist  ohne  Änderung  aus  dem  geltenden
 Recht  übernommen  worden.  Maßgeblich  ist  hier,  dass  eige-
 nes  Vermögen  der  Eheleute  zur  Schaffung  oder  Aufrecht-
 erhaltung  eines  Anrechts  verwendet  wird.  Auf  die  Zweckbe-
 stimmung  beim  Erwerb  des  Anrechts  kommt  es,  wie  im
 geltenden  Recht,  nicht  an  (BGH  vom  13.  Januar  1993  –  XII
 ZB 75/89 = FamRZ 1993, 684).

 Der  Erwerb  durch  Arbeit  oder  Vermögen  ist  im  Einzelfall
 von  Leistungen  mit  Entschädigungscharakter  abzugrenzen.
 Letztere  sind  wie  im  bisher  geltenden  Recht  nicht  einzu-
 beziehen,  und  zwar  auch  dann  nicht,  wenn  zu  dem  schädi-
 genden  Ereignis  ein  beruflicher  Bezug  besteht  wie  bei  der
 gesetzlichen  Berufsunfallversicherung.  Ebenso  wenig  unter-
 liegt die private Unfallrente dem Versorgungsausgleich.

 Im  Übrigen  ist  eine  wertende  Betrachtung  im  Einzelfall  er-
 forderlich,  ob  eine  Versorgung  nach  Sinn  und  Zweck  des
 Versorgungsausgleichs  einzubeziehen  ist  oder  nicht.  So  hat
 der  Bundesgerichtshof  zutreffend  entschieden,  dass  bei  Ab-
 wägung  aller  Umstände  die  niederländische  AOW-Pension
 in  den  Versorgungsausgleich  einzubeziehen  ist  (BGH  vom
 6.  Februar 2008 – XII ZB 66/07).

 Nummer  2  bezieht  sich  auf  den  Gegenstand  der  Vorsorge
 und  umfasst  neben  der  Altersversorgung  auch  eine  Versor-
 gung  wegen  Invalidität.  Dies  entspricht  dem  geltenden
 Recht.  Der  Begriff  der  Invalidität  ist  zwar  in  der  gesetzlichen
 Rentenversicherung  durch  den  Begriff  der  verminderten  Er-
 werbsfähigkeit  ersetzt  worden.  Diese  ist  nach  §  33  Abs.  3
 SGB  VI  wiederum  der  Oberbegriff  für  Renten  wegen  voller
 oder  teilweiser  Erwerbsminderung  nach  §  43  SGB  VI,
 wegen  Berufsunfähigkeit  der  Bergleute  nach  §  45  SGB  VI
 und  wegen  Erwerbs-  und  Berufsunfähigkeit  nach  Über-

 gangsrecht  (§§  240  bis  242  SGB  VI).  Dieser  Begriffswech-
 sel  in  der  gesetzlichen  Rentenversicherung  ist  aber  von  vie-
 len  anderen  Vorsorgesystemen  nicht  nachvollzogen  worden.
 In  den  einschlägigen  betrieblichen  Versorgungsordnungen
 ist  weiterhin  meist  von  „Invalidität“  die  Rede.  In  der  Be-
 amtenversorgung  bezeichnet  „Dienstunfähigkeit“  den  ver-
 gleichbaren  Sachverhalt.  Deshalb  verwendet  das  Versor-
 gungsausgleichsgesetz  den  Begriff  „Invalidität“  im  Sinne
 einer  bei  allen  Versorgungen  möglichen  Einschränkung  der
 Arbeits-  oder  Dienstfähigkeit  vor  dem  Erreichen  der  Regel-
 altersgrenze.  Die  nicht  abschließende  Aufzählung  der  jewei-
 ligen  Fachbegriffe  in  Nummer  2  stellt  dies  klar.  Für  selbst-
 ständige  private  laufende  Versorgungen  wegen  Invalidität
 enthält §  28 VersAusglG eine Spezialvorschrift.

 Sofern  eine  Hinterbliebenenversorgung  zum  Leistungsspek-
 trum  des  auszugleichenden  Anrechts  gehört,  sind  diese  Leis-
 tungen  in  den  Versorgungsausgleich  mit  einzubeziehen,  und
 zwar  auch  dann,  wenn  sie  im  Einzelfall  versicherungsmathe-
 matisch  gesondert  bewertet  werden  können.  Gründe  der
 praktischen  Handhabbarkeit  sprechen  dafür,  in  diesen  Fällen
 auch  den  Wert  der  Hinterbliebenenversorgung  bei  der  Er-
 mittlung  von  Ehezeitanteil  und  Ausgleichswert  einzubezie-
 hen  (anders  BGH  vom  25.  September  1991  –  XII  ZB  77/90
 =  FamRZ  1992,  165).  Nur  die  isolierte  Hinterbliebenenver-
 sorgung  ist  also  nicht  in  den  Versorgungsausgleich  mit  ein-
 zubeziehen.

 Nummer  3  Halbsatz  1  stellt  in  Übereinstimmung  mit  dem
 geltenden  Recht  klar,  dass  Anrechte  dem  Versorgungsaus-
 gleich  unterliegen,  wenn  sie  auf  eine  Leistung  in  Rentenform
 gerichtet  sind.  Maßgeblich  für  eine  Rente  sind  zum  einen
 eine  regelmäßig  wiederkehrende  Geldzahlung  und  zum  an-
 deren  die  Absicherung  eines  Risikos,  insbesondere  des  bio-
 metrischen  „Risikos“  der  Langlebigkeit,  also  eine  Leistung
 für  die  Dauer  der  Lebenszeit  oder  aber  der  Invalidität  der  be-
 günstigten Person.

 Nummer  3  Halbsatz  2  bestimmt  zum  einen,  dass  anders  als
 nach  bisherigem  Recht  alle  Anrechte  nach  dem  Betriebsren-
 tengesetz  in  den  Versorgungsausgleich  einzubeziehen  sind,
 und  zwar  unabhängig  von  der  Leistungsform.  Ein  Ausgleich
 findet  also  auch  statt,  wenn  das  betriebliche  Anrecht  auf  eine
 Kapitalzahlung  gerichtet  ist.  Bisher  wurden  diese  Versor-
 gungszusagen  im  Zugewinnausgleich  berücksichtigt.  Daraus
 ergaben  sich  verschiedene  Probleme,  denen  mit  der  Einbe-
 ziehung  in  den  Versorgungsausgleich  begegnet  wird:  Beim
 Zugewinnausgleich  muss  die  ausgleichspflichtige  Person  die
 Forderung  der  ausgleichsberechtigten  Person  mit  Rechts-
 kraft  des  Urteils  auch  dann  erfüllen,  wenn  die  auszugleichen-
 de  Versorgung  selbst  weder  fällig  noch  anderweitig  verfüg-
 bar  ist.  Die  notwendige  Liquidität  muss  daher  durch  den
 ausgleichspflichtigen  Ehegatten  aus  anderen  Mitteln  aufge-
 bracht  werden,  die  gerade  in  der  Scheidungssituation  oft
 nicht  vorhanden  sind.  In  Einzelfällen  wurde  zudem  der
 Versorgungsausgleich  umgangen,  indem  nach  Rechtshän-
 gigkeit  des  Scheidungsantrags  ein  Kapitalwahlrecht  ausge-
 übt  wurde  (BGH  vom  5.  Februar  2003  –  XII  ZB  53/98  =
 FamRZ  2003,  664).  Deshalb  ist  es  geboten,  die  betriebliche
 Altersversorgung  unabhängig  von  der  Leistungsform  in  den
 Versorgungsausgleich  einzubeziehen.  Für  die  betrieblichen
 Versorgungsträger  ist  damit  kein  zusätzlicher  Finanzierungs-
 aufwand  verbunden,  da  auch  auf  Kapitalleistungen  gerichte-
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te  Anwartschaften  und  laufende  Versorgungen  kostenneutral
 geteilt werden können.

 Nummer  3  Halbsatz  2  regelt  zum  anderen,  dass  auch  An-
 rechte  nach  dem  Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsge-
 setz  unabhängig  von  der  konkreten  Auszahlungsform  auszu-
 gleichen  sind.  Zu  diesen  Auszahlungsformen  gehören  die
 lebenslange  Leibrente  genauso  wie  der  Auszahlungsplan  mit
 anschließender  Teilkapitalverrentung  (siehe  §  1  Abs.  1
 Satz  1  Nr.  4  AltZertG).  Bei  diesen  Anlageformen  ist  eine  re-
 guläre  Auszahlung  vor  Vollendung  des  60.  Lebensjahres
 grundsätzlich  nicht  möglich.  Außerdem  sind  nur  Auszah-
 lungsarten  begünstigt,  die  dem  Anleger  oder  der  Anlegerin
 eine  lebenslange  Altersversorgung  gewähren.  Hierzu  gehö-
 ren  neben  der  lebenslangen  Rente  auch  die  Auszahlung  im
 Rahmen  eines  Auszahlungsplans  mit  Teilverrentung  ab  dem
 85.  Lebensjahr  und  die  zu  Beginn  der  Auszahlungsphase
 mögliche  Teilkapitalisierung  in  Höhe  von  30  Prozent  des  zur
 Verfügung stehenden Kapitals.

 Eine  besondere  Regelung  zur  Einbeziehung  von  Kapitalleis-
 tungen  berufsständischer  Versorgungsträger  in  den  Versor-
 gungsausgleich  ist  entbehrlich.  Diese  spielen  praktisch  keine
 Rolle  mehr,  nachdem  seit  dem  Veranlagungszeitraum  2005
 der  steuerliche  Sonderausgabenabzug  nach  §  10  Abs.  1  Nr.  2
 Buchstabe  a  des  Einkommensteuergesetzes  (EStG)  für  Bei-
 träge  zu  berufsständischen  Versorgungseinrichtungen  nur
 noch  dann  möglich  ist,  wenn  sie  den  gesetzlichen  Renten-
 versicherungen  vergleichbare  Leistungen  erbringen  (siehe
 Rundschreiben  des  Bundesministeriums  der  Finanzen  vom
 7.  Februar  2007  –  IV  C  8  –  S  2221  –  128/06  =  BStBl  I  2007
 S.  262).  Kapitalabfindungen  sind  keine  vergleichbaren  Leis-
 tungen  im  Sinne  dieser  Vorschrift.  Im  Übrigen  ist  wie  nach
 bislang  geltendem  Recht  eine  Regelung  über  den  Zugewinn-
 ausgleich möglich.

 Die  Erfassung  der  zuvor  genannten  Anrechte  aus  der  betrieb-
 lichen  und  privaten  Altersversorgung  erfordert  es  nicht,  auch
 private  Kapitallebensversicherungen  in  den  Versorgungsaus-
 gleich  einzubeziehen.  Anders  als  Leistungen  der  betrieb-
 lichen  Altersversorgung  oder  aus  einem  zertifizierten  Alters-
 vorsorgevertrag  haben  diese  strukturell  nicht  immer
 Vorsorgecharakter,  sondern  dienen  teilweise  der  Finanzie-
 rung  größerer  Anschaffungen  und  damit  nicht  nur  der  Vor-
 sorge,  sondern  auch  dem  Konsum.  Zudem  kann  die  aus-
 gleichspflichtige  Person  über  das  angesparte  Kapital  in  der
 Anwartschaftsphase  verfügen,  zum  Beispiel  durch  eine  vor-
 zeitige  Kündigung.  Dies  ist  bei  Anrechten  der  betrieblichen
 Altersversorgung  regelmäßig  nicht  möglich.  Daher  bleibt  es
 dabei,  nur  diejenigen  privaten  Lebensversicherungen  in  den
 Versorgungsausgleich  einzubeziehen,  die  auf  eine  Renten-
 leistung  gerichtet  sind.  Dies  gilt  auch  für  Verträge  mit  Kapi-
 talwahlrecht,  solange  das  Wahlrecht  nicht  ausgeübt  ist.  So-
 fern  das  Anrecht  nicht  dem  Versorgungsausgleich  unterliegt,
 findet  wie  nach  geltendem  Recht  gegebenenfalls  ein  güter-
 rechtlicher Ausgleich statt.

 Absatz  3  stellt  klar,  dass  es  für  die  Charakterisierung  eines
 Anrechts  als  Anwartschaft  im  Sinne  dieses  Gesetzes  nicht
 darauf  ankommt,  welchen  Grad  von  Verfestigung  es  bereits
 erreicht  hat.  Mithin  sind  auch  Anrechte  erfasst,  bei  denen
 noch  weitere  Bedingungen  erfüllt  sein  müssen  als  der  Eintritt
 des  versicherten  Risikos.  Die  Formulierung  entspricht  weit-
 gehend  §  1587a  Abs.  7  Satz  1  Halbsatz  1  BGB  des  geltenden

 Rechts,  der  insoweit  mit  einer  kleinen  sprachlichen  Ände-
 rung übernommen wurde.

 Absatz  4  regelt  die  Abgrenzung  zum  Güterrecht.  Sie  ent-
 spricht  im  Ergebnis  §  1587  Abs.  3  BGB,  wurde  aber  sprach-
 lich  klarer  gefasst.  Es  wird  nun  deutlicher  als  bislang,  dass
 eine  Doppelverwertung  eines  Anrechts  sowohl  im  Versor-
 gungsausgleich  als  auch  über  das  Güterrecht,  insbesondere
 im  Zugewinnausgleich,  nicht  stattfindet  (siehe  BGH  vom
 11.  März 1992 – XII ZB 172/90 = FamRZ 1992, 790).

 Zu §  3  (Ehezeit, Ausschluss bei kurzer Ehezeit)

 Absatz  1  entspricht  in  der  Sache  §  1587  Abs.  2  BGB  des  bis-
 lang  geltenden  Rechts.  Die  Vorschrift  wurde  lediglich
 sprachlich  angepasst,  um  die  Verständlichkeit  zu  verbessern.

 Die  Ehezeit  endet  also  weiterhin  am  letzten  Tag  des  Monats,
 der  der  Zustellung  des  Scheidungsantrags  vorausgeht.  Denk-
 bar  wäre  zwar  auch,  auf  den  Zeitpunkt  der  Trennung  als
 maßgeblichen  Stichtag  abzustellen,  insbesondere  bei  Ehen
 mit  langer  Trennungszeit.  Das  brächte  aber  weitere  Problem
 mit  sich,  denn  anders  als  der  Zeitpunkt  der  Zustellung  des
 Scheidungsantrags  ist  der  Trennungszeitpunkt  nicht  ohne
 Weiteres  festzustellen.  Unter  Umständen  wären  schwierige
 Beweisaufnahmen  erforderlich.  Es  ist  deshalb  vorzugswür-
 dig,  am  bisherigen  Stichtag  festzuhalten.  Bei  Ehen  mit
 langer  Trennungszeit  kann  wie  nach  bisheriger  Praxis  eine
 Korrektur  über  §  27  VersAusglG  (bisher:  §  1587c  BGB)
 erfolgen.  Eine  Harmonisierung  mit  den  Stichtagen  für  den
 Zugewinnausgleich,  insbesondere  mit  §  1384  BGB,  entsprä-
 che  Wünschen,  die  aus  der  Anwaltschaft  geäußert  worden
 sind.  Es  würde  den  Versorgungsträgern  allerdings  erhebliche
 praktische  Schwierigkeiten  bereiten,  wenn  sie  nicht  mehr
 wie  bislang  in  monatlichen  Zeitabschnitten  rechnen  könnten.

 Absatz  2  regelt,  wann  ein  Anrecht  der  Ehezeit  zuzurechnen
 ist.  Diese  Frage  bereitet  keine  Probleme,  wenn  die  Beiträge
 für  den  Erwerb  des  in  der  Ehezeit  erworbenen  Anrechts  auch
 in  der  Ehezeit  entrichtet  worden  sind  und  die  entsprechenden
 Bestandteile  des  Anrechts  deshalb  der  Ehezeit  zugeordnet
 werden  können.  Fraglich  ist  die  Zuordnung  aber  dann,  wenn
 diese Zeiträume nicht deckungsgleich sind.

 Absatz  2  bestimmt  insoweit,  dass  für  die  Zuordnung  eines
 Anrechts  zur  Ehezeit  der  Zeitpunkt  seines  Erwerbs  maßgeb-
 lich  ist.  Diesen  bestimmen  die  einschlägigen  Regelungen  des
 jeweiligen  Versorgungssystems.  Mit  der  Regelung  wird
 somit  ein  Gleichlauf  zwischen  versorgungsausgleichsrecht-
 licher  und  versorgungsrechtlicher  Bewertung  geschaffen.  Im
 Einzelnen gilt danach Folgendes:

 In  der  gesetzlichen  Rentenversicherung  werden  die  Beiträge
 normalerweise  direkt  aus  dem  Arbeitsentgelt  gezahlt,  so  dass
 es  hier  darauf  ankommt,  wann  die  entsprechende  Arbeits-
 leistung  erbracht  wurde.  Fällt  diese  in  die  Ehezeit,  so  ist  der
 entsprechende  Bestandteil  des  Anrechts  auch  der  Ehezeit  zu-
 zuordnen,  gleichgültig,  ob  die  Beiträge  tatsächlich  auch  in
 der  Ehezeit  gezahlt  wurden.  Anders  verhält  es  sich  jedoch
 beispielsweise  mit  Beiträgen  von  versicherungspflichtigen
 Selbstständigen  oder  auch  mit  freiwilligen  Beiträgen.  Hier
 ist  der  Zeitpunkt  der  Beitragszahlung  maßgeblich.  Werden
 also  solche  Beiträge  in  der  Ehezeit  gezahlt,  so  sind  die  ent-
 sprechenden  Bestandteile  des  Anrechts  auch  der  Ehezeit  zu-
 zuordnen.  Damit  werden  Abgrenzungsprobleme  gelöst,  die
 beispielsweise  Gegenstand  der  Entscheidung  des  Bundes-
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gerichtshofs  vom  27.  März  1985  –  IVb  ZB  789/81  =  FamRZ
 1985, 687, waren.

 In  der  Beamtenversorgung  ist  für  den  Erwerb  eines  Anrechts
 die  Dienstzeit  maßgeblich.  Ein  Anrecht  ist  also  insoweit  der
 Ehezeit zuzuordnen, als die Dienstzeit in die Ehezeit fällt.

 In  der  berufsständischen  Versorgung  ist  ähnlich  wie  in  der
 gesetzlichen  Rentenversicherung  zwischen  Pflichtbeiträgen
 und  freiwilligen  Beiträgen  zu  unterscheiden.  Eine  Beitrags-
 pflicht  entsteht  auch  hier  durch  geleistete  Arbeit,  so  dass  für
 die  Zuordnung  eines  entsprechenden  Bestandteils  eines  An-
 rechts  maßgeblich  ist,  ob  die  geleistete  Arbeit  in  die  Ehezeit
 fällt  oder  nicht.  Dagegen  ist  bei  freiwilligen  Beiträgen  ent-
 scheidend,  wann  die  Zahlung  erfolgt  ist.  In  diesem  Fall  sind
 nur  diejenigen  Beiträge  auszugleichen,  die  in  der  Ehezeit  ge-
 zahlt wurden.

 In  der  betrieblichen  Altersversorgung  kommt  es  auf  den
 Zeitpunkt  der  Arbeitsleistung  an.  Fiel  diese  in  die  Ehezeit,  ist
 das  Anrecht  insoweit  zuzurechnen.  Eine  Ausnahme  davon
 bilden  Zeitwertkonten.  Ein  Zeitwertguthaben  kann  nämlich
 durchaus  auch  in  der  Ehezeit  erwirtschaftet  werden,  aber  es
 dient  dennoch  nicht  der  Altersversorgung,  sondern  der  Fi-
 nanzierung  einer  Freistellung  vor  dem  Ruhestand.  Deshalb
 ist  das  Zeitwertguthaben  selbst  auch  nicht  in  den  Versor-
 gungsausgleich  einzubeziehen,  soweit  die  Freistellung  nicht
 in  die  Ehezeit  fällt.  Dies  entspricht  der  bislang  herrschenden
 Auffassung  ebenso  wie  dem  Vorschlag  der  Kommission
 „Strukturreform  des  Versorgungsausgleichs“  (Abschluss-
 bericht,  S.  93  f.).  Aber  auch  die  wegen  der  Bildung  des  Zeit-
 wertguthabens  noch  nicht  fällig  gewordenen  Sozial-
 versicherungsbeiträge  können  noch  keine  Anrechte  in  der
 gesetzlichen  Rentenversicherung  sichern,  die  in  einem  Ver-
 sorgungsausgleich  zu  berücksichtigen  wären,  wenn  die
 Freistellung  vor  Ehezeitende  noch  nicht  begonnen  hat.  Die
 Beiträge  werden  nämlich  erst  in  der  Freistellungsphase  (oder
 in  einem  Störfall)  fällig  und  begründen  erst  dann  Anrechte  in
 der gesetzlichen Rentenversicherung.

 Eine  private  Altersversorgung  wird  durch  Beitragszahlun-
 gen  des  Versicherungsnehmers  aufgebaut,  so  dass  für  den
 Erwerb  eines  Bestandteils  eines  Anrechts  entscheidend  ist,
 wann  der  entsprechende  Beitrag  gezahlt  wird.  Fällt  die
 Beitragszahlung  also  in  die  Ehezeit,  so  ist  der  entsprechende
 Bestandteil  eines  Anrechts  der  Ehezeit  zuzuordnen;  anderen-
 falls nicht.

 Nach  Absatz  3  wird  der  Versorgungsausgleich  bei  einer  Ehe-
 dauer  von  bis  zu  zwei  Jahren  grundsätzlich  ausgeschlossen.
 Die  Vorschrift  basiert  im  Ansatz  auf  der  Empfehlung  der
 Kommission  „Strukturreform  des  Versorgungsausgleichs“
 (Abschlussbericht,  S.  36  ff.).  Die  Vorschrift  hat  zum  einen
 den  Zweck,  Versorgungsträger  und  Familiengerichte  zu  ent-
 lasten.  Zum  anderen  besteht  auch  aus  Sicht  der  Eheleute  bei
 kurzen  Ehezeiten  regelmäßig  kein  Bedarf,  den  Versorgungs-
 ausgleich  durchzuführen:  Da  die  Scheidung  gemäß  §  1565
 Abs.  2,  §  1566  Abs.  1  BGB  grundsätzlich  eine  einjährige
 Trennung  voraussetzt,  hat  die  Versorgungsgemeinschaft  der
 Eheleute  in  den  Fällen  des  Absatzes  3  tatsächlich  nur  höchs-
 tens ein Jahr bestanden.

 Eine  Schutzlücke  besteht  auch  in  dem  Fall  nicht,  dass  ein
 Kind  aus  einer  kurzen  Ehe  hervorgegangen  ist:  Denn  hier  er-
 wirbt  regelmäßig  die  Ehefrau  Anrechte  aus  Kindererzie-
 hungszeiten  in  der  gesetzlichen  Rentenversicherung.  Bei  ei-

 nem  durchschnittlichen  Einkommen  des  Ehemannes  tritt  in
 der  Regel  keine  Ausgleichspflicht  ein.  Denn  der  Anwart-
 schaftserwerb  aus  Kindererziehungszeiten  knüpft  an  das  ren-
 tenrechtliche  Durchschnittseinkommen  an,  so  dass  die  in  der
 Ehezeit  von  den  Eheleuten  erworbenen  Anrechte  in  diesem
 Fall  gleich  hoch  sind.  Sofern  das  Einkommen  des  Eheman-
 nes  unterdurchschnittlich  ist,  würde  es  –  was  nach  geltendem
 Recht  nicht  selten  geschieht  –  sogar  zu  einer  Ausgleichs-
 pflicht  der  Ehefrau  kommen,  weil  die  von  ihr  durch  die  Kin-
 dererziehungszeiten  erworbenen  Anrechte  höher  sind  als  die
 vom  Ehemann  erworbenen  Anrechte  aus  unterdurchschnitt-
 lich entlohnter Erwerbsarbeit.

 Zu §  4  (Auskunftsansprüche)

 Die  Vorschrift  regelt  an  hervorgehobener  Stelle  die  Voraus-
 setzungen  für  die  wechselseitigen  Auskunftsansprüche  der
 Beteiligten  über  auszugleichende  Versorgungen.  Dies  unter-
 streicht  die  Bedeutung  dieser  Ansprüche:  Ohne  umfassende
 Auskünfte  über  die  Anrechte  der  Eheleute  können  Entschei-
 dungen  über  den  Versorgungsausgleich  nicht  getroffen  wer-
 den.  Erforderlich  im  Sinne  des  §  4  VersAusglG  ist  eine  Aus-
 kunft  dann,  wenn  sie  zur  Wahrnehmung  der  Rechte  oder
 Interessen  im  Zusammenhang  mit  dem  Versorgungsaus-
 gleich benötigt wird.

 Absatz  1  führt  die  vielfältigen  materiell-rechtlichen  gegen-
 seitigen  Auskunftsansprüche  der  Eheleute  aus  dem  bisheri-
 gen  Recht  in  einer  zentralen  Norm  zusammen  und  regelt  die-
 se  einheitlich  mit  einer  neuen  Systematik.  Bislang  fanden
 sich  diese  Ansprüche  in  §  1587e  Abs.  1,  §  1587k  Abs.  1
 BGB,  jeweils  in  Verbindung  mit  §  1580  BGB,  sowie  in  §  3a
 Abs.  8,  §  9  Abs.  4  und  §  10a  Abs.  11  VAHRG.  Verfahrens-
 rechtliche  Auskunftspflichten  der  Beteiligten  gegenüber
 dem  Gericht  sind  künftig  in  §  220  FamFG-VAE  geregelt.
 Diese  Regelungen  machen  indes  materiell-rechtliche  Aus-
 kunftspflichten  der  Beteiligten  untereinander  nicht  entbehr-
 lich,  insbesondere  dann,  wenn  sie  vorab  den  Versorgungs-
 ausgleich  in  einer  Scheidungsfolgenvereinbarung  regeln
 möchten  und  hierfür  entsprechende  Informationen  benö-
 tigen.

 Neben  den  Ansprüchen  der  Eheleute,  einander  Auskunft  zu
 erteilen,  besteht  nach  Absatz  2  hilfsweise  ein  Auskunftsrecht
 eines  Ehegatten  gegenüber  den  Versorgungsträgern  des  an-
 deren  Ehegatten.  Auch  diese  neue  Vorschrift  fasst  die  bishe-
 rigen  materiellen  Auskunftsansprüche  im  Verhältnis  zu  den
 Versorgungsträgern  zusammen  und  erweitert  den  Anwen-
 dungsbereich  auf  alle  Versorgungsträger.  Bisher  waren  ent-
 sprechende  Ansprüche  für  das  Abänderungsverfahren  in
 §  10a  Abs.  11  Satz  2  VAHRG  und  für  den  verlängerten
 schuldrechtlichen  Versorgungsausgleich  in  §  3a  Abs.  8
 Satz  2  VAHRG  normiert.  Die  mangelnde  Auskunftsbereit-
 schaft  des  auskunftsverpflichteten  Ehegatten  wird  der  aus-
 gleichsberechtigte  Ehegatte  gegenüber  den  Versorgungsträ-
 gern  nachweisen  müssen,  beispielsweise  durch  eine
 vergebliche Mahnung.

 Nach  Absatz  3  kann  auch  ein  Versorgungsträger  bei  einem
 berechtigten  Interesse  entweder  Auskunft  von  den  Eheleu-
 ten,  ihren  Hinterbliebenen  oder  Erben  sowie  von  anderen
 Versorgungsträgern  verlangen.  Letzteres  betrifft  insbesonde-
 re  die  Konstellation,  dass  ein  Versorgungsträger  die  Höhe
 der  auszugleichenden  Versorgung  nicht  selbstständig  zu  er-
 mitteln  vermag,  weil  diese  von  der  Höhe  einer  anderen  Ver-
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sorgung  abhängig  ist,  etwa  bei  einer  Gesamtversorgung.
 Auch  bei  der  Teilhabe  an  der  Hinterbliebenenversorgung
 kann  eine  solche  Auskunft  benötigt  werden  (siehe  auch  §  3a
 Abs.  8  Satz  3  VAHRG)  oder  bei  einem  Anpassungsverfah-
 ren nach den §§  32 bis 36 VersAusglG.

 In  Absatz  4  sind  wie  im  bisherigen  Recht  (§  1587e  Abs.  1,
 §  1587k  Abs.  1  BGB)  die  weiteren  Einzelheiten  der  Aus-
 kunftspflicht  durch  einen  Verweis  auf  das  Unterhaltsrecht
 geregelt.

 Neben  den  in  den  Absätzen  1  bis  4  geregelten  Auskunftsan-
 sprüchen  besteht  die  verfahrensrechtliche  Auskunftspflicht
 nach  §  220  FamFG-VAE:  Das  Gericht  holt  die  erforderli-
 chen  Auskünfte  von  Amts  wegen  von  den  Versorgungsträ-
 gern  ein,  so  dass  für  die  Eheleute  in  der  Regel  kein  Anlass
 besteht,  die  in  §  4  VersAusglG  geregelten  Auskunftsansprü-
 che  gesondert  geltend  zu  machen.  Wenn  das  Gericht  nach
 dem  Amtsermittlungsgrundsatz  Auskünfte  einholt  und  eine
 Partei  nicht  mitwirkt,  ist  das  Gericht  gehalten  zu  reagieren,
 um  Verfahrensverzögerungen  zu  vermeiden.  Tut  es  das
 nicht,  muss  den  Parteien  die  Möglichkeit  erhalten  bleiben,
 von  sich  aus  das  Verfahren  zu  beschleunigen,  indem  sie  den
 Auskunftsanspruch  des  mitwirkenden  Ehegatten  gegen  den
 säumigen  geltend  machen  können.  In  der  Praxis  wird  diese
 Anspruchskonkurrenz  aber  künftig  eine  noch  geringere  Rol-
 le  spielen  als  bisher:  Nach  §  95  Abs.  4  FamFG  kann  das
 Familiengericht  zur  Durchsetzung  der  Auskunftspflichten
 auch  Zwangshaft  nach  §  888  der  Zivilprozessordnung  (ZPO)
 anordnen.  Dies  war  nach  dem  bislang  geltenden  Verfahrens-
 recht nicht möglich.

 Schließlich  ist  zu  beachten,  dass  gegebenenfalls  weitere  ma-
 terielle  Auskunftsansprüche  der  Beteiligten  aus  dem  jeweili-
 gen  materiellen  Leistungsrecht  geltend  gemacht  werden
 können.  Als  Rechtsgrundlagen  für  Auskünfte  kommen  bei-
 spielsweise  die  §§  109,  149  Abs.  3  und  4  sowie  §  196  Abs.  1
 SGB  VI  oder  §  4a  BetrAVG  in  Betracht.  Im  Bereich  privater
 Versorgungsträger  bestehen  unter  Umständen  vertragliche
 Auskunfts- und Informationsansprüche.

 Zu §  5  (Bestimmung  von  Ehezeitanteil  und  Ausgleichs-
 wert)

 §  5  VersAusglG  regelt  die  grundlegenden  Pflichten  bei  der
 Ermittlung  der  Ehezeitanteile  und  der  hierauf  beruhenden
 Ausgleichswerte  (vgl.  §  1  Abs.  2  VersAusglG).  Die  Berech-
 nung  der  Ehezeitanteile  obliegt  nach  Absatz  1  den  Ver-
 sorgungsträgern.  Den  Stichtag  dafür  bestimmt  Absatz  2.
 Absatz  3  stellt  klar,  dass  die  abschließende  Bestimmung  des
 Ausgleichswerts  wie  im  geltenden  Recht  Sache  des  Gerichts
 ist;  jedoch  wird  den  Versorgungsträgern  auferlegt,  dafür
 einen  Vorschlag  zu  unterbreiten.  Das  Gleiche  gilt  für  den
 korrespondierenden  Kapitalwert  nach  §  47  VersAusglG,  den
 die  Versorgungsträger  gegebenenfalls  zusätzlich  zu  ermitteln
 haben.  Nach  Absatz  4  sind  für  bestimmte  Fälle  des
 schuldrechtlichen  Ausgleichs  nur  Rentenbeträge  zu  berech-
 nen.  Absatz  5  verweist  für  die  Einzelheiten  der  Berechnung
 auf die Bestimmungen in den §§  39 bis 47 VersAusglG.

 Die  in  Absatz  1  normierte  Verpflichtung  des  Versorgungs-
 trägers,  den  Ehezeitanteil  zu  ermitteln,  ist  in  dieser  Form
 neu.  Zwar  haben  schon  bisher  die  gesetzlichen  Rentenversi-
 cherungsträger,  die  Privatversicherungen,  die  Träger  der  Be-
 amtenversorgung,  die  Zusatzversorgungen  des  öffentlichen

 oder  kirchlichen  Dienstes  und  einige  betriebliche  Versor-
 gungsträger  dem  Gericht  einen  bereits  berechneten  Ehezeit-
 anteil  des  Anrechts  übermittelt.  Andere  Versorgungsträger
 haben  bislang  lediglich  die  Daten  der  Betriebszugehörigkeit
 und  den  Wert  der  Versorgung  mitgeteilt.  Nach  bisherigem
 Recht  war  dies  zulässig,  weil  formal  das  Familiengericht  für
 die  Berechnung  des  Ehezeitanteils  auf  Grundlage  der  mit-
 geteilten  Daten  zuständig  war.  Die  Ermittlung  des  Ehezeit-
 anteils  wird  nun  generell  in  die  Hand  des  Versorgungsträgers
 gelegt,  weil  dieser  den  Wert  der  Versorgung  aus  dem  eigenen
 Versorgungssystem  und  auf  Grund  der  ihm  vertrauten  recht-
 lichen Regelungen am besten zu berechnen vermag.

 Nach  Absatz  1  sind  die  Versorgungsträger  verpflichtet,  den
 Ehezeitanteil  in  der  von  ihrem  jeweiligen  Versorgungssys-
 tem  verwandten  Bemessungs-  bzw.  Bezugsgröße  zu  bestim-
 men,  also  insbesondere  als  Rentenbetrag  oder  Kapitalwert,
 aber  beispielsweise  auch  als  Punktwert  oder  Kennzahl:  So
 kann  die  gesetzliche  Rentenversicherung  etwa  Entgeltpunk-
 te  verwenden,  die  kapitalgedeckten  Systeme  der  privaten
 Altersvorsorge  können  Kapitalwerte,  die  berufsständischen
 Versorgungswerke  auch  Versorgungspunkte,  Leistungszah-
 len  oder  Steigerungszahlen  errechnen.  Diese  Flexibilität  und
 Praxisnähe  ist  deswegen  möglich,  weil  das  neue  Ausgleichs-
 system  –  anders  als  das  bisherige  Recht  –  nicht  darauf  ange-
 wiesen  ist,  alle  Anrechte  für  Ausgleichszwecke  vergleichbar
 zu machen.

 Absatz  2  Satz  1  normiert  das  Stichtagsprinzip.  Maßgeblicher
 Zeitpunkt  für  die  Bewertung  des  Ehezeitanteils  –  und  damit
 auch  für  die  Bestimmung  des  Ausgleichswerts  –  ist  das  Ende
 der  Ehezeit  (§  3  Abs.  1  VersAusglG).  Die  Anrechte  sind
 grundsätzlich  zu  diesem  Zeitpunkt  zu  bewerten.  Insoweit
 wird  zugleich  die  fehlerhafte  wiederholte  Bezugnahme  in
 §  1587a  Abs.  2  BGB  auf  den  „Eintritt  der  Rechtshängigkeit
 des Scheidungsantrags“ geändert.

 Absatz  2  Satz  2  regelt  eine  Ausnahme  vom  Stichtagsprinzip
 für  die  Fälle,  in  denen  sich  Änderungen  zwischen  Ehezeit-
 ende  und  Entscheidung  ergeben.  Führen  diese  rückwirkend
 zu  einer  anderen  Bewertung  des  Ehezeitanteils  und  damit
 des  Ausgleichswerts,  sollen  sie  bei  der  Entscheidung  berück-
 sichtigt  werden.  Dies  ergibt  sich  aus  dem  Rechtsgedanken
 der  §§  225,  226  FamFG-VAE  (bisher  §  10a  VAHRG),
 wonach  eine  rechtskräftige  Entscheidung  zum  Versorgungs-
 ausgleich  abgeändert  werden  kann,  wenn  sich  der  beim
 Wertausgleich  bei  der  Scheidung  zugrunde  gelegte  Aus-
 gleichswert  aus  rechtlichen  oder  tatsächlichen  Gründen
 nachträglich  wesentlich  ändert.  Es  entspricht  der  bisherigen
 ständigen  Rechtsprechung  des  Bundesgerichtshofs  seit  sei-
 ner  Entscheidung  vom  6.  Juli  1988  –  IVb  ZB  151/84  =
 FamRZ  1988,  1148,  diese  nachehezeitlichen  Veränderungen
 auch  bereits  bis  zur  letzten  Tatsachenentscheidung  im  Erst-
 verfahren  zu  berücksichtigen.  Ein  typischer  Fall  ist  gegeben,
 wenn  die  ausgleichspflichtige  Person  nach  dem  Ende  der
 Ehezeit,  aber  vor  der  Entscheidung  über  den  Wertausgleich
 dienstunfähig wird.

 Nicht  zu  berücksichtigen  ist  aber  wie  bei  §  225  FamFG-VAE
 die  übliche  Wertentwicklung  des  Anrechts,  etwa  durch  zwi-
 schenzeitlich  erfolgte  Anpassungen  der  Bemessungsgrund-
 lagen  für  die  Anwartschaft,  also  die  Dynamik,  die  dem
 jeweiligen  Anrecht  innewohnt.  Gleiches  gilt  für  nach-
 ehezeitliche  Veränderungen,  die  keinen  Bezug  zur  Ehezeit
 haben, wie etwa spätere Beförderungen.
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Absatz  3  gibt  den  Versorgungsträgern  auf,  mit  der  Berech-
 nung  des  Ehezeitanteils  auch  einen  Vorschlag  für  die  Be-
 stimmung  des  Ausgleichswerts  zu  unterbreiten.  In  vielen
 Fällen,  beispielsweise  bei  der  gesetzlichen  Rentenversiche-
 rung,  beträgt  der  Ausgleichswert  exakt  die  Hälfte  des  Ehe-
 zeitanteils:  Sind  etwa  8,4  Entgeltpunkte  erworben  worden,
 so  schlägt  die  gesetzliche  Rentenversicherung  die  Über-
 tragung  eines  Anrechts  in  Höhe  von  4,2  Entgeltpunkten  vor.
 Abweichungen  von  der  numerischen  Halbteilung  werden  die
 Vorschläge  privater  Versorgungsträger  enthalten,  sofern
 sie  von  der  Möglichkeit  eines  Kostenabzugs  nach  §  13
 VersAusglG  Gebrauch  machen:  Denn  dieser  Kostenabzug
 findet  seinen  Niederschlag  noch  nicht  bei  der  Berechnung
 des  Ehezeitanteils,  wohl  aber  beim  Vorschlag  für  den  Aus-
 gleichswert.  Schließlich  sind  Teilungsformen  möglich,  bei
 denen  das  Deckungskapital  in  der  Weise  verteilt  wird,  dass
 für  die  Ehegatten  gleich  hohe  Rentenbeträge  erzeugt  werden
 (siehe  die  Begründung  zu  §  11  Abs.  1  Satz  2  Nr.  2
 VersAusglG).  Auch  hier  kann  es  zu  Abweichungen  von  der
 numerischen Halbteilung des Ehezeitanteils kommen.

 Absatz  3  bestimmt  weiter,  dass  die  Versorgungsträger  zu-
 sätzlich  einen  korrespondierenden  Kapitalwert  nach  §  47
 VersAusglG  zu  berechnen  und  vorzuschlagen  haben,  wenn
 ein  Ausgleichswert  in  anderer  Form  als  in  einem  Kapitalwert
 ermittelt  wird,  etwa  als  Entgeltpunkt,  als  Rentenbetrag  oder
 als  andere  Bezugsgröße.  Dem  Familiengericht,  aber  auch
 den  Eheleuten,  stehen  damit  für  alle  Anrechte  Werte  zur  Ver-
 fügung,  die  den  Stichtagswert  der  jeweiligen  Ausgleichs-
 werte  als  Kapitalbetrag  ausdrücken.  Sie  drücken  den  aktuel-
 len  Wert  der  Anwartschaften  aus,  die  sich  oft  erst  Jahrzehnte
 später  realisieren.  Diese  Werte  können  dann  bei  Bedarf  in
 einer  Vorsorgevermögensbilanz  einander  gegenübergestellt
 werden.  Der  Wert  und  die  Verteilung  der  Vorsorgeanrechte
 werden  so  auch  für  die  Eheleute  anschaulich  und  verständ-
 lich.  Eine  Vorsorgevermögensbilanz  ist  in  folgenden  Fällen
 hilfreich:

 –  für  Vereinbarungen  der  Eheleute  über  den  Versorgungs-
 ausgleich  und  gegebenenfalls  über  weitere  Folgesachen
 (Unterhalt und Zugewinnausgleich);

 –  für  die  Prüfung  des  Gerichts,  ob  der  Versorgungsaus-
 gleich  aus  Härtefallgründen  nach  §  27  VersAusglG  aus-
 zuschließen ist;

 –  für  die  Prüfung  des  Gerichts,  ob  die  Durchführung  des
 Versorgungsausgleichs  trotz  geringfügiger  Wertunter-
 schiede  am  Stichtag  nach  §  18  Abs.  3  VersAusglG  gebo-
 ten ist.

 Absatz  3  stellt  zugleich  klar,  dass  die  Berechnung  des  Ehe-
 zeitanteils  nach  Absatz  1  und  der  Vorschlag  des  Ausgleichs-
 werts  durch  den  Versorgungsträger  nach  Absatz  3  das  Fami-
 liengericht  nicht  von  der  Verantwortung  entbinden,  die
 Auskünfte  zu  prüfen  und  den  Ausgleichswert  festzusetzen.
 Ermöglicht  wird  diese  Prüfung  auch  durch  §  220  Abs.  4
 FamFG-VAE:  Hiernach  sind  die  Versorgungsträger
 verpflichtet,  nicht  nur  die  nach  §  5  VersAusglG  benötigten
 Werte  mitzuteilen,  sondern  auch  die  hierfür  erforderlichen
 Berechnungen  kurz  und  verständlich  darzustellen,  ein-
 schließlich  der  maßgeblichen  Rechnungsgrundlagen  und
 Regelungen.  Nach  §  220  Abs.  4  Satz  2  FamFG-VAE  kann
 das  Gericht  bei  etwaigen  Zweifeln  oder  lückenhaften  Aus-
 künften  zudem  die  Versorgungsträger  von  Amts  wegen  oder
 auf  Antrag  eines  Beteiligten  auffordern,  die  Einzelheiten  der

 Wertermittlung  zu  erläutern.  Dies  wird  aber  in  aller  Regel
 nicht  erforderlich  sein,  da  die  Versorgungsträger  die  Aus-
 künfte  meist  automatisiert  erteilen  und  die  nötigen  ergänzen-
 den  Erläuterungen,  sobald  sie  einmal  in  der  EDV  hinterlegt
 sind, ebenfalls automatisiert werden können.

 Nach  Absatz  4  ermitteln  die  Versorgungsträger  abweichend
 von  der  Regelung  in  Absatz  3  den  Ehezeitanteil  lediglich  als
 Rentenbetrag,  wenn  es  um  eine  Entscheidung  über  eine
 schuldrechtliche  Ausgleichsrente  nach  den  §§  20  und  21
 VersAusglG  oder  über  die  Teilhabe  an  der  Hinterbliebenen-
 versorgung  nach  den  §§  25  und  26  VersAusglG  geht.  Der
 Rentenbetrag  ist  hier  zweckdienlich,  weil  es  um  den  Aus-
 gleich  laufender  Versorgungen  geht.  Bei  dem  Anspruch  auf
 Ausgleich  von  Kapitalzahlung  nach  §  22  VersAusglG  und
 der  Abfindung  der  künftigen  schuldrechtlichen  Ausgleichs-
 rente  nach  den  §§  23  und  24  VersAusglG  hingegen  ist  eine
 Kapitalzahlung  auf  Grundlage  des  Ausgleichswerts  zu  er-
 bringen.  Insoweit  gelten  also  nur  die  Berechnungspflichten
 nach  den  Absätzen  1  und  3  (zur  Ermittlung  des  Zeitwerts  bei
 der Abfindung siehe die Begründung zu §  24 VersAusglG).

 Absatz  5  stellt  klar,  dass  die  weiteren  Einzelheiten  der  Wert-
 ermittlung  in  den  §§  39  bis  47  VersAusglG  geregelt  sind.
 Aus  Gründen  der  besseren  Lesbarkeit  des  Gesetzes  wurden
 die  entsprechenden  Bestimmungen  dorthin  verlagert.  Damit
 unterscheidet  sich  das  Gesetz  vom  bislang  geltenden  Recht,
 wo  die  Wertermittlungsvorschriften  in  §  1587a  BGB  ein  er-
 hebliches  Zugangshindernis  für  die  weitere  Auseinanderset-
 zung  mit  dem  Versorgungsausgleich  in  §  1587b  ff.  BGB
 darstellten.  Diese  Barriere  ist  mit  der  neuen  Systematik  be-
 seitigt.

 Zu Kapitel 2  (Ausgleich)

 Während  Kapitel  1  die  Grundlagen  des  Ausgleichs  regelt,
 bestimmen  die  Regelungen  in  Kapitel  2,  wie  die  Teilung
 durchzuführen  ist.  Der  Ausgleich  kann  durch  Vereinbarung
 geregelt  werden  (Abschnitt  1).  Geschieht  dies  nicht,  so  wird
 in  der  Mehrzahl  der  Fälle  der  Wertausgleich  bei  der  Schei-
 dung  (Abschnitt  2)  abschließend  durchgeführt.  Soweit  An-
 rechte  hierbei  nicht  ausgeglichen  werden  können,  kann  es
 zum  nachgelagerten  Ausgleich  über  die  Ausgleichsansprü-
 che  nach  der  Scheidung  kommen  (Abschnitt  3).  Die  Härte-
 fälle sind schließlich in Abschnitt 4 geregelt.

 Zu Abschnitt 1  (Vereinbarungen  über  den  Versorgungs-
 ausgleich)

 Die  Reform  der  Bestimmungen  über  vertragliche  Vereinba-
 rungen  der  Eheleute  soll  deren  Dispositionsmöglichkeiten
 stärken.  Gleichzeitig  werden  die  Vorschriften  gestrafft  und
 vereinfacht.

 Nach  bisherigem  Recht  können  Vereinbarungen  über  den
 Versorgungsausgleich  entweder  im  Rahmen  eines  Ehever-
 trages  nach  §  1408  Abs.  2  BGB  oder  im  Rahmen  einer
 Scheidungsfolgenvereinbarung  gemäß  §  1587o  BGB  ge-
 schlossen  werden.  Nach  §  1408  Abs.  2  BGB  können  die
 Eheleute  in  einem  Ehevertrag  durch  eine  ausdrückliche  Ver-
 einbarung  den  Versorgungsausgleich  ganz  oder  teilweise
 ausschließen.  Eine  solche  Vereinbarung  bedarf  nach  bislang
 geltendem  Recht  gemäß  §  1410  BGB  der  notariellen  Beur-
 kundung  bei  gleichzeitiger  Anwesenheit  beider  Ehegatten.
 Die  Vereinbarung  ist  gemäß  §  1408  Abs.  2  Satz  2  BGB  un-
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wirksam,  wenn  innerhalb  eines  Jahres  ein  Scheidungsantrag
 eingereicht  wurde.  Nach  §  1587o  Abs.  1  Satz  1  BGB  können
 die  Eheleute  im  Zusammenhang  mit  der  Scheidung  eine
 Vereinbarung  über  den  Ausgleich  von  Anwartschaften  oder
 Anrechten  auf  eine  Versorgung  wegen  Alter  oder  verminder-
 ter  Erwerbsfähigkeit  schließen.  Diese  bedarf  gemäß  §  1587o
 Abs.  2  Satz  1  BGB  der  notariellen  Beurkundung  oder  der
 Aufnahme  in  das  gerichtliche  Protokoll  gemäß  §  1587o
 Abs.  2  Satz  2  BGB  in  Verbindung  mit  §  127a  BGB  und  dar-
 über  hinaus  der  Genehmigung  des  Familiengerichts
 (§  1587o  Abs.  2  Satz  3  BGB).  Diese  Vorschriften  mit  den
 beschriebenen  Schutzmechanismen  waren  das  Ergebnis
 einer  ausführlichen  Diskussion  im  Gesetzgebungsverfahren
 zum  Ersten  Gesetz  zur  Reform  des  Ehe-  und  Familienrechts
 –  1.  EheRG  –  (siehe  im  Einzelnen  hierzu  BVerfG  vom  4.  Mai
 1982  –  1  BvL  26/77  =  FamRZ  1982,  769).  Insgesamt  ist  so
 eine  komplizierte  und  nur  schwer  handhabbare  Rechtslage
 entstanden.

 Mit  der  Reform  werden  die  formellen  und  materiellen  Vor-
 aussetzungen  für  Vereinbarungen  über  den  Versorgungsaus-
 gleich  in  den  §§  6  bis  8  VersAusglG  zusammengefasst.
 §  1408  Abs.  2  BGB  enthält  deshalb  nur  noch  einen  Verweis
 auf diese Vorschriften.

 Unterschiedliche  Regelungstatbestände  entfallen  somit.  Die
 bislang  teilweise  schwierige  Abgrenzung  zwischen  Verein-
 barungen  im  Sinne  des  §  1408  Abs.  2  BGB  und  des  §  1587o
 BGB  wird  entbehrlich  (hierzu  Hauß,  Versorgungsaus-
 gleichsvereinbarungen  und  ihre  Einordnung,  FPR  2005,
 S.  135).  Zugleich  wird  die  ohnehin  leicht  zu  umgehende
 Frist  des  §  1408  Abs.  2  Satz  2  BGB  aufgegeben.  Wirksame
 Vereinbarungen  zum  Versorgungsausgleich  können  damit
 jederzeit  getroffen  werden.  Darüber  hinaus  entfällt  das  rich-
 terliche Genehmigungserfordernis.

 Der  erforderliche  Schutz  der  Eheleute  wird  nach  wie  vor
 durch  Formvorschriften  (§  7  VersAusglG)  sowie  die  richter-
 liche  Prüfung  der  materiellen  Wirksamkeit  im  Verfahren  (§  8
 VersAusglG)  erreicht.  Maßstab  dieser  Überprüfung  ist  die
 neuere  Rechtsprechung  von  Bundesverfassungsgericht  und
 Bundesgerichtshof  zur  Inhalts-  und  Ausübungskontrolle  von
 Eheverträgen  (BVerfG  vom  6.  Februar  2001  –  1  BvR  12/92
 =  FamRZ  2001,  343;  BGH  vom  11.  Februar  2004  –  XII  ZR
 265/02  =  FamRZ  2004,  601).  Wegen  dieser  bereits  nach  gel-
 tendem  Recht  regelmäßig  durchzuführenden  Inhalts-  und
 Ausübungskontrolle,  auf  die  §  8  Abs.  1  VersAusglG  Bezug
 nimmt,  bedarf  es  der  bisher  erforderlichen  Genehmigung
 nach §  1587o Abs.  2 Satz  3 BGB nicht mehr.

 Zu §  6  (Regelungsbefugnisse der Ehegatten)

 Absatz  1  Satz  1  enthält  den  Grundsatz,  dass  auch  der  Versor-
 gungsausgleich  der  Dispositionsbefugnis  der  Eheleute  unter-
 liegt.  Damit  betont  die  Reform,  dass  Vereinbarungen  der
 Eheleute  über  den  Versorgungsausgleich  grundsätzlich  er-
 wünscht sind.

 Absatz  1  Satz  2  gibt  Regelbeispiele  für  die  Ausgestaltung
 von  Vereinbarungen.  Damit  sollen  die  Eheleute  und  die
 rechtsberatenden  Berufe  auf  ihre  Handlungsmöglichkeiten
 hingewiesen  werden.  Mit  diesen  Regelbeispielen  wird  zu-
 gleich  deutlich,  dass  die  bisherige  Rechtsprechung  zur  Nich-
 tigkeit  von  anrechtsbezogenen  Teilausschlüssen  des  Versor-
 gungsausgleichs  wegen  der  künftigen  anrechtsbezogenen

 Teilung  hinfällig  ist.  Nach  ständiger  Rechtsprechung  des
 Bundesgerichtshofs  ist  eine  Vereinbarung  über  einen  Teil-
 ausschluss  eines  Anrechts  nichtig,  wenn  diese  teilweise  Re-
 gelung  zur  Folge  hatte,  dass  im  Rahmen  einer  Gesamtbilanz
 zulasten  des  insgesamt  ausgleichspflichtigen  Ehegatten
 mehr  Rentenanwartschaften  übertragen  worden  wären  als
 ohne  die  Vereinbarung  (BGH  vom  7.  Oktober  1987  –  IVb  ZB
 4/87  =  FamRZ  1988,  153).  Dies  war  immer  dann  zwangsläu-
 fig  der  Fall,  wenn  der  Teilausschluss  ein  Anrecht  des  insge-
 samt  ausgleichsberechtigten  Ehegatten  betraf,  weil  dies  zu
 einer  höheren  Ausgleichspflicht  der  insgesamt  ausgleichs-
 pflichtigen  Person  führte.  Durch  die  Abkehr  vom  Einmal-
 ausgleich  zugunsten  einer  anrechtsbezogenen  Teilung  kann
 dieses  Problem  nicht  mehr  entstehen.  Gleichzeitig  entstehen
 so größere Gestaltungsmöglichkeiten für die Eheleute.

 Nummer  1  stellt  klar,  dass  die  Eheleute  den  Versorgungsaus-
 gleich  ganz  oder  teilweise  in  die  Regelung  der  ehelichen  Ver-
 mögensverhältnisse  bei  der  Scheidung  einbeziehen  können.
 Damit  wird  deutlich  gemacht,  dass  der  Versorgungsaus-
 gleich  nicht  zwangsläufig  gesondert  von  den  sonstigen  Ver-
 mögensangelegenheiten  zu  regeln  ist,  wie  das  nach  bislang
 geltendem  Recht  häufig  der  Fall  ist.  So  können  im  Rahmen
 einer  notariellen  Vereinbarung  etwa  die  Stichtagswerte  der
 Anrechte  zugrunde  gelegt  und  der  Wertunterschied  über  an-
 dere  Vermögenswerte  kompensiert  werden,  z.  B.  durch  die
 Einzahlung  von  Beiträgen  in  die  gesetzliche  Rentenversiche-
 rung,  durch  die  Finanzierung  einer  Privatrente  aus  dem  in
 der  Ehe  erworbenen  Sparguthaben  oder  durch  die  Überlas-
 sung  von  Immobilien  für  die  Altersvorsorge.  Solche  Verein-
 barungen  werden  sich  insbesondere  dann  anbieten,  wenn
 Anrechte  dem  Wertausgleich  bei  der  Scheidung  entzogen
 sind,  wie  bei  Versorgungen,  die  im  Ausland  erworben  wur-
 den.  Damit  können  die  Eheleute  in  diesem  Fall  ihre  Angele-
 genheiten  abschließend  regeln  und  sind  nicht  auf  Aus-
 gleichsansprüche nach der Scheidung angewiesen.

 Nummer  2  bestimmt,  dass  die  Eheleute  den  Versorgungsaus-
 gleich  ganz  oder  teilweise  ausschließen  können.  Dies  kann
 beispielsweise  in  Betracht  kommen,  wenn  beide  Ehegatten
 nach  dem  gewählten  Ehemodell  keinen  sozialen  Bedarf  für
 einen  Ausgleich  der  in  der  Ehe  erworbenen  Anrechte  sehen.
 Die  Eheleute  können  auch  vereinbaren,  auf  den  Ausgleich
 der  ergänzenden  Altersvorsorge  zu  verzichten,  also  auf  den
 Ausgleich  von  Betriebsrenten  und  von  Anrechten  aus  der
 privaten  Vorsorge.  In  diesem  Fall  führt  das  Gericht  den  Wert-
 ausgleich  bei  der  Scheidung  nur  für  die  Anrechte  der  Regel-
 sicherungssysteme  durch.  Der  gänzliche  oder  teilweise  Aus-
 schluss  kommt  aber  auch  in  Verbindung  mit  Nummer  1  in
 Betracht,  etwa  dann,  wenn  jeder  Ehegatte  die  selbst  erworbe-
 nen  Versorgungen  behält  und  der  Wertunterschied  am  Ende
 der Ehezeit anderweitig kompensiert wird.

 Nummer  3  regelt,  dass  Vereinbarungen  sich  nicht  auf  den
 Wertausgleich  bei  der  Scheidung  nach  den  §§  9  bis  19
 VersAusglG  beschränken  müssen.  Die  Parteien  können  also
 auch  bestimmen,  dass  Anrechte  nach  den  §§  20  bis  24  aus-
 zugleichen  sind.  Dies  wird  allerdings  nur  ausnahmsweise  in
 Betracht  kommen,  weil  regelmäßig  ein  Interesse  besteht,  die
 Angelegenheiten  abschließend  schon  bei  der  Scheidung  zu
 regeln.

 Absatz  2  regelt,  dass  das  Familiengericht  an  die  Vereinba-
 rungen  der  Eheleute  gebunden  ist,  soweit  diese  den  allgemei-
 nen  vertraglichen  Wirksamkeitsvoraussetzungen  und  den  in
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den  §§  7  und  8  VersAusglG  geregelten  besonderen  Erforder-
 nissen  entsprechen.  Dies  gilt  insbesondere  auch  für  die  in  §  8
 Abs.  1  VersAusglG  normierte  Inhalts-  und  Ausübungs-
 kontrolle.  All  dies  hat  das  Gericht  von  Amts  wegen  zu
 prüfen,  sofern  entsprechende  Anhaltspunkte  vorliegen.
 Wegen  der  Einzelheiten  wird  auf  die  Begründung  zu  den
 §§  7 und 8  VersAusglG verwiesen.

 Hält  die  Vereinbarung  der  inhaltlichen  und  formellen  Kon-
 trolle  stand,  so  stellt  das  Gericht  nach  §  224  Abs.  3
 FamFG-VAE  in  der  Beschlussformel  fest,  dass  insoweit  kein
 Versorgungsausgleich  (durch  das  Familiengericht)  statt-
 findet.  Diese  Entscheidung  erwächst  in  Rechtskraft  (siehe
 die  Begründung  zu  §  224  Abs.  3  FamFG-VAE).  Kommt  das
 Familiengericht  bei  seiner  Prüfung  zu  dem  Ergebnis,  dass
 die  Vereinbarung  unwirksam  ist,  so  führt  es  den  Wertaus-
 gleich  bei  der  Scheidung  von  Amts  wegen  bzw.  das  Verfah-
 ren  über  Ausgleichsansprüche  nach  der  Scheidung  auf  An-
 trag  durch  und  wird  in  den  Gründen  darlegen,  weshalb  es  die
 Unwirksamkeit der Vereinbarung annimmt.

 Zu §  7  (Besondere formelle Wirksamkeitsvoraus-
 setzungen)

 Absatz  1  bestimmt,  dass  wie  im  bisher  geltenden  Recht  Ver-
 träge  über  den  Versorgungsausgleich  notariell  zu  beurkun-
 den  sind.  Sofern  die  Vereinbarung  im  Rahmen  eines  Ehever-
 trags  geschlossen  wird,  ist  nach  Absatz  3  die  strengere
 Formvorschrift  des  §  1410  BGB  maßgeblich;  also  ist  eine
 notarielle  Beurkundung  in  Anwesenheit  beider  Ehegatten  er-
 forderlich.

 Klargestellt  ist  jetzt,  bis  zu  welchem  Zeitpunkt  die  Form-
 erfordernisse  über  den  Versorgungsausgleich  zu  beachten
 sind.  Dies  ist  der  Zeitpunkt  der  Rechtskraft  der  Entscheidung
 über  den  Wertausgleich.  Dieser  Zeitpunkt  fällt  häufig  mit  der
 Rechtskraft  der  Scheidung  zusammen.  Aber  auch  wenn  das
 Verfahren  über  den  Versorgungsausgleich  abgetrennt  wird
 und  eine  Entscheidung  über  den  Wertausgleich  bei  der
 Scheidung  somit  erst  nach  Rechtskraft  der  Scheidung  getrof-
 fen  wird,  bleibt  es  bei  den  genannten  Formerfordernissen,
 denn  es  bedarf  auch  in  dieser  Phase  noch  des  Schutzes  durch
 die  notarielle  Form.  Damit  unterscheidet  sich  die  Reichweite
 der  Beurkundungspflicht  von  dem  durch  das  Gesetz  zur  Än-
 derung  des  Unterhaltsrechts  vom  21.  Dezember  2007
 (BGBl.  I  S.  3189)  geänderten  §  1585c  Satz  2  BGB,  der  eine
 Formfreiheit  für  Unterhaltsvereinbarungen  bereits  ab
 Rechtskraft  der  Scheidung  vorsieht.  Für  den  Versorgungs-
 ausgleich  erscheint  es  vorzugswürdig,  auf  den  Zeitpunkt  der
 Rechtskraft  der  Entscheidung  über  den  Wertausgleich  abzu-
 stellen.

 Vereinbarungen,  die  nach  Rechtskraft  der  Entscheidung  über
 den  Wertausgleich  bei  der  Scheidung  im  Hinblick  auf  noch
 nicht  ausgeglichene  Anrechte  getroffen  werden,  bedürfen
 wie  im  geltenden  Recht  keiner  besonderen  Form.  Das
 Schutzbedürfnis  der  Parteien  ist  entfallen:  Zum  einen  stehen
 sie  typischerweise  nicht  mehr  unter  dem  Eindruck  der  Tren-
 nung  und  des  Scheidungsverfahrens.  Sie  haben  auch  hinrei-
 chend  Zeit,  die  Notwendigkeit  und  den  Inhalt  etwaiger  ver-
 traglicher  Vereinbarungen  zu  prüfen  und  sich  darüber
 gegebenenfalls  beraten  zu  lassen.  Durch  das  vorangegange-
 ne  Scheidungsverfahren  wissen  sie  zudem,  welche  Bedeu-
 tung  die  Regelungen  über  den  Versorgungsausgleich  haben.
 Schließlich  sind  die  Parteien  dadurch  geschützt,  dass  sie

 beim  Familiengericht  einen  Antrag  auf  Entscheidung  über
 Ausgleichsansprüche  nach  der  Scheidung  stellen  können
 und  die  Vereinbarung  in  diesem  Verfahren  inzident  geprüft
 wird.

 Absatz  2  entspricht  dem  derzeit  geltenden  §  1587o  Abs.  2
 Satz  2  BGB.  Diese  Vorschrift  wird  in  der  Sache  unverändert
 übernommen:  Sie  stellt  klar,  dass  Vereinbarungen  über  den
 Versorgungsausgleich  auch  dann,  wenn  sie  nicht  den
 Charakter  eines  Vergleichs  haben,  nach  der  in  §  127a  BGB
 bestimmten  Form  geschlossen  werden  können.  Für  Ver-
 gleiche  im  Sinne  des  §  779  BGB  ist  §  127a  BGB  unmittelbar
 anzuwenden.

 Absatz  3  stellt  deklaratorisch  klar,  dass  die  Formvorschriften
 der  Absätze  1  und  2  für  Vereinbarungen  über  den  Versor-
 gungsausgleich  im  Rahmen  von  Eheverträgen  nicht  gelten.
 Für  Eheverträge  ist  die  Formvorschrift  des  §  1410  BGB
 maßgeblich.

 Zu §  8  (Besondere materielle Wirksamkeitsvoraus-
 setzungen)

 Absatz  1  stellt  klar,  dass  das  Gericht  überprüfen  muss,  ob  der
 Vertrag  der  Eheleute  nach  den  allgemeinen  gesetzlichen  Be-
 stimmungen  wirksam  ist  und  ihm  auch  keine  Durchset-
 zungshindernisse  entgegenstehen.  In  diesem  Zusammen-
 hang  sind  insbesondere  die  §§  138  und  242  BGB  von
 Bedeutung.

 Hier  hat  das  Gericht  eine  Vereinbarung  der  Eheleute  bei  ent-
 sprechenden  Anhaltspunkten  einer  Inhalts-  und  Ausübungs-
 kontrolle  zu  unterziehen.  Nach  der  Entscheidung  des  Bun-
 desverfassungsgerichts  vom  6.  Februar  2001  –  1  BvR  12/92
 =  FamRZ  2001,  343,  ist  dies  bei  einem  Ehevertrag  dann
 geboten,  wenn  dieser  zu  einer  evident  einseitigen  Lasten-
 verteilung  der  Eheleute  führt  und  ein  Ehegatte  bei  dessen
 Abschluss  in  einer  erheblich  schwächeren  Verhandlungs-
 position  war.  Dabei  hat  das  Familiengericht  nach  der  Recht-
 sprechung  des  Bundesgerichtshofs  (BGH  vom  11.  Februar
 2004  –  XII  ZR  265/02  =  FamRZ  2004,  601)  in  Betracht  zu
 ziehen,  inwieweit  die  vertraglichen  Abreden  unmittelbar  in
 den  Kernbereich  des  Scheidungsfolgenrechts  eingreifen.  Zu
 diesem  gehörten,  so  der  Bundesgerichtshof,  in  erster  Linie
 der  Betreuungsunterhalt,  dann  der  Krankheitsunterhalt  und
 der  Altersunterhalt.  Der  Versorgungsausgleich  rangiere  auf
 derselben  Stufe  wie  letzterer.  Er  stehe  so  einer  vertraglichen
 Disposition  nicht  unbegrenzt  offen.  Bei  dieser  Prüfung  der
 Wirksamkeit  nach  §  138  BGB  sei  eine  Gesamtwürdigung
 anzustellen,  die  die  Einkommens-  und  Vermögensverhältnis-
 se  der  Eheleute,  den  Zuschnitt  der  Ehe  (Ehetypus)  und  die
 Auswirkungen  der  vereinbarten  Regelung  auf  die  Ehegatten
 und die Kinder in Betracht ziehe.

 Sodann  sei  bei  einem  vereinbarten  völligen  oder  teilweisen
 Ausschluss  des  Versorgungsausgleichs  im  Rahmen  der  Aus-
 übungskontrolle  am  Maßstab  des  §  242  BGB  zu  prüfen,  ob
 infolge  der  Vereinbarung  etwa  „ein  Ehegatte  auf  Grund  ein-
 vernehmlicher  Änderung  der  gemeinsamen  Lebensumstände
 über  keine  hinreichende  Alterssicherung  verfügt  und  dieses
 Ergebnis  mit  dem  Gebot  ehelicher  Solidarität  schlechthin
 unvereinbar  erscheint“  (BGH  vom  6.  Oktober  2004  –  XII  ZB
 57/03  =  FamRZ  2005,  185;  zu  weiteren  Einzelheiten  siehe
 auch  Deisenhofer,  Unwirksamkeit  des  Ausschlusses  des  Ver-
 sorgungsausgleichs  bei  Nichtigkeit  des  Ehevertrags,  FPR
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2007,  124).  Auf  eine  Scheidungsfolgenvereinbarung  sind
 diese  Grundsätze  entsprechend  anzuwenden  (vgl.  dazu
 sowie  zur  Prüfung  von  Eheverträgen  auch  Bergmann,  Rich-
 terliche  Kontrolle  von  Eheverträgen  und  Scheidungsverein-
 barungen  unter  besonderer  Berücksichtigung  des  Versor-
 gungsausgleichs, Forum Familienrecht 2007, 16).

 Eine  Vereinbarung  über  den  Versorgungsausgleich  kann
 auch  dann  unwirksam  sein,  wenn  sie  voraussichtlich  dazu
 führt,  individuelle  Vorteile  zum  Nachteil  der  Grundsiche-
 rung  nach  SGB  XII  zu  erzielen.  Dies  folgt  ebenfalls  aus
 §  138  BGB.  Die  bisherige  Rechtsprechung  zu  damit  verbun-
 denen  Fragen  bezieht  sich  auf  den  Verzicht  auf  nacheheli-
 chen  Unterhalt  (BGH  vom  8.  Dezember  1982  –  IVb  ZR  333/
 81  =  FamRZ  1983,  137,  vgl.  auch  BGH  vom  25.  Oktober
 2006  –  XII  ZR  144/04  =  FamRZ  2007,  197),  gilt  aber  glei-
 chermaßen  für  den  Versorgungsausgleich.  Das  Gericht  hat
 zu  prüfen,  ob  eine  Vereinbarung  nach  ihrem  Gesamtcharak-
 ter  dafür  geeignet  ist,  dass  die  Ehegatten  bewusst  oder  unbe-
 wusst  Verpflichtungen,  die  auf  der  Ehe  beruhen,  objektiv  zu-
 lasten der Sozialhilfe (im Alter: Grundsicherung) regeln.

 Zu  prüfen  ist  also,  ob  ein  Ehegatte  künftig  auf  die  Grundsi-
 cherung  im  Alter  oder  bei  Erwerbsminderung  angewiesen
 ist,  dies  aber  ohne  die  Vereinbarung  nicht  der  Fall  wäre.  Es
 ist  insoweit  also  eine  Prognose  erforderlich.  Wird  der  Ver-
 sorgungsausgleich,  wie  es  häufig  geschieht,  bereits  Jahr-
 zehnte  vor  Erreichen  der  Regelaltersgrenze  durchgeführt,  so
 wird  es  meist  an  entsprechenden  Hinweisen  auf  eine  Verein-
 barung  zulasten  der  Sozialsysteme  fehlen.  In  diesen  Fällen
 kann  nämlich  oftmals  ein  Gesamt-  oder  Teilverzicht  auf  den
 Versorgungsausgleich  durch  die  weitere  Erwerbsbiografie
 kompensiert  werden  oder  durch  andere  Gründe  gerechtfer-
 tigt  sein.  Anders  kann  es  sich  bei  rentennahen  Jahrgängen
 oder  dann  verhalten,  wenn  ein  Ehegatte  keine  Beschäftigung
 mehr ausüben kann.

 Absatz  2  bestimmt,  dass  Anrechte  im  Rahmen  einer  Verein-
 barung  der  Eheleute  nur  übertragen  oder  begründet  werden
 können,  wenn  die  maßgeblichen  Versorgungsregelungen
 dies  zulassen  und  die  betroffenen  Versorgungsträger  zustim-
 men.  Damit  modifiziert  die  Reform  das  diesbezügliche  im
 bislang  geltenden  §  1587o  Abs.  1  Satz  2  BGB  in  Bezug  auf
 die  gesetzliche  Rentenversicherung  enthaltene  kategorische
 Verbot.  Hintergrund  der  Regelung  ist  der  allgemeine  Rechts-
 grundsatz,  dass  Verträge  nicht  zulasten  Dritter  geschlossen
 werden  können.  Entsprechende  Bestimmungen  finden  sich
 in  den  jeweiligen  Versorgungssystemen;  die  Anordnung  er-
 folgt  aus  Gründen  der  Klarstellung  hier  aber  nochmals.
 Insbesondere  über  Anrechte  in  den  öffentlich-rechtlichen
 Sicherungssystemen  können  die  Eheleute  nicht  disponieren.
 Das  ist  in  den  §§  32  und  46  Abs.  2  SGB  I  normiert.  Nur  das
 Familiengericht  kann  in  diesen  Fällen  also  durch  rechtsge-
 staltende  Entscheidung  Anrechte  zugunsten  der  ausgleichs-
 berechtigten  Person  übertragen  oder  begründen.  Die  Öff-
 nung  des  bisherigen  generellen  Verbots,  das  vorwiegend  auf
 öffentlich-rechtliche  Versorgungssysteme  zugeschnitten
 war,  ist  vor  allem  für  hohe  Ausgleichswerte  aus  privaten  Ver-
 sorgungen  von  Bedeutung:  Hier  können  sich  die  Eheleute  im
 Rahmen  einer  Gesamt-Vermögensauseinandersetzung  unter
 Einbeziehung  der  beteiligten  Versorgungsträger  darüber
 einigen,  zugunsten  der  ausgleichsberechtigten  Person  ein
 Anrecht  in  einer  gewissen  Höhe  zu  schaffen.  Ist  der  Versor-
 gungsträger  mit  dieser  Vereinbarung  einverstanden,  besteht

 kein  Anlass,  diese  Vereinbarung  für  unwirksam  zu  erklären.
 Auch  solche  Verträge  unterliegen  aber  der  Inhalts-  und  Aus-
 übungskontrolle durch das Familiengericht.

 Zu Abschnitt 2  (Wertausgleich bei der Scheidung)

 Wie  im  geltenden  Recht  ist  der  Wertausgleich  bei  der  Schei-
 dung  das  Kernstück  des  Versorgungsausgleichs.  In  diesem
 Verfahren  regelt  das  Familiengericht,  meist  im  Scheidungs-
 verbund,  möglichst  abschließend  den  Ausgleich  der  Anrech-
 te zwischen den Ehegatten.

 Die  Entscheidung  des  Gerichts  über  den  Wertausgleich  bei
 der  Scheidung  erfolgt  von  Amts  wegen.  Dies  ergibt  sich  aus
 §  137  Abs.  2  Satz  2  FamFG-VAE.  Mit  dem  Verfahren  von
 Amts  wegen  wird  dem  sozialpolitischen  Zweck  des  Versor-
 gungsausgleichs  entsprochen,  eine  angemessene  Versorgung
 durch  die  gleichberechtigte  Teilhabe  der  Eheleute  an  den  in
 der Ehezeit erworbenen Anrechten sicherzustellen.

 Der  Wertausgleich  erfolgt  nicht  mehr  durch  eine  Saldierung
 aller  Anrechte  zum  Zweck  des  Einmalausgleichs  mittels
 Splittings  (§  1587b  Abs.  1  BGB),  Quasisplittings  (§  1587b
 Abs.  2  BGB),  Realteilung  (§  1  Abs.  2  VAHRG),  analogen
 Quasisplittings  (§  1  Abs.  3  VAHRG),  Supersplittings  (§  3b
 Abs.  1  Nr.  1  VAHRG)  oder  Beitragszahlung  (§  3b  Abs.  1
 Nr.  2  VAHRG).  Vielmehr  wird  nach  den  neuen  Regelungen
 grundsätzlich  jedes  Anrecht  intern  nach  den  §§  10  bis  13
 VersAusglG  geteilt.  In  Ausnahmefällen  ist  die  externe  Tei-
 lung  nach  den  §§  14  bis  17  VersAusglG  möglich.  Die  interne
 Teilung  gewährleistet  die  gerechte  Teilhabe  der  ausgleichs-
 berechtigten  Person,  da  beide  Anrechte  grundsätzlich  an  der
 gleichen  Wertentwicklung  teilhaben.  Der  internen  Teilung
 entspricht  im  geltenden  Recht  vor  allem  das  Splitting  inner-
 halb  der  gesetzlichen  Rentenversicherung.  Dieses  Prinzip
 wird nun auf alle Versorgungen erstreckt.

 Durch  den  Wegfall  der  Teilungsform  des  Supersplittings
 können  künftig  auch  alle  ausgleichsreifen  betrieblichen  An-
 rechte  vollständig  ausgeglichen  werden.  Bislang  wurden  bei
 dieser  Teilungsform  betriebliche  Anrechte  zulasten  eines  an-
 deren  Anrechts  der  ausgleichspflichtigen  Person  ausge-
 glichen,  allerdings  nur  bis  zu  dem  in  §  3b  Abs.  1  Nr.  1
 VAHRG  genannten  Grenzwert.  Der  verbleibende  Wert,  nicht
 selten  der  größere  Teil  des  Anrechts,  musste  schuldrechtlich
 ausgeglichen  werden,  was  aber  in  der  Praxis  häufig  unter-
 blieb,  sei  es  aus  Unkenntnis  der  ausgleichsberechtigten  Per-
 son,  sei  es  aus  Scheu,  einen  erneuten  Prozess  gegen  den  vor
 langer  Zeit  geschiedenen  ehemaligen  Ehegatten  führen  zu
 müssen.  Auch  die  Begründung  von  Rentenanwartschaften
 zugunsten  der  ausgleichsberechtigten  Person  durch  Bei-
 tragszahlung  aus  dem  sonstigen  Vermögen  nach  §  3b  Abs.  1
 Nr.  2  VAHRG  wird  als  Ausgleichsform  nicht  länger  beibe-
 halten.  Sie  wird  in  der  Praxis  nur  relativ  selten  angewendet,
 weil  sich  hier  schnell  recht  hohe  Zahlbeträge  ergeben,  die
 von  der  ausgleichspflichtigen  Person  in  der  Regel  nicht  auf-
 gebracht  werden  können.  Entsprechende  Vereinbarungen
 über  Beitragszahlungen  sind  nach  §  6  ff.  VersAusglG  aber
 weiterhin möglich.

 Der  Ausgleich  wird  ferner  dadurch  vereinfacht,  dass  die  Re-
 gelung  des  §  1587b  Abs.  5  BGB  entfällt,  die  auf  §  76  Abs.  2
 Satz  3  SGB  VI  verweist.  Danach  darf  der  Monatsbetrag  der
 zu  übertragenden  oder  zu  begründenden  Anwartschaften
 einen  bestimmten  Höchstbetrag  nicht  übersteigen.  Nun  ist  es
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möglich,  durch  eine  externe  Teilung  über  die  gesetzliche
 Rentenversicherung  auch  größere  Anrechte  vollständig  aus-
 zugleichen.  Dies  gilt  etwa  für  Beamtenversorgungen  gemäß
 §  16  VersAusglG,  solange  diese  keine  interne  Teilung  zulas-
 sen.  Damit  entstehen  auch  in  diesen  Fällen  keine  Reste  mehr,
 die  im  bisherigen  Recht  nur  auf  der  Grundlage  von  kompli-
 zierten  Berechnungen  im  schuldrechtlichen  Versorgungs-
 ausgleich  nachträglich  ausgeglichen  werden  konnten.  Das
 Interesse  der  Versichertengemeinschaft  in  den  gesetzlichen
 Rentenversicherungen  bleibt  hierbei  gewahrt:  Zwar  kann  es
 künftig  in  wenigen  Einzelfällen  zu  atypisch  hohen  Versor-
 gungen  kommen,  die  über  eine  Beitragszahlung  nicht  zu  er-
 reichen  gewesen  wären.  Die  hierdurch  entstehenden  Kosten
 sind  vom  Versorgungsträger  der  ausgleichspflichtigen  Per-
 son  aber  nach  §  225  SGB  VI  zu  erstatten,  so  dass  keine
 zusätzlichen  Lasten  für  die  Solidargemeinschaft  der  gesetz-
 lichen Rentenversicherung entstehen.

 Zu Unterabschnitt 1  (Grundsätze  des  Wertausgleichs  bei
 der Scheidung)

 Zu §  9  (Rangfolge der Ausgleichsformen, Ausnahmen)

 Die  Vorschrift  dient  im  Wesentlichen  dazu,  die  Struktur  des
 Wertausgleichs  bei  der  Scheidung  schnell  zu  erfassen.  Sie
 gibt  in  einer  Vorschrift  eine  Orientierung,  welche  Aus-
 gleichsformen  der  Wertausgleich  bei  der  Scheidung  zur  Ver-
 fügung  stellt  und  welche  besonderen  Umstände  hierbei  zu
 beachten  sind.  Darüber  hinaus  stellt  sie  klar,  dass  die  interne
 Teilung Vorrang vor der externen Teilung hat.

 Absatz  1  benennt  als  Grundsatz,  dass  das  Familiengericht,
 soweit  rechtlich  und  tatsächlich  möglich,  über  alle  auszu-
 gleichenden  Anrechte  im  Wertausgleich  bei  der  Scheidung
 zu  entscheiden  hat.  Dieser  Grundsatz  ist  zweifach  einge-
 schränkt:  Zum  einen  findet  insoweit  kein  Wertausgleich
 statt,  als  die  Eheleute  eine  wirksame  Vereinbarung  nach
 §  6  ff.  VersAusglG  getroffen  haben.  Zum  anderen  ist  die
 Ausgleichsreife  der  Anrechte  erforderlich,  die  insbesondere
 bei  noch  verfallbaren  betrieblichen  Anrechten  fehlt.  Dies
 stellt der Hinweis auf §  19 VersAusglG klar.

 Absatz  2  führt  die  interne  Teilung  als  Grundsatz  des  Wert-
 ausgleichs  bei  der  Scheidung  ein.  Hierbei  handelt  es  sich  um
 die  regelmäßig  anzuwendende  Ausgleichsform.  Das  Weitere
 ist in den §§  10 bis 13 VersAusglG bestimmt.

 Absatz  3  stellt  klar,  dass  eine  externe  Teilung  gegenüber  der
 internen  Teilung  nachrangig  ist  und  nur  in  Frage  kommt,
 wenn  die  Voraussetzungen  des  §  14  Abs.  2  VersAusglG  oder
 des  §  16  Abs.  1  oder  2  VersAusglG  vorliegen.  Die  Rechtsan-
 wender  werden  so  darauf  hingewiesen,  dass  die  Abweichung
 von  dem  in  Absatz  2  geregelten  Prinzip  der  internen  Teilung
 an besondere Bedingungen geknüpft ist.

 Absatz  4  macht  mit  dem  Verweis  auf  §  18  VersAusglG  deut-
 lich,  dass  der  Ausgleich  nicht  in  jedem  Fall  durchgeführt
 werden  muss.  Er  findet  in  der  Regel  nicht  statt,  wenn  die  Dif-
 ferenz  sämtlicher  beiderseitiger  Ausgleichswerte  gering  ist
 oder  einzelne  Anrechte  nur  einen  geringen  Ausgleichswert
 aufweisen.  Insoweit  ist  ein  Spielraum  für  das  Ermessen  des
 Gerichts  eröffnet.  Diese  Ausnahmefälle  werden  in  der  Praxis
 vor  der  Anordnung  der  internen  oder  externen  Teilung  nach
 den  Absätzen  2  und  3  zu  prüfen  sein.  Dies  ändert  aber  nichts
 daran,  dass  es  sich  bei  §  18  VersAusglG  um  Ausnahmen  zu

 dem  in  §  1  Abs.  1  VersAusglG  geregelten  Grundsatz  der
 Halbteilung handelt.

 Zu Unterabschnitt 2  (Interne Teilung)

 Der  Unterabschnitt  zur  internen  Teilung  umfasst  die  im
 neuen  Recht  zentralen  Ausgleichsbestimmungen  des
 VersAusglG.  Durch  die  interne  Teilung  soll  der  gerechte
 Ausgleich  der  Vorsorgeanrechte  beider  Ehegatten  sicher-
 gestellt  werden.  Geregelt  sind  im  Einzelnen  die  Durchfüh-
 rung  der  Teilung  (§  10  VersAusglG),  die  Ausgestaltung  des
 zu  schaffenden  Anrechts  (§  11  VersAusglG),  die  besonderen
 Rechtsfolgen  bei  Betriebsrenten  (§  12  VersAusglG)  und  eine
 Bestimmung zu den Teilungskosten (§  13 VersAusglG).

 Zu §  10  (Interne Teilung)

 Absatz  1  regelt  den  Grundsatz  der  internen  Teilung  eines
 Anrechts  innerhalb  eines  Versorgungssystems.  Diese  Tei-
 lung  erfolgt  durch  richterlichen  Gestaltungsakt,  durch  den  –
 zulasten  des  Anrechts  der  ausgleichspflichtigen  Person  –  ein
 Rechtsverhältnis  zwischen  der  ausgleichsberechtigten  Per-
 son  und  dem  Versorgungsträger  der  ausgleichspflichtigen
 Person geschaffen wird, sofern dieses nicht bereits besteht.

 Aus  der  Übertragung  des  Anrechts  auf  die  ausgleichsberech-
 tigte  Person  zulasten  des  Anrechts  der  ausgleichspflichtigen
 Person  folgt  die  Befugnis  des  Versorgungsträgers,  dieses
 Anrecht  entsprechend  zu  kürzen.  Die  Einzelheiten  dafür
 richten  sich  nach  dem  für  das  Anrecht  maßgeblichen  Recht:
 So  regelt  beispielsweise  §  76  SGB  VI  die  Abschläge  beim
 Versorgungsausgleich  in  der  gesetzlichen  Rentenversiche-
 rung.  Soweit  betriebliche  oder  private  Anrechte  intern  geteilt
 werden,  sind  die  für  die  jeweilige  Versorgung  maßgebenden
 Regelungen  einschlägig.  Hierbei  muss  die  Kürzung  natür-
 lich  dem  auf  die  ausgleichsberechtigte  Person  übertragenen
 Wert entsprechen.

 Die  in  Absatz  2  Satz  1  vorgesehene  Regelung  zur  Verrech-
 nung  von  Anrechten  gleicher  Art  stellt  sicher,  dass  die
 Versorgungsträger  bei  der  Umsetzung  der  gerichtlichen
 Teilungsentscheidung  keinen  Hin-und-her-Ausgleich  durch-
 führen  müssen,  wenn  beide  Ehegatten  über  auszugleichende
 Anrechte  bei  demselben  Versorgungsträger  verfügen.  Das  ist
 beispielsweise  dann  der  Fall,  wenn  beide  Ehegatten  in  der
 gesetzlichen  Rentenversicherung  pflichtversichert  sind.
 Muss  etwa  der  Ehemann  einen  Ausgleichswert  von  fünf  Ent-
 geltpunkten  an  die  Ehefrau  abgeben  und  sie  zwei  Entgelt-
 punkte  an  ihn,  so  wird  nach  Verrechnung  lediglich  –  im  Er-
 gebnis  also  wie  nach  bislang  geltendem  Recht  –  ein
 Ausgleich  von  3  Entgeltpunkten  zugunsten  der  Ehefrau  voll-
 zogen.

 Absatz  2  Satz  2  regelt  den  Fall,  dass  zwar  verschiedene  Ver-
 sorgungsträger  zuständig  sind,  zwischen  diesen  aber  Verein-
 barungen  bestehen,  die  eine  Verrechnung  von  Anrechten
 gleicher  Art  erlauben.  Bestehen  solche  Vereinbarungen,
 müssen  wie  im  Fall  des  Satzes  1  nicht  zwei  Umsetzungsakte
 dergestalt  vollzogen  werden,  dass  bei  beiden  Ehegatten  der
 jeweilige  Ausgleichswert  gekürzt  und  zugleich  dem  anderen
 Ehegatten  gutgeschrieben  wird.  Vielmehr  genügt  es,  in  die-
 sen  Fällen  den  Saldo  nach  Verrechnung  auszugleichen.  Es  ist
 wünschenswert,  dass  Versorgungsträger  nach  Einführung
 der  obligatorischen  internen  Teilung  solche  Abkommen
 schließen.  Mit  §  10  Abs.  2  Satz  2  VersAusglG  stellt  das  Ge-
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setz  einen  Mechanismus  zur  Verfügung,  der  den  Verwal-
 tungsaufwand in diesen Fällen vermindern kann.

 Für  die  gesetzliche  Rentenversicherung  enthält  der  neue
 §  120f  SGB  VI  nun  Vorschriften  zur  Anwendung  von  §  10
 Abs.  2  VersAusglG  (siehe  Artikel  4  Nr.  7  dieses  Gesetzes):
 Dort  ist  zum  einen  in  §  120f  Abs.  1  SGB  VI  geregelt,  dass
 alle  bei  einem  Träger  der  gesetzlichen  Rentenversicherung
 erworbenen  Anrechte  als  bei  demselben  Versorgungsträger
 erworbene  Anrechte  gelten.  Zum  anderen  ist  in  §  120f
 Abs.  2  Nr.  1  und  2  SGB  VI  bestimmt,  dass  „Ostanrechte“
 und  „Westanrechte“  sowie  Anrechte  aus  der  allgemeinen
 Rentenversicherung  und  in  der  knappschaftlichen  Renten-
 versicherung  nicht  verrechnet  werden,  da  es  sich  insoweit
 nicht um Anrechte gleicher Art handelt.

 Anrechte  gleicher  Art  im  Sinne  des  Absatzes  2  sind  Anrech-
 te,  die  sich  in  Struktur  und  Wertentwicklung  entsprechen,  so
 dass  ein  Saldenausgleich  nach  Verrechnung  im  Wesentlichen
 zu  demselben  wirtschaftlichen  Ergebnis  führt  wie  ein
 Hin-und-her-Ausgleich.  Eine  Wertidentität  ist  nicht  erfor-
 derlich,  ausreichend  ist  eine  strukturelle  Übereinstimmung
 in  den  wesentlichen  Fragen  (z.  B.  Leistungsspektrum,  Finan-
 zierungsart,  Anpassung  von  Anwartschaften  und  laufenden
 Versorgungen).  Insoweit  unterscheidet  sich  die  Vorschrift
 von  der  Befugnis  des  Gerichts  nach  §  18  Abs.  3  Satz  2
 VersAusglG,  bei  geringen  Ausgleichswerten  auch  Anrechte
 unterschiedlicher Art zu verrechnen.

 Die  Reform  weist  den  Versorgungsträgern  und  nicht  dem
 Gericht  die  Aufgabe  der  Verrechnung  zu.  Dies  ist  aus  folgen-
 den  Gründen  zweckmäßig:  Zum  einen  wird  eine  Fehler-
 quelle  bei  der  Arbeit  des  Familiengerichts  beseitigt,  denn  das
 Gericht  kann  sich  darauf  beschränken,  jedes  Anrecht  isoliert
 zu  teilen.  Da  der  Versorgungsträger  nach  der  Entscheidung
 des  Familiengerichts  die  Versorgungskonten  ohnehin  bear-
 beiten  muss,  fällt  dort  kein  zusätzlicher  Aufwand  an.  Insbe-
 sondere  aber  bei  Verrechnungen  nach  Absatz  2  Satz  2  ist
 eine  Zuständigkeit  der  Versorgungsträger  für  diese  Aufgabe
 naheliegend:  Denn  das  Familiengericht  wird  häufig  nicht
 wissen,  zwischen  welchen  Versorgungsträgern  entsprechen-
 de  Abkommen  bestehen,  und  müsste  dies  mit  unter  Umstän-
 den  relativ  hohem  Aufwand  klären.  Die  Versorgungsträger
 hingegen  sind  über  den  Bestand  entsprechender  Abkommen
 unterrichtet  und  können  auf  Grundlage  der  familiengericht-
 lichen  Entscheidung  entscheiden,  in  welchen  Fällen  eine
 Verrechnung  durchzuführen  ist,  um  so  den  Verwaltungsauf-
 wand zu vermindern.

 Absatz  3  bestimmt,  dass  sich  die  Einzelheiten  des  Vollzugs
 einer  internen  Teilung  nach  den  Vorschriften  für  die  jeweili-
 gen  Versorgungssysteme  bestimmen.  Die  Vorschrift  greift
 damit  inhaltlich  den  bislang  geltenden  §  1  Abs.  2  Satz  2
 VAHRG  auf.  Vergleichbare  Regelungen  enthielten  auch
 §  1587b  Abs.  1  Satz  2  BGB  und  §  1587b  Abs.  2  Satz  2
 BGB.  Maßgeblich  sind  somit  zum  einen  gesetzliche  Bestim-
 mungen  (wie  beispielsweise  §  76  SGB  VI)  oder  untergesetz-
 liche  Bestimmungen  in  Versorgungsordnungen,  Satzungen,
 vertraglichen  Vereinbarungen  oder  vergleichbaren  Regelun-
 gen.  Untergesetzliche  Regeln  sind  inhaltlich  an  den  Anfor-
 derungen aus §  11 VersAusglG zu messen.

 Zu §  11  (Anforderungen an die interne Teilung)

 §  11  VersAusglG  benennt  die  Maßgaben  für  die  interne  Tei-
 lung.  Die  Vorschrift  gilt  insbesondere  für  Versorgungsträger,

 die  ihre  Versorgungsordnungen  kraft  Satzungsautonomie
 regeln  (beispielsweise  berufsständische  Versorgungswerke),
 oder  auf  kollektiv-  oder  privatvertraglicher  Basis  handeln
 (betriebliche  oder  private  Versorgungsträger).  Die  entspre-
 chenden  Bestimmungen  hat  das  Familiengericht  auf  Grund-
 lage  der  nach  §  220  FamFG-VAE  erteilten  Auskünfte  im
 Zweifelsfall  zu  prüfen.  Sie  ist  nicht  anwendbar  auf  gesetz-
 liche  Bestimmungen  über  den  Versorgungsausgleich,  also
 etwa  auf  die  leistungsrechtlichen  Regelungen  zur  Umset-
 zung  des  Versorgungsausgleichs  in  der  gesetzlichen  Renten-
 versicherung  oder  auf  die  Bestimmungen  über  die  interne
 Teilung  von  Beamtenversorgungen  (siehe  Artikel  5  dieses
 Entwurfs).  Diese  haben  ohnehin  den  verfassungsrechtlichen
 Maßgaben  für  eine  angemessene  Teilhabe  zu  entsprechen.
 Den  Familiengerichten  steht  insoweit  ohnehin  keine  Kon-
 trollbefugnis zu.

 Absatz  1  Satz  1  schreibt  den  Grundsatz  der  gleichwertigen
 Teilhabe  fest  und  konkretisiert  diesen  in  Absatz  1  Satz  2
 Nr.  1  bis  3.  Dort  werden  die  Mindestanforderungen  benannt,
 denen  untergesetzliche  Regelungen  im  Sinne  des  §  10  Abs.  3
 VersAusglG  genügen  müssen.  Es  ist  nicht  möglich,  dass  der
 Gesetzgeber  hier  Regelungen  für  die  einzelne  Ausgestaltung
 der  internen  Teilung  aller  denkbaren  Versorgungen  trifft.
 Dies  wäre  auch  nicht  zweckmäßig,  weil  es  zum  einen  mit
 einem  großen  und  fehleranfälligen  Regelungsaufwand  ver-
 bunden  wäre,  vor  allem  aber  den  wünschenswerten  Spiel-
 raum  der  Versorgungsträger  für  passgenaue  Regelungen  in
 Bezug  auf  das  jeweilige  Versorgungssystem  einengen  wür-
 de.  Entsprechende  detaillierte  Vorschriften  sind  auch  nicht
 erforderlich,  denn  bereits  nach  geltendem  Recht  ist  für  die
 Realteilung  nach  §  1  Abs.  2  Satz  2  VAHRG  anerkannt,  dass
 Einzelheiten  der  Ausgestaltung  den  Versorgungsträgern
 überlassen  werden  können,  sofern  das  Teilungssystem
 grundlegenden  verfassungsrechtlichen  Anforderungen  ge-
 nügt.  So  können  die  Versorgungsträger  etwa  darüber  ent-
 scheiden,  ob  das  zu  übertragende  Anrecht  weiter  ausbaubar
 ist  oder  nicht,  es  sei  denn,  das  maßgebliche  Recht  enthält  in-
 soweit  zwingende  Vorgaben  wie  etwa  §  1b  Abs.  5  Satz  1
 Nr.  2  des  Betriebsrentengesetzes  (BetrAVG)  (siehe  auch  Be-
 gründung zu §  12  VersAusglG).

 In  der  Sache  enthält  Absatz  1  damit  einen  Regelungsauftrag
 an  die  Versorgungsträger,  Bestimmungen  über  die  interne
 Teilung  von  Anrechten  zu  treffen.  Absatz  2  bestimmt  in  Er-
 gänzung  hierzu,  dass  die  Vorschriften  über  das  Anrecht  der
 ausgleichspflichtigen  Person  entsprechend  anzuwenden
 sind,  wenn  entsprechende  Regelungen  nicht  vorhanden  oder
 wegen  eines  Verstoßes  gegen  die  Maßgaben  des  Absatzes  1
 unwirksam  sind.  Es  ist  also  auch  dann  ein  rechtlicher  Rah-
 men  vorhanden,  wenn  die  Versorgungsträger  noch  keine
 besonderen  Regelungen  für  den  Versorgungsausgleich
 getroffen  haben.  Damit  entspricht  die  Struktur  des  §  11
 VersAusglG  einem  Regelungsauftrag  an  die  Versorgungsträ-
 ger  (Absatz  1)  mit  einer  Auffangregelung  (Absatz  2),  die
 ebenfalls  nicht  staatliches  Recht  setzt,  sondern  private
 Rechtsordnungen  nutzbar  macht  (siehe  hierzu  auch
 Bachmann,  Private  Ordnung:  Grundlagen  ziviler  Regel-
 setzung, 2006, S.  359  ff., insbesondere S. 375  f.).

 Die  in  Absatz  1  Satz  2  Nr.  1  bis  3  aufgeführten  Kriterien  nor-
 mieren  den  Kernbestand  einer  gleichwertigen  Teilhabe  bei
 einer  internen  Teilung.  Damit  kodifiziert  die  Reform  die
 Mindestanforderungen,  die  von  der  Rechtsprechung  zur  bis-
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herigen  Praxis  der  Realteilung  entwickelt  worden  sind  (vgl.
 BGH  vom  21.  September  1988  –  IVb  ZB  70/85  =  FamRZ
 1988,  1254;  BGH  vom  12.  Mai  1989  –  IVb  ZB  88/85  =
 FamRZ  1989,  951;  BGH  vom  10.  September  1997  –  XII  ZB
 31/96  =  FamRZ  1997,  1470;  BGH  vom  19.  August  1998  –
 XII  ZB  100/96  =  FamRZ  1999,  158).  Der  schon  nach  bishe-
 rigem  Recht  bestehende  Spielraum  der  Versorgungsträger
 bei  der  Ausgestaltung  der  Realteilung  gemäß  §  1  Abs.  2
 Satz  2  VAHRG  bleibt  damit  erhalten.  Die  Versorgungsträger
 können  in  Satzung,  Betriebsvereinbarung,  Einzelzusage,
 Tarifvertrag  oder  Geschäftsplan  den  eigenen  Belangen  ge-
 recht  werdende  Regelungen  entwickeln.  Diejenigen  Versor-
 gungsträger,  die  im  Rahmen  der  Realteilung  nach  bislang
 geltendem  Recht  bereits  systemintern  teilen,  können  also
 ihre  bisherige  Praxis  beibehalten.  Andere  Versorgungsträger
 können  sich  bei  der  Umstellung  auf  den  Grundsatz  der  inter-
 nen Teilung an dieser Praxis orientieren.

 Nummer  1  regelt  zum  einen,  dass  der  ausgleichsberechtigten
 Person  eine  eigenständige  Versorgung  verschafft  werden
 muss.  Das  bedeutet,  dass  sie  einen  selbstständigen  Anspruch
 gegen  den  Versorgungsträger  der  ausgleichspflichtigen  Per-
 son  erlangt,  der  vom  Versorgungsschicksal  der  ausgleichs-
 pflichtigen  Person  unabhängig  ist.  Eine  Abtretung  beispiels-
 weise  reicht  hierfür  nicht  aus,  weil  dieser  Anspruch  mit  dem
 Tod  der  ausgleichspflichtigen  Person  unterginge.  Bei  priva-
 ten  Lebensversicherungsverträgen  und  bei  Direktversiche-
 rungen  der  betrieblichen  Altersversorgung  ist  es  erforder-
 lich,  dass  die  ausgleichsberechtigte  Person  selbst  versicherte
 Person  wird  (Frels,  Rechtsfragen  bei  der  Realteilung  von  pri-
 vaten  Lebensversicherungsverträgen  im  Versorgungsaus-
 gleich, VersR 1983, S. 112  ff.).

 Nummer  1  bestimmt  darüber  hinaus,  dass  das  zu  übertragen-
 de  Anrecht  vergleichbar  gesichert  sein  muss  wie  das  auszu-
 gleichende  Anrecht.  Dies  ist  in  der  Regel  kein  Problem,  weil
 die  meisten  Versorgungssysteme  Sicherungsmechanismen
 kennen,  die  für  das  übertragene  Anrecht  dieselbe  Sicherheit
 gewährleisten  wie  für  das  auszugleichende  Anrecht:  Für  be-
 triebliche  Anrechte  etwa  gilt  wegen  §  12  VersAusglG  die
 Insolvenzsicherung  nach  §  7  ff.  BetrAVG  auch  für  die  aus-
 gleichsberechtigte  Person.  Private  Versorgungen  unterliegen
 nach  Durchführung  der  internen  Teilung  den  Schutz-
 mechanismen  des  Versicherungsaufsichtsrechts,  die  für  alle
 Versicherungsnehmer wirken.

 Praktische  Bedeutung  kann  die  Frage  einer  hinreichenden
 Sicherung  aber  bei  betrieblichen  Unternehmerversorgungen
 erlangen,  also  etwa  in  dem  Fall,  dass  eine  Gesellschaft  mit
 beschränkter  Haftung  (GmbH)  ihrem  geschäftsführenden
 Alleingesellschafter  eine  Rente  verspricht.  Für  Versorgun-
 gen  dieser  Art  ist  das  Betriebsrentengesetz  im  Allgemeinen
 nicht  anwendbar,  wenn  nicht  ausnahmsweise  §  17  BetrAVG
 gegeben  ist  (siehe  im  Einzelnen  Glockner/Uebelhack,  Die
 betriebliche  Altersversorgung  im  Versorgungsausgleich,
 1989,  Rn.  84a).  Anrechte  dieser  Art  sind  insbesondere  nicht
 zwingend gegen Insolvenzen gesichert.

 In  der  Regel  spricht  in  diesen  Fällen  nichts  gegen  eine  inter-
 ne  Teilung,  denn  das  zu  übertragende  Anrecht  der  aus-
 gleichsberechtigten  Person  teilt  dann  sowohl  die  Chancen
 als  auch  die  Risiken  des  Anrechts  der  ausgleichsberechtigten
 Person.  Fehlt  also  eine  Rückdeckung,  so  trägt  das  Anrecht
 der  geschiedenen  ausgleichsberechtigten  Person  ebenso  das
 Insolvenzrisiko  in  sich  wie  das  Anrecht  der  ausgleichspflich-

 tigen  Person.  Der  Versorgungsausgleich  erfordert  eine  glei-
 che  Teilhabe,  aber  keine  Besserstellung  der  ausgleichsbe-
 rechtigten  Person.  Ist  die  Versorgung  allerdings  rückgedeckt,
 etwa  über  eine  von  der  GmbH  abgeschlossene  Lebensver-
 sicherung,  so  ist  der  ausgleichsberechtigten  Person  im  Rah-
 men  der  internen  Teilung  ein  entsprechender  Insolvenz-
 schutz  zu  verschaffen.  Nach  bisher  geltendem  Recht
 mussten  diese  Versorgungen  meist  wie  verfallbare  Anrechte
 in  den  schuldrechtlichen  Ausgleich  verwiesen  werden.  Dies
 ist künftig also nicht mehr erforderlich.

 Nummer  2  regelt  zum  einen,  dass  das  zu  übertragende  An-
 recht  dem  bei  der  ausgleichspflichtigen  Person  verbliebenen
 Anrecht  in  Bezug  auf  den  Ausgleichswert  wertmäßig  ent-
 sprechen  muss.  Dem  Versorgungsträger  stehen  dafür  drei
 Möglichkeiten  zur  Verfügung:  Die  Teilung  kann  auf  der
 Grundlage  des  Deckungskapitals  erfolgen,  das  beispielswei-
 se  bei  privaten  Rentenversicherungen  von  den  Versorgungs-
 trägern  für  den  Ehezeitanteil  ermittelt  wird.  Es  kann  aber
 auch  die  Halbteilung  von  Rentenbeträgen  oder  Bezugs-
 größen,  z.  B.  Leistungskennzahlen,  vorgesehen  werden.  Da
 die  Halbteilung  von  Rentenbeträgen  zur  Bildung  unter-
 schiedlich  hohen  Deckungskapitals  und  damit  zur  Belastung
 des  Versorgungsträgers  führen  würde,  wenn  die  ausgleichs-
 berechtigte  Person  versicherungsmathematisch  eine  ungüns-
 tigere  Risikostruktur  als  die  ausgleichspflichtige  Person  auf-
 weist,  besteht  auch  folgende  weitere  Möglichkeit:  Der
 Versorgungsträger  ermittelt  gleich  hohe  Rentenbeträge  nach
 dem  vorhandenen  Deckungskapital  und  teilt  dieses  entspre-
 chend  auf  (siehe  auch  schon  Bundestagsdrucksache  9/2296,
 S. 11).

 Nummer  2  bestimmt  darüber  hinaus,  dass  das  zu  übertragen-
 de  Anrecht  eine  vergleichbare  Wertentwicklung  aufweisen
 muss  wie  das  auszugleichende  Anrecht.  Unzulässig  wäre  es
 also  beispielsweise,  künftige  Anpassungen  in  der  Anwart-
 schafts-  oder  in  der  Leistungsphase  für  die  ausgleichsberech-
 tigte  Person  auszuschließen,  obwohl  die  am  Ehezeitende
 gültige  Satzung  für  das  auszugleichende  Anrecht  eine  regel-
 mäßige  Anpassung  vorsieht.  Dagegen  bleiben  Veränderun-
 gen  von  Satzungen  und  Bemessungsgrundlagen,  die  nach
 dem  Ehezeitende  eintreten,  außer  Betracht  (siehe  auch  Be-
 gründung zu §  5 Abs.  2 Satz  2 VersAusglG).

 Nach  Nummer  3  soll  das  zugeteilte  Anrecht  grundsätzlich
 die  gleiche  Qualität  wie  das  auszugleichende  Anrecht  haben,
 also  die  gleichen  Risiken  absichern.  Regelmäßig  muss  es  zu-
 mindest  eine  lebenslange  Altersversorgung  vorsehen.  Zu-
 dem  soll  es  eine  Invaliditätsabsicherung  und  Hinterbliebe-
 nenversorgung  umfassen,  wenn  diese  im  auszugleichenden
 Anrecht enthalten sind.

 Jedoch  ist  letzteres  wie  nach  bislang  geltendem  Recht  nicht
 zwingend.  Es  kann  sich  beispielsweise  so  verhalten,  dass  im
 System  des  Anrechts  der  ausgleichspflichtigen  Person  ein
 Invaliditätsschutz  für  Außenstehende  nicht  vermittelt  wer-
 den  kann  (siehe  hierzu  BGH  vom  19.  August  1998  –  XII  ZB
 100/96  =  FamRZ  1999,  158).  In  diesen  Fällen  ist  der  redu-
 zierte  Risikoschutz  im  Rahmen  der  Altersversorgung  wert-
 mäßig  zu  kompensieren.  Die  Entscheidung  über  die  Be-
 schränkung  des  Risikoschutzes  trifft  der  Versorgungsträger.
 Er  hat  jedoch  in  der  Auskunft  nach  §  220  Abs.  4
 FamFG-VAE  nachvollziehbare  Angaben  hierzu  zu  machen,
 insbesondere  zum  finanziellen  Ausgleich  als  Kompensation
 für wegfallenden Risikoschutz.
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Absatz  2  ordnet  an,  dass  für  das  Anrecht  der  ausgleichs-
 berechtigten  Person  die  Regelungen  über  das  Anrecht  der
 ausgleichspflichtigen  Person  entsprechend  gelten,  wenn  kei-
 ne  besonderen  Regelungen  über  den  Versorgungsausgleich
 bestehen.  Damit  steht  es  beispielsweise  bei  betrieblichen
 oder  privaten  Versorgungsträgern  letztlich  in  ihrem  Ermes-
 sen,  ob  sie  die  für  sie  maßgebliche  Rechtsordnung  anpassen
 und  gesonderte  Regelungen  erlassen  oder  aber  dieselben  Be-
 stimmungen  anwenden,  die  auch  für  das  auszugleichende
 Anrecht  gelten.  Die  Vorschrift  ist  auch  dann  anzuwenden,
 wenn  zwar  besondere  Vorschriften  erlassen  wurden,  diese
 aber  gegen  die  in  Absatz  1  geregelten  Grundsätze  verstoßen
 und deshalb gemäß §  134 BGB unwirksam sind.

 Zu §  12  (Rechtsfolge  der  internen  Teilung  von  Betriebs-
 renten)

 Mit  der  Vorschrift  wird  fingiert,  dass  bei  einer  internen  Tei-
 lung  betrieblicher  Anrechte  die  ausgleichsberechtigte  Person
 die  Rechtsstellung  eines  ausgeschiedenen  Arbeitnehmers  im
 Sinne  des  Betriebsrentengesetzes  erlangt.  Die  ausgleichsbe-
 rechtigte  Person  erhält  damit  keine  arbeitsrechtliche  Stel-
 lung,  sondern  es  wird  lediglich  eine  versorgungsrechtliche
 Beziehung mit dem Versorgungsträger hergestellt.

 Die  Fiktion  bedeutet  unter  anderem,  dass  bei  Vorliegen  der
 entsprechenden  Voraussetzungen  für  die  ausgleichsberech-
 tigte  Person  die  Anpassungsregelungen  für  laufende  Leis-
 tungen  nach  §  16  BetrAVG  und  der  Insolvenzschutz  nach
 §  7  ff.  BetrAVG  gelten,  sie  ein  Recht  zur  Fortsetzung  der
 Versorgung  mit  eigenen  Beiträgen  gemäß  §  1b  Abs.  5  Satz  1
 Nr.  2  BetrAVG  hat  und  ihr  das  Recht  zur  Mitnahme  gemäß
 §  4 Abs.  3 BetrAVG zusteht.

 Für  Rechtsstreitigkeiten  der  ausgleichsberechtigten  Person
 mit  dem  Versorgungsträger  ist  das  Arbeitsgericht  zuständig,
 da  die  ausgleichsberechtigte  Person  durch  den  richterlichen
 Gestaltungsakt  nach  §  10  Abs.  1  VersAusglG  Rechtsnach-
 folgerin im Sinne des §  3 des Arbeitsgerichtsgesetzes wird.

 Zu §  13  (Teilungskosten des Versorgungsträgers)

 Die  Norm  stellt  klar,  dass  die  durch  die  interne  Teilung  ent-
 stehenden  Kosten  von  den  Eheleuten  hälftig  zu  tragen  sind,
 sofern  der  Versorgungsträger  diese  Kosten  geltend  macht.  So
 wird  sichergestellt,  dass  der  organisatorische  Mehraufwand
 der  Versorgungsträger  vergütet  wird.  Es  dürfen  nur  solche
 Kosten  umgelegt  werden,  die  durch  die  Teilung  entstehen
 und  die  angemessen  sind.  Kosten  für  die  Ermittlung  des  Ehe-
 zeitanteils  sind  wie  auch  nach  der  bisherigen  Rechtslage
 hiervon nicht erfasst.

 Wie  im  bislang  geltenden  Recht  des  Versorgungsausgleichs
 kann  es  angemessen  sein,  diese  Kosten  zu  pauschalieren.  Die
 Rechtsprechung  hat  pauschale  Kostenabzüge  von  2  Prozent
 bzw.  3  Prozent  des  Deckungskapitals  im  Rahmen  der  Real-
 teilung  nach  §  1  Abs.  2  VAHRG  gebilligt  (Nachweise  bei
 MünchKomm-Gräper,  BGB-Kommentar,  4.2000,  §  1
 VAHRG  Rn.  59).  Der  Kostenabzug  unterliegt  jedoch  der
 Kontrolle  des  Familiengerichts.  Nach  §  220  Abs.  4
 FamFG-VAE  ist  der  Versorgungsträger  verpflichtet,  Aus-
 kunft  auch  über  den  beabsichtigten  Kostenabzug  zu  erteilen.
 Zudem  ist  der  Kostenabzug  bei  dem  Vorschlag  für  die  Be-
 stimmung  des  Ausgleichswerts  nach  §  5  Abs.  3  VersAusglG
 auszuweisen (siehe die Begründung zu §  5 VersAusglG).

 Die  Regelung  gilt  lediglich  für  die  interne  Teilung.  Für  die
 externe  Teilung  besteht  kein  vergleichbares  Bedürfnis:  Auf
 der  Seite  des  abgebenden  Systems  entsteht  lediglich  ein  Ka-
 pitalabfluss,  hingegen  kein  Verwaltungsaufwand  zur  Ein-
 richtung  eines  neuen  Kontos  wie  bei  der  internen  Teilung.
 Auf  der  Seite  des  aufnehmenden  Systems  besteht  entweder
 schon  ein  Konto,  wenn  ein  bestehendes  Anrecht  aufgestockt
 werden  soll,  oder  aber  das  aufnehmende  System  gewinnt
 einen  neuen  Kunden,  sofern  es  sich  um  einen  privaten  Ver-
 sorgungsträger  handelt.  Darüber  hinaus  ist  die  externe  Tei-
 lung  als  Sonderfall  konzipiert.  Sie  kommt  nach  §  14  Abs.  2
 Nr.  1  und  2  VersAusglG  nur  in  Betracht,  wenn  der  Versor-
 gungsträger  der  ausgleichspflichtigen  Person  mit  dieser  Tei-
 lungsform einverstanden ist.

 Zu Unterabschnitt 3  (Externe Teilung)

 Unterabschnitt  3  enthält  die  Regelungen  über  die  externe
 Teilung,  also  den  Ausgleich  außerhalb  des  Versorgungssys-
 tems  des  auszugleichenden  Anrechts.  Die  externe  Teilung  ist
 nur  in  den  besonderen  Fällen  des  §  14  Abs.  2  und  des  §  16
 Abs.  1  und  2  VersAusglG  zulässig.  Mit  den  differenzierten
 Bestimmungen  zur  externen  Teilung  wird  den  besonderen
 Belangen  der  Beteiligten  entsprochen:  Wünschen  der
 Versorgungsträger  der  ausgleichspflichtigen  Person  und  die
 ausgleichsberechtigte  Person  einen  Transfer  in  ein  anderes
 System,  ist  dies  nach  §  14  Abs.  2  Nr.  1  VersAusglG  zu
 ermöglichen.  Bei  geringen  Ausgleichswerten  gilt  dies  im  In-
 teresse  des  Versorgungsträgers  des  auszugleichenden  An-
 rechts  nach  §  14  Abs.  2  Nr.  2  VersAusglG  auch  ohne  das
 Einverständnis  der  ausgleichsberechtigten  Person.  Diese
 Möglichkeit  erweitert  §  17  VersAusglG  für  die  internen
 Durchführungswege  einer  betrieblichen  Altersversorgung.
 Darüber  hinaus  bleibt  nach  §  16  Abs.  1  VersAusglG  eine  ex-
 terne  Teilung  wie  nach  bisherigem  Recht  („Quasisplitting“)
 den  Trägern  von  Beamtenversorgungen  erlaubt,  solange  dort
 noch  keine  Regelungen  für  die  interne  Teilung  geschaffen
 worden  sind.  Immer  extern  auszugleichen  sind  schließlich
 die  Versorgungsanwartschaften  von  Beamtinnen  und  Beam-
 ten  auf  Widerruf  und  Soldatinnen  und  Soldaten  auf  Zeit
 (§  16 Abs.  2  VersAusglG).

 In  Ergänzung  zu  den  materiell-rechtlichen  Bestimmungen  in
 den  §§  14  bis  17  VersAusglG  regelt  §  222  FamFG-VAE  ver-
 fahrensrechtliche  Einzelheiten  der  externen  Teilung:  Die  in
 den  §§  14  und  15  VersAusglG  eingeräumten  Wahlrechte
 sind  hiernach  fristgebunden  gegenüber  dem  Gericht  auszu-
 üben.  Zugleich  ist  nachzuweisen,  dass  der  ausgewählte  Ver-
 sorgungsträger  der  Zielversorgung  mit  dem  gewünschten
 Ausbau  bzw.  der  Begründung  eines  Anrechts  einverstanden
 ist.  Schließlich  hat  das  Familiengericht  den  Betrag  in  Höhe
 des  Kapitalwerts  bzw.  des  korrespondierenden  Kapitalwerts
 festzusetzen,  der  von  dem  Versorgungsträger  der  ausgleichs-
 pflichtigen  Person  an  den  Träger  der  Zielversorgung  zu  zah-
 len  ist  (siehe  im  Einzelnen  die  Begründung  zu  §  222
 FamFG-VAE).  In  §  114  Abs.  4  Nr.  7  FamFG-VAE  ist  klar-
 gestellt,  dass  die  Ausübung  des  Wahlrechts  nach  §  15  Abs.  1
 VersAusglG  nicht  dem  Anwaltszwang  nach  §  114  Abs.  1
 FamFG unterliegt.

 Zu §  14  (Externe Teilung)

 Absatz  1  definiert  zunächst  die  externe  Teilung.  Diese  er-
 folgt  wie  die  interne  Teilung  durch  gerichtliche  Entschei-
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dung.  Sie  begründet  ein  Rechtsverhältnis  zwischen  der  aus-
 gleichsberechtigten  Person  und  einem  von  ihr  ausgewählten
 Versorgungsträger  oder  baut  ein  dort  bestehendes  Rechtsver-
 hältnis  aus.  Wird  die  Wahl  nicht  ausgeübt,  erfolgt  der  Aus-
 gleich  nach  §  15  Abs.  3  VersAusglG  über  die  gesetzliche
 Rentenversicherung.  Wie  bei  der  internen  Teilung  wird  das
 Anrecht  der  ausgleichspflichtigen  Person  entsprechend  ge-
 kürzt.  Mit  der  Zahlung  des  vom  Gericht  festgesetzten  Be-
 trags  an  den  Versorgungsträger  der  ausgleichsberechtigten
 Person  wird  der  Versorgungsträger  der  ausgleichspflichtigen
 Person  insoweit  von  seinen  Rechten  und  Pflichten  befreit.
 Für  die  betriebliche  Altersversorgung  ist  damit  auch  klarge-
 stellt,  dass  die  Zusage  des  Arbeitgebers  der  ausgleichspflich-
 tigen Person insoweit erlischt.

 Absatz  2  stellt  klar,  dass  es  sich  bei  einer  externen  Teilung
 um  eine  strukturelle  Ausnahme  von  dem  Grundsatz  der  in-
 ternen  Teilung  handelt,  weil  sie  an  besondere  Bedingungen
 geknüpft  ist.  Da  die  interne  Teilung  eine  bestmögliche  Teil-
 habe  der  Eheleute  an  den  gemeinsam  in  der  Ehe  erwirtschaf-
 teten  Anrechten  gewährleistet,  ist  eine  externe  Teilung  aus-
 schließlich  in  den  in  Absatz  2  geregelten  Fällen  zulässig.
 Liegt  eine  der  Alternativen  des  Absatzes  2  vor,  so  ist  das  Ge-
 richt aber an die Wahl der externen Teilung gebunden.

 Nummer  1  ermöglicht  es  dem  zuständigen  Versorgungsträ-
 ger,  bei  dem  ein  auszugleichendes  Anrecht  besteht,  und  der
 ausgleichsberechtigten  Person,  sich  über  eine  externe  Tei-
 lung  zu  einigen.  Der  Versorgungsträger  wird  eine  solche
 Lösung  anbieten,  wenn  er  hinreichend  liquide  ist  und  ein  In-
 teresse  daran  hat,  die  ausgleichsberechtigte  Person  nicht  in
 das  eigene  Versorgungssystem  aufzunehmen.  Die  aus-
 gleichsberechtigte  Person  wird  ein  solches  Angebot  anneh-
 men,  wenn  sie  eine  Versorgung  bei  einem  anderen  Versor-
 gungsträger  begründen  oder  eine  bestehende  andere
 Versorgung  ausbauen  möchte.  Die  Vorschrift  stellt  es  dem
 Versorgungsträger  und  der  ausgleichsberechtigten  Person
 frei,  auch  über  hohe  Ausgleichswerte  Vereinbarungen  zu
 treffen.  Zwar  ist  dann  die  ideale  Halbteilung  nicht  mehr  ga-
 rantiert,  denn  die  Zielversorgung  kann  sich  besser  oder
 schlechter  entwickeln  als  das  auszugleichende  Anrecht.  Die
 ausgleichsberechtigte  Person  kann  hierüber  aber  frei  ent-
 scheiden  und  trägt  somit  die  damit  verbundenen  Chancen
 und Risiken.

 Die  Vereinbarung  nach  Nummer  1  ist  eine  Abrede  über  den
 Ausgleichsweg  zwischen  dem  Versorgungsträger  der  aus-
 gleichspflichtigen  Person  auf  der  einen  Seite  und  der  aus-
 gleichberechtigten  Person  auf  der  anderen  Seite.  Davon  zu
 unterscheiden  ist  die  Wahl  der  Zielversorgung.  Der  Träger
 der  Zielversorgung  muss  einverstanden  sein,  wenn  die  aus-
 gleichsberechtigte  Person  diese  auswählt,  vgl.  §  15  Abs.  1
 und  2  VersAusglG  in  Verbindung  mit  §  222  Abs.  2
 FamFG-VAE.  Ansonsten  ist  der  externe  Ausgleich  nur  über
 die  gesetzliche  Rentenversicherung  möglich,  die  ihrerseits
 nicht  zustimmen  muss,  siehe  §  15  Abs.  3  VersAusglG.  Eini-
 gen  sich  der  Versorgungsträger  der  ausgleichspflichtigen
 Person  und  die  ausgleichsberechtigte  Person  zwar  über  eine
 externe  Teilung,  jedoch  nur  unter  der  Bedingung  der  Wahl
 einer  nach  §  15  Abs.  2  VersAusglG  ungeeigneten  Zielver-
 sorgung,  so  wird  das  Familiengericht  aufzuklären  haben,  ob
 dies  zur  Unwirksamkeit  der  Vereinbarung  insgesamt  führt
 (§  139  BGB)  oder  ob  es  bei  der  externen  Teilung  verbleibt

 und  als  Zielversorgung  die  gesetzliche  Rentenversicherung
 nach §  15 Abs.  3 VersAusglG zu bestimmen ist.

 Die  externe  Teilung  selbst  ist  mit  der  Vereinbarung  im  Sinne
 der  Nummer  1  noch  nicht  vollzogen,  denn  hierüber  entschei-
 det  gemäß  Absatz  1  das  Gericht.  Es  handelt  sich  auch  nicht
 um  eine  Vereinbarung  nach  den  §§  6  bis  8  VersAusglG,  denn
 sie  wird  nicht  zwischen  den  Ehegatten  geschlossen.  Das
 Formerfordernis  des  §  7  VersAusglG  gilt  folglich  nicht.  Der
 Schutz  der  ausgleichsberechtigten  Person  ist  durch  die  ge-
 richtliche  Entscheidung  über  die  Durchführung  der  externen
 Teilung  gewährleistet  (siehe  auch  §  222  FamFG-VAE).
 Auch  sichert  das  Erfordernis  einer  angemessenen  Zielver-
 sorgung  nach  §  15  VersAusglG  die  Interessen  der  aus-
 gleichsberechtigten Person hinreichend.

 Nummer  2  ermöglicht  es  dem  Versorgungsträger,  kleinere
 Ausgleichswerte  auch  ohne  Zustimmung  der  ausgleichs-
 berechtigten  Person  extern  zu  teilen,  im  Ergebnis  aus  seiner
 Sicht  also  abzufinden.  Der  so  stattfindende  Transfer  in  ein
 anderes  Versorgungssystem  ist  bei  kleineren  Ausgleichswer-
 ten  aus  folgenden  Gründen  gerechtfertigt:  Zum  einen  kann
 so  die  Entstehung  von  Kleinstanrechten  vermieden  werden,
 weil  die  Abfindung  in  bestehende  Versorgungen  fließt  oder
 hilfsweise  in  der  gesetzlichen  Rentenversicherung  gebündelt
 wird.  Insbesondere  aber  werden  die  Kosten  für  die  Verwal-
 tung kleiner Anrechte vermieden.

 Die  in  Absatz  2  Nr.  2  geregelte  Wertgrenze  ist  doppelt  so
 hoch  wie  diejenige  des  §  18  Abs.  4  VersAusglG  (siehe  auch
 Begründung  dort).  Sie  entspricht  zugleich  der  Wertgrenze  im
 bislang  geltenden  §  3b  Abs.  1  Nr.  1  VAHRG:  Hier  hatte  der
 Gesetzgeber  bestimmt,  dass  –  über  den  Halbteilungsgrund-
 satz  hinaus  –  vor  allem  auf  Anrechte  in  der  gesetzlichen  Ren-
 tenversicherung  in  Höhe  von  2  Prozent  der  in  §  18  SGB  IV
 geregelten  Bezugsgrenze  zugegriffen  werden  konnte.  Im
 Jahr  2008  beläuft  sich  die  monatliche  Bezugsgröße  nach
 §  18  Abs.  1  SGB  IV  auf  2  485  Euro  (§  2  Abs.  1  der  Sozial-
 versicherungs-Rechengrößenverordnung  2008  vom  5.  De-
 zember  2007,  BGBl.  I  S.  2797).  Anrechte  im  Sinne  dieser
 Vorschrift  sind  also  Anrechte,  bei  denen  der  Ausgleichswert
 am  Ende  der  Ehezeit  im  Jahr  2008  als  Rentenbetrag  höchs-
 tens  49,70  Euro  (2  Prozent  von  2  485  Euro)  oder  als  Kapital-
 wert  höchstens  5  964  Euro  (240  Prozent  von  2  485  Euro)  be-
 trägt.  Für  Anrechte  aus  den  internen  Durchführungswegen
 der  betrieblichen  Altersversorgung  gilt  abweichend  davon
 nach  §  17  VersAusglG  ein  Grenzwert  in  Höhe  der  Beitrags-
 bemessungsgrenze  in  der  allgemeinen  Rentenversicherung
 nach den §§  159 und 160 SGB VI.

 Der  Verweis  in  Absatz  3  auf  §  10  Abs.  2  VersAusglG  stellt
 klar,  dass  eine  Verrechnung  auch  insoweit  möglich  ist,  als
 auf  Grund  einer  externen  Teilung  nunmehr  beide  Ehegatten
 über  Anrechte  bei  demselben  Versorgungsträger  verfügen.
 Dies  wäre  beispielsweise  dann  der  Fall,  wenn  seitens  der
 Ehefrau  nur  ein  Ausgleichswert  aus  einer  privaten  Vorsorge
 auszugleichen  wäre  und  der  private  Versorgungsträger  nach
 §  14  Abs.  2  Nr.  2  VersAusglG  sich  für  eine  externe  Teilung
 entschieden  hat.  Benennt  der  Ehemann  dann  keine  Zielver-
 sorgung,  findet  nach  §  15  Abs.  3  VersAusglG  insoweit  ein
 Ausgleich  über  die  gesetzliche  Rentenversicherung  statt.  Hat
 er  zugleich  (höhere)  Entgeltpunkte  aus  der  gesetzlichen  Ren-
 tenversicherung  an  die  Ehefrau  zu  übertragen,  so  hat  die
 gesetzliche  Rentenversicherung  die  entsprechenden  Aus-
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gleichswerte  zu  verrechnen  und  zugunsten  der  Ehefrau  nur
 die Differenz nach Verrechnung auszugleichen.

 Der  weitere  Verweis  auf  §  10  Abs.  3  VersAusglG  stellt  klar,
 dass  sich  wie  bei  der  internen  Teilung  die  Regelungen  für
 den  Vollzug  der  externen  Teilung  aus  dem  Recht  der  beiden
 betroffenen Versorgungssysteme ergeben.

 Absatz  4  bestimmt  zunächst,  dass  eine  externe  Teilung  unzu-
 lässig  ist,  wenn  ein  Anrecht  durch  eine  Beitragszahlung  nicht
 mehr  begründet  werden  kann.  In  der  Sache  entspricht  die  Be-
 stimmung  damit  dem  bislang  geltenden  §  1587e  Abs.  3
 BGB,  der  allerdings  auf  die  Beitragszahlung  in  die  gesetz-
 liche  Rentenversicherung  beschränkt  war.  Satz  1  ist  nur  auf
 eine  externe  Teilung  nach  den  §§  14  und  15  VersAusglG
 anwendbar,  nicht  aber  auf  den  Ausgleich  von  Beamtenver-
 sorgungen  über  die  gesetzliche  Rentenversicherung  nach
 §  16  VersAusglG.  Ansonsten  könnten  nämlich  eigenständige
 Anrechte  nach  §  16  VersAusglG  grundsätzlich  nicht  mehr
 begründet  werden,  wenn  der  ausgleichsberechtigte  Ehegatte
 bereits  die  Regelaltersgrenze  erreicht  hat.  Satz  2  stellt  klar,
 dass  Ausgleichsansprüche  nach  der  Scheidung  weiterhin
 geltend  gemacht  werden  können.  Das  Anrecht  geht  für  den
 Ausgleich also nicht verloren.

 Zu §  15  (Wahlrecht hinsichtlich der Zielversorgung)

 Kommt  eine  Vereinbarung  über  eine  externe  Teilung  zustan-
 de  oder  macht  der  Versorgungsträger  von  seinem  Abfin-
 dungsrecht  Gebrauch,  so  entscheidet  nach  Absatz  1  die
 ausgleichsberechtigte  Person,  darüber,  bei  welchem  Versor-
 gungsträger  sie  ein  neues  Anrecht  begründen  oder  ein  beste-
 hendes  Anrecht  ausbauen  will  (Zielversorgung).  Der  aus-
 gewählte  Versorgungsträger  muss  mit  der  vorgesehenen
 Teilung  einverstanden  sein;  dies  ist  dem  Gericht  gemäß
 §  222  FamFG-VAE  nachzuweisen.  Zwar  bleibt  es  dem  Ver-
 sorgungsträger  der  ausgleichspflichtigen  Person  unbenom-
 men,  eine  konkrete  Zielversorgung  vorzuschlagen,  etwa  die
 Absicherung  über  eine  Pensionskasse,  die  demselben  Kon-
 zern  angehört.  Die  ausgleichsberechtigte  Person  muss  diesen
 Vorschlag  aber  nicht  akzeptieren.  Ohnehin  kann  nur  ein  An-
 gebot  nach  §  14  Abs.  2  Nr.  1  VersAusglG  mit  einer  entspre-
 chenden  Bedingung  versehen  werden.  Das  einseitige  Wahl-
 recht  nach  §  14  Abs.  2  Nr.  2  VersAusglG  selbst  ist
 bedingungsfeindlich.  Dies  hindert  den  Versorgungsträger
 und  die  ausgleichsberechtigte  Person  aber  natürlich  nicht  da-
 ran,  sich  auch  im  Fall  des  §  14  Abs.  2  Nr.  2  VersAusglG  ein-
 vernehmlich  mit  dem  Versorgungsträger  der  ausgleichs-
 pflichtigen Person über die Zielversorgung zu verständigen.

 Absatz  2  bestimmt,  welche  Anforderung  die  von  der  aus-
 gleichsberechtigten  Person  gewählte  Zielversorgung  erfül-
 len  muss.  Eine  strukturell  vergleichbare,  aber  nicht  mehr
 zeitgemäße  Bestimmung  fand  sich  bislang  in  §  1587l  Abs.  3
 Satz  2  BGB.  Absatz  2  Satz  1  ordnet  an,  dass  nur  eine  solche
 Zielversorgung  gewählt  werden  darf,  die  eine  angemessene
 Versorgung  der  ausgleichsberechtigten  Person  gewährleis-
 tet.  Nach  Absatz  2  Satz  2  ist  dies  bei  zertifizierten  Altersvor-
 sorgeverträgen  nach  §  5  AltZertG  (sogenannte  Riester-Ver-
 träge)  immer  der  Fall.  Mit  dieser  Regelung  wird  die  Praxis
 die  weit  überwiegende  Zahl  der  Fälle  auf  einfache  Weise
 lösen  können,  weil  es  bei  zertifizierten  Altersvorsorgever-
 trägen  keiner  weiteren  Prüfung  der  Angemessenheit  mehr
 bedarf.

 Wählt  die  ausgleichsberechtigte  Person  keinen  zertifizierten
 Altersvorsorgevertrag,  sondern  eine  andere  Versorgung  als
 Zielversorgung,  muss  das  Familiengericht  prüfen,  ob  die  ge-
 wählte  Zielversorgung  eine  angemessene  Versorgung  der
 ausgleichsberechtigten  Person  gewährleistet.  Das  kann  ins-
 besondere  dann  der  Fall  sein,  wenn  die  ausgleichsberechtigte
 Person  bereits  Anrechte  bei  einem  versicherungsförmig
 agierenden  Träger  der  betrieblichen  Altersversorgung  hat,
 dieser  mit  dem  Ausbau  des  Anrechts  einverstanden  ist  und  so
 die  zusätzliche  Altersvorsorge  der  ausgleichsberechtigten
 Person  gebündelt  werden  kann.  Denkbar  ist  auch  der  Fall,
 dass  eine  ausgleichsberechtigte  Person  im  Ruhestand  eine
 Zusatzrente  gegen  eine  Einmalzahlung  begründen  möchte.
 Auch  hierbei  kann  es  sich  im  Einzelfall  um  eine  angemesse-
 ne Versorgung im Sinne des Absatzes 2 Satz  1 handeln.

 Falls  die  ausgleichsberechtigte  Person  keine  Zielversorgung
 benennt,  aber  die  Voraussetzungen  einer  externen  Teilung
 nach  §  14  Abs.  2  VersAusglG  vorliegen,  ordnet  Absatz  3  die
 Begründung  von  Anwartschaften  in  der  gesetzlichen  Ren-
 tenversicherung  an.  Die  Bündelung  in  der  gesetzlichen
 Rentenversicherung  in  diesen  Fällen  ist  sinnvoll,  weil  die
 gesetzliche  Rentenversicherung  nach  wie  vor  die  Basis  der
 Altersversorgung  für  die  große  Mehrheit  der  Bevölkerung
 darstellt.

 Zu §  16  (Externe  Teilung  von  Anrechten  aus  einem  öffent-
 lich-rechtlichen Dienstverhältnis)

 Die  Vorschrift  bestimmt  in  Absatz  1,  dass  das  Familienge-
 richt  ausnahmsweise  wie  nach  geltendem  Recht  (§  1587b
 Abs.  2  BGB)  zum  Ausgleich  von  Anrechten  bei  einem
 Träger  der  Beamtenversorgung  zugunsten  der  ausgleichs-
 berechtigten  Person  Anrechte  in  der  gesetzlichen  Rentenver-
 sicherung  zu  begründen  hat.  Dieser  Fall  einer  gesetzlich  vor-
 gesehenen  externen  Teilung  muss  so  lange  möglich  bleiben,
 wie  die  zuständigen  Versorgungsträger  keine  interne  Lösung
 vorsehen.  Aus  Sicht  des  Versorgungsausgleichs  ist  es  jedoch
 erstrebenswert,  auch  bei  Beamtenversorgungen  den  Grund-
 satz  der  internen  Teilung  jedes  Anrechts  umzusetzen.  Des-
 halb  wird  es  im  Bereich  der  Bundesbeamten  eine  entspre-
 chende  Lösung  geben  (siehe  Artikel  5  dieses  Gesetzes).  Der
 Bund  besitzt  nach  der  Föderalismusreform  ab  dem  1.  Sep-
 tember  2006  im  Bereich  des  Beamtenversorgungsrechts  al-
 lerdings  nur  noch  die  Gesetzgebungskompetenz  für  Rege-
 lungen  für  Beamtinnen  und  Beamte  des  Bundes.  Die
 Zuständigkeit  für  das  Versorgungsrecht  der  Beamtinnen  und
 Beamten der Länder und Kommunen liegt bei den Ländern.

 Absatz  2  bestimmt,  dass  ein  Ausgleich  von  Anrechten  aus
 Beamten-  und  anderen  Dienstverhältnissen  in  bestimmten
 Fällen  ebenfalls  über  die  gesetzliche  Rentenversicherung
 stattfindet.  Dies  betrifft  Beamtinnen  und  Beamte  auf  Wider-
 ruf  sowie  Soldatinnen  und  Soldaten  auf  Zeit.  In  diesen  Fällen
 ist  noch  offen,  ob  die  ausgleichspflichtige  Person  in  ein
 Dienstverhältnis  auf  Lebenszeit  wechselt,  ob  ihnen  also  die
 Versorgungsanwartschaften  aus  einer  Beamten-  oder  Solda-
 tenversorgung  verbleiben.  Endet  das  Dienstverhältnis  durch
 Widerruf  oder  Zeitablauf,  ist  die  ausgleichspflichtige  Person
 nach  §  8  Abs.  2  Nr.  1  SGB  VI  nachzuversichern.  Deshalb
 soll  wie  nach  bislang  geltendem  Recht  in  diesen  Fällen  ein
 Ausgleich  über  die  gesetzliche  Rentenversicherung  stattfin-
 den.  Die  Vorschrift  ist  entsprechend  auf  ein  Anrecht  aus
 einem  Beamtenverhältnis  nach  den  §§  66,  67  des  Beamten-
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versorgungsgesetzes  (BeamtVG)  anzuwenden,  bei  dem  bis
 zum  Ende  der  Amtszeit  die  Wartefrist  nicht  erfüllt  werden
 kann  (siehe  hierzu  Wick,  Der  Versorgungsausgleich,  2.  Aufl.
 2007,  Rn.  119).  Die  Bewertung  der  in  Absatz  2  geregelten
 Anrechte ist in §  44 Abs.  4 VersAusglG geregelt.

 Nach  Absatz  3  Satz  1  hat  das  Gericht  die  Umrechnung  des
 Ausgleichswerts  in  Entgeltpunkte  anzuordnen.  Diese  Be-
 stimmung  ist  erforderlich,  da  nur  bei  einer  internen  Teilung
 von  Anrechten  der  gesetzlichen  Rentenversicherung  Ent-
 geltpunkte  ausgeglichen  werden.  Wird  ein  Anrecht  aus  einer
 Beamtenversorgung  über  die  gesetzliche  Rentenversiche-
 rung  ausgeglichen,  so  ist  die  Bezugsgröße  des  auszuglei-
 chenden  Anrechts  ein  Rentenbetrag.  Dieser  ist  in  Entgelt-
 punkte  zum  Ende  der  Ehezeit  umzurechnen.  Die  Regelung
 entspricht  §  1587b  Abs.  6  BGB  des  bislang  geltenden
 Rechts.  Absatz  3  Satz  2  stellt  klar,  dass  bei  Anrechten  aus
 dem  Beitrittsgebiet  eine  Umrechnung  in  Entgeltpunkte  (Ost)
 stattfindet (siehe auch §  3 Abs.  1 Nr.  5 VAÜG).

 Zu §  17  (Besondere Fälle der externen Teilung von
 Betriebsrenten)

 Die  Vorschrift  regelt,  dass  für  Anrechte  im  Sinne  des  Be-
 triebsrentengesetzes  aus  einer  Direktzusage  oder  einer  Un-
 terstützungskasse  im  Fall  des  §  14  Abs.  2  Nr.  2  VersAusglG
 eine  abweichende  Wertgrenze  gilt.  Durch  eine  externe  Tei-
 lung  können  solche  Anrechte  auch  dann  ausgeglichen  wer-
 den,  wenn  der  Ausgleichswert  nicht  höher  als  die  Beitrags-
 bemessungsgrenze  in  der  allgemeinen  Rentenversicherung
 nach  den  §§  159  und  160  SGB  VI  ist.  Handelt  es  sich  also
 um  ein  Anrecht  aus  einem  sogenannten  internen  Durchfüh-
 rungsweg  der  betrieblichen  Altersversorgung,  so  kann  der
 Versorgungsträger  eine  externe  Teilung  durch  einseitiges
 Verlangen  auch  dann  bewirken,  wenn  die  Wertgrenze  des
 §  14  Abs.  2  Nr.  2  VersAusglG  überschritten  ist,  der  Aus-
 gleichswert  als  Kapitalwert  aber  nicht  höher  ist  als  die  Bei-
 tragsbemessungsgrenze  in  der  allgemeinen  Rentenversiche-
 rung. Dieser Wert beläuft sich derzeit auf 63  600 Euro.

 Eine  höhere  Wertgrenze  für  die  internen  Durchführungswe-
 ge  der  betrieblichen  Altersversorgung  ist  gerechtfertigt,  weil
 der  Arbeitgeber  hier,  anders  als  bei  Anrechten  aus  einem
 externen  Durchführungsweg  (Direktversicherung,  Pensions-
 kasse,  Pensionsfonds),  unmittelbar  mit  den  Folgen  einer
 internen  Teilung  konfrontiert  ist,  also  die  Verwaltung  der
 Ansprüche  betriebsfremder  Versorgungsempfänger  über-
 nehmen  muss.  Das  mögliche  Interesse  der  ausgleichsberech-
 tigten  Person  an  der  systeminternen  Teilhabe  muss  in  diesen
 Fällen  zurückstehen,  bleibt  aber  insoweit  gewahrt,  als  sie
 nach  §  15  VersAusglG  über  die  Zielversorgung  entscheidet,
 die  durchaus  auch  bessere  Bedingungen  bieten  kann  als  das
 zu  teilende  betriebliche  Anrecht.  Soweit  der  Ausgleichswert
 aus  einer  Direktzusage  oder  einer  Unterstützungskasse  die
 Beitragsbemessungsgrenze  übersteigt,  verbleibt  es  dabei,
 dass  eine  externe  Teilung  nur  dann  in  Frage  kommt,  wenn
 der  Versorgungsträger  und  die  ausgleichsberechtigte  Person
 hierüber  nach  §  14  Abs.  2  Nr.  1  VersAusglG  Einvernehmen
 erzielen.

 Zu Unterabschnitt 4  (Ausnahmen)

 Unterabschnitt  4  regelt  diejenigen  Fälle,  in  denen  von  der  in-
 ternen  oder  externen  Teilung  aller  Anrechte  abgesehen  wer-
 den  kann.  Das  Gericht  hat  im  Verfahren  zunächst  zu  prüfen,

 ob  ein  Anrecht  überhaupt  ausgleichsreif  im  Sinne  des  §  19
 VersAusglG  ist.  Ist  dies  ausnahmsweise  nicht  der  Fall,  wird
 es  vom  Wertausgleich  bei  der  Scheidung  nicht  erfasst.  Mög-
 lich  bleiben  dann  aber  noch  Ausgleichsansprüche  nach  der
 Scheidung.  Liegt  ein  Fall  der  Geringfügigkeit  nach  §  18
 Abs.  1  oder  2  VersAusglG  vor,  findet  eine  Teilung  regel-
 mäßig  nicht  statt,  es  sei  denn,  dass  dies  im  Einzelfall  nach
 §  18 Abs.  3 VersAusglG dennoch geboten ist.

 Zu §  18  (Geringfügigkeit)

 Die  Regelung  in  §  18  VersAusglG  ist  in  dieser  Form  neu.  Sie
 gibt  eine  Antwort  auf  Fallkonstellationen,  bei  denen  die
 Durchführung  des  Versorgungsausgleichs  unverhältnis-
 mäßig  und  aus  Sicht  der  Parteien  nicht  vorteilhaft  ist.  In  den
 Fällen  des  Absatzes  1  ist  der  Wertunterschied  bei  Ehezeiten-
 de  gering,  weshalb  sich  ein  Hin-und-her-Ausgleich  unter
 dem  Aspekt  der  Teilhabe  in  der  Regel  nicht  lohnt.  Sind  die
 Ausgleichswerte  einzelner  Anrechte  gering  im  Sinne  des
 Absatzes  2,  entstünde  für  den  zuständigen  Versorgungsträ-
 ger  durch  die  Teilung  und  Aufnahme  eines  neuen  Anwärters
 ein  unverhältnismäßig  hoher  Verwaltungsaufwand.  Das  Ge-
 setz  sieht  aber  den  Ausschluss  des  Versorgungsausgleichs  in
 diesen  Fällen  nicht  zwingend  vor:  Vielmehr  kann  das  Ge-
 richt  den  Ausgleich  nach  Absatz  3  durchführen,  wenn  der
 Einzelfall  dies  gebietet.  Es  ist  somit  ein  Gestaltungsspiel-
 raum  eröffnet,  um  sachgerecht  auf  die  höchst  unterschiedli-
 chen  Konstellationen  der  konkreten  Scheidungsfälle  reagie-
 ren  zu  können.  Dabei  wird  das  Familiengericht  die  Sachlage
 mit  den  Eheleuten  erörtern  (siehe  auch  §  221  Abs.  1
 FamFG-VAE)  und  versuchen,  eine  Regelung  in  deren  Ein-
 vernehmen zu finden.

 Mit  §  18  VersAusglG  nimmt  das  neue  Recht  eine  Empfeh-
 lung  der  Kommission  „Strukturreform  des  Versorgungsaus-
 gleichs“  auf.  Diese  hatte  in  ihrem  Abschlussbericht  von
 Oktober  2004  auf  der  Grundlage  des  sogenannten  Zweigrup-
 penmodells  einen  absoluten  Ausschluss  des  Versorgungsaus-
 gleichs  bei  Unterschreiten  eines  Ausgleichsbetrags  (Saldos)
 von  einem  halben  Entgeltpunkt  je  Gruppe  vorgeschlagen.
 Bei  einem  Ausgleichsbetrag  von  bis  zu  zwei  Entgeltpunkten
 sollten  erweiterte  Gestaltungsmöglichkeiten  vorgesehen
 werden.  §  18  VersAusglG  vereinfacht  dieses  Grundkonzept,
 indem  es  sich  aus  Praktikabilitätsgründen  auf  eine  Wertgren-
 ze  beschränkt.

 Eine  Bagatellklausel  gab  es  im  Versorgungsausgleich  bereits
 von  Anfang  1987  bis  Ende  1991  (§  3c  VAHRG  in  der  Fas-
 sung  vom  8.  Dezember  1986,  BGBl.  I  S.  2317).  Diese  Be-
 stimmung  wurde  durch  Artikel  30  Nr.  1  in  Verbindung  mit
 Artikel  42  Abs.  1  des  Renten-Überleitungsgesetzes  vom
 25.  Juli  1991  (BGBl.  I  S.  1606)  wieder  aufgehoben,  da  sie  zu
 Auslegungs-  und  damit  zu  Anwendungsschwierigkeiten  ge-
 führt  hatte.  Diese  Probleme  sind  bei  der  Anwendung  des
 §  18 VersAusglG nicht zu erwarten.

 Nach  Absatz  1  ist  von  einem  Ausgleich  grundsätzlich  abzu-
 sehen,  wenn  die  Differenz  der  beiderseitigen  Ausgleichswer-
 te  gering  ist.  Damit  sollen  diejenigen  Fälle  sachgerecht  ent-
 schieden  werden,  in  denen  beide  Ehegatten  in  der  Ehezeit
 annähernd  gleichwertige  Anrechte  erworben  haben,  etwa
 weil  sie  durchgehend  Berufe  mit  vergleichbarer  Vergütung
 ausgeübt  haben.  Die  Ehegatten,  die  gerichtliche  Praxis  und
 auch  die  Versorgungsträger  empfinden  es  in  diesen  Fällen
 schon  heute  als  unangemessen,  einen  Ausgleich  durchzufüh-
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ren.  Im  neuen  Ausgleichssystem  würde  sich  dieses  Problem
 verschärfen,  weil  es  zu  einem  Hin-und-her-Ausgleich  auch
 hoher  Ausgleichswerte  kommen  könnte,  die  sich  wertmäßig
 im  Ergebnis  dennoch  annähernd  entsprechen.  Die  Wertgren-
 ze richtet sich nach Absatz  4.

 Die  Prüfung  im  Sinne  des  Absatzes  1  erfordert  es,  sich  einen
 Überblick  über  alle  Versorgungen  zu  verschaffen,  da  sämt-
 liche  beiderseitige  Ausgleichswerte  (also  auch  kleine  Aus-
 gleichswerte  im  Sinne  des  §  18  Abs.  2  VersAusglG)  zu  be-
 rücksichtigen  sind.  Hierzu  ist  eine  Vorsorgevermögensbilanz
 auf  Kapitalwertbasis  zu  erstellen,  wenn  der  zu  entscheidende
 Fall  Anlass  hierfür  bietet  (siehe  Begründung  zu  §  5
 VersAusglG).  Sofern  die  Ausgleichswerte  nicht  ohnehin  als
 Kapitalwerte  vorliegen,  ist  zu  diesem  Zweck  der  von  den
 Versorgungsträgern  nach  §  5  Abs.  3  VersAusglG  ebenfalls
 mitzuteilende  korrespondierende  Kapitalwert  heranzuzie-
 hen.  Die  Einzelheiten  ergeben  sich  insoweit  aus  §  47
 VersAusglG.

 Nach  Absatz  2  ist  vom  Ausgleich  einzelner  Anrechte  mit  ei-
 nem  geringen  Ausgleichswert  grundsätzlich  abzusehen.  Das
 Gericht  kann  unmittelbar  anhand  des  mitgeteilten  Aus-
 gleichswerts  des  einzelnen  Anrechts  entscheiden,  ob  die
 Wertgrenze des Absatzes 4 unterschritten ist.

 Nach  Absatz  3  Satz  1  hat  das  Gericht  anhand  des  Einzelfalls
 zu  prüfen,  ob  trotz  geringfügiger  Differenz-  bzw.  Aus-
 gleichswerte  ausnahmsweise  ein  Ausgleich  geboten  ist,  und
 zwar  insbesondere  in  Anbetracht  der  gegenseitigen  Aus-
 gleichswerte.  Hierbei  kommt  es  also  auf  die  Versorgungs-
 situation  der  Ehegatten  an.  In  den  Fällen  des  Absatzes  1
 könnten  es  besondere  Umstände,  wie  beispielsweise  die
 offenkundig  herausragende  Dynamik  eines  Anrechts  oder
 dessen  besonders  großzügige  Leistungsvoraussetzungen,  ge-
 boten  erscheinen  lassen,  den  anderen  Ehegatten  daran  teil-
 haben  zu  lassen.  In  den  Fällen  des  Absatzes  2  wäre  auch
 denkbar,  dass  es  der  ausgleichsberechtigten  Person  gerade
 durch  einen  geringfügigen  Ausgleich  gelingt,  eine  eigene
 Anwartschaft  so  aufzufüllen,  dass  hierdurch  eine  Wartezeit
 für  den  Bezug  der  Rente  erfüllt  ist.  Auch  kann  eine  Teilung
 ausnahmsweise  erforderlich  sein,  wenn  die  insgesamt  aus-
 gleichsberechtigte  Person  dringend  auf  den  Wertzuwachs
 angewiesen  ist.  Schließlich  kommen  Fälle  in  Betracht,  bei
 denen  ein  Ehegatte  über  viele  kleine  Ausgleichswerte  ver-
 fügt,  die  in  der  Summe  einen  erheblichen  Wert  darstellen,
 während  der  andere  Ehegatte  nur  vergleichsweise  geringe
 Anrechte in der Ehezeit erworben hat.

 Bei  der  Prüfung  ist  auch  das  Votum  der  Eheleute  von  Bedeu-
 tung.  Sprechen  sich  diese  für  einen  Ausschluss  nach
 Absatz  1  oder  Absatz  2  aus,  wird  ein  Fall  des  Absatzes  3  zu
 verneinen  sein.  Die  Eheleute  müssen  dann  keinen  Verzicht
 auf  den  Ausgleich  nach  §  6  VersAusglG  vereinbaren,  der
 an  die  formellen  Wirksamkeitsvoraussetzungen  des  §  7
 VersAusglG  gebunden  wäre.  Insbesondere  ist  die  beidersei-
 tige  anwaltliche  Vertretung  anders  als  bei  einem  protokol-
 lierten  Vergleich  bei  einer  gerichtlichen  Entscheidung  nach
 §  18 Abs.  1 oder 2 VersAusglG nicht erforderlich.

 Will  das  Gericht  den  Ausgleich  trotz  der  Geringfügigkeit
 nach  Absatz  3  ausnahmsweise  durchführen,  wäre  grundsätz-
 lich  jedes  Anrecht  getrennt  intern  oder  extern  zu  teilen.  Für
 die  Fälle  des  Absatzes  2  (geringe  Ausgleichswerte)  schafft
 Absatz  3  Satz  2  hier  zusätzliche  Gestaltungsspielräume.  Da-
 nach  kann  das  Gericht  einzelne  Anrechte  mit  geringem  Aus-

 gleichswert  auswählen  und  nur  diese  teilen.  Diese  Option  ist
 insbesondere  dann  von  Bedeutung,  wenn  beide  Ehegatten  je-
 weils  über  Anrechte  mit  einem  vergleichbaren  geringen  Aus-
 gleichswert  verfügen,  die  „stehen  gelassen“  werden  können.
 Sind  mehrere  Anrechte  bei  beiden  Ehegatten  mit  unter-
 schiedlich  geringen  Ausgleichswerten  vorhanden,  kann  das
 Gericht  auch  einen  Saldo  ermitteln  und  die  Teilung  zuguns-
 ten  der  insoweit  insgesamt  ausgleichsberechtigten  Person
 durchführen,  und  zwar  in  Höhe  des  ermittelten  Ausgleichs-
 betrags  zulasten  eines  einzelnen  Anrechts  oder  aber  zulasten
 mehrerer Anrechte.

 Jedes  Anrecht  darf  dabei  auch  über  die  Höhe  seines  Aus-
 gleichswerts  zur  Teilung  herangezogen  werden.  Diese  Aus-
 nahme  vom  Halbteilungsgrundsatz  ist  gerechtfertigt,  da  sie
 den  Ausgleich  von  geringen  Ausgleichswerten  im  Sinne  der
 Parteien  und  der  Versorgungsträger  praktikabel  macht.  Auch
 im  bislang  geltenden  Recht  war  mit  §  3b  Abs.  1  Nr.  1
 VAHRG  eine  solche  Ausnahme  von  dem  Grundsatz  gere-
 gelt,  dass  der  ausgleichspflichtigen  Person  regelmäßig  die
 Hälfte  des  in  der  Ehezeit  erworbenen  Anrechts  verbleiben
 soll.  Die  im  Ermessen  des  Familiengerichts  stehende  Aus-
 wahl  des  heranzuziehenden  Anrechts  wird  es  möglichst  im
 Einvernehmen mit der ausgleichspflichtigen Person treffen.

 Soweit  das  Gericht  den  Ausgleich  der  Anrechte  mit  gerin-
 gem  Ausgleichswert  auf  diese  Weise  durchführt,  hat  es  dabei
 die  Entscheidung  des  Versorgungsträgers  zur  Teilungsform
 zu  beachten.  Hat  sich  also  ein  Versorgungsträger  gemäß  §  14
 Abs.  2  Nr.  2  VersAusglG  bei  geringen  Ausgleichswerten  für
 die  externe  Teilung  entschieden,  muss  das  Gericht  diese  Vor-
 gabe beachten.

 Absatz  4  regelt  die  Geringfügigkeitsgrenze  und  gilt  sowohl
 für  die  geringe  Wertdifferenz  nach  Absatz  1  als  auch  für  ge-
 ringe  Ausgleichswerte  nach  Absatz  2.  Hiernach  kann  das  Fa-
 miliengericht  einen  Ausgleich  ausschließen,  wenn  die  Diffe-
 renz  der  Ausgleichswerte  am  Ehezeitende  nach  derzeitigem
 Stand  als  Rentenbetrag  höchstens  24,85  Euro  oder  als  Kapi-
 talwert  höchstens  2  982  Euro  beträgt.  Diese  Wertgrenze  rich-
 tet  sich  nach  der  monatlichen  Bezugsgröße  des  §  18  Abs.  1
 SGB  IV,  die  regelmäßig  angepasst  wird  und  damit  für  künf-
 tige  Entwicklungen  offen  ist  (siehe  auch  Begründung  zu  §  14
 Abs.  2 Nr.  2 VersAusglG).

 Die  Höhe  der  Wertgrenze  und  das  Wertverhältnis  zwischen
 Rentenbetrag  und  Kapitalwert  entsprechen  zugleich  §  3
 Abs.  2  BetrAVG  und  greift  damit  insbesondere  für  die  Fälle
 des  Absatzes  2  eine  Wertung  des  Betriebsrentenrechts  auf:
 Dort  ist  ein  einseitiges  Abfindungsrecht  des  betrieblichen
 Versorgungsträgers  für  Anwartschaften  bis  zu  dieser  Wert-
 grenze  bestimmt.  Es  widerspräche  diesem  Rechtsgedanken,
 wenn  der  Versorgungsausgleich  betriebliche,  aber  auch  pri-
 vate  Versorgungsträger  regelmäßig  verpflichten  würde,  An-
 wartschaften  unterhalb  dieser  Wertgrenze  zu  übertragen  oder
 zu  begründen.  Dies  ist  nur  für  diejenigen  Fälle  akzeptabel,  in
 denen  die  Teilung  von  Anrechten  mit  geringen  Ausgleichs-
 werten  aus  den  vorgenannten  Erwägungen  nach  Absatz  3
 ausnahmsweise geboten ist.

 Absatz  4  stellt  zugleich  klar,  dass  –  wie  auch  bei  §  14  Abs.  2
 Nr.  2  VersAusglG  –  beim  jeweiligen  Anrecht  jeweils  nur
 eine  Wertgrenze  zu  prüfen  ist:  Ist  ein  (monatlicher)  Renten-
 betrag  die  maßgebliche  Bezugsgröße  für  den  Ausgleichs-
 wert,  so  ist  als  Wertgrenze  höchstens  1  Prozent  der  monatli-
 chen  Bezugsgröße  nach  §  18  Abs.  1  SGB  IV  maßgeblich.  In
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allen  anderen  Fällen  ist  auf  den  Kapitalwert  bzw.  den  korre-
 spondierenden  Kapitalwert  des  Ausgleichswerts  abzustellen.
 In  diesen  Fällen  ist  entscheidend,  ob  dieser  Wert  höchstens
 120  Prozent  der  monatlichen  Bezugsgröße  nach  §  18  Abs.  1
 SGB IV beträgt.

 Zu §  19  (Fehlende Ausgleichsreife)

 §  19  VersAusglG  nimmt  Anrechte  vom  Ausgleich  aus,  bei
 denen  die  Teilung  zum  Zeitpunkt  der  Entscheidung  über  den
 Wertausgleich  bei  der  Scheidung  aus  verschiedenen  Grün-
 den  nicht  möglich  ist.  Dies  sind  insbesondere  diejenigen  An-
 rechte,  bei  denen  ein  Rechtsanspruch  der  ausgleichspflichti-
 gen  Person  selbst  auf  eine  Leistung  noch  nicht  hinreichend
 verfestigt  ist.  Sie  sind  gemäß  §  2  Abs.  3  VersAusglG  zwar
 grundsätzlich  in  den  Versorgungsausgleich  einzubeziehen.
 §  19  VersAusglG  stellt  aber  für  diese  Anrechte  in  Absatz  4
 klar,  dass  insoweit  nur  ein  schuldrechtlicher  Ausgleich  nach
 Maßgabe  des  §  20  ff.  VersAusglG  in  Betracht  kommt.  Der
 Verweis  auf  die  Ausgleichsansprüche  nach  der  Scheidung  ist
 sachgerecht:  Ein  Ausgleich  dieser  Anrechte  zu  einem  späte-
 ren  Zeitpunkt  ist  erforderlich,  insbesondere  weil  ihr  Wert  er-
 heblich  sein  kann.  Nach  §  224  Abs.  4  FamFG-VAE  ist  das
 Familiengericht  verpflichtet,  noch  nicht  ausgleichsreife  An-
 rechte  in  der  Begründung  zu  benennen.  Damit  wird  die  aus-
 gleichsberechtigte  Partei  daran  erinnert,  dass  ihr  insoweit
 noch Ansprüche zustehen können.

 Neu  ist  der  Begriff  der  fehlenden  Ausgleichsreife.  Er  ist  um-
 fassender  als  der  bereits  bekannte  Begriff  der  Verfallbarkeit
 und  gilt  auch  für  Anrechte,  deren  Ausgleich  für  die  aus-
 gleichsberechtigte  Person  unwirtschaftlich  wäre  oder  auf
 Grund  eines  Auslandsbezugs  in  Ermangelung  hoheitlicher
 Eingriffsbefugnis  oder  schon  wegen  fehlender  Aufklärbar-
 keit nicht möglich wäre.

 Absatz  1  Satz  1  regelt  die  Rechtsfolge  der  fehlenden  Aus-
 gleichsreife.  Danach  findet  der  Wertausgleich  bei  der  Schei-
 dung  für  diese  Anrechte  nicht  statt.  Absatz  1  Satz  2  ordnet
 die  entsprechende  Geltung  des  §  5  Abs.  2  VersAusglG  an.
 Danach  ist  für  die  Frage  der  Ausgleichsreife  grundsätz-
 lich  auf  das  Ende  der  Ehezeit  abzustellen  (§  5  Abs.  2
 Satz  1  VersAusglG).  Jedoch  sind  nach  §  5  Abs.  2  Satz  2
 VersAusglG  nachträgliche  Veränderungen  bis  zur  Entschei-
 dung  zu  berücksichtigen.  Hier  ist  vor  allem  an  die  Fälle  zu
 denken,  in  denen  ein  Anrecht  aus  einer  betrieblichen  Alters-
 versorgung  nach  dem  Ende  der  Ehezeit,  aber  noch  vor  der
 Entscheidung  über  den  Wertausgleich  unverfallbar  gewor-
 den ist und somit Ausgleichsreife erlangt hat.

 Absatz  2 bestimmt die Fälle der fehlenden Ausgleichsreife:

 Nummer  1  regelt  zunächst  die  noch  verfallbaren  Anrechte
 im  Sinne  des  Betriebsrentengesetzes.  Diese  Anrechte  sind
 noch  nicht  ausgleichsreif,  weil  sie  auch  aus  der  Sicht  der  aus-
 gleichspflichtigen  Person  noch  unsicher  sind.  Ein  Ausgleich
 ist  daher  im  Wertausgleich  bei  der  Scheidung  noch  nicht  ge-
 rechtfertigt.  Dies  entspricht  dem  bisherigen  Recht  (§  1587a
 Abs.  2  Nr.  3  Satz  3  BGB),  das  die  ausgleichsberechtigte  Per-
 son ebenfalls auf schuldrechtliche Ansprüche verwies.

 Nummer  2  regelt,  dass  eine  abzuschmelzende  Leistung  nicht
 ausgleichsreif  ist.  Ein  solches  Anrecht  bzw.  solcher  Bestand-
 teil  eines  Anrechts,  teilweise  auch  „degressives  Anrecht“  ge-
 nannt,  bleibt  nach  §  19  Abs.  4  VersAusglG  Ausgleichsan-
 sprüchen  nach  der  Scheidung  vorbehalten.  Hierbei  geht  es

 um  eine  Leistung,  auf  die  meist  aus  Gründen  des  Bestands-
 schutzes  ein  Anspruch  besteht,  die  auf  Anpassungen  der  Ver-
 sorgung  angerechnet  und  somit  letztlich  abgeschmolzen
 wird.

 Betroffen  sind  zum  einen  Sachverhalte,  die  bislang  in  §  3
 Abs.  1  Nr.  6  und  7  VAÜG  geregelt  waren.  Nach  diesen  Be-
 stimmungen  waren  bestimmte  Zusatzleistungen  in  der  ge-
 setzlichen  Rentenversicherung  nur  schuldrechtlich  auszu-
 gleichen.  Nummer  2  greift  diese  Systematik  auf.  Es  handelt
 sich  hierbei  um  den  nichtdynamischen  Teil  der  gesetzlichen
 Rente  nach  §  307b  Abs.  6  oder  den  §§  315a,  319a,  319b
 SGB  VI,  nach  §  4  Abs.  4  des  Anspruchs-  und  Anwart-
 schaftsüberführungsgesetzes  oder  nach  §  4  Abs.  1  des  Zu-
 satzversorgungssystem-Gleichstellungsgesetzes.

 Auch  bei  Anrechten  anderer  Versorgungsträger  als  der  ge-
 setzlichen  Rentenversicherung  kann  es  abzuschmelzende
 Bestandteile  von  Versorgungen  geben.  Als  Beispiel  seien
 hier  die  Abflachungsbeträge  von  Anrechten  aus  der  Beam-
 tenversorgung  genannt.  Auch  diese  können  im  Wertaus-
 gleich  bei  der  Scheidung  nicht  hinreichend  sicher  bewertet
 werden,  weshalb  sie  auch  nach  bislang  geltendem  Recht  dem
 schuldrechtlichen  Versorgungsausgleich  vorbehalten  blie-
 ben  (siehe  BGH  vom  14.  März  2007  –  XII  ZB  85/03  =
 FamRZ 2007, S. 995).

 Nummer  3  ist  dem  bislang  geltenden  §  1587b  Abs.  4  BGB
 nachgebildet:  Ein  Wertausgleich  bei  der  Scheidung  unter-
 bleibt  demnach,  wenn  er  für  die  ausgleichsberechtigte  Per-
 son  unwirtschaftlich  wäre.  Damit  ist  auch  der  bislang  in
 §  1587b  Abs.  4  BGB  erwähnte  weitere  Fall  erfasst,  dass  sich
 die  Teilung  voraussichtlich  nicht  zu  ihren  Gunsten  auswir-
 ken  würde.  Anderer  Regelungsbefugnisse  des  Familienge-
 richts  bedarf  es  hier  anders  als  im  bisherigen  Recht  nicht,
 weil  es  sich  in  der  Praxis  ohnehin  meist  um  Anrechte  mit
 einem  geringen  Ausgleichswert  handeln  dürfte,  für  die  §  18
 Abs.  2  VersAusglG  bereits  einen  großen  Ermessensspiel-
 raum  des  Gerichts  eröffnet.  Der  andere  häufige  Anwen-
 dungsfall  ist  derjenige  eines  Beamten  oder  einer  Beamtin  auf
 Lebenszeit,  der  bzw.  die  durch  den  Ausgleich  nach  §  16
 Abs.  1  VersAusglG  (bisher:  Quasisplitting)  Anwartschaften
 in  der  gesetzlichen  Rentenversicherung  erhalten  würde,  die
 allgemeine  Wartezeit  für  den  Bezug  einer  gesetzlichen  Rente
 aber voraussichtlich nicht mehr erfüllen könnte.

 Nummer  4  stellt  klar,  dass  im  Ausland  bestehende  Anrechte
 generell  nicht  ausgleichsreif  sind.  Dies  berücksichtigt  den
 Umstand,  dass  ein  ausländischer  Versorgungsträger  nicht
 durch  deutsche  Gerichte  verpflichtet  werden  kann,  die  aus-
 gleichsberechtigte  Person  in  sein  Versorgungssystem  aufzu-
 nehmen  oder  das  Anrecht  extern  auszugleichen.  Die  Norm
 entbindet  das  Gericht  aber  nicht  von  einer  grundsätzlichen
 Pflicht  zur  Aufklärung  dieser  Anrechte.  Die  Aufklärung
 braucht  aber  bei  besonderen  Schwierigkeiten  nicht  zwingend
 durchgeführt  zu  werden  und  soll  das  Verfahren  nicht  unnötig
 verzögern,  denn  anders  als  im  bislang  geltenden  Recht  ist  die
 Berücksichtigung  im  Rahmen  eines  Gesamtsaldos  nicht
 mehr  erforderlich.  Die  neue  Regelung  trägt  damit  den  Pra-
 xisproblemen  Rechnung,  zu  denen  das  bisherige  Recht  bei
 auszugleichenden ausländischen Anrechten oftmals führte.

 Absatz  3  regelt,  dass  in  Fällen,  in  denen  ein  Ehegatte  nicht
 ausgleichsreife  Anrechte  nach  Absatz  2  Nr.  4  erworben  hat,
 ein  Wertausgleich  bei  der  Scheidung  auch  in  Bezug  auf  die
 anderen  –  eigentlich  ausgleichsreifen  –  Anrechte  beider  Ehe-
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leute  nicht  stattfindet,  soweit  dies  für  den  anderen  Ehegatten
 unbillig  wäre.  Die  fehlende  Ausgleichsreife  eines  oder  meh-
 rerer  Anrechte  wirkt  also  als  Ausgleichssperre;  damit  kön-
 nen  unbillige  Ergebnisse  für  den  anderen  Ehegatten  vermie-
 den  werden,  die  anderenfalls  wegen  des  Grundsatzes  der
 Teilung jedes Anrechts entstehen könnten.

 Zu  denken  ist  hier  insbesondere  an  Fälle,  bei  denen  ein  Ehe-
 gatte  in  der  Ehezeit  beispielsweise  durch  eine  längere,  gut
 dotierte  Tätigkeit  im  Ausland  erhebliche  Anwartschaften  bei
 einem  ausländischen  Versorgungsträger  erworben  hat,  die
 nach  §  19  Abs.  2  Nr.  4  VersAusglG  nicht  ausgleichsreif  sind.
 Hat  der  andere  Ehegatte  in  der  Ehe  nun  beispielsweise  nur
 Anwartschaften  in  der  (inländischen)  gesetzlichen  Renten-
 versicherung  erworben,  so  wäre  dieses  Anrecht  grundsätz-
 lich  ausgleichsreif.  Es  wäre  aber  unbillig,  wenn  dieser  Ehe-
 gatte  durch  die  Teilung  des  von  ihm  erworbenen  Anrechts
 die  Hälfte  seiner  ehezeitlichen  Versorgung  verlöre  und
 gleichzeitig  wegen  seiner  Teilhabe  an  den  ausländischen  An-
 rechten  des  anderen  Ehegatten  nach  §  19  Abs.  4  VersAusglG
 auf  die  schwächeren  schuldrechtlichen  Ausgleichsansprüche
 nach  der  Scheidung  angewiesen  wäre.  Deshalb  würde  in  die-
 sen  Fällen  insgesamt  von  einem  Wertausgleich  bei  der  Schei-
 dung abzusehen sein.

 Die  Ausgleichssperre  des  Absatzes  3  für  sämtliche  Anrechte
 greift  aber  nur,  soweit  ein  Wertausgleich  bei  der  Scheidung
 für  den  anderen  Ehegatten  unbillig  ist.  Daran  fehlt  es  bei-
 spielsweise,  wenn  die  Anrechte  nach  §  19  Abs.  2  Nr.  4
 VersAusglG  nur  einen  geringen  Ausgleichswert  haben  und
 im  Übrigen  größere  Werte  auszugleichen  sind.  Auch  sind
 Fälle  denkbar,  in  denen  der  Ehegatte,  der  nicht  ausgleichsrei-
 fe  ausländische  Anrechte  erworben  hat,  zugleich  über  aus-
 gleichsreife  Anrechte  aus  inländischen  Regelsicherungssys-
 temen  verfügt.  In  diesen  Fällen  entspricht  es  dem  Interesse
 des  anderen  Ehegatten,  dieses  Anrecht  zu  teilen,  damit  je-
 denfalls  insoweit  ein  Erwerb  schon  im  Wertausgleich  bei  der
 Scheidung  möglich  ist.  Das  Familiengericht  wird  dann  nur
 insoweit  vom  Wertausgleich  absehen,  als  der  andere  Ehegat-
 te  ebenfalls  über  auszugleichende  Anrechte  verfügt.  Ob  und
 wieweit  es  also  zur  Anwendung  des  Absatzes  3  kommt,  hat
 das Familiengericht im Einzelfall zu entscheiden.

 Absatz  4  stellt  klar,  dass  Ausgleichsansprüche  nach  der
 Scheidung  nach  den  §§  20  bis  26  unberührt  bleiben.  Nach
 den  Maßgaben  dieser  Bestimmungen  bleibt  also  ein  Aus-
 gleich  im  Wege  der  schuldrechtlichen  Ausgleichsrente,  einer
 Abfindung  oder  der  Teilhabe  an  der  Hinterbliebenenversor-
 gung möglich.

 Zu Abschnitt 3  (Ausgleichsansprüche nach der
 Scheidung)

 Eines  der  wesentlichen  Ziele  der  Strukturreform  ist  es,  die
 nach  bisherigem  Recht  erforderlichen  Verfahren  nach  der
 Scheidung,  die  in  §  1587f  ff.  als  schuldrechtlicher  Versor-
 gungsausgleich  bzw.  in  §  3a  VAHRG  als  „Verlängerung  des
 schuldrechtlichen  Versorgungsausgleichs“  geregelt  waren,
 so  weit  wie  möglich  entbehrlich  zu  machen.  Allerdings  ist
 eine  Teilung  der  Anrechte  zum  Zeitpunkt  der  Entscheidung
 nicht  immer  möglich.  Nach  bislang  geltendem  Recht  ist  das
 relativ  häufig  der  Fall,  zum  einen  im  Hinblick  auf  die  Ver-
 fallbarkeit  eines  betrieblichen  Anrechts  (§  1587a  Abs.  2
 Nr.  3  Satz  3,  §  1587f  Nr.  4  BGB),  zum  anderen  wegen  der
 Begrenzungen  des  Ausgleichs  über  die  gesetzliche  Renten-

 versicherung  nach  §  1587b  Abs.  5  BGB  und  nach  §  3b
 Abs.  1  Nr.  1  VAHRG  oder  wegen  der  fehlenden  Zumutbar-
 keit  einer  Beitragszahlung  (§  3b  Abs.  1  Nr.  2  VAHRG).  Da
 einige  dieser  Vorschriften  künftig  entfallen,  kann  der  Aus-
 gleich  insoweit  abschließend  im  Wertausgleich  bei  der
 Scheidung  geregelt  werden;  in  diesen  Fällen  entstehen  an-
 ders  als  bisher  keine  Ausgleichsansprüche  nach  der  Schei-
 dung  mehr.  Ein  gewisser  Anwendungsbereich  verbleibt  aber
 insbesondere  für  diejenigen  Anrechte,  die  nicht  ausgleichs-
 reif im Sinne des §  19 Abs.  2 VersAusglG sind.

 Zu Unterabschnitt 1  (Schuldrechtliche Ausgleichs-
 zahlungen)

 Unterabschnitt  1  umfasst  die  Regeln  für  die  schuldrechtliche
 Ausgleichsrente  sowie  deren  Abtretung.  Die  Bestimmungen
 wurden  neu  geordnet,  entsprechen  im  Wesentlichen  aber
 dem  bislang  geltenden  Recht.  Neu  ist  die  Bestimmung  in
 §  22  VersAusglG  zum  schuldrechtlichen  Ausgleich  von
 Kapitalzahlungen.

 Zu §  20  (Anspruch auf schuldrechtliche Ausgleichsrente)

 §  20  VersAusglG  benennt  die  Voraussetzungen  des  An-
 spruchs  auf  eine  schuldrechtliche  Ausgleichsrente  zwischen
 den  geschiedenen  Ehegatten.  Die  Norm  fasst  die  bisherigen
 §§  1587f  und  1587g  BGB  zusammen  und  passt  sie  dem
 neuen Ausgleichssystem an.

 Absatz  1  Satz  1  setzt  ebenso  wie  der  bisherige  §  1587g
 Abs.  1  Satz  2  BGB  voraus,  dass  die  ausgleichspflichtige  Per-
 son  eine  laufende  Versorgung  aus  einem  noch  nicht  ausge-
 glichenen  Anrecht  bezieht.  Das  ist  der  Fall,  wenn  und  soweit
 im  Wertausgleich  bei  der  Scheidung  ein  Ausgleich  dieses
 Anrechts  noch  nicht  erfolgt  ist.  Praktische  Bedeutung  hat
 dies  vor  allem  für  Anrechte  bei  ausländischen  Versorgungs-
 trägern,  die  weder  intern  noch  extern  geteilt  werden  können.
 Darüber  hinaus  sind  die  inzwischen  unverfallbar  geworde-
 nen  betrieblichen  Anrechte  zu  nennen  (siehe  §  19  Abs.  2
 Nr.  1  VersAusglG)  und  Anrechte,  die  auf  eine  abzu-
 schmelzende  Leistung  gerichtet  sind  (§  19  Abs.  2  Nr.  2
 VersAusglG)  oder  deren  Ausgleich  unwirtschaftlich  im  Sin-
 ne  von  §  19  Abs.  1  Nr.  3  VersAusglG  wäre.  Denkbar  ist  aber
 auch,  dass  sich  die  Eheleute  geeinigt  haben,  den  Versor-
 gungsausgleich  nicht  durch  den  Wertausgleich  bei  der  Schei-
 dung  durchzuführen,  sondern  ihn  nach  §  6  Abs.  1  Satz  2
 Nr.  3  VersAusglG  Ausgleichsansprüchen  nach  der  Schei-
 dung  vorzubehalten,  weil  dies  ihrer  Interessenlage  besser
 entspricht.

 Eine  weitere  Fallgruppe  nicht  ausgeglichener  Anrechte  im
 Sinne  des  §  20  Abs.  1  VersAusglG  stellen  diejenigen  Versor-
 gungen  dar,  bei  denen  sich  ein  Anrecht  de  facto  in  zwei  Teile
 spaltet,  nämlich  einen  unverfallbaren  und  einen  verfallbaren
 Bestandteil.  Vor  der  Strukturreform  der  Zusatzversorgung
 bei  der  Versorgungsanstalt  des  Bundes  und  der  Länder
 (VBL)  war  dies  zum  Beispiel  bei  der  VBL-Rente  der  Fall.
 Ein  „nicht  ausgeglichenes  Anrecht“  im  Sinne  des  Gesetzes
 ist  auch  eine  zum  Zeitpunkt  der  Entscheidung  noch  verfall-
 bare  Einkommensdynamik.  Dies  kommt  beispielsweise  bei
 endgehaltsbezogenen  betrieblichen  Anrechten  vor,  weil
 nach  §  45  Abs.  1  VersAusglG  wie  im  geltenden  Recht  für
 die  Zwecke  der  Wertberechnung  entsprechend  §  2  Abs.  5
 BetrAVG  das  fiktive  Ausscheiden  des  Beschäftigten  aus  dem
 Unternehmen  am  Ende  der  Ehezeit  angenommen  wird.  Die
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endgültige  Bezugsgröße  der  Anwartschaft,  nämlich  das  End-
 gehalt,  kann  zu  diesem  Zeitpunkt  noch  nicht  bekannt  sein
 (siehe  hierzu  BGH  vom  12.  April  1989  –  IVb  ZB  146/86  =
 FamRZ  1989,  844  sowie  Borth,  Versorgungsausgleich  in  an-
 waltschaftlicher  und  familiengerichtlicher  Praxis,  3.  Aufl.
 1998,  Rn.  424  ff.).  Die  praktische  Bedeutung  dieser  Fälle
 dürfte  allerdings  abnehmen,  weil  diese  Zusageform  wegen
 der  Kalkulationsschwierigkeiten  in  modernen  Betriebsren-
 tensystemen  kaum  mehr  verwendet  wird:  Bei  der  Bewertung
 des  Finanzierungsaufwands  für  die  Betriebsrente  stellen  sich
 ähnliche  Schwierigkeiten  wie  bei  der  versorgungsaus-
 gleichsrechtlichen  Bewertung,  weil  für  die  Bezugsgröße
 eine  Prognose  erforderlich  ist.  Der  im  Wertausgleich  bei  der
 Scheidung  nicht  ausgeglichene  Bestandteil  solcher  Anrechte
 kann  jedenfalls  nach  §  20  Abs.  1  VersAusglG  ausgeglichen
 werden.

 Die  Höhe  des  Anspruchs  richtet  sich  grundsätzlich  nach  dem
 Ausgleichswert.  Anders  als  nach  bislang  geltendem  Recht
 sind  aber  die  hierauf  entfallenden  Sozialversicherungsbeiträ-
 ge  in  Abzug  zu  bringen.  Von  Bedeutung  ist  dies  vor  allem  in
 den  Fällen,  in  denen  nach  §  248  SGB  V  pflichtversicherte
 Betriebsrentner  auf  ihre  Betriebsrente  den  vollen  Beitrags-
 satz  in  der  Krankenversicherung  zu  entrichten  haben,  wäh-
 rend  der  ausgleichsberechtigte  Ehegatte  regelmäßig  keiner
 weiteren  Versicherungspflicht  unterliegt.  Nach  der  bislang
 geltenden  Regelung  können  diese  Beiträge,  die  nur  die  aus-
 gleichspflichtige  Person  treffen,  nur  in  besonderen  Härte-
 fällen  berücksichtigt  werden  (siehe  hierzu  Wick,  Der
 Versorgungsausgleich,  2.  Aufl.  2007,  Rn.  342b).  Die  Rege-
 lung  erlaubt  es  nunmehr,  diese  Anteile  vom  Bruttobetrag  ab-
 zuziehen,  was  einer  angemessenen  Teilhabe  besser  ent-
 spricht.  Betragen  beispielsweise  der  Ehezeitanteil  der
 Bruttorente  1  000  Euro  und  der  hierauf  beruhende  Aus-
 gleichswert  500  Euro,  so  errechnet  sich  bei  einer  Beitragslast
 von  17  Prozent  für  Kranken-  und  Pflegeversicherungsbeiträ-
 ge  eine  Ausgleichsrente  von  415  Euro  (500  Euro  abzüglich
 17  Prozent hiervon = 85 Euro).

 Absatz  1  Satz  2  bestimmt  die  entsprechende  Anwendbarkeit
 von  §  18  Abs.  2  und  3  Satz  1  sowie  Abs.  4  VersAusglG.
 Hiernach  findet  ein  Ausgleich  von  geringen  Ausgleichswer-
 ten  auch  bei  Ausgleichsansprüchen  nach  der  Scheidung
 nicht  statt.  Es  wäre  ein  Wertungswiderspruch,  diese  geringen
 Ausgleichswerte  vom  Wertausgleich  bei  der  Scheidung  aus-
 zunehmen,  einen  nachträglichen  Ausgleich  aber  zuzulassen.
 Allerdings  besteht  wie  beim  Wertausgleich  bei  der  Schei-
 dung  die  Möglichkeit,  den  Ausgleich  entsprechend  §  18
 Abs.  3  VersAusglG  dennoch  durchzuführen,  wenn  dies  im
 Einzelfall  geboten  ist.  Auf  die  Begründung  zu  dieser  Vor-
 schrift  wird  verwiesen.  Der  Verweis  auf  §  18  Abs.  2  und  3
 Satz  1  sowie  Abs.  4  VersAusglG  gilt  auch  für  den  Anspruch
 auf  Abfindung  einer  künftigen  schuldrechtlichen  Aus-
 gleichsrente  und  auf  Teilhabe  an  der  Hinterbliebenenversor-
 gung,  denn  die  §§  23  bis  26  VersAusglG  nehmen  jeweils  auf
 die  schuldrechtliche  Ausgleichsrente  und  damit  auf  §  20
 Abs.  1 VersAusglG Bezug.

 Absatz  2  entspricht  in  der  Sache  dem  bislang  geltenden
 §  1587g  Abs.  1  Satz  2  BGB,  der  aber  sprachlich  übersicht-
 licher  gefasst  ist.  Geregelt  ist  der  Zeitpunkt,  von  dem  an  die
 Ausgleichsrente  verlangt  werden  kann.  Die  zusätzliche  Vor-
 aussetzung  des  Eintritts  des  Versorgungsfalls  bei  der  aus-
 gleichspflichtigen  Person  ergibt  sich  bereits  aus  Absatz  1

 Satz  1.  Die  Fälligkeit  des  Anspruchs  kann  sich  also  aus  einer
 der folgenden Alternativen ergeben:

 Nach  Nummer  1  muss  die  ausgleichsberechtigte  Person
 ihrerseits  eine  Versorgung  im  Sinne  des  §  2  VersAusglG  be-
 ziehen,  also  entweder  eine  Altersrente  oder  eine  Versorgung
 wegen Invalidität vor Erreichen der Regelaltersgrenze.

 Nach  Nummer  2  kann  die  ausgleichsberechtigte  Person  die
 schuldrechtliche  Ausgleichsrente  auch  verlangen,  wenn  sie
 die  Regelaltersgrenze  der  gesetzlichen  Rentenversicherung
 erreicht,  aber  keine  eigene  Versorgung  wegen  Alters  erwor-
 ben  hat.  In  diesen  Fällen  besteht  ein  entsprechender  Versor-
 gungsbedarf.  Die  pauschalierende  Anknüpfung  an  die  Re-
 gelaltersgrenze  der  gesetzlichen  Rentenversicherung  ist  aus
 Gründen  der  Vereinfachung  einer  Anknüpfung  an  indivi-
 duelle  Umstände  (z.  B.  Regelaltersgrenze  des  tatsächlich  zu-
 ständigen Regelsicherungssystems) vorzuziehen.

 Schließlich  kann  nach  Nummer  3  die  ausgleichsberechtigte
 Person  die  schuldrechtliche  Ausgleichsrente  beanspruchen,
 wenn  sie  invalide  ist.  Da  sie  in  diesem  Fall  in  aller  Regel  eine
 entsprechende  Rente  aus  ihrer  eigenen  Invaliditätsversor-
 gung  beziehen  wird,  sind  hier  meist  bereits  die  Vorausset-
 zungen  der  Nummer  1  erfüllt.  Ein  Versorgungsbedarf  besteht
 aber  auch  dann,  wenn  die  ausgleichsberechtigte  Person  aus-
 nahmsweise  noch  keine  eigene  Rente  bezieht  –  sei  es,  weil
 sie  über  eine  entsprechende  Versorgung  gar  nicht  verfügt,  sei
 es,  weil  sie  beispielsweise  die  versicherungsrechtlichen  Vor-
 aussetzungen  nicht  erfüllt.  Maßgeblich  ist  nach  Nummer  3
 deshalb  nur,  ob  die  gesundheitlichen  Voraussetzungen  für
 den Bezug einer Rente wegen Invalidität vorliegen.

 Absatz  3  verweist  wegen  der  Zahlungsmodalitäten  wie  der
 bislang  geltende  §  1587k  Abs.  1  BGB  auf  das  Unterhalts-
 recht.  An  der  Fälligkeit  im  Voraus  nach  §  1585  Abs.  1  Satz  2
 BGB  wird  festgehalten,  wenngleich  einige  Versorgungssys-
 teme  inzwischen  Rentenzahlungen  erst  am  Ende  des  Monats
 leisten  (siehe  z.  B.  §  118  Abs.  1  SGB  VI).  Ebenso  wird  der
 Verweis  auf  §  1585b  Abs.  2  und  3  BGB  beibehalten.  Hierbei
 ist  zu  beachten,  dass  §  1585b  Abs.  2  BGB  in  der  seit  dem
 1.  Januar  2008  geltenden  Fassung  §  1613  Abs.  1  BGB  für
 entsprechend anwendbar erklärt.

 Zu §  21  (Abtretung von Versorgungsansprüchen)

 Absatz  1  entspricht  §  1587i  Abs.  1  BGB  und  fasst  die  Vor-
 schrift sprachlich neu, jedoch ohne inhaltliche Änderung.

 Absatz  2  entspricht  in  der  Sache  §  1587i  Abs.  1  letzter  Halb-
 satz  BGB.  Mit  der  Abtretung  soll  nicht  die  Durchsetzung
 rückständiger  Ansprüche  auf  Leistung  der  schuldrechtlichen
 Ausgleichsrente  ermöglicht  werden,  was  der  Wortlaut  der
 Vorschrift  jetzt  klarstellt.  Unbenommen  bleibt  den  Ehegatten
 aber,  abweichende  Vereinbarungen  über  eine  Abtretung
 rückständiger  Ansprüche  zu  treffen,  denn  die  Bestimmung
 begrenzt  insoweit  nur  den  gesetzlichen  Anspruch  der  aus-
 gleichsberechtigten Person.

 Absatz  3  stimmt  inhaltlich  mit  §  1587i  Abs.  2  BGB  überein
 und  wurde  nur  sprachlich  angepasst.  Wie  im  bisherigen
 Recht  stellt  die  Vorschrift  klar,  dass  eine  Abtretung  nach
 Absatz  1  auch  dann  wirksam  ist,  wenn  andere  Bestimmun-
 gen  die  Übertragbarkeit  oder  Pfändbarkeit  des  zugrunde  lie-
 genden  Versorgungsanspruchs  ausschließen,  wie  beispiels-
 weise  §  2  Abs.  2  Satz  4  BetrAVG  in  Verbindung  mit  §  851
 ZPO.  Der  Versorgungsausgleich  wird  hiernach  in  seiner  Be-
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deutung  höher  eingestuft  als  die  Schutzvorschriften,  die  eine
 Übertragung  und  Pfändbarkeit  von  laufenden  Versorgungen
 verbieten.

 Absatz  4  entspricht  §  1587k  Abs.  2  Satz  2  BGB  und  wurde
 ebenfalls  sprachlich  klarer  gefasst.  Wenn  die  ausgleichsbe-
 rechtigte  Person  verstirbt,  erlischt  nach  §  31  Abs.  3  Satz  1
 VersAusglG  der  Ausgleichsanspruch  nach  §  20.  In  diesem
 Fall  soll  der  abgetretene  Anspruch  gegen  den  Versorgungs-
 träger  wieder  auf  die  ausgleichspflichtige  Person  übergehen.

 Zu §  22  (Anspruch auf Ausgleich von Kapitalzahlungen)

 Die  Vorschrift  bestimmt,  dass  in  den  Fällen,  in  denen  aus
 einem  noch  nicht  ausgeglichenen  Anrecht  eine  Kapitalzah-
 lung  geleistet  wird,  eine  Zahlung  in  Höhe  des  Ausgleichs-
 werts  abzüglich  der  hierauf  entfallenden  Sozialversiche-
 rungsbeiträge  fällig  wird.  Erforderlich  ist  die  Regelung,  weil
 betriebliche  Anrechte  und  Anrechte  im  Sinne  des  Altersvor-
 sorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes  nach  §  2  Abs.  2  Nr.  3
 VersAusglG  im  Unterschied  zu  anderen  Anrechten  auch
 dann  in  den  Versorgungsausgleich  einbezogen  werden,  wenn
 sie  auf  Kapitalleistungen  gerichtet  sind.  Ist  deren  Ausgleich
 im  Wertausgleich  bei  der  Scheidung  unterblieben,  kann  die
 ausgleichsberechtigte  Person  den  Anspruch  nach  §  22
 VersAusglG geltend machen.

 Die  §§  20,  21  VersAusglG  sind  insoweit  nicht  unmittelbar
 anwendbar,  weil  sie  eine  Leistung  in  Rentenform  vorausset-
 zen.  Bei  der  Bestimmung  der  Höhe  des  Anspruchs  ist  ent-
 sprechend  §  41  Abs.  1  VersAusglG  der  tatsächlich  ausge-
 zahlte  Kapitalbetrag  zugrunde  zu  legen.  Wie  in  §  20  Abs.  1
 Satz  1  VersAusglG  angeordnet,  sind  auch  hier  die  anteiligen
 Sozialversicherungsbeiträge  zu  berücksichtigen.  Sofern  die
 Auszahlung  des  Kapitals  in  mehreren  Raten  erfolgt,  richtet
 sich  die  Fälligkeit  des  Anspruchs  nach  diesen  Teilzahlungen;
 es  wird  also  nicht  etwa  mit  der  ersten  Rate  der  gesamte  Aus-
 gleichswert fällig.

 Die  Vorschrift  gibt  einen  Anspruch  rückwirkend  auch  dann,
 wenn  die  Kapitalzahlung  zum  Zeitpunkt  der  Geltend-
 machung  bereits  erfolgt  ist.  Anders  als  laufende  Renten-
 zahlungen  dienen  Kapitalleistungen  meist  nicht  dazu,  den
 unmittelbaren  Lebensunterhalt  zu  bestreiten.  Die  ausgleichs-
 pflichtige  Person  weiß  zudem,  dass  ein  Teil  des  an  sie  ausge-
 zahlten  Kapitalbetrags  nicht  ihr,  sondern  der  ausgleichsbe-
 rechtigten  Person  zusteht,  diese  den  Zahlungszeitpunkt  aber
 nicht  zwangsläufig  kennt.  Das  Schutzbedürfnis  der  aus-
 gleichsberechtigten  Person  an  der  Teilhabe  am  Ausgleich-
 wert  hat  vor  diesem  Hintergrund  höheren  Rang  als  der
 Vertrauensschutz  der  ausgleichspflichtigen  Person,  den  ge-
 samten Ausgleichswert behalten zu dürfen.

 Zu Unterabschnitt 2  (Abfindung)

 Die  Abfindung  eines  noch  nicht  ausgeglichenen  Anrechts  ist
 nunmehr  in  einem  eigenen  Unterabschnitt  geregelt.  Damit
 soll  deutlicher  als  bisher  auf  dieses  Instrument  hingewiesen
 werden,  um  es  auf  diese  Weise  der  Praxis  zugänglicher  zu
 machen.  Bislang  war  die  Abfindung  in  den  §§  1587l  bis
 1587n  BGB  im  Zusammenhang  mit  der  schuldrechtlichen
 Ausgleichsrente normiert.

 Die  bisherige  Vorschrift  des  §  1587n  BGB  entfällt.  Sie  hatte
 das  Ziel,  eine  doppelte  Inanspruchnahme  der  ausgleichs-
 pflichtigen  Person  zu  vermeiden,  wenn  sie  gegenüber  der

 ausgleichsberechtigten  Person  zugleich  unterhaltspflichtig
 ist.  Die  Vorschrift  ist  entbehrlich:  Verwendet  die  ausgleichs-
 berechtigte  Person  die  Abfindung  bestimmungsgemäß  nach
 §  24  Abs.  2  in  Verbindung  mit  §  15  Abs.  1  VersAusglG  für
 die  Altersversorgung,  entfällt  im  Alter  insoweit  die  Bedürf-
 tigkeit.  Verwendet  sie  die  Abfindung  nicht  bestimmungsge-
 mäß,  könnte  die  ausgleichspflichtige  Person,  die  die  Abfin-
 dung  gezahlt  hat,  der  ausgleichsberechtigten  Person  eine
 mutwillige  Herbeiführung  der  Bedürftigkeit  im  Sinne  des
 §  1579 Nr.  4 BGB entgegenhalten.

 Zu §  23  (Anspruch auf Abfindung, Zumutbarkeit)

 Absatz  1  Satz  1  bestimmt,  dass  die  ausgleichsberechtigte
 Person  für  ein  noch  nicht  ausgeglichenes  Anrecht  von  der
 ausgleichspflichtigen  Person  eine  Abfindung  verlangen
 kann.  Dieser  Grundtatbestand  ist  bislang  in  §  1587l  Abs.  1
 BGB  geregelt.  Das  Gesetz  schafft  damit  eine  Möglichkeit,
 Versorgungen  in  der  Anwartschaftsphase  auch  dann  endgül-
 tig  auszugleichen,  wenn  eine  interne  oder  externe  Teilung
 nach  den  §§  9  bis  19  VersAusglG  nicht  möglich  war,  etwa
 deshalb,  weil  das  Anrecht  bei  einem  ausländischen  Versor-
 gungsträger  besteht  oder  noch  nicht  unverfallbar  war.  Denk-
 bar  ist  eine  Abfindung  aber  auch  noch  in  der  Leistungsphase,
 wenn  bereits  eine  schuldrechtliche  Ausgleichsrente  nach
 §  20  VersAusglG  verlangt  werden  kann.  Hat  die  ausgleichs-
 berechtigte  Person  beispielsweise  bereits  zwei  Jahre  lang
 eine  schuldrechtliche  Ausgleichsrente  bezogen,  so  kann
 sie  auch  dann  noch  eine  Abfindung  verlangen,  sofern  die
 Voraussetzungen  des  Anspruchs  nach  den  §§  23  und  24
 VersAusglG erfüllt sind.

 Absatz  1  Satz  2  stellt  klar,  dass  die  Abfindung  nicht  zur  frei-
 en  Verfügung  der  ausgleichsberechtigten  Person  steht,  son-
 dern  für  den  Ausbau  eines  bestehenden  oder  die  Begründung
 eines  neuen  Anrechts  zu  verwenden  ist.  Dies  entspricht
 in  der  Sache  §  1587l  Abs.  3  Satz  1  BGB  des  bislang  gelten-
 den  Rechts.  Die  weiteren  Einzelheiten  zur  Zielversorgung
 ergeben  sich  aus  §  24  Abs.  2  VersAusglG,  der  auf  §  15
 VersAusglG verweist.

 Absatz  2  knüpft  wie  im  bisher  geltenden  Recht  den  An-
 spruch  an  die  Zumutbarkeit  der  Zahlung  für  die  ausgleichs-
 pflichtige  Person.  Weil  sie  in  der  Regel  über  das  noch  auszu-
 gleichende  Anrecht  nicht  verfügen  kann  und  deshalb  die
 Abfindung  aus  dem  sonstigen  Vermögen  aufbringen  muss,
 dürfen  an  die  Zumutbarkeit  keine  geringen  Anforderungen
 gestellt  werden.  Dies  ist  weiterhin  vom  Familiengericht  un-
 ter Würdigung aller Umstände zu prüfen.

 Absatz  3  entspricht  dem  bislang  geltenden  §  1587l  Abs.  3
 Satz  3  BGB.  Mit  der  geänderten  Formulierung  ist  klar-
 gestellt,  dass  es  sich  um  einen  Anspruch  der  ausgleichs-
 pflichtigen  Person  handelt,  statt  der  Einmalzahlung  eine
 Ratenzahlung zu verlangen.

 Zu §  24  (Höhe der Abfindung, Zweckbindung)

 Absatz  1  Satz  1  bestimmt,  dass  für  die  Höhe  der  Abfindung
 der  Zeitwert  des  Ausgleichswerts  maßgeblich  ist.  Ausgangs-
 punkt  für  die  Feststellung  der  Abfindungshöhe  ist  also  der
 Ausgleichswert  des  noch  auszugleichenden  Anrechts,  der
 zum  Stichtag  Ehezeitende  unmittelbar  als  Kapitalwert  oder
 als  korrespondierender  Kapitalwert  nach  §  47  VersAusglG
 vorliegt.
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In  einem  zweiten  Schritt  ist  der  Zeitwert  des  Ausgleichs-
 werts  zu  ermitteln.  Wird  etwa  fünf  Jahre  nach  Ehezeitende
 eine  Abfindung  verlangt  und  handelt  es  sich  um  eine  kapital-
 gedeckte  Versorgung,  so  wird  der  Ausgleichswert  entspre-
 chend  dem  zwischenzeitlich  eingetretenen  Wertzuwachs  des
 Anrechts  aufzuzinsen  sein.  Das  ist  etwa  dann  der  Fall,  wenn
 zwischenzeitlich  Überschüsse  gutgeschrieben  worden  sind.
 Wird  die  Abfindung  erst  geltend  gemacht,  nachdem  bereits
 ein  Wertverzehr  des  auszugleichenden  Anrechts  eingetreten
 ist, ist dies mit Abschlägen zu berücksichtigen.

 Wird  die  Abfindung  vor  dem  Familiengericht  geltend  gemacht,
 obliegt  diesem  wie  nach  geltendem  Recht  die  Bestimmung  des
 maßgeblichen  Bewertungszeitpunkts  (siehe  hierzu  Johannsen/
 Henrich/Hahne,  Eherecht,  4.  Aufl.  2003,  §  1587l  Rn.  10).
 Zweckmäßig  ist  die  Bewertung  zu  einem  entscheidungsnahen
 Termin.  Schon  wegen  der  erforderlichen  Zumutbarkeits-
 prüfung  kommt  es  hier  in  besonderer  Weise  auf  die  indivi-
 duellen Umstände an.

 Absatz  1  Satz  2  bestimmt  mit  dem  Verweis  auf  §  18  Abs.  2
 und  3  Satz  1  sowie  Abs.  4  VersAusglG,  dass  Anrechte  mit
 einem  geringen  Ausgleichswert  in  der  Regel  nicht  abzufin-
 den  sind.  Diese  Regelung  entspricht  §  20  Abs.  1  Satz  2
 VersAusglG  für  die  schuldrechtliche  Ausgleichsrente;  auf
 die Begründung dort wird verwiesen.

 Absatz  2  ordnet  die  entsprechende  Anwendung  des  §  15
 VersAusglG  an.  Die  ausgleichsberechtigte  Person  kann  also
 nach  §  15  Abs.  1  VersAusglG  wählen,  ob  ein  bestehendes
 Anrecht  ausgebaut  oder  ein  neues  Anrecht  für  sie  begründet
 werden  soll.  Die  Zweckbindung  ist  durch  die  Verweisung
 auf  §  15  Abs.  2  VersAusglG  gesichert.  Der  Verweis  auf  §  15
 Abs.  3  VersAusglG  regelt,  dass  ein  Anrecht  bei  der  gesetz-
 lichen  Rentenversicherung  zu  begründen  ist,  wenn  das
 Wahlrecht  hinsichtlich  der  Zielversorgung  nicht  oder  nicht
 wirksam ausgeübt worden ist.

 Zu Unterabschnitt 3  (Teilhabe  an  der  Hinterbliebenen-
 versorgung)

 Da  die  schuldrechtliche  Ausgleichsrente  keinen  eigenständi-
 gen  Anspruch  der  ausgleichsberechtigten  Person  gegen  den
 Versorgungsträger  schafft,  kann  eine  Versorgungslücke  ent-
 stehen,  wenn  die  ausgleichspflichtige  Person  stirbt.  Wie  im
 bislang  geltenden  §  3a  VAHRG  soll  in  diesen  Fällen  über
 einen  Anspruch  gegen  den  Versorgungsträger  oder  aber  ge-
 gen  die  Witwe  bzw.  den  Witwer  der  ausgleichspflichtigen
 Person  Abhilfe  geschaffen  werden.  Da  dieser  Anspruch  da-
 von  abhängt,  dass  der  Versorgungsträger  eine  Hinterbliebe-
 nenversorgung  gewährt,  profitiert  die  ausgleichsberechtigte
 Person  gerade  von  dieser  Leistung.  Dies  wird  durch  die  Be-
 zeichnung  „Teilhabe  an  der  Hinterbliebenenversorgung“  in
 Unterabschnitt  3  deutlich  gemacht,  die  die  wenig  aussage-
 kräftige  Bezeichnung  „Verlängerung  des  schuldrechtlichen
 Versorgungsausgleichs“  ablöst.  Letztere  bot  zu  Missver-
 ständnissen  Anlass,  weil  der  Anspruch  auf  schuldrechtliche
 Ausgleichsrente  nicht  „verlängert“  wird,  sondern  im  Fall  des
 Todes  der  ausgleichspflichtigen  Person  erlischt  (BVerfG
 vom  8.  April  1986  –  1  BvR  1186/83  =  FamRZ  1986,  853;
 BGH  vom  12.  April  1989  –  IVb  ZB  84/85  =  FamRZ  1989,
 950;  jetzt  §  31  Abs.  3  Satz  1  VersAusglG).  Die  §§  25  und  26
 VersAusglG  normieren  also  wie  bislang  §  3a  VAHRG  einen
 eigenständigen  Anspruch  der  ausgleichsberechtigten  Person
 gegen  den  Versorgungsträger  bzw.  –  im  Fall  des  §  26

 VersAusglG  –  gegen  die  Witwe  oder  den  Witwer  der  aus-
 gleichspflichtigen Person.

 Zu §  25  (Anspruch gegen den Versorgungsträger)

 Absatz  1  nimmt  den  Grundtatbestand  des  §  3a  Abs.  1  Satz  1
 VAHRG  auf;  anders  als  dort  sind  die  Regelungen  zur  Höhe
 des  Anspruchs  nun  aber  aus  Gründen  der  Übersichtlichkeit
 systematisch  auf  die  Absätze  1  bis  3  aufgeteilt.  Diese  Auf-
 gliederung  dient  dem  besseren  Verständnis  der  erforder-
 lichen  Berechnungsschritte.  Wie  bisher  ist  Voraussetzung
 des  Anspruchs,  dass  das  noch  nicht  ausgeglichene  Anrecht
 eine  Hinterbliebenenversorgung  beinhaltet.  Nur  dann  ist  es
 gerechtfertigt,  den  Versorgungsträger  zu  verpflichten,  der
 ausgleichsberechtigten  Person  einen  Teilhabeanspruch  zu
 gewähren.  Sofern  die  entsprechende  Versorgungsregelung  in
 diesem  Zusammenhang  eine  Wiederverheiratungsklausel
 vorsieht,  wonach  eine  Witwenrente  bei  Wiederheirat  er-
 lischt,  ist  diese  Klausel  auch  für  den  Teilhabeanspruch  der
 ausgleichsberechtigten  Person  zu  beachten.  Solche  Klauseln
 sind  zulässig  (BGH  vom  17.  November  2004  –  XII  ZB
 46/01  =  FamRZ  2005,  189).  Auf  diese  Weise  wird  die  aus-
 gleichsberechtigte  Person  nicht  bessergestellt  als  sie  stünde,
 wenn  ihre  Ehe  durch  den  Tod  des  Ehegatten  aufgelöst  wor-
 den wäre.

 Absatz  1  setzt  wie  nach  bislang  geltendem  Recht  voraus,
 dass  ein  noch  nicht  ausgeglichenes  Anrecht  besteht.  Das  ist
 zum  einen  der  Fall,  wenn  der  verstorbene  Ehegatte  vor  sei-
 nem  Tod  selbst  eine  noch  auszugleichende  laufende  Versor-
 gung  bezog,  aber  auch  dann,  wenn  er  vor  Erreichen  des  Ren-
 tenalters  starb.  Denn  auch  in  diesem  Fall  war  der  verstorbene
 Ehegatte  im  Hinblick  auf  dieses  Anrecht  über  Ausgleichsan-
 sprüche  nach  der  Scheidung  dem  Grunde  nach  (schuldrecht-
 lich) ausgleichspflichtig.

 Absatz  2  regelt  ähnlich  wie  §  3a  Abs.  3  Satz  1  und  2
 VAHRG,  dass  der  Anspruch  auf  Teilhabe  an  der  Hinterblie-
 benenversorgung  in  bestimmten  Fällen  ausgeschlossen  ist.
 Die  Regelung  dient  dem  Schutz  der  Versorgungsträger  vor
 zusätzlichen  wirtschaftlichen  Belastungen,  die  mit  den  An-
 sprüchen  aus  den  §§  25,  26  VersAusglG  verbunden  sind.  Ein
 Anspruch  besteht  zum  einen  dann  nicht,  wenn  die  Eheleute
 im  Wege  einer  Vereinbarung  auf  eine  Regelung  durch  den
 Wertausgleich  bei  der  Scheidung  nach  den  §§  9  bis  19
 VersAusglG  verzichtet  und  den  Ausgleich  so  schuldrecht-
 lichen  Ansprüchen  vorbehalten  haben.  In  diesem  Fall  kann
 die  ausgleichsberechtigte  Person  nur  Ansprüche  nach  den
 §§  20  bis  24  VersAusglG  geltend  machen.  Zum  anderen
 kommt  auch  dann,  wenn  Anrechte  nach  §  19  Abs.  2  Nr.  2
 und  3  VersAusglG  nicht  ausgleichsreif  sind,  eine  Teilhabe  an
 der  Hinterbliebenenversorgung  nicht  in  Betracht.  Auch  dies
 entspricht  im  Wesentlichen  der  bislang  geltenden  Rechts-
 lage.  Die  gleiche  Rechtsfolge  ist  für  diejenigen  Fälle  ange-
 ordnet,  bei  denen  nach  §  19  Abs.  3  VersAusglG  wegen  nicht
 ausgleichsreifen  Anrechten  der  Wertausgleich  bei  der  Schei-
 dung  auch  in  Bezug  auf  die  sonstigen  Anrechte  der  Ehegat-
 ten nicht stattfindet.

 Nach  Absatz  3  Satz  1  ist  für  die  Höhe  des  Teilhabeanspruchs
 wie  bisher  (siehe  §  3a  Abs.  1  Satz  1  VAHRG)  die  Höhe  der
 schuldrechtlichen  Ausgleichsrente  maßgeblich.  Insoweit
 sind  die  entsprechenden  Berechnungsvorschriften  heranzu-
 ziehen  (jetzt  §  41  VersAusglG).  Zusätzlich  ist  der  Teilhabe-
 anspruch  nach  §  25  Abs.  1  VersAusglG  auf  die  Höhe  der
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Hinterbliebenenversorgung  begrenzt.  Entsprechend  dem
 geltenden  Recht  findet  somit  eine  doppelte  Wertberechnung
 statt  (vgl.  Schwab/Hahne,  Handbuch  des  Scheidungsrechts,
 5.  Aufl.,  2004,  VI.  Teil,  Rn.  262).  Sowohl  die  Hinterbliebe-
 nenversorgung  als  auch  der  entfallene  Anspruch  auf  die
 schuldrechtliche  Ausgleichsrente  begrenzen  den  Teil-
 habeanspruch der Höhe nach.

 Aus  dem  Verweis  auf  die  schuldrechtliche  Ausgleichsrente
 nach  §  20  VersAusglG  folgt  auch,  dass  auch  bei  dem  An-
 spruch  auf  Teilhabe  an  der  Hinterbliebenenversorgung  ge-
 ringfügige  Ausgleichswerte  nicht  auszugleichen  sind,  es  sei
 denn,  es  besteht  ein  besonderer  Anlass,  diesen  Ausgleich
 dennoch  durchzuführen  (§  20  Abs.  1  Satz  2  VersAusglG  in
 Verbindung  mit  §  18  Abs.  2  und  3  Satz  1  sowie  Abs.  4
 VersAusglG).  Sozialversicherungsbeiträge  sind  hier  jedoch
 anders  als  nach  §  20  Abs.  1  Satz  1  VersAusglG  nicht  in  Ab-
 zug  zu  bringen,  weil  diese  Beiträge  erst  bei  der  ausgleichsbe-
 rechtigten Person selbst anfallen.

 Entbehrlich  ist  die  bislang  geltende  Bestimmung  des  §  3a
 Abs.  1  Satz  3  VAHRG.  Die  dort  bislang  vorgesehene  Quo-
 tierung  mehrerer  Anrechte  kann  entfallen.  Jedes  Anrecht,
 auch  im  schuldrechtlichen  Versorgungsausgleich,  wird  ge-
 sondert ausgeglichen. Eine Saldierung findet nicht statt.

 Gemäß  Absatz  3  Satz  2  ist  eine  Hinterbliebenenversorgung
 anzurechnen,  die  derselbe  Versorgungsträger  der  ausgleichs-
 berechtigten  Person  gewährt.  Insoweit  werden  die  beiden
 Regelungen  zusammengeführt,  die  das  geltende  Recht  für
 Zahlungen  des  Trägers  der  Hinterbliebenenversorgung  an
 die  ausgleichsberechtigte  Person  vorsah:  Zum  einen  war  ge-
 mäß  §  3a  Abs.  2  Nr.  2  VAHRG  ein  Anspruch  zu  verneinen,
 wenn  die  für  das  auszugleichende  Anrecht  maßgebliche  Re-
 gelung  einen  allgemein  gleichwertigen  Anspruch  gewährte,
 also  etwa  eine  Geschiedenenwitwenrente  oder  einen  Unter-
 haltsbeitrag.  Zum  anderen  sah  §  3a  Abs.  5  Satz  2  VAHRG
 die  Anrechnung  von  Leistungen  im  Rahmen  des  Anspruchs
 gegen  die  Witwe  bzw.  den  Witwer  der  ausgleichspflichtigen
 Person  vor.  Die  jetzige  Vorschrift  erlaubt  in  beiden  Fällen
 eine  Berücksichtigung  von  Zahlungen  an  die  ausgleichsbe-
 rechtigte Person.

 Absatz  4  verweist  zum  einen  auf  §  20  Abs.  2  VersAusglG.
 Diese  Bezugnahme  auf  die  Fälligkeitsvoraussetzungen  des
 schuldrechtlichen  Versorgungsausgleich  entspricht  dem  bis-
 herigen  Recht  in  §  3a  Abs.  1  Satz  2  VAHRG  in  Verbindung
 mit  §  1587g  Abs.  1  Satz  2  BGB.  Entscheidend  ist  danach,
 dass  die  Fälligkeitsvoraussetzungen  bei  der  ausgleichs-
 berechtigten Person eingetreten sind.

 Zum  anderen  verweist  Absatz  4  auf  §  20  Abs.  3  VersAusglG.
 Dies  entspricht  einem  Teil  der  Verweise  in  dem  bislang  gel-
 tenden  §  3a  Abs.  6  VAHRG  auf  §  1585  Abs.  1  Satz  2  und  3
 sowie  §  1585b  Abs.  2  und  3  BGB.  Sinn  dieser  Norm  ist  es  un-
 ter  anderem,  den  Versorgungsträger  vor  einer  rückwirkenden
 Inanspruchnahme zu schützen.

 Absatz  5  entspricht  §  3a  Abs.  4  Satz  1  VAHRG.  Er  ver-
 meidet Doppelbelastungen des Versorgungsträgers.

 Zu §  26  (Anspruch gegen die Witwe oder den Witwer)

 Absatz  1  entspricht  weitgehend  §  3a  Abs.  5  Satz  1  VAHRG.
 Der  Anspruch  gegen  die  Witwe  oder  den  Witwer  stellt  eine
 Auffangnorm  für  den  Fall  dar,  dass  der  Versorgungsträger  im

 Rahmen  der  deutschen  Gerichtsbarkeit  nicht  verpflichtet
 werden  kann.  Der  Antragsgrundsatz  ist  jetzt  in  §  223
 FamFG-VAE  geregelt.  Sonstige  Änderungen  sind  sprach-
 licher Natur.

 Für  die  weiteren  Modalitäten  des  Anspruchs  gilt  nach
 Absatz  2  der  Norm  §  25  Abs.  2  bis  4  VersAusglG  entspre-
 chend.  Die  Höhe  des  Anspruchs,  die  Fälligkeit  und  die  Zah-
 lungsmodalitäten  richten  sich  also  nach  den  dort  geregelten
 Einzelheiten.

 Zu Abschnitt 4  (Härtefälle)

 Der  folgende  Abschnitt  regelt  Härtefälle,  in  denen  der  Ver-
 sorgungsausgleich  aus  Billigkeitsgründen  ganz  oder  teil-
 weise  ausgeschlossen  werden  kann.  Die  Vorschrift  des  §  27
 VersAusglG  gilt,  wie  sich  aus  der  gesetzlichen  Systematik
 ergibt,  sowohl  für  den  Wertausgleich  bei  der  Scheidung  als
 auch  für  Ausgleichsansprüche  nach  der  Scheidung.  Anders
 als  im  bislang  geltenden  Recht  (§§  1587c  und  1587h  BGB
 sowie  §  3a  Abs.  6  VAHRG)  werden  die  Härtefälle  nicht
 mehr  in  drei  gesonderten  Vorschriften  geregelt.  Die  Harmo-
 nisierung  dieser  Vorschriften  wurde  in  der  Literatur  bereits
 eingefordert  (Bergner,  Der  Reformbedarf  des  Versorgungs-
 ausgleichs,  Sonderbeilage  zu  FuR  4/2006,  S.  23).  Gleichzei-
 tig  wird  der  Text  der  Norm  in  Anlehnung  an  den  bisherigen
 Wortlaut  gestrafft,  ohne  dass  sich  hierdurch  auf  der  Tatbe-
 standsseite  am  Regelungsgehalt  etwas  ändert.  Durch  den
 Verzicht  auf  Regelbeispiele  lässt  die  Regelung  hinreichen-
 den  Spielraum  für  die  Rechtsprechung.  Im  Übrigen  kann  die
 Praxis  auf  die  bislang  entwickelten  Fallgruppen  der  Härte-
 fälle  zurückgreifen.  Im  Abänderungsverfahren  ist  die  Be-
 stimmung  nach  §  226  Abs.  3  FamFG-VAE  entsprechend
 anzuwenden.

 Zu §  27  (Beschränkung oder Wegfall des Versorgungs-
 ausgleichs)

 §  27  VersAusglG  greift  die  Regelungen  der  §§  1587c  und
 1587h  BGB  sowie  §  3a  Abs.  6  VAHRG  auf.  Wie  im  bislang
 geltenden  Recht  erlaubt  die  Vorschrift  eine  Korrektur,  wenn
 die  schematische  Durchführung  des  Versorgungsausgleichs
 zu  einem  der  Gerechtigkeit  in  nicht  erträglicher  Weise  wider-
 sprechenden  Ergebnis  führen  würde  (vgl.  Bundestagsdruck-
 sache  7/650,  S.  162).  Das  Bundesverfassungsgericht  hat
 hierzu  in  seiner  Entscheidung  vom  28.  Februar  1980  –  1  BvL
 17/77  =  FamRZ  1980,  326,  ausgeführt,  dass  die  Härteklausel
 Grundrechtsverletzungen  verhindern  könne.  Bei  bestimmten
 Konstellationen  sei  der  Versorgungsausgleich  nicht  mehr  mit
 der  bisherigen  und  fortwirkenden  Gemeinschaft  der  Eheleu-
 te  zu  rechtfertigen.  So  könne  der  Versorgungsausgleich  bei
 sehr  langer  Trennung  der  Ehegatten  vor  der  Scheidung  oder
 dann  der  Rechtfertigung  aus  Artikel  6  Abs.  1  oder  Artikel  3
 Abs.  2  GG  entbehren,  wenn  der  ausgleichsberechtigte  Ehe-
 gatte  die  aus  der  ehelichen  Gemeinschaft  resultierenden
 Pflichten  grob  verletzt  habe  (vgl.  dazu  grundlegend  auch
 BGH  vom  21.  März  1979  –  IV  ZB  142/78  =  FamRZ  1979,
 477;  zur  Auslegung  und  Anwendung  der  Härteklausel  bei
 persönlichem  Fehlverhalten  siehe  außerdem  die  Entschei-
 dung  des  Bundesverfassungsgerichts  vom  20.  Mai  2003  –
 1  BvR 237/97 = FamRZ 2003, 1173).

 In  der  Praxis  von  überragender  Bedeutung  war  bislang
 die  Vorschrift  des  §  1587c  Nr.  1  BGB,  die  §  27  VersAusglG




































































